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Vorwort.

Die Aufgabe, welche sich der Verfasser in der forliegenden

Schrift gestellt hat, war in Anbetracht der Vielseitigkeit der zu

baarbeitenden Materie nicht immer einfiMsh. Liebenswürdige ünter-

statenng aber bat ihm die Arbeit wesentlieh erleichtert, nnd der

Yerftmer nimmt gerne Gelegenheit, den zahlreichen Herren zn

danken, welche ihm mit Bereitstellung von Aktemuateriale oder

mit Informationen aus dem Schatze ihrer Erfahrung an die Hand

gegangen sind. Unter den eisteren fühlt sich der Verfasser ins-

besondere Herrn Hfnisterialflekretftr Dr. Kaükkt im k. k. Haadels-

ministerinm und Herrn Harktdirektor kaiserL Bat Kaims, unter den

letzteren dem Direktor des städtischen Lagerhauses Herrn Eovabd

Strasse«, dem Direktor der ersten österreichischen Aktiengesellschaft

für Öffentliche Lagerhäuser Herrn kaiserl. Kat Wolfbaubb, dem

Direktor des allgemeinen Verbandes ländlicher Qenossenschaften in

Oesterreich Herrn Abgeordneten Dr. Stxfait Biobtxb, dem Obmann

des Verbandes ISndlicher Genossenscbalten in NiederOsterreich Herrn

Landesrat FASORnreBADBB, dem Vizepräsidenten der Börse für land-

wirtöcliaftliche Produkte in Wien Herrn kaiserl. Rat Wmh und

Herrn Grosshändler K. Stbassbb, sowie Herrn Generalsekretär

Dr. HoROTiTz zn Dank Torbunden. Auch im k. k. Handelsministe-

rinm, im Harktamt und in der Bibliothek der Stadt Wien, im

Sekretariat der Börse ffir landwirtsehaftfiche Produkte in Wien, in

der Donau-Reguiiernngskomniission und in der Direktion der ersten

k, k. privilegierten Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft hat der Ver-
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VI Vorwort. [VI

fasse? freundlichstes Entgegenkonraien gefbnden. Dagegen ist die

Benutzung des Archivs der St^dt Wien, bezw. die Einsichtnahme

in jene Akten, welche die Stellung der Uemeiade zu den einst

bestandenen Mehl- und Fruchbnärkten und zur Entwickelung der

Oetreidebörae in Wien betreffen, dem Verfasser Tom Wiener Stadt-

rat nicbi gestattet worden, wesbalb eine eingehendere Dtrstellang

in dieser Beisiehnng leider nicht möglich war.

Zu tief gefühltem Dank ist der Verfasser noch insbesondere

Herrn Hofrat Proiessor Dr. v. Philippovigu verpflichtet, welcher

sich der Arbeit des Verfassers nach jeder Richtung in Hebens-

würdigster Weise angenommen nnd ihr andauernd Mfihe und Zeit

geopfert hat.

Herrn Sektionsrat Dr. Kabl Sorbiiipfi.uo im k. k. Ackerbau-

ministeriuiu dankt der Verfasser für nützliche Anregungen, für

freundliche Aufmunterung Herrn Professor Dr. Kabl Ubjmbebg.

V. Heller.
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«7] 1

EinlMtung.

Die ausschlaggebende Bedeutung, welche der Körnerbau noch

immer für den landwirtschaftlichen Betrieb besitzt, bringt es mit

sich, dass die Forderung nach einer ITir die Landwirtschaft günstigen

Organisation des Getreidehandels immer von neuem erhoben wird.

Insbesondere zwei Versuche treten dabei in der Gegen^.-nrt hervor.

Einesteils das Bestreben, den Landwirten selbst den Verkauf ihrer

Produkte zu sichern, sie unabhiinL^nj; zu hkk iien von Zwisehpnbfind-

lern in der ' iri^anisation der geuüssenschattiichen Ln^'eriiiLu.ser für

den Getrei(]eai)satz . andererseits der Versuch, den lllintii;>s der

grossen Zentr;ihiKukte des Getreidehandels. der Getreidebörspii, auf

die Preishildnrj^^r abzuschwächen, insbesondere durch Beseitigung des

Terniinliuii d'is in Getreide. Zwisrbpn diesen beiden Thatsachen,

Terminhaudel und Lagerhäuser, stellt die agrarische Agitation einen

Zusammenbang her, den wir für irrig halten, der aber einer fc rn^^l-

logischen Konsequenz nicht entbehrt. Von dem Gedanken ausgehend,

dass die Landwirte den Handel mit ihren Produkten Rolbst in der

Hand beliaiten sollen, hat man die Lagerhäuser i rriditet. Ihre

Entwickelung entspricht nicht imni^r den Erwartutiuen. Das Ge-

schäft erscheint schwierig und gefahrvoll, insbesondere von der

kaufmännischen Seite her, eine Beeinflussung der Preise im Inter-

esse der Landwirte ist den Lagerhäusern nicht möglich, ebensowenig

einf' grosse Organisation zur Selbstversorgung des staatlichen Ge-

bietes mit Brotfrüchten.

Hier tritt ihnen der zentrale Getreideuiarkt mit seiner preis-

bildendeu Kraft und auf ihiu wieder vor allem der Torminhaudei

mit seinen Äuswüeli-en und «oiner geheinmi'^vollen, aua dem Nichts,

den Blankoverkliufc 1! und -käuten, geschall'enen Bewegung entgegen.

Was Wunder, wenn man meint, zuerst diesen Feind bekämpfen zu

müssen, der mit lähtueuder Kraft die freie Bewegung und die reellen

Handelsgeschäfte der Lagerhäuser der Landwirte zu hemmen scheint.

So begegnen wir auf der einen Seite einer sehr bemerkensweiiaD

Wieoer Stadien. III. Bd., s. Heft. ' l \1]
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2 EialMtni«. [88

Orgauisatioiis- und Selbsthilfebhatigkeit der Landwirte, auf der

anderen einer durch Schiagworte und politische Interessen immer

von neuem genährten Agitation, um das Verbot des Getreidetermin-

handeis durchzusetzen. Die Aufregung ist gross. Der Worte und

der Druckerschwärze ist schon gar viel aufgewendet worden. Es

gibt kaum eine öffentliche Körperschaft und eine politische Debatte,

in der nicht über den Getreidehandel gesprochen, das Verbot des

Termiitliandels verlangt oder bekämpft wurde. Aber das Einfachste

ist noch nicht geschehen. Um die Frage, wie denn der Getreide-

handel in Wien organisiert ist, welche Bedeutung er besitzt, welchen

Zwecken und Interessen er dient , welche Einrichtungen mit ihm

zusammenhängen, haben sich nur wenige gekümmert. Diese Lücke

aii=!zufn1Ien oder doch einen Beitrag zur Erkenntnis der Lage und

Bedeutung dp« Wiener Qetreidehandels zu geben, ist der Zweck der

folgenden Darstellung. Sie will vor allem srhTHprn. Die Entstehung,

die Organisation und die technischen Einrichtungen des Wiener Ge-

treidehandels sollen dem Leser in einfachen Umrissen, möglichst

durchsichtig und klar vorgeführt werden, damit er erkennt, welche

grosse Aufgaben hier noch der inneren Getreidehan<lels|)olitik vom

Standpunkte Wiens und Oesterreichs aus gestellt sind. Das Ver-

ständnis soll geweckt werden für tlie Bedeutung eines grossen, mit

den moderiu II Mitteln der Verkehrstechnik und der kaufmännischen

Technik arbeiteiKltni Getreidehandels
,

tnag er nun in der Zukunft,

wie jetzt, in den Händen privater Kaufleute oder in den Händen

der ländlichen Genossenschaften lierfnn.

Wien ist im Laufe der Zeit ein Stapelplatz des Getreidelumdels

geworden und darf sich die Vorteile eine^ solchen nicht melir ent-

gehen lassen. Die Industrie, die Konsumenten, die Verkehrsanstalten,

der Handel und endlich die Landwirte selbst sind daran interessiert.

Es wird genügen, wenn wir die Bedeutimg eines solchen Handels-

zentrums in einigen Punkten nachwei'-er.

Da steht Allem voran die Eutlastuno It r industrieUen Pro-

duktion von dem Geschäfte der Vorratbildung, auf deren Wichtig-

keit von vielen Kationalökonomen, besonders überzeugend, wie wir

glauben, von Makx in seiner profunden Analyse des kapitalistischen

Produktionsprozesses, hingewiesen worden ist. Kur auf niederer

Stufe der Produktion, d. h. dort, wo die Produktion norh wenig

dififerenziert und wesentlich auf die Befriedigung des Seibsibediirfs

gerichtet ist, wo das Produkt wenig oder gar nicht die Form der

Ware annimmt, gewerbliche Produktion und Urproduktion oft noch

miteinander verbunden sind, etwa in der Naturalwirtschaft, ist auch
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89] 3

die Vorratsbiidung ein Gesclüift der Produktion und kann sie es

ohne Hemraunp; derselben sein. Man denke aber, div-< der moderne

Kapitali-sf den gesamten Vorrat an Uoh- und Hilf-^tr^Üen für eine

Produktiuijj^periode hinlegen wollte I Welch riesige Summen müsste

zum Beispiel eine grosse Dampfinülile , deren Vermahluugsfabigkeit

etwa 20U 000 Meterzentner halbjährig ist — ein niclit allzu seltener

Fall — investit^ren , oder eine grosse Baumwollspinnerei! Wie

groütie SuuiuiLii iiuissten in jedem einzelnen Falle für den Bati

von Speichern , für die Besoldung des für die Verwaltung und

Konservierung des Vorrates nötigen Personals au^^gegel^en werden,

und wie unökonomisch wären diese Ausgaben, wenn man be-

denkt, dass die Produktion oft nur einen Teil des Jahres über

mit solcher Intensität betrieben wird . dass der Apparat zur Vor-

ratsbildung voll ausgenutzt werden kann ! Und doch ist für den

industriellen Kapitalisten die Sorge des steten Voriiaudenseins von

Roh- und Hilfsstoffen ungleich wichtiger, als für den Produzenten

jener primitiven Stufe; die Werkzeuge des Handwerkers verdarben

nicht und es stürzte seine Kalkulation nicht ura, wenn einmal,

etwa infolge Mangels an Rohprodukt, eine kurze Unterbrechung

der Produktion eintreten musste; ja oft handelte es sich überhaupt

nur ini (iic Aufarbeitung eines bestimmten Vorrates, etwa des

eingeeruLeien Flachses. Anders im kapitidistischen Grossbetriebe.

Jeder Tag, den die Maschinen stille stehen, ist Raub am Kapital;

die Koniinuität der truduktiun muss womöglich aufrecht erhalten

werden.

Darum kauu der Kapitalist aber auch nicht auf Bestellung,

sondern muss ,für den Markt' produzieren, wodurch der faktische

Umschlag des Kapitals oft eine lungere Periode in Anspruch nimmt

und ein weiterer Teil seines Kapitals der Produktion, der Veraus-

gabung für Arbeitslöhne, Maschinen etc. entzogen und in Vorräten

fertigen Produkts festgelegt werden muss.

Aus diesem Dilemma führt nur die Trennung der Funktion

der Vorratbildung von dem eigentlichen Geschäfte der Produktion

nnd ihre üebernahme durch den Handel. Je kräftiger dieser ist,

je mehr der gesellschaftliche Vorrat sich in seinen Händen kon-

zentriert, desto geringer kann derselbe sein in der Hand das in-

dustriellen Kapitalisten. Der Anteil ^ des von der Vomtbildung

gebundenen Kapitals wird umgekehrt proportional sein »znr Ge-

s^windigkeit, Kegelmässigkeit und Sicherheit , womit die nötige

« BIarx, Kapital, Bd. II, S. 113.
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4 JBiBltttanir* [90

Masse von KoliRtofiF stet^ so zugeführt werden kann, dass nie Unter-

brechung entsteht' und — wie wir hinzutügeii wollen — zur Ge-

schwindigkeit, iiegelmässigkeit und Sicherheit, womit aul der anderen

Seite dii' Fabrikate stets so abgestossen werden können, dass der

Fabrikant itiimer dit^ zur iii zaiiiung der Hobstotie und Arbeitslöhne

iiotwendigeu Mittel flüssig hat.

Nur die Möglichkeit, das Getreide, das sie braucht, durch den

Wiener Handel in jedem Momente rasch heranzuziehen . gestattet

der kleinen Mühle auf dem Lande, „von der Hand in den Mund*

zu kaufen , wie es in der Vulgärsprache des Handels heisst. Fnd

andererseits ist ein kräftiger und gut organisierter Handel stets in

der Lage, der Produktion ihre Erz-Mi^ung abzunehmen, was in

unserem Falle gleichbedeutend ist mit der Sicherheit für die Land-

wirte, auf einem ordnungsgemäss funktionierenden Zentraluiarkt stets

einen Abnehmer für ihr Getreide zu finden.

Ein weiterer Vorteil, den der Stapelhandelsplatz für sich und

sein Staatsgebiet auszunutzen vermag, ist der Einüuss, den er auf

die Preisbildung auch dann gewinnt, wenn es sich, wie beim Ge-

treidehandel in Wien, um eine Ware handelt, die eingeführt wird.

Die Annahme, dass die Preise eines Importlandes unvermeidlich

vom Auslande diktiert werden, ist falsch. Nicht nur kann das Im-

portland sich einen bedeutenden Einfluss auf die Preisbildung sichern,

es kann, wenn es sich des Handels dortselbst zu bemächtigen weiss,

sogar umgekehrt dem Exportlande die Preise vorschreiben. Wir

verweisen auf Argentinien. Welche Rolle dieses Land im Getreide-

import Europas spielt, ist bekannt; und doch ist die Preisbildung

dort eine durchaus unselbständige.

Die grossen Importfirmen der belgischen, englischen und deut-

schen Stapelplätze haben sich von allem Anfang an durch Errichtung

von Einkaufsülialen in Argentinien des argentinischen Getreide-

exporthandels bemächtigt, und der deutsche Konsul Karokb schreibt:

«Der Preis des Exportgetreides wird niemals an der hiesigen Börse

(BnenOB Aires. Anm. d. Verf.) festgesetzt, sondern ausnahmslos von

drfiben her diktiert, und es existiert daher überhaupt kein Speku-

lationsgeschäft in Getreide

Durch gut organisierte Stapelplätze kann ein Staatsgebiet den

Handel für andere an sich ziehen; dasselbe Verhältnis, in welchem

sich der einzelne Produzent dem Handel gegenüber befindet, kann

Professor Dr. KÄnnpR, landwirtschaftlicher Sachvrrstitndiper in Buenos

Airee, Landwirtscbaft und Kolonieatiou im spanisohen Amerika. Leipzig 1901*

s. aso.
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sieh auf grosser Stufenleiter zwischen Ländern reproduzieren; wir

Terweisen auf Holland, welches enorme Reichtömer aus dem Durch-

fuhrhandel zieht. Die staatswirtschaftliche Bedeutung des Durch-

fohrhandels könnte nicht eindringlicher zum Ausdruck gehracht

werden, als dies in dem Berichte der amerikanischen Kommission

zum Sindiom dee europSischen Lagarhaofwesens der Fall ist.

,£s ist die Frage von groeser Bedeutuag, in welehem Lande

lagern hauptslAhlidi die Anstauflchprodukte nnd Fabrikate der Welt

wShrend des Periode zwischen ihrer Entaielnuig tmd dem Kmisnm

;

welches Land wird dieses grosse Oeseh&ft vennitteln; wer wSl den

OennsB des Tnaii^i1|{eeQfaftfteB haben; wesem ICamshinen nnd Ar^

heiter sollen die Lagerhftnser, Docks nnd Bassins Tersorgen ; wessen

Eanfknte die Lagerhausgebflhren erhalten; wer soll die Tersiohe-

mngs-, wer die Kommissionsgebfihren und den Gewinn des Verkaufe

sowie der Yersehiflbng erhalten^?*

Ffir die Transportanstalten sind die StapelpUttze tou grossem

Vorteil, da die Konzentration des Gftterrerkehrs eine Oekonomie in

der Verwendung der Transporfanittel ermöglicht, die um so be-

deutender sein wird, je rascher die Ent- bezw. Beladung des Trans*

poitmittels erfolgen kann.

Das« die Konsumenten an einer Konzentration des GflterVerkehrs

an den Stapelpl&tzen sehr lebhaft interessiert sind, leuchtet schon

ein, wenn man flberlegt, daes in der heutigen priTatwirtschafUich

arbeitsteiligen Produktionsweise ein Gut oft drei-, viermal und öfter

die Form der Ware, des Tauschwertes, annehmen mnss, ehe es

seinen endgöltigen Verbrancher erreicht Der Gesamtzirkolation»-

prozess, den jedes einzelne Gut durcbmaeben mnss, ehe ea gebranchs-

wert wird, setzt sidi so zusammen aus einer ganzen Kette von

Zirkulationsprozessen; diese Teilprozesse an einem Orte zu kon-

zentrieren und dadurch die Kosten des Gesamtorkulationsprozeseea

zü verringern, ist eine der wichtigsten Funktionen cler Stapelplitze.

Sie smd ftlr den Konsum aber von besonderer Bedeutung in einem

Importlande dadurch, dass sie dnrch einen steten Zusammenflnss von

Ware eine regelmSssige Versorgung des Konsums ermöglichen.

Um ihre Funktionen in wirksamer Weise erfttllen zu können,

bedfirfon die Stapelplätze einer entsprechenden Organisation, sicherer

Hafen, LmdungspUttze , Einrichtungen fttr die Ent- nnd Beladung

der Transportmittel, Banken, welche die Geldmittel für den Einkauf

billig zur Verfügung stellen, und einer zweckdienlichen Organisation

1 Citwrt bei Dr. Fktix Hscet, Die Warrants. Stuttgart 1884, 34.
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•

des GesdiAltsTerkehn, di« je nach den Yerh&Itnissea und je nach

der birtoriseheD Entwiokeinng im Rahmen der allgemeinen oder

im Rahmen besonderer WareQbörsen erfolgen nnd aweokdienlidi

sein wird.

Oesterreich ist seit langem ein Oetreide importierendes Land.

Niehl nnr Termag es den Brotbedarf für seine BeTÖlkemng nicbt

an decken, es mflssen auch alljährlich ganz enorme Quantitäten

Fnttergefreide fQr die Laiidwirtschaft importiert werden, ja dieser

Import erreieht an Bedentilbg heute iast schon den von Brotgetreide,

welcher immer mehr durch den Import Ton Mehl zurückgedrängt

wird^. Und der Import von Fnttergetreide wird immer wichtiger

in dem Masse, als die geringe Rentabilität des Eömerbaus die

Landwirte zwingt in intensiTerer Yiebwirtschaft eine Kompensation

zu suchen.

Wien ist durch die natürliche Lage dazu prädestiniert, diesen

Importhandel zn besorgen und gleichzeitig Oesterreich einen ent«

sprechenden Anteil am Getreidewelthandel zu erobern. Gleichwohl ist

diese Aufgabe Wien nicht leicht geworden. Länger als an anderen

Orten dauerte es in Wien, bis erbgesessene Vorurteile verschwanden,

eine moderne Auffassung der wirtschaftlichen Funktion des Getreide-

handels bei den städtischen Verwaltungsbehörden Eingang fand, nnd

noch länger, bis die für einen Getreidegrosshandel unerlässlichen

Verkehrseinrichtungen, Landungsplätze nnd L.'^gerhäuser geschaffen

waren. Während im Groesherzogtum Baden der Staat es sich viele

Millionen kosten liess, um aus Mannheim einen g^roi^sen Getreide-

stapelplatz zu machen, obwohl der Getreidehaodel Mannheims für

Baden lange nicht die unmittelbare Bedeutung hat, wie der Wiens

fßr Oesterreich, so sehen wir in Wien das umgekehrte Schauspiel,

ein fast teilnahmsloses, zumindest aber sehr unaufmerksames Ver-

halten der öffentlichen Verwaltung und der Tran
i
ort Unternehmungen,

dessen drückende Wirkungen durch Mis^priffe der Gesetzgebung noeh

entörkt wurden.

Mit der Gunst der natürlichen Verhältnisse ist in Wien ge»

wissermassen Raubbau getrieben worden, dessen Eonsequenz der

Niedergang eines einst blühenden Handelszweiges ist. Und schon

beobachten wir, dass die benachbarten ungarischen Stapelplatze den

' ISach den ErgebuissÄen der Zwisrhenverkehr-^tatitstik pro 1000 lietrftgt die

Einfuhr au£ Ungarn allein: Mais 2 37^^52 Meterzentner, Uater '2 iA4i'd^ Melar-

aentner, wozu in Mais speziell noch die bedente&de Einfuhr ans den Balkan-

Undem kommt, die jedoch nur in den Ziffern der gemdniamen Einfnbr dee

Oeterreidi-iingariaohen ZoUgebietee sum Amdrock kommt

Digitized by Google



98] ^ EialeituDg. 7

angenblicklichen Sfcülstand in der £iitwickeiuDg des Gekeidehandeli

in Wien kräftig zn nutzen tnchen.

In Raab ist ein gjosses, modern eingerichtetes Getreidelager-

ham erbaut, in Pressburg ein Winterhafen eröffnet worden, der

zu einem Handelshafen umgestaltet und mit Lagerhäusern ansge-

rüstet werden soU, um den Exporthandel aus Nordnngam Aber

Pressburg zu lenken. Die ungarische Regierung hat dazu bereits

ihre Unterstützung geliehen durch ^Erstellung eines direkten kom-

binierten Tarifes mit Süddeutschland. Auch in Budapest soll ein

neuer grosser Handelshafen gebaut werden. Bud^)e8t hat Wien,

Fiume Triest den Gersteverkehr allen Anstrengungen des öster-

reichischen Handels zum Trotz abwendip^ machen können, nur weil

weder der eine noch der andere Platz die znr Herrißhiang für den

Export nötigen maschinellen Vorrichtungen besitzt.

Es ist ein eigentümlicher, um nicht zu sagen unverständlicher

Kontrast, das.s viele Millionen ausgegeben werden, um den Verkehr

Wiens durch den Donau-Oderkanal zu heben, während auf der

anderen Seite für einen bedeutenden Verkehr, den man schon hat.

nicht ein Bruchteil dieser Opfer aufzubringen ist, obwohl dessen

Nützlichkeit für die gesamte Volkswirtijcha^ noch weit fragloser ist,

als die aus der Anlage jener Millioneu.

Rpsche und gründbVhe Abhilfe der vorhandenen T'ebelsiände,

eine dauernde Beseitigung jener Heuimuisäe, welche der Entwicke-

Inng Wiens zu einem bedeutenden üetreidestapelplatze im Wege sind,

liegt aber nicht allein im Interesse der gesamten Volkswirtschaft*

und inrierhalb derselben ganz speziell der Landwirtschaft, sondern

specieii auch des l^andes Niederösterreich und der Stadt Wien.

Dies wird, wie wir hoffen, die folgende Darstellung dartiiun

Sie soll, ^ »wi'it uns eine geschichtliche Dar'«tenMn[r bei dem Mangel

an jpglicher Vorarbeit möglicli war, zeigen, wie dii >e Organisation

gewuruen ist und warum sir L^^rade so «reworden ist, wie sie ist.

und nicht anders. Demi ji n kann gelingen, das Zufällige,

Entbehrliche vom Notwendigen, Lnentbrhrh'chen 7u unterscheiden.

Sie soll aber auch zeigen, in welchen Punkten die liülonnliewej^uncr

einzusetzen hat, um Missstände und Hindernisse einer autäteigendeu

Entwickelung unseres Getreidehaudels zu beseitigen.
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Erstes Kapitel.

Die Entwickeluiig Wiens 2u einem Stapelplatz des

Ctetreidehandelfi.

1.

Der Wiener Qetreidehandel bis zur Ernohtimg der stadtiscben

fmoht- und Mehlbflrae.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wiaa der Getreidehandel

in Wien im wesentlichen noch jene Züge auf, die ihm ilurcli die

Stadt- und territorialwirtschaftliche Politik der früheren Jahrhunderie

aufgeprägt waren.

In einem Umkreise von vier Meilen um Wien, der sog. Bann-

meile, war der Aufkauf von Getreide zum Zwecke der Wiederver-

ftowernng strenge verboten, der Verkauf in Wien war nur auf den

eigens hiefQr angewiesenen Fruchtmarktplätzen gestattet ^ deren in

Wien drei bestanden: die «Landmärkte* an der Stelle des heutigen

,Getreidemarkt und des .MeUmarkt", wo die Landzufuhren, und

der „Waaserkömermarkt' am stadtseitigen Ufer des Donaukanals, wo
die Zufahren auf der Donau zum Verkaufe gelangten. Der Getreide-

handel zwischen den einzelnen Provinzen war im allgemeinen ver-

boten, Aosfiihr and Durchfuhr mit schweren Zöllen belegt, die

entere h&ufig zeitweilig ebenfalle verboten.

Ans dem zShen Kampf, weloheii die dfÜBnüiolie 0ewslfe die

JalurliiiBderto hindnreb gegen den mit der aUgemeinen wirlMheft-

liehen Enftwickelung in der Form des Sohleiehhendeln immer llpp^er

werdendsii Zwisdienliandel geftUirl bette, eioem Kampf, der sieh in

zsUlosen Yerordaimgen, EinsdAriungea nad Stea&mordnnngen wider«*

spiegelt, mnsste aber der Zwischenhandel sehlieseliGh als Sieger

hervorgehen»

Die strenge Beglementienmg des Qefareidehaiideb hatte ihre

sociale Bedentnng, die dann bestaodsii hatte, die Entwiekelnng des

Mdtetnms, die Arbeitstejlnng swisohen gewerhiielier nad laadwirt-

schaftlicher Produktion an fSrdem, verloren, weil einerseits diese

Arbeitsteilung soweit durdigefBhrt war, daes sie einer treibhans-

mSsaigen Zflditang nicht mehr bedurfte, und weil andererseits der

Begiemng die Entwickelang des Mannlaktaren- und Fabnksystems

auf dem flachen Lande sehr am Herzen lag. Eine Vergewaltigung
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der Urproduktion, wie diese Yerbotsgesetze und insbesondere der

Marktbann sie vorsteUten, passte aber auch nicbt mehr zu den

b&im]iohen Sozialreformen der theresianisch'josephinischen Epoche.

Die ängetUche Bureankratie konnte sich nicht entechliessen

den geänderten Verhältnissen Rechnung zu tragen und erst die

Initiative des gegen den Konservatismus auf allen Gebieten der

StaatsWirtschaft rücksichtslos anstürmenden Joseph II. führte eine

freiere Gestaltung des Getreidehandels herbei. Ak der liat der

Hofkanzlei im Jahre 1789 wieder verlangte, daas gegen die ,Kömer-

orkäuflerei*' etwas unternommen werden solle, erwiderte Joaeph II.

in der ihm eigentümlichen drastischen Weise: nlcb begnehmige

das Einrafcen der mehreren Stimmen, die allein aweckmässig und

anpassend, die minderen aber enthalten nur gewohnliche, verderb-

liche Vorschlfige, welche von Kachelbüchern hergeleitet und auf

die Staatsverwaltung wollen ausgedehnt werden'' ^ So war das

Kotwendige, wenn auch noch immer nicht erlaubt, doch geduldet.

Noch einmal sollte jedoch mit den ^Knchelbttchern" probiert

werden. Von der allgemeinen Reaktion, welche nach dem Tode

Josephs II. eintrat, blieb auch dieses Gebiet der Staatswirtechaft

nicbt verschont. Tenerung des Getreides bot der Reaktion will-

kommenen Anlass zu einem Vorstoss gegen den verhassten Vorkanf,

nnd der Mangel einer ordentlichen Statistik über Produktion, Konsum«

Aus- und Einfuhr machte es leicht, den Vorkaof als die alleinige

Ursache der Teuerung hinzustellen.

Eine von Leopold II. eingesetzte Wohlfeilheitskommission stellte

dies sogar ausdrücklich fest und auch die Hofkan/lei spricht von

.unseligen Verfügungen der Regierung" und verlangt Wiederein-

fühmng des Vorkaa&verbotes in einem Umkreise von vier Meilen

um Wien.

Die humane Agrarpolitik Josephs II. ganz za verleugnen,

konnte sich sein Nachfolger indes nicht entschliessen. Leopold II.

gab den Gegnern des Vorkanfs nach, wies aber gleichseitig auf

die Gefahren einer allzu engherzigen Handhabung der Marktvor-

schriften hin und bemerkte, dass ,a) zwar Ordnung aber nicht Zwang

herrschen solle, b) dass das flache Land nicht als wäre
solches der Hauptstadt zinsbar behandelt werden darf, nnd

dass ftlr das Eigentom des Ensielers dorchans Achtung getragen

werden mnss**.

^ ALKXAKDsn 6ioL, Oewdiiehte der Wiener Harktordntmg. Wien 1865, 8. 86.

* Kaiser], fiandbillet vom 9. Aafput 1791, abgedmdri^ bei Gioi. 8. 207.
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Der Rückschlag war nur von knr/er Wirksamkeit. Die Wieder-

einset/untf der Verbotsgesetze hatte nicht den geringsten Erfolg;

die Getreiiiepreise stiegen fortwährend, da die Ursache der Preis-

steigerung el^en nicht im Vorkauf, sondern hauptsächlich in der

durch die Raukozettelwirtschaft stark verminderten Kaufkraft des

Geldes gelegen war \ Ebensowenig hatte sie die Abnahme der

Zufuhren auf die , Landmärkte' aufhalten können. Um so mehr

musste man darauf bedaclit sein, den Handel zu animieren, Ge-

treide aus den entfernteren Gebieten Ungarns, insbesondere aus

dem fruchtbaren Banat, auf der Donnu 1 Heranzubringen. In diesem

Sinne schritt man 1807 an eine Keorgauisatiou des Wasserkömer-

marktes, als deren Zweck das sie verfügende Hofkanzleidekret

'

ausdrücklich bezeichnet: „Erzeuger und Händler durch einen billigen

und lohnenden Absatz zu begünstigen und zu den ausgedehntesten

Unternehmungen aufzumuntern, einen Zusammenflnss der Früchte

zu bewirken und so die Vorräte der Verkäufer mit jenen des

kaufenden Publikums in eine wohlthätige Verbindung zu bringen."

Diesen Intentionen entsprechend wurden für grosse Schiffsladungen

gewisse Gebülirenerleichteruugeu zügestanden und wird auf dem

ehemals Czerninschen Gartengrund ein Magazinsgebäude errichtet,

.wo für Ordnung durch die daselbst bestehende Magazinsverwaltung

und für Sicherheit durch die daselbst aufgestellte Militärwache in

vollem Masse gesorgt ist." Gleichzeitig wurde das bis dahin be-

i-taudene Verbot, Getreide in Pnvatuiagazine einzulagern, aufgehoben.

Für die Ausladung der SchiÖe und zu sonstigen Manipulationen

wurden vom Magistrat Sacktrüger beigestellt, welche nach einem

bestimmten affigierten Tarif zu bezahlen waren; es blieb dem
Einzelnen indes unbenommen, seine eigenen Leute zü yerwenden.

Im übrigen war der Handelsverkehr in derselben Weise geregelt,

wie auf den anderen Fruchtmärkten. Ein Metzenleihamt war mit

dem Magazine verbunden und die Zumessung des Gekeides durfte,

um tlebervorteilangen za verhüten, wohl auch wegen Konirolle der

Venehrnngesteuer, nur darch den dazu bestellten »magistrstiscben

KOrnerabmesser* erfolgen. Dieser kam dabei auch in die Lage,

TTmaatz nnd Preise festinatenen, da bezüglich der letateren E&ufer

eowobl als Verkftiifer ,bei ' strenger Ahndung* rerhalten waren,

4em KOmerabmesser wahrhafte Angaben zu machen. Zur Schlichtung

' Dr. Kaui. OrOxbero, Die Gruudeigentuni?faliif.'kt'i( in don böliniischen

Ländern \or 1843, S. 131 ff., in »Stadien zur österreicbiscbea Agrargeschichte*.

I^eipaig lÖOl.

* (Htierfc BartH'Bastubiihbih, OeworbigeMtilnind«^ 8. 175» Ohne Datum.
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von Streitigkeiten war ein Marktrichter bestellt. Diese Funktionäre

scheinen übrigens häufig die Gelegenheit wahrgenommen zu haben,

sich durch Maklergeschäfte ein Nebeneinkonimen zu verschaffen,

wenigstens trägt das citierte Dekret ihnen auf, .sich auf keine Weise

in den Handel und die Bestimmung der Preise zu mengen.*

Die fortschreitende Zerrüttung des Geldwesens infolge der

Bankozottelwirt-^rhaft liess in den folgenden Jahren die 1 '^nlmltbarkeit

der liisherigen Getreideliandebpolitik nur um so schärfer hervortreten

und ihani^te die Regierung auf der einmal betretenen Bahn weiter.

Im Jiiliic 1S17 rrfolfTte ein entscheidender h^chntt, nidem alle den

inneren Getreidehandel beschränkenden Gesetze und Bestimmungen

in der Erwägung aufgelioben wurden, „dass nach dem Resultate

aller Erfahrungen die Freüieit des Verkehr« \m Innern zur Erhebung

der Kultur und zur Erreichung des wahren uud natürlichen Preises

der Lebensmittel wesentlich einwirkt" ^ Eben«iO wurde das Verbot

des Getreide- und Kolii»roduktenhandels für die Juden beseitigt;

bis dahin war denselben nur der Verkauf ihrer eigenen Fechäuug

gestattet', welche als solche durch eine ortsobrigkeitliche Be-

scheinigung- äusi^twii sen sein musste. Thatsächlich war das Verbot

nie wiik^atu gewesen; die Au>istellung von Landjudencertifikaten*

— wie diese amtlichen Bescheiniy:uniren genannt wurden — wurde

nur zu einer ergiebig»^n Einnahnie<|iif'llr der Ortsobngkoiten: anderer-

seits mussten die kaiserlichen Verpti* und Proviantämter, trotz

wiederholter ErmahnuucT'^n durch Hotilckiete. grössere Rigorosität

rücksiciitlich dieser (.VrtitiKate walten zu lassen, ein Auge zudrücken,

weil ihnen die jüdischen Lieferanten unentbehrlich waren. Darum

war auch Kchou früher, in Kriegszeiten das Verbot des Getreide-

handels für Juden zeitweilig sistiert worden, so 1810. Für die end-

gültige Freigabe des Getreide- und Landesproduktenhandels an die

Juden war übrigens auch die Absicht mitbestimmend, sie dadurch

besser Mm den zünftig organisierten Beschäftigungen abzuhalten.

Dieser Umschwung in der Getreidehandelspolitik führte natürlich

eine gründliche Aenderung der Orgauisationsformeu des Getreide-

handels herbei: nun stand dem freien Zug des Getreides innerhalb

der Grenzen des Kaisertums nichts mehr im Wege; das Getreide

wurde dort verkauft, wo es sich am besten verwertete, und Getreide-

märkte konnten sich überall bilden, wo ein Bedürfnis darnach

' Hofdekret 1817, citiert bei BARTH-BARTHKKBBtM,' Oesterr, Gewerb^(e»eU-

koade S. 256. Datam unbekannt.

' Grund und Boden durften die Judea nicht besitzen; sie konnten die

liandwirtscbatt nur pachtweise betreiben.
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be.stand. Auch brauchte man da8 Getreide, um es zu verkaufen,

nicht mehr aufs Geratewohl auf flen Markt zu fahren, der Getreide-

handel nach Muster war aligetnem möglich geworden. Damit

war der gänzliche Verfall des städtischen Fruchtmarktf s um so

unaufhaltsamer, als er auch den Bedürfnissen der Getreide verarbei-

tenden Gewerbe nicht mehr zu genfigen vermachte, insbesondere

nicht der Müllerei und der Brauerei.

Die Struktur dp^ M ü h l e n g e w e r b e s war bis zu Anfang des

Jahrhunderts eine ziemlich gleichmässip kleingewerbliche, die Mül-

lerei fast durcliwegs LohnmUllerei sowc-vn. Erst von den zwanziger

Jahren ab beginnt imter dem Ejntlnssc rechnisch'^r Vcrbessrniügen

eine Differenzierung zwischen klt iiiMren und grosseren Betrieben

und mit ihr die Entstehung der grossen Üandelsmühlen. Die erste

dieser Verbesserungen bezog sich darimt, da°H es ermöglicht wurde,

mit einem Wellbaum mehrt.Tf Mahlgänge gleichzeitig in Be-

wegung zu setzen. Ihr folgte die Erfindung der Kunstmüllerei
mit Walzeusystem und schliesslich die Verwendung der Dampf-
kraft. Im Jahre 1841 war die erste grosse Dumpimühle Oester-

reichs und der Monarchie überhaupt in Wien mit einem Aktien-

kapital von fl. 200,000 C. M, am Donaukanal errichtet worden.

Es war dies die Mühle der k. k. priv. Dampfmühlaktiengesellschafb^

Das Etablissement besass 3 Dauipimasrhinen von 126 Pferdekraften,

stand Tag und Nacht im Betrieb uiiil erzeugte jährlich aus Banater

Weizen 220,000 M.-C. Mehl und Gri. s '. Im Jahre 18:,2 erhielt

sie die Begünstigung jene Qetreideniengen, wovon das Mehl nicht

in Wien konsumiert wurde, zum Behufe des blossen Vermahlens

verzehningssteuerfrei beziehen zu dürfen Wir haben es also hier

bereits mit einem respektablen Grossbetrieb zu thun.

Auch in der Bierbrauerei hatte eine starke Konzentration

des Kapitals stattgefunden und war der Gerstebedarf stark ge-

stiegen.

Diesen Grossbetrieben kunnte der lokale Fruchtiuarkt jene Quan-

titäten Rohprodukts von einheitlicher Qualität, deren sie bedurften,

nicht liefern, und selbst umherzureisen und einzukaufen, hatte der

Unternehmer nicht die Zeit; er musste darum das Geschäft des

Emkauis dem Händler übertragen. Und duch noch ans einer

anderen Ursache zog er es vor, von diesem oder durch seine Ver-

mittelung zu kaufen.

• Brouhlber, Industrie und Handel in Oesterreich. Wien 1861, S. 50.

* Bericht der n.-ö. Handelskammer lbö2, b. I6b.
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Der grossindustnell^kapitalistische Betrieb gestattet, wie bereits

erwähnt wurde, keine Unterbreclmug der Produktion, weil diese

einem eiiektiven Kapitalsverluste trleichkotmiit. Auf der einen Seite

wird so ununterbrochener Zustruui xon iioiiprudukt notwendig, wäh-

rend auf der ciudcren Seite die Umschia^speriode des Kapitals sich

verlängert. Der Kauf auf dem Fruchtmarkte erheischte aber so-

fortige Barzahlung, da mau es hur mit kleinen Produzenten zu

thun hatte, welche das Geldbedürfnis auf den Markt trieb; nur der

Händler gab Kredit.

In dem Bedürfnis nach dem Zwischenhandel begegneten sich

also gleicherweise die Interessen der Produktion und des Konsums,

an die Stelle des Fruchtmarktverkehrs in Wien trat der Verkehr

der Händler mit den Konsumenten^ der B Ö r s e verkehr, der vorerst

allerdings noch nicht das Ansehen eines solchen hatte und der

liehfedlichen Sanktion entbehrte. £s waren regellose Znsammen-

kflnfte von Produzenten, Händlern, Brauern , Mfillem, die all-

wöchentlich an den Wochenmarkttagen, Mittwoch und Samstags

In dem Hebringanielien Kaffisdauae .cur Ifehlgrobe" statt-

fiuidMi, wo ancb Mhat aehon dar Sammelpunkt der Interessenten

det Getreide- nud MehlliEndeb gewesen war. Ein „Marktbesdiaaer*

hatte für die Festetellong der Preise, ein Marktkommissftr ftr die

Ao&eeliterhaltung der Ordnung in sorgen.

Trots der, wie erwftbnt, mangelnden Regelung nnd Sanktion

spricht der Amtoetil von diesen Zusammenkünften bereits als von

der ,Körnerb5rse*, nnd die auf derselben erhobenen Preise

werden von der dffiniUiehen Verwaltung als anthentiseh nnd mass-

gebend angesehen. Ein Ministerialerlass vom 8. September 18i8

hatte das Marktkommissariat angewiesen, dem Ministerinm »alle

Sonnabende die Mittelpreise der hiesigen Fmchibörse nebst einem

filrmlichen Bericht Uber die Ergebnisse des jeweiligen Wochen-

marktes vorzulegen und ein gleiches Yerzeiehnis der Redaktion der

,Wiener Zeitung* mitsuteilen*. Ebenso war auf Ersuchen der

Bickerinnnng die städtische Buchhaltung vom Magistrat beauf-

tragt worden, «die auf der sog. EörnerbSrse amtlich erhobenen

Brotfrnch^reise bei der Feststellung der Brotsataung, durch welche

allwöchentlich die Preise und GewichtsverhIItnisse des Oebieks

obrigkeitlich festgesetst wurden, zu berücksichtigen''. Die Bäcker

hatten ein begreifliches Interesse daran, dass nicht die Preise der

Landmärkte unter Zurechnung der Frachtspesen nach Wien, sondern

die Börsenpreise der Satzung zu Orunde gelegt wurden.

In Wien selbst waren fast keine Getreidehftndler und die aus-
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wärtigen Getreidehändler kamen auf diese Pri?atl>örsr nirlit sehr

retrelMiassigr, so dass von einer regulären Preisbildung in Wien

lit die Kede sein konnte, sondern die Preise der Körnerbörse ge-

M(ihii]ich iinverhältnismässig höher standen, die Provinzpreise;

aucii Beeinflussungen der Getreidepreise zum Zwecke Jer lier-

beiführung einer höheren amtlichen Notierung waren nicht unbe-

kaiiiit. Der Zustand bedrückte das konsumierende Publikum um-

aomehr, als die Bäckerzunft gleichzeitig sich eifersüchtig gegen deu

Verkauf von Landbrot zur Wehr setzte , zu dessen Beschränkung

sie auch ein Hausierverbot durchsetzte. Mit Magistratserlass

vom 10. November 1849 wird einem Franz Weinbacher, Viktualien-

händler^ bedeutet, ,dass derselbe sich bei sonstiger strenger Ahn-

dung des Austraget» des Brote« an Parthejen, in deren Wohnungen

zu enthalten habe* ^

Auch zu anmftssigen Zwischengewinnen gab die Desorganisation

und Dezentralisation der Preisbildung reichlich Gelegenheit.

Die Preisbildung faktisch in den Hauptabsatzort, nach Wien, txk

Terlegen, gab es nur ein Ifittel: ihre Funktionäre, die Händler, in

Wien seeshaft zu machen. Daan war die noch immer vom Mittelalter

beherrschte Politik der ilfidtiiehen BehMen freilich wenig geeignet

SirafniaBflregeln sollten bewirken,' was nnr dnrch organisatoriache

Reformen lu errdehoi war. So meldet mm ein MagistratierlaH rem

10. September 1848 «die Ausweisung eines sicheren Monte HirBchl,

eines nach Pressburg gehörigen Israeliten, welcher seit einiger Zeit

bedeutende Qetreideeinkftnfe bei mehreren ScbiflEmeistem und ihren

Bestellten auf hiesigem Platze.' mit fl. 10. 24 pr. W. M. gemacht

und die so behandelten Brotfrflchte gleich wiederumben mit fl. 13. 30
— fl. 14. — pr. Metxen, sonach mit einem wucherischen Gewinne

an Müller und GetreidehSndler verftussert habe*.

Femer Tersudite man durch einen Deklarationszwang
dem Getreidehandel mehr Oeffentlichkeit zu Tcrleihen, musste diesen

' Ein derartiges Huusiervorbot soll übrigens heute wieder aufleben. Auf

Antrag der Wiener christlich sozialen Partei i»t im österreichischen Ah^reord-

netenhauae ein Gesetz zur Annuhuie gelangt (Abänderung der §§ 59 and 60 der

Qewsrbeotdaang), worin neh ein Paragraph (§ 60 a) folgenden Woitlaiit«

findet:

(Das Feilbieten von Brot und sonstigen Bäckerwarea von Haus zu

Haus oder auf der Strasse ht verboten. Die Zustellung von Brot und

sonstigen Bäckerwaren an die Kunden des Bilckers ist nnr auf Be-

stellung durch ihn selbst, seine Angehörigen, sowie durch die bei ihm

im Lohn* oder Lebrrerliiltnis stehenden HilAarbeiter lotting/
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abei b.tlii lallt 11 lassen, da die einzige Wirkung desselben die war,

dass die Leute ihre Geschäfte an anderen Orten abmachten. Glück-

licher war schon der (jciliiiikf , flen das n.-ö. Landespräsidium in

der Antwort auf eine ZuschrilL duo ^lagistrates * äusserte, woiin der-

selbe oüenbar Uber deu Misserfoig des Deklarienmgszwanges klagt

und um Abhilfe bittet; es heisst da, dass dieser Zustand wolil

kaum sich ändern dürfte, solange nicht den auitlich prutukullierten

Käufen irgendwelche Rechts wob Uhat /Zugewendet werden wird,

welche nach der laut gewordenen Meinung darin bestehen dürfte,

dasa bei streitigen Fällen nur jenen auf der Fruchtbörse ab-

geschlossenen Käufen ein gültiges Klagerecht zugestanden werden

soll, welche amtlich protokolliert sind-.

Am 19. April 1851 kündigte ein Magistratserlass an, «dass die

bisher in einigen Lokalitäten des Mehringerschen Kaffeehauses am
neuen Markt als Privatinstitat bestehende, sog. Fruchtbörse, vom

nächsten Mittwoch den 23. an in die von deu Mttliern gemieteten

ehemaligen Lioserschen Kaffeehauslokalitäten in der GrOnangergasse

im 1. Stock flbertragvD werdoi; es werden dort die Müller, Fnusht-

bindler und BIdcer regelmlMig aUo Wochen an HittwoclL and

Samstag, m biaher ihre Geschifte miteinander besorgen'. Von
hier übersiedelt^ denn die Börse — immer- noch als Priratbtfrse

in die Lokftlititen des Bflrgerspitala.

Erst 1853 erfolgte die unabweisliche Begelnng dieses Yer-

hehres, freilich niebt anf antonomer Basis, sondern durch den

Magistrat, welcher das Institut lediglich als Hilftmittsl f&r die

ApproTisioniernng der Stadt anhuste. Da zufolge Qemsmde-
offdnung vom 6. März 1850 der Stadtverwaltung ab «natOrllcher

Wirkungskreis alles zugewiesen wird, was die Interessen der Ge-

meinde zunächst berührt und innerhalb ihrer Grenzen voUständig

durchfahrbar ist, insbesondere die Handhabung der Marktpolisel und

die Fürsorge Ittr die Approriaionierang Wiens*, so betrachtete sie

* Normalipnbüc her Je« Wiener Magistrats, Jahrfjang 1^4S.

* In diesem Ideengatig findet sich bereits das Prinzip vorgebildet, welcbett

ftr die Orgsaiiatioii de« Wiener Oetnideliaiidels und der Prodaktenbtfne rieb*

tnaggebead geworden mad geblieben iett wenn auch nicht in teiaer ganen
Konsequeuz. Die heutige S^iedsgerichtsordnang der Produktenbörse knüpft

die Rechtswohlthat nicht an eine Deklaration'äpflicht, wohl aber diiran, dasa

die (jre8cbü.fte an einem bestimmten Orte, an der Börse aligeflchloseen werden,

womit die Publizität, wenn auch uicbt unuiiltelbar, so doch mittelbar dadurch

endehk wird , daw der Yericefar an einem bettuninten Orte konieotiiert, die

KeatroUe imd die Feat^teUung richtiger Preise erleichtert wird.
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auch die Organisation des Getreidebandels ausschliesslich nur als

eine Angelegenheit des Magistrates.

in der Sitzung des Gemeinderates vom 7. Dezember 185B wurde
di« Kommunalisirunj^ des Institutes beschlossen und die hurse is'mg

in die Verwaltung des Magistrates Aber, welcher die Böli^elokaIi•>

täten in Miete nahm und den Verkehr in denselben auf Grund einer

Börseordnung regelte. Die Mitglieder der Börse nahmen an ihrer

Verwaltung nur insoferne teil, als ein aus ihrer Mitte gewähltes

beratendes Comite dem Marktkommissär, unter dessen Aufsicht

die Börse gestellt war, zur Seite stand.

Für die verwickelten Fragen des modernen Getreidehanrlels. in

dessen Anfangen wir bereits stehen, reichte aber die kauiiuäiinibche

Einsieht der Amtsobrigkeit nicht aus. zumal i,ie vielfach im Banne
des Volksvorurteils stand, welches den Getreidebandel noch immer
als Wucher betrachtete und strenge Beaufsichtigung verlangte.

So liess, als im Juli des Jahres 1853 infolge ungünstiger Ernte-

aussichten die Getreidepreise plötzlich hinaufschnellten, der Magistrat

an der Börse eine Kundmachung aftichieren, worin es u. a. hiess:

„Die Müller mögen sich nicht irreführen lassen, die Preiserhöhung

ist durch die Verhältnisse nicht gerechtfertigt, sondern sie ist der

Ausfluss schändlicher Machinationen" u. s. f.: als das nichts

half, mussteu alle Juden, welche in Wien nicht zuständig waren

und daselbst mit Getreide handelten, die Stadt innerhalb 24 Stunden

verlassen. Da die Preissteigerung durch die Verhältnisse gerecht-

fertigt war, so half natfirlich auch das nichts und die Judenaus-

weisung wurde bald uaraut wieder zurückgenommen.

Diese Politik verschlimmerte das Uebel, statt es zu mildern.

Die Zahl der in Wien selbst ansässigen Getreidehiüidler war ausser-

ordentlich gering. Sie wird von der Handeiskammer für das Jahr

1852 auf 11 angegeben, welche, nach ihrer Gesamtsteuerleistung

von 1152 Gulden C. M. zu schliessen, nicht eigentlich Grosshändler,

sondern Vermittler gewesen sein dürften. «In Bezug auf den Ge-

treidebandel", lieisst es in einer Publikation, welche sich mit den

Ursachen der in den fünfziger Jahren in Wien herrschenden Teue-

rung des Getreides und Brennholzes beschäftigt, ^fehlt die Klasse

der Geschäftsleute, welche den Holzliändlern entspricht, gänzlich:

es gibt in Wien keine Getreidemagazine und Getreide vorriUe aualog

den Holzplätzen der Wiener Holzhändler ' ^ Der Getreidegross-

' Die Teacrung des Getreides und Brennholzes im Verkehrsgebiete von

\¥ien. rleren Unache und HilfBmittel dagegen. Wien 1857, S. 87. Verfasser

onbekatiut.
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Handel siedelte sich in dem benachbarten nngarisclien Markt-

flecken an, wo er seine Aiii/clfi^M nlit iten •selbst' rotrehi konnte. Von

hier aus machten di' (u ti rnjeliiiiKllcr ihre (iescbätte mit den öster-

rti! In sehen Konsumenten im Korrespondenzwepe ab oder die letz-

teren besnchten die nn<?arisclien Märkte. Soweit man aber in Wien

zusammenkam, mied man die Bör^e womöglich und machte den

Handel in KafFeehausern ab.

Die Fn isV)i[ilung vollzog sich also ausserhalb des KontroUe-

bereiclis uer Wiener Marktaufsicht an den ungarischen Stapel-

plätzen und so war man in Wien nicht m der Lage, die Ursachen

plötzlich eint reteniler Preissteigerungen zu kniitroÜieren und wirk-

lichtii i\I;i(iim;iuoiifii trei^enilher machtlos, weil der Handel in den

entfernten Handelsplätzen der l^eonachtuni^ etitiückt war. That-

siicliliclj waren aber VerHbrediiiiL'"eii der lluiidler zum Zwecke der

Preissteigerung des Getreiiles. war „Getreidewucher" damals noch

möglich. Der gesamte Gelreidehandel aus Ungarn Avar in den

Händen weniger, sehr kapitalkrUftiger Firmen konzentriert. Diesen

fiel zunächst auch das Konsi^niatiuns- und Kommissionsgeschäft aus

j- n* n entfernten Produktions-^eVueten zu, welche durch die Ent-

wickeluiig der Verkelirsmittel last mit einem Schlage nahe hu die

getreidebedürftigen üebiete herangerückt waren, weil bei diesen Ge-

schätLsfürmen der Verkäufer seinem Vermittler die Ware anver-

trauen oder doch das Revirement durch ihn besorgen lassen muss;

da im Getreidehandel sehr hohe Wertsummen in Frage kommen,

kann sich der Verkäufer nur an einen wohlakkreditierten Vermittler

wenden.

Wien war aber nicht allein kein Preisbüdungsplatz , auch die

Voraus.setzungen dafür, dass es ein Getreidestapelplatz werden konnte,

fehlten noch völlig — Hafenanlagen, Landungsplätze und vor allem

Lagerhiin ser.

Am empfindlichsten war der zuletzt erwähnte Mangel. Man
musste sich mit von Fall zu Fall gemieteten Räumen behelfen, die

nur ebenso, wie Wohn- oder Geschäftsräume gegen Viertel- oder

Halbjahrskontrakt zu haben waren , während es sich dem Kauf-

luünne in der Regel nur um eine Unterijringung der Waren für

kurze Frist handelt. Auch war es nicht immer leicht, derartige

Lokalitäten zu bekommen, und oft musste das Vorurteil gegen den

Geireidebandel mit teuerem Gelde aufgewogen werden*.

* Die Teuerung dös Getreides und Breunholxes im Verkolsr^trebiete von

Wien, deren Ursachen imd Hilfsmittel dagegen. Wien 1857, S Vi:>.

Wtawr atvdka. HI. Bd., l. Heft 2 [8]
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Dabei war die Beschaffenheit der Räume liuüberst mangelhaft;

es waren meist Kellerräunie, wo das Qetreide dem Verderben durch

Feuchtigkeit ausgesetzt ^var.

Dass diese Verhältoisisfc; auf die Approvisionierung Wiens den

ungdnstigäten Einfluss ausüben mussten, ist eigentlich selbstver-

ständlich : es wird darüber geklagt, dass die Getreidepreise in Wien
unverbiiltnism'ässig höher stehen als an anderen Orten.

Besonders schlecht stand es um die Versorgung Wiens mit

Hafer. Nicht uninteressant ist die Schilderung, welche ein Getreide-

händler voü damals über den Haferhandel Wieseiburgs mit Wien

entwirft:^ »Der Umsatz in Wieselbuug beträgt ca. 40000 Metzen

per Woche und nicht viel weniger wechselten die Hände unter den

Händlern und Spekulanten und alles wurde nach geschehener üeber-

nahme bar bezahlt. Das Geschäft wickelte sich demnach in Wiesel-

bnrg in der angenehmsten Weise ab, dafür liatten aber die Wiener

Konsumenten weit weniger Ursache, mit ihren Lieferanten zufrieden

zu sein. Alle die Unarten, welche sich mehr oder weniger bei

jedem Kleinhandel einschleichen, standen auch da m voller Blüte.

Diese Bauern machten sich gegenseitig als Händler soweit Konkur-

renz, dass sie den Hafer in Wien um denselben Preiö abgaben, als

sie dafür in Wieselburg bezahlt hatten. Die ganze Fracht und die

sonstigen Spesen raussten demnach in anderer Weise eingebracht

werden. Diese Kleniliäudler waren nämlich bestrebt, aus wenigen

Metzen möglichst viele zu machen und um diesen Zweck zu er-

reichen, wurde der Hafer durch heisses Wasser in wahrhait kunst-

fertiger W^eise geschwellt, 20 und mehr Prozent Uebermass war

das Resultat dieser Manipulation, Wien bekam dadurch trotz Markt-

polizei keinen aufbewaiirungsfähigen Hafer, bloss die einsichtsvollen

Konsumenten, welche sich durch die billigen Preise nicht verleiten

Hessen , sondern sich direkt an den Grosshandel in Wieselburg^

wendeten, fanden dort jederzeit die schnellste Bedienung.*

Einsichtige Männer im Gemeinderate der Stadt Wien drangen

auf die Errichtung von Magazinen aus kommunal ii Mitteln, welche

1853, in demselben Jahre, in welchem die Kommunalisierunü; der

Produktenbörse durchgeführt worden war, auch beschlossen uurde.

Eine Kommission mit dem damaligen Bürgermeister Dr. Seiller an

der Spitze, unternahm im Juli desselben Jahres die Besichtiguug

der Fruchtkammern in Pest, Raab, Pressburg und Wieselburg, aber

* Der östeiTeichisch-ungarische Getreidehandel und Vorschläge zur Hebung

deraelben von Johann Treyer. Wien 1875.
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* snr Errichtoiig von Lagerh&tiseni «ollte es zanächst noch lange

nicht kommen. Und noch länger sollte es dauern, bis Wien wa

regelrechten, in der Nähe der Stadt gelegimen Landungsplätzen

kam. Die natflrlichste und billigste Transportofaraese für den Ge-

treideecqKnrk ans Ungarn, die Donau, zog damals nicht wie jetii in

einem ruhigen breiten Arm an der Stadt selbst, sondern sehr nn-

geb&rdig in zahUose Seitenarme zersplittert, in stundenweiser £ai-

fwnnng Tom Zentrum des Verkehres vorbei. Die Schiffe der Donaa-

dampfschifiPahrtsgesellschaft mussten, wann und soweit es ihnen

damals Oberhaupt gelang, auf dem unregulierten, allen möglichen

Wechselfällen unterworfenen Strom, bis Wien Tonudringen, an ent-

legenen, ganz primitiven Landungsstellen
,

„die weder unter sich,

noch mit den Wien er Bahnhöfen in Verbindung standen* ^, ihre Ladung

löschen. Solcher Landungsstellen gab es mehrere, eine in Nussdorf,

das damals ausserhalb der Yerzehrungssteuerlinie liegend, gleichsam

den Dienst eines Depot- und Warenmagazins versah, am Spitz und

bei den Kaisermühlen, wo die Donandampfschiffahrtsgesellschaft

einen rohen Holzbau errichtet hatte, in dem die Waren notdürftig

untergebracht werden konnten; die Errichtung steinerner Gebäude

hatte der Besitzer dieser Gründe merkwürdig genug untersagt'.

Der Strom war bis zur zeitweisen Unfahrbarkeit verwahrlost.

Während noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts Zugschiffe mit je

8000 Metzen Hafer beladen, also mindestens IV« na Tiefgang^ aus

Ungarn stromaufwärts nach Wien kamen, verschlechterten sich zu

Beginn unseres Jahrhunderts Fahrbahn und Leinpfad derart, dass

die Zugschiffahrt mit derlei tiefgehenden Fahrzeugen bis Wien herauf

tmraöghch wurde. Die Schiffe fuhren bis Raab , hier wurde das

Getreide in kleinere, leichtere Schiffe umgeladen, die es nach VViesel-

burg brachten, von wo es dann per Achse nach Wien transportiert

wurde. In IIa ab und vornehmlich in Wieselburg konzentrierte

sich daher damals der Getreideverkehr. In den Magazinen Wiesei-

burgs waren 1844 insgesamt 5250000 Metzen, ein für damalige

Verhältnis.se geradezu enormes Quantum, eingelagert^.

Mit der Entwickelung der Dampfschiffahrt trat eine Verschie-

bung der Handelsverhältnisse dadurch ein, dass die Dampfschiffe

direkt bis Wien fuhren, wodurch der Umschlag in Wieselburg und

* J. WtNKi.EH, Der Wiener Donaabaudel. Wien 1874, S. 10.

* DMiksöhrifl der ])onandaiDpftebiAüuiiigeieUschaft, beransgegeben an-

ttitlifih der IVter des fiQjUirigeB BestaodeB.

» WixKi.ER a. a. 0.

* Bericht der Handelskammer 1851» S. 99.
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der teure Achsentransport erspart werden konnte, allerdings nur

dann, wenn die Stromverbältnisse den Schiffen erlaubten, bis Wieu
zu kommen. Da die Stromstrecke Pressburg- Wien in einem arg"

verwilderten Zustande sich befand, war das freilich oft genug and

gerade in der für den Getreideverkehr kritischsten Zeit, im Herbst,

nicht der Fall. Die Schiffe fuhren dann bis Kaub, von wo das Ge-

treide mit der 1851 eröffneten Kaab-Wiener-Bahn nach Wien ver-

frachtet wurde. Dadurch verlor Wieselburg seine Bedeutung an

Kaab, dessen Verkehr einen bedeutenden Umfang annahm. Die

Verfrachtungen von Körnerfrüchten mittels Zugschiffahrt Douau-

aufwärtä nach Raab werden •

1858-^1862 auf 22 640818 MetEen,

1862—1867 , 12640 099 .

1868—1872 , 16516208 .

zusammen 51 796 615 n.-d. Hetzen

angegeben ^. Der Getreideverkehr Budapests, der heute dem Um-
sabee nach die erste Stelle unt«r den Getreidehandelsplätzen der

Monarchie einnimmt, war damals noch verhältnismässig geringfügig,

lind belief eich in derselben Periode auf 28610487 n.-ö. Metzen. Der

Lage nach war Budapest zur Konzentration des Exporthandels nach

Oesterreich und nach Westeuropa weniger geeignet als das westiicher

gelegene Baab. Ein grosser Getreidehandelsplatz ist Budapest erst

nach 1860 geworden, durch den gewaltigen Aufschwung der Gross-

mflhlenindustrie ' daselbst und durch die Einfuhrung des börsen-

massigen Terminhandels, welche ungefähr gleichzeitig stattfand.

2.

Die Entstehuiig der autonomen Fracht' nnd Hehlböree 1869

und ihre Entwickelnng bis mr Gtogenwart.

Die Abhängigkeit von den fremden Märkten iinu ihre Kon-

sequenzen wurden in Wien und Xiederösterreich um so drückender

* In der im Frühjahre 1901 in Wien abgehalteneu Tertninhandeläcnquete

wurde von pim-ni Kninmisaionsniitgliecle die TüiifiUirnng des börsf-iimn.wHig'Pn

Terminhua Jf Is in Zus.unuit nhang gebracht mit der Errichtung einer Filiale in

Kaab durch die Kreditanstalt für Mandel und Gewerbe in Wien (Stenographische

Protokolle Bd. HI, 8. 962). Unseren Brhflbiingett sufolge hat die Kreditsaitadt

niemals eine Filiale in Baab besessen.

* Während sich zu Anfang der sechziger Jahre in Budapest nur 5 grossere

Etablissementä befanden, die zusammen höchstens 1": Millinnen Metzen xfr-

mahlen konnten, nahm die Pester MUhienindustrie nach 1806 eine rapide Ent-

wickelung, so dass es 1870 schon 14 grössere Etabli&sements mit einer Mahl-

fiUilgknt von 14 Millionen Metsen besass.

^ kjui^uo i.y Google
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empfnnd«!!, je mehr in den folgenden Jalmehnten, mit dem Wnebs-

tiun der BerSlkerong und mit der Entwid^elnng der Getreide Ter-

arbeitenden IndnifarienS der ^pertbedarf Wiens nnd NiederOeter-

reidü flieg. Dnreh den Mangel eines eigenen groesen Getreide«

handebpUtaEes erlitt die VolkvirirtBehaft Oeateireielia aber aneh noch

in anderer Beriehnng eine Binbnaae.

Begünstigt dnreh hohe Getreidepreise in Saddentsehland, niedrigen

Valnfawtand in Oesterreieh, der zur Spekulation ermunterte, dnreh

die Absdiaffmig der AnsfiihnOlle auf Getreide (1853) nnd ins-

besondere dnreh die Ausgestaltung der Sehienen- und Wasserwege'

und die VffbiOigong der Fnehtraten, hatte sieh seit der Mitte der

fllnfiiger Jahre der Getieideezport aus Ungarn nach Sflddeutscfa-

bud lebhaft gesteigert.

Die Bieretsetigung in Wien und Umgebung (Die österreicbisdie

Braninduatrie von 1848—1898 von Dr. Rudolf Son^dorfeii, in .Geschichte der

öeterreichischen Luid- und FontivirtMsbalfc und ihrer Induatrien'. Wien 1898)

belief sich:

1848 in 39 BraaereieB auf 672 710 hl Bier

1865 , 86 , • 909357 . ,

1865 . 28 • • 1613809 » ,

1870 , 24 . , 2 682 868 , .

Der Mehlvereand von Wien nach den österreichischen Provinzen ge-

wann von Jahr zu Jahr und hielt Bich auch in Jahren befriedigender Ernten

auf aiuehnlicher HOhe, weil man nck in jenen Gegenden an das Mehl aus

Baoater Wdien, ine es die Wiener Mflller ersengton, gewöhnt hatte (Handels-

kammerbericht 1857).

*) In den vierziger Jahren waren erst wenige Eisenbahnverbindungen mit

Ungarn in Betrieb ; es wiiren hauptsächlich diejenigen mit Oberungarn. Im

Jahre 1846 und in den folgenden Jahren waren von Staatsbahnen die ätrecken

Pett>Waisen, Wien-Bruck und einige kleine Lokalstrecken in der Theissgegend

erOffiiet worden, 1847 die Sedboha bi* Oedenbni^, 1848 die Linie Marehegg'

Pressburg, die gleichzeitig bei Marchegg iin die Nordbahn angeschlossen wurde»

1850 die Strecke Waizen-Gran-Pressburg. Von da ab wurden in raschem Tempo
die in die getreidereichen Gegenden Ungarns, in das Bannt nnd in die Theiss*

gegend führenden Eisenbahnen ausgebaut und dem Verkehre übergeben; 1854

die Stre^ Felegyhixa^zegedin-Bmck , 1857 nach Temesvar, 1857—1860 ein

grosser Teil der Theissbafanen. Ton besonderer Bedeahing fBr Wien speziell

war die 1857 erfolgte ErOflbnag der V^indengsbahn von der Staatsbahn tum
HanptzoUamt.

EiniET'' Ziliern werden die Gesamtentwickelung des ^'erkehr9 illustrieren.

Es standen Eisenbahnlinien in Oesterreich-Ungarn im Bethebe:

1848 .... 1071 km
1858 .... 2401 „

1863 .... 8514 .

1867 .... 4145 ,
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Die Schiffe, die Eisenbahnwaggons, welche das Getreide aus

Ungarn hinausführten, zogen an Wien vorbei — der Handel wurde

in Ungarn abgeschlossen, die reichen Profite aas dem Export-

geschäft fielen der ungarischen Volkswirtschaft zu.

Die Wiener Handelskammer liess es an Vorschlägen nicht

fehlen; der Referent einer von ihr eingesetzten Kommission zur

Untersuchung der Verhältnisse des Verkehrs mit Getreide, Mehl

und Brot in den Jahren 18 U)—1858 und über die Ursachen, welche

der Teuerung dieser Konsumtibilien zu Grunde Herfen, erfasst die

Situation mit richtigem Blick, indem er ausführt: „Für den öster-

reichischen Exporthandel mit Getreide könnte Wien durch Errich-

tung von Magazinen hierselbst zu einem bedeutenden Stapelplatze

gemacht werden. Es hängt dies jedoch mit der Frage der Donau-
regulierung, der Anlage eines Donauhafens in Wien u. s. w.,

also mit Gegenständen zusammen, deren Erledigung noch nicht in

naher Aussicht steht. Der Getreidehandel soll die grösstmöglichste

Freiheit geniessen, wodurch am besten der Teuerung entgegen-

gewirkt wird. Die Errichtung einer G e t r e i d e h a 11 e in Wien

stelle sich mit Rücksicht auf die eigentümliche Organisation des

Kornhandels und bei dem Umstände, als die k. k. priv. Kredit-

anstalt tür Handel und Gewerbe ohnehin Vorschüsse auf Getreide

ppbo, nirht als Bedürfnis dar, abgesehen von den prinzipiellen

Gründen gegen solche Anstalten. Es :^ei zu wünschen, dass jähr-

lich, gleich nach der Ernte, genaue und verlässliche Ausv.pi?e über

Erntecnr<'bnisse in den Kronländern veröffentlicht werden, um der

unbegründeten Furcht vor Mangel vorzubeugen und dorn Getreide-

handel sichere Anhaltspunkte zu geben." Die Realisii rung dieses

Programmes sollte ein halbes Jahrhtmdert in Anspruch nehmen und

sie erfolgte so wenig plaumässig, so langsam und unzuläQglich, dass

sie ihre Bedeutung dadurch teilweise verliert.

Indes machte sich auch in vielen anderen Zweigen des }?oh-

produktenhandels das Bedürfnis nach Zentralisation des Mruktt-

geltend. War bei der früheren Ünznlfinglichkeit der Verkehrsmittel

der Kreis der in Austau.'^f'hbeziehuugen zu einander tretenden Indi-

viduen verhältnismässig eng ^^e'/on-en. so hatte sich derselbe nun zu

einem ftli den Eiuzelnea unübersehbaren Umfange erweitert; die

Transportmittel der DonaudampfecbiffahrtgeseUschaft:

1855 ... 91 Dampfboote, 806 Sdilepper

1860 ... 119 , 460 ,

1865 ... 184 . 528 .

1870 ... 165 , 547 ,
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Tidlen kleinen Zirkolaliio&s- niid F^eiBbildniigneiitreii miuBteii enetet

werden dnrcli dnen groesenf womOgEeh dem ganien WirtBchaftskom-

plez gemeinasmen. Der gesamte Zirknlationsproseae der Ware mnaate

mOgfidiBt abgekttrst* seine Kosten mnssten reduziert werden, indem

man den HandekTerkehr an einseinen grossen Orten sn konaentrieren

trachtete, als welehe sich von selbst Jene ergaben, die den stfark*

sten Sigenkonsnm hatten. Schon 1858 war, anf Anregung der

niederOsterreichischen Handelskammer, die Grttndnng einer Waren-
börse Ton der Wiener Eanfmannschaft anf Grand des Vereins*

gesetses — das Geseta Uber die Organisation der Warenbörsen er*

schien erst 1860— Tersndit worden, zur wirklichen Schafiiang der»

selben kam es aber erst 1878, ans GrUnden, anf die wir hier nicht

nfther eingehen köonen^

Ebensowenig rfiekte die Reorganisation der Frachtbörse von der

Stelle, trotsdem sie fOr die Stadt selbst, ans Approvisionierangs-

rflcksichten, eine nnabweisliche Notwendigkeit war.

Der Getreidehandel blieb daher vorerst weiter in die Formen

der Stadtwirtschaft eingeswftngt, in denen er sich nicht entwickeln

konnte. Das Marktkommissariat selbst sah sich, um den glnslichen

> In aadereii Stftdteo, s. 6. in Prag, ut diese OipmintMm dea Weren-

Terkahia in den Ittnftigar Jahren in Fonn ein« Privafeonternebnraog, der Mg.
Produktenhalle, versucht worden, w«ldie mit einem Aktienkapital von

750 000 Ü. errichtet wurde und als ein ^»rossartiges , alle Produktions- und

Handelszweige umfassende« Krnimi^sion^k'eschiift in Verl)indung mit einer Börse

gedacht war. Unter Mitwirkung der iiandciskauimer wurde eine Geld-, Waren-

lind FmehtMne gegründet, die ind« idion nadi einem Jahte «tu Mangel an

Teünehmem geteUotsen werden mente. Insoleme diete Prodnklenliallen anoli

Lagerräume besassen und die Aufbewahrung und BeTorscliussung von Warm
geecbäftsmässig betriehon, können sie als unmittelbare Vorläufer der Sffentlichen

I.agerhausunternehniungen an^osehcn werden; ihrer wirtschaftlichen Funktion

nach verhielten sie sieb zu derselben etwa wie der Wucher zum kaufmännischen

Kredit. Dia Lagergebflhren waren, an den heoiagen VerULltninen gemewen,

geiedesa enorm boeli. Sie betrogen ftr doi Zolleentner bei gevObnliidien

Waren 7 Neukreuzer per Woche nnd fllr den enten Ifonat und 5 Neokreuser

für die folgenden Monate. Güter, welche einen grossen Umfang einnehmen,

wie Wolle, Leder, per Zollzontner und Monat um 2 Kreu7©r mehr; Körner-

früchte zahlten per n.-ö. Hetzen von lo zu 10 Tagen 2 Neukreuzer. (Die

Handele* nnd Oewerbekammer in Prag in den enten 50 Jahren ihree Bestaadee

18(0—1900. Prag 1900, a 56.)

Auch in Wien waren wiederholt Projekte zur Gründang derartiger Pro-

dnVh^nhallcn aufgetaucht. So lag in den ersten fünfziger Jahren dem Magistrat

der ausgearbeitete Entwurf einer Mehliiülie vor , welche unter Aufsiiiht fach-

kundiger Männer den Produzenten Gelegenheit geben solle, ilire Waren billig

einaolageni nnd auch allenfalla einen Vonebnes darauf sn erlangen. Zur Am*
ftthmng kam es aber nicht.
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YerfaU der FruchtbQne aii£rohalten, Tennlasst, im Gemeinderate zu

beantngeii, daas den Kauflenten ein grOeserer Einflnss anf die Or*

ganisation des Verkehres and die Ordnung ihrer Angetegenheiten

etngeraomt werde. In der Sitrang des Gemeinderates am 26. April

1861 wurde daranffaia «die schon Tom froheren Gemeinderate an-

gestrebte Regulierung der Frucht- und MehlbOrse* beschlossen^

und ein eigenes Beorganisationskomitee eingesetrt. Die IIehrheit

in der GemeindeTertretang hielt indes mit grosser Zähigkeit an

den Teralteten Zuständen fest und erst nack langem und hartem

Kampf und schlimmen ESrfahrungen sollte eine bessere Einsieht

Fiats greifen.

Ab die ungeduldigen Besucher der Frucht^ und MehlbBrae im

Oktober desselben Jahres an den Magistrat die Bitte um Kenntnis-

nahme der vorzunehmenden Wahl eines Komitees und der Ausschuss-

mftnner richteten, wurden sie Ton diesem schroff abgewiesen, mit

dem Bedeuten, dass die ApprOTisioniernng Wiens und somit auch

die Handhabung der Marktpoliaei nnd die Verwaltung der Mehl-

nnd FmchtbOrse sn den gesetsUchen Obliegenheiten der Kommune
gebSre und das Ansuchen der Börsenmitglieder ein ganz unbefugtes

Eingreifen in den Wirkungskros der Gemeinde darstelle.

SchlieasHch wurden aber doch anf Antrag des Harktreferenten

eine Anzahl aus freier Wahl der BOrsenbesncher hervorgegaugener

Börsenmitgßeder zum Gemeinderate berufen, am hier an der Aus-

arbeitung eines neuen Statuts mitzuwirken. Sie .beendigten ihre

beschwerlidie Arbeit in 30 Sitzungen' dahin, dass sie einen Organi«

sationsentwurf lieferten, Statut, Usancen und Scbiedsgerichtaordnung

enthaltend. Einen ebensolchen lieferte das Marktkommissariat und

schliesslich war der Marktreferent Tom Gemeinderate angewiesen

worden, auf Grund der unter Mitwirkung der Kaufleute ausgear-

beiteten Vorlage eine möglichst vollkommene Börsenordnung, all-

gemeine Usancen und eine Schiedsgerichtsordnung auszuarbeiten,

wobei ihm die möglichste Wahrung des Einflusses der Kommune,

soweit derselbe ohne Hemmung des freien Verkehres Platz greifen

kann, empfohlen wurde.

Diese drei Referate wurden in der Sitzung des Gemeinderates

Tom 4. August 1863 vom Marktreferenten vorgelegt. Die Beorgani-

sationskommissioii hatte sich aber engherzigerweise zu einer modernen

Auffassung des Getreidehandels nicht aufschwingen können und ver-

trat die Meinung des Marktreferenten, ,dass das von den Kauf-

*

1 SitsnngaprotokoUe des Oemeisderats 1801, III, 8. 682.
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leuten TOfgekgte Statut ^als zu weit gehend in die Rechte der

Kommune eingreife* und der Kommune nur „einen winzigen J^influsd*

laaaen würde, was nicht nor unter der Würde der Kommune wäre,

sondern auch gegen die gesetzlichen Bestimmungen TeistosBe". Da
umgekehrt eine grosse Anzahl Tim Gemeinderäten sich gegen das

Statut des Marktreferenten aussprach, .weil es den Handel wieder

knebeln würde*, so worden die gesamten filaborate an die Kom-
misBiosi zurückgewiesen.

Nun schlief die Angelegenheit wieder einige Jahre; Wien blieb

der Entwickelung des GetreideWelthandels gegenüber weiter unthätig.

Ohne Zuthun, fast wider den Willen der dffenUicheu Verwaltung,

entwickelten sich in Wien die ersten Keime eines Getreideexport-

bandels. In den Exportjahren 1868^— 1869 kamen die Mannheimer

Kaufleute auch nach Wien, um Getreide einzukaufen. Da der

Handel lebhaft, die Kommissionssätze infolge der noch geringen

Konkurrenz unter den Händlern ziemlich hohe waren, so fand

mancher der in Wien ansässigen Agenten und Kommissionäre Ge-

legenheit, ein schönes Stück Geld za Terdienen und den Uebergang

snm Proprehandel zu machen.

Von dieser Zeit ab trat eine Spezialisierung im Wiener

Getreidehandel in der Richtung ein, dass einzelne Kommissionäre

auch weiterhin hauptsächlich die Pflege der mit den ausländischen

Importeuren angeknüpften Beziehungen sich angelegen sein liessen,

sich zn Exporteuren qualifizierten.

Die städtische Fruchtbörse hatte von dieser Steigerung des

Handelsverkehrs wenig Gewinn. Sie wurde womöglich gemieden

und die Thatsache, dass die amtlich veröffentlichten Umsätze und

Preise gewöhnlich unrichtig warenS trug vollends dazu bei, sie za

diskreditieren.

Die Zahl der Besucher und damit das Erträgnis der Eintritts-

gebühren verminderten sich statt zu steigen. Von 1014 Besuchern

und einem Eintrittsgebührenerträgnis von 6483 fl. im Jahre 1861

waren bis sum Jahre 1866 Besucherzahl und Erträgnis successive

auf 862 bezw. auf 4650 fl. herabgesunken \ Im Cafö ,Stierböck*

in der Nähe der Ferdinands-Brücke war eine Winkelbörse ent-

standen, deren Verkehr bald lebhafter war als der an der Frucht-

börse. Hier suchten die Ausländer die wenigen Getreidehändler

und Vermittler auf, die damals in Wien sesshaft waren. Vom

> Statistik der Vonawirteebaft für Niederösterreicb von 1855 — 1866,

herausgegeben von der Wiener Handelakammer, S. 781.
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Jahre 1852 bii 1866 hatte eich die Zahl der GetreideldUidler in

Wien Dur um 7, nimlich auf 18 Termehrt. Die ungariecheii Pro-
Tioaezportenre sogen es, seitdem in Bndapeet für den Getreidehandel

die autonomen Börsenorganisationen der Prodnktenhalle und des

liloyd entstanden waren, vor, ihre Qesehftfte dort und nater Inter«-

Tention des Budapester Handels abiuwicfceln. ZweifeUos trog auch
die Einfilhrong des börsenrnSssigen Terminhandels in Budapest dasa

bei, den Handel von Wien absoziehen. Den Zwisehennutsen de«

Bndapester Es^KnrteuTs mnsste der Ssterreichisehe Konsument natfir-

lich besahkn, was in den unreihllbiiflmBssig hohen Getreidepreisen

in Wien sum Ausdruck kam.

Vielleicht hätte man noch länger mit der Freigabe der llarki-

organisation f&r den Getreidehandel gezögert, wenn die Verwaltung

der Fhichtbörse nicht ein Defirit ergeben hätte. Die Terwaltnngs-

kosten wurden hauptsächlich ans den Eintrittsgebühren bestritten

und der Ans&ll, den der Tcrminderte Besuch der Börse tob Seiten

der Händler herbeiflihrte, war um so empfindlicher, als jene Bäcker

Tom flachen Lande, welche bei der Wiener Bäckergeuossenschaft

intabuliert waren, gegen ein Pauschsle Ton 40 fl. freien Zutritt

hatten.

Dieser finansielle Uisserfolg machte die ünhaltbarkeit des

bestehenden Zostandes handgreiflich, und im Gemeinderate, wo in-

zwischen die Anhänger des alten Systems dem mächtig aufge-

schossenen Liberalismus gegenfiber in die Minorität gekommen
waren, gelangte der Entschluss zum Durcfabruche, die Börse dem
Handel freizugeben.

Trotzdem noch immer nicht nur seitens Tieler Begierungs- und

Marktorgane, sondern auch Ton Seiten vieler B&rsenbesucher Ein-

wendungen erhoben wurden, welche die Kosten der Börse, die

Preisbildung, die für nötig erachtete marktpolizeiHche üeberwachung

der Qualität der Brotfirächte und des Mehles, den Einfluss der nicht

in Wien ansässigen Mitglieder auf die Gebarung der Börse, die

Rechtspfl^e an derselben u. a, m. betrafen, wurde mit Gemeinde-

ratsbeechluss vom 15. Mai 1868 anerkannt:

1. Die Mehl- und Fm<^tbörse kann nur dann ihren Zweck als

Beförderungsanstalt fBr den Frucht- und Mehlbandel erreichen,

wenn dieselbe aufhört, ein kommunales Institut zu sein.

2. Wenn sie der autonomen Leitung und Verwaltung der

Börsenbesucher Uberlassen wird und der rein kaufmännische Cha--

rakter streng bewahrt

8. Dass es zur Wahrung der Interessen der Kommune hin-

Digitized by Google



113] Entviokeliuff dM Wiener G«tnidefaandeb ete. 27

reichend ist, wenn dieselbe durch eineu Delegierten sich Kenntnis

Tom jeweiligen ü eschäftsganfre , von den Zufuhren und Verkäufen,

TOn den Preisen etc. zu verschafFen m die Lage gesetzt sein wird.

Der Matristrat wurdn boanftragt, die Börsenbesucher von diesen

Beschlüssen mit der Auffordern ng zu verständi«7pn. aus ihrer Mitte

ein Komitee zu wühlen, welches ein Gutachten über die Umgestal-

tung der Frucht- und Mehlljorse zu erstatten und seine Vorschläge

dem Geuieiuderiite zur weiteren Beschiussfassung vorzulegen.

Auf Grund eines von der ileixierung, im Einvernehmen mit der

Gemenide t^enehmigten A eremsatatutes wurde arj; 15. Septem Vi er 1^69

die autonome Börse ernfinet, ein 21*gliedri2;er Vorstand, bestehend

aus Müllern, Bäckern und Brauern und Getreidehandlem, und von

diesem Herr Roman ühl. der damali'^e Eigentümer der Wiener

Backerdampfraöhle, zum Präsidenten und Herr Moriz Leinkauf zum
Generalsekretär gewählt.

Die nächste Entwickeluiigsetappe in der Ori^anisation dos Wiener

Getreidehaiidels, welche der Freigebuug der Börbe folgte, war 1873

die durch Herrn Leinkauf angeregte Einftihrung der internationalen

Saatenniarkte, wie sie an anderen Orten bereits bestanden. Sie

hatten sich zuerst in Budapest, dann in Leipzig gebildet und

charakterisieren eine Epoche geringerer Entwickelung und Ificken-

hafter Organisation des Getreidewelthandels und der Getreide-

statistik.

Die Saatenmärkte vereinigten alljährhch nach der Ernte — sie

fanden gewülüilich Ende August statt — Kaufleute aus ganz Europa

in Wien; damals galt Uiiiraru als , Kornkammer" Europas, von dem

Ausfali seiner Ernte wurde die Gestaltung der enropaiBchen üe-

treidepreise sehr wesentlich beeinflusst, und mau kam, wenn schon

nicht um Einkäufe zu besorgen, so doch um sich über die Gebtaitung

der Marktlage zu orientieren. Von Seite der Fruchtbörse wurden

Schätzungen der Welternte publiziert, welche, grossenteils auf

privaten Informationen kaufmännischer Korrespondenten beruhend,

allerdings wenig zuverlässig sein konnten, immerhin aber ein

schätzenswertes Surrogat für die mangelnde amtliche Welternte-

statistik bildeten. Die Umsätze auf diesen Saatenmärkten waren

bis zum Ende der achtziger Jahre sehr bedeutend, etfektive Ware
und Termin zusammengenommen, nach den Schätzungen der Saaten-

marktkommission 500 000—SOODOij Meterzentner, und auch an

äusserem Glanz fehlte es diesen Veranstaltungen nicht, da die Er-

utinung der Saatenmärkte in der Kegel durch den Handelsminister

selbst geschah.
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Gegen die Abhalhin^ dieser Saateninärkte machte sich aber

Seiten.'- Gotreideexporteure Widerstan*! gleitend, weil auf denselben

die K(j[itrahenten, zwischen welche bisher ihre Thätic^keit vennittelnd

sich eingeschoben hattf, m direkte Verbinduncr miteinander traten

und dann auch weiterhin blieben. Der Kaufmann ist bei Anknüpfung

neuer Beziehungen ein Zanderer, aber auch hier gilt das Wort:

ce n'est quo le preraier pas qui conto. Der Widerstand innerhalb

der Kaufmannschaft selbst erhielt — merkwürdig genug — Succurs

«rprade von den Anhängern jener Wirtscliaftsj oiitik , in deren Pro-

gramm das Schlagwort \'on der Eliminierung des Zwischenhandels an

erster Stelle steht; so wurde die Institution, deren Wert übrigens

mt'olge der Entwickelung des Getr^-idehaiidels und der Getreide-

statistik und seit dem Rückgange den E\] orts ohnedies nur mehr

ein dekorativer war, vor 2 Jahren fallen gelassen.

Ein wiclitiges Jahr in der Entwickelungsgeschichte der Wiener

Produktenbörse war das Jahr IBiti. In dieses Jahr fiel die Neu-
konstituierung der FruchtbSrse auf Grund des Börsengesetzes

vom 1. April 1875, welches dem Verkehr an der Fruchtbörse endlich

die nötige sichere Rechtsbasis %'erlieh , welche die Börsenordnung

vom 11. Juli 18r)4 und das Warenbörsmiri setz vom Jahre 1800 von

allem Antange nicht hatten bieten können. Durch diese Gesetze

war namentlich der Wirkungskreis des Schiedsgerichtes in einer

dem Verkehr unzuträglichen Weise emgeengt, indem die Kompetenz

desselben, auch iür die an der Börse abgeschlossenen Geschäfle,

an die Voraussetzung geknüpft war, dass die Parteien einen schrift-

Hellen Schiedsvertrag errichtet hätten.

Das iii'uc (ip^etz dehnte die Kompetenz des Schiedsgerichtes

auf alle Kerhtsstrfiticfkpiteii aus sog. technischen Börsengeschäften

aus, d. h. aus M»]rli. n (Ti'scluiften, die im öffentlichen Börsenlokfile,

zur BörsenzLit üIm t \'( rkrlirsgegenstiinde dieser Börse abgeschlossen

wurden, ausjireiiuuinien den Fall, dass die Parteien diese Zuständig-

keit von vuriirlicrein schriftlich austreschlos-^en hatten. Für diese

technischen BurseiiLreschäfte wurden ferner, um die Unsicherheit aus

dem Börsenverkt'hr zu bannen und unter der Nachwirkung der

bösen Erfahrungen, welche man gelegentlich der Krisp des Jahres

1878 gemacht hatte, der Einwand von Spie! und Welte ausge-

8clil(>>- «en. Scl!lu--lii Ii \ t rlieli das nnnf Gesetz den Erkenntnissen

des SL-iuedsgericiites eine r;is( ln'i (' \ nllstreckbarkeit durch die Be-

stimmung, dass auch eine 1\ ai^e aut üngdltigkeit des Schieds-

genchtsspruclies dessen Exeijuierbarkeit nicht lit^niTTien sollte.

Eine Ausdehnung der Kompetenz der Börsenschiedtsgerichte auf
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aiasserlmlb der Börse über deren Verkehrsgegenstände abgeschlossene

Geschäfte, wie sie von der Kauimannschaft angestrebt wurde, sta-

tuierte das Gesetz wohl nicht ansdriicklich . aber impiicite. Das

Statut der Frachtbörse enthielt eine diesen erweiterten Wirkungs-

kreis zulassende Bestimmuugr , auf Grund welcher das Börsen-

schiedsgencht auch über Streitigkeiten aus ausserhalb der Börse

geschlossenen Geschäften entscheiden konnte, sofern die Parteien

bei dem Abschlüsse oder der Abwickelung des Geschäftes einen

schriftlichen Schiedsvertrag errichtet hatten. Von da ab er-

fährt die Frequenz der Börse und ihres Schiedsgerichtes eine rapide

Steigerung. Die Anzahl der bei demselben anhänp^ig gemachten

Streitsachen stieg von 237 im Jahre 1874 auf 934 im Jahre 1876

und 1649 im Jahre 1877. Sie erreichte ihren Kulminationspunkt

im Jahre 1804 mit 45G5 Fällen.

Bei der Umarbeitung , welche gelegentlich der Neukonstituie-

r\m^ der Börse die Usancen erfuhren, wurden zum erstenmal auch

Normen für den T e rm i n h a u d e 1 in ähnlicher . Weise b ö r s e-

miissig kodifiziert, wie dies schon früher in Berlin und Buda-

pest geschehen war.

Im Jahre 1896 fand eine Erweiterung der Verkehragegen-

standt der Fruchtb(^rse^ statt, indem die Regierung die vom Wiener

(t( meiuderat bereits im Jahre 1887 beim Handelsministerium an-

gesuclite Einbeziehung anderer landwirtschaftlicher Produkte, Spiritus,

Rüböl, Oelkuchen, Pflaumen und Pflauiucninus, Heu und Stroh in

den Verkehr der Börse bewilligte, die nun den Titel Jmü-^p für

landwirtschaftliche Produkte" annahm. Im Jahre 189S über^n didte

sie aus den gemit ttten Lokalitäten nm Schi)tt(»nring , die für den

stark angowachst :ieii \ erkehr, für die Beherberguni? des Schit ils-

gerichtes und des Heaiuteukürpei;? längst 7Ai engp sj;e\vnrden waren,

in das, aus ihren eigenen Fond« und aus den Mitteln eines eigens

zn diesem Zwecke aufgenonimeTieu Anleihens, in der Leopoldstadt

errichtete Gebäude, daä in seiner Art wohl eines der prächtigsten

und zweckmässigst eingerichteten der Welt ist.

3.

Bi« Entwickelnng des Wiener OetreideliAiidelB seit fintstehimg

der autonomen BOree.

Der Verkehr schnellte mit dem Wachstuni der Produktenbörse

mächtig innauf. Ihn in seiner Gesamtheit darzAistellen ist uns nicht

möglich, weil die Ausweise der Eiäenbabuen über den Getreideverkehr
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Wiens onToUstSodtg und. Aber der Donaorerkehr Wiene m Getreide

allein iUnstriert diese Entwickelang genOgend. Ton 8474000 W. G.
= ca. 4237000 Meterzentner im Qninqnenmnm 1870—1874 war
derselbe auf ca. 18820000 Meteraentner im Qninqnenninm 1876
bis 1880, also um ca. 865^/» binanfgeschnellt, wobei der Tranait-

efC%, der fttr diBatw Zirigaam eben&lls 8800000 Metersentaar

ausmacht, nicht mitgerechnet ist. Aach in den folgenden Quin-

quennien hielt diese Steigerang — trots, wie wir sehen wardeot

tmgfinstigster Yerhftltnisse -~ weiter aa.

Ber dnich die Tersohiedenen Schi£bhrten ^ nach Wien ermittelte

QetreideTerkehr beträgt nmd Meterzentner:

In den Zeit- laagesamt Davon IVoiultverfcehr der

rftomen D<maQdMD|>ftclL-Ge>.

1881—1885 15 388000 2 769 000

1886—1890 20 948 000 6 510 000

1891-1897 30 489 000 10 630:181

Bis zu Ende der achtziger Jahre waren die handelspolitischen

Verhältnisse in Europa einem lebhaften Getreidehaudel aus und nach

Oesterreich-Ungarn auch durchaus günstig. Die Zollpolitik Europas

war freihändlerisch, die Konkurrenz Amerikas war noch nicht voll

entwickelt und der Import in die grossen Konsumgebiete Eurojias

war durch kerne Schutzzölle gehemmt. Deutschland z. B. hob von

1865— 1879 überhaupt keine Getreideeinfuhrzölle ein und erst 1880

trat der verhältnismässig geringfüeige Zoll von 1 Mark pro Meter-

zentner auf Weizen und Roggen, von 50 Pfennigen auf Gerste und

Futtergetreide in Kraft. Ebensowenig war der Eintritt fremden

Getreides nach Oesterreich-Ungarn durch Zölle aufgehalten; bis zum

Jahre 1887 bestanden keine Schutzzölle, sondern blosse Finanz-

zölle, 40 Kreuzer auf Weizen, 30 auf Roggen, 20 auf Gerste und

Fnttt'i^ff trcide bis zum Jahre 1882, von da ab trat eine unbedeu-

tende Erhöhung ein.

Dadurch war anscniein eine sehr rationeiio und wirtschaftliche

Verwertung des Gftrt itli's möglich, nanu nflich der Hauptbrotfrucht-

gattung Weizen; Ungarn beispielsweise » xport irrti' inclir als seinen

faktischen üeherschuss und zog dafür an^ (Ir ti T^iniili rn an der un-

teren Donau Weizen luran. Für «^cineii ai ib.serürdeiitlich kieber-

reiclicn \\ eizen bekam es iiu A-i-.l;iruie gute Preise und der mehl-

reiclie, wenn auch weniger ieine Baikanweizen gab mit dem unga-

^ DonaudampfjBcbiffabrtsgetellscbaft, Uugarische Fluss- und See«chiffahrt-

geselkehaft, 80dd«uticlie Dampteiiiffisihrtgesellsdiaffc, soiaiiiiiMBgeilellt naeh

den Jahrbflcbera der Stadt Wien.
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rischen gemischt ein so vortreffliches Mehl, dass es unwirtschaftlich

gewesen wäre, den einheimischen Konsum mit ausschliesslich aus

ungarischem Weizen hergestellten Mehl zu befriedigen.

Die Zahl der Getreidehändler in Wien wuchs nun rasch, denn

es gab lohnende Arbeit für viele Hände. Anfangs der siebziger

Jalire übersiedelten zahlreiche Exporteure yon den ungarischen

iStapelplützen nach Wien, Proprehändler und kleme Agenten und

Kommissionäre, welche durch die Rührigkeit, mit der sie das fhicht-

bare Feld bewirtschafteten, in Terbältnismässig wenigen Jahren sich

zu Proprehtodlem emporarbeiteten. Mfihe und Kosten wurden nicht

gespart, um die Beziehungen zum Aaslande auszudehnen, Reisen

dahin nntemommen, um die Importeure anfieusnchen, ihr Yertranen

und ihre Kundschaft zu gewinnen.

Qelegenthch der sttrkeren Importe rum&nkchen Getrddes und

des lebhafteren Transitrerkehrs darin in der zweiten H&lfte der

eiebsiger Jahre sahen sieh die rnmaniichen Importfirmen, welche

bis dahin ihre Qeschifte Ton Budapest ans und unter Interrention

des Budapester Handelt betrieben hatten, yemnlasst, Kiedeflassungen

in Wien su gründen, wobei iwisohen dieser und dem ^tammEanse

eine "AiUcitsteJluuBf'dnrchgefflhrt wurde; dem letzteren oblag haupt-

sächlich der Einkauf im FirodnktionsUmde nnd der Import nach

Ungarn; der Import nach Oeeterreieh und hauptsBchlich die Pflege

des Transithandels nach Westeuropa dagegen der Wiener Filiale,

weil sie dem aoslfindischen Absatzgebiete nfther lag und der Wiener

Handel bei den ausUtaidischen Importeuren sieh in ein derartagea

Vertrauen gesetst hatte, dass diese seine Interrention jeder anderen

orsogen.

Die froher geschilderten HandelsTcrhSltnisse brachten auch eine

ansaerordentlieh starke Frequens des Terminmarktes durch den

"0etreideliandel und swar anch durch den auslftndischen mit sich.

DTe üntwickelung des TranspoztweBens hatte aus ganz Westeuopa

gleichsam ein einziges Produktione- und Konaumgehiet lütj^etceide (

gemacht;, in welchem, unbehindert tqh Zollaehranken, die intematio-
j

nale Terminarbitrage eine NiTeUiernng der Pfeeise berbeiftlhrte. ^-^

Die ansiindischen Importeure und die ungariBohen Exporteure

Hessen ihre Terminoperationen durch dieselben Firmen ausfBhren,

mit welchen sie in effektiTer GeschftftsTerbindnng standen; so ergab

es sich Ton selbst, dasa der sehr eintrigliche Terminkommissions-

handel vielfach neben dem EiffisktiThaiidel betrieben wurde. Aber

anch Speaialisinmg auf das Terminkommisrionsgeschift war nicht

selten, leider auch in einer sehr bösartigen Bichtnng— es instal-
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Üerten rieh Firmen an der FmditibQne, welehe du PriT»tpiibUkaiii

in ekmpelloeeBter Weise samJ)iffereazspxel in Getreide heranzogen

\ und seihreiüg den Markt in einer Weise behemchtea nnd depu-
tierten , dass die BOnekanmer im Interesse des legitimen Handels

einige Yersnche maektei dem Uet»el zu Stenern. Dieselben blieben

erfolgk» und die Folge war, dass das Odinm der Ton den Spiel-

häusem begangenen Anssohreitnngen anf die ganze Organisation

znrttckfiel, innerhalb welcher sie Torkamen.

Binnen relatiT wenigen Jahren war so Wien ein Getreide*

handelsplats Ton europäischer Bedeutcmg geworden, trotzdem die

Entwickelung noch immer mit schweren natürlichen Widrigkeiten

an kämpfen hatte. Die wichtigsten Strecken der Donau waren noch

immer unreguliert; Tor der Febenenge des »Eisenien Thores*

mussten die in Bnminien mit Getreide beladenen Schiffe oft

monatelang warten, bis gflnstige WasserstandsTerbfiltnisse ihnen

die Passierung der gefährlichen Stelle ermSglichten. Waren sie

endlich Uber Budapest hinaus gekommen, so kam eine zweite kri-

tische Passage — die Strecke Pressburg-Wien. Zur ZnrflcUegung

dieser Strecke, welche unter normalen Verhältnissen kaum zwei

Tage in Anspruch nimmt, brauchten bei halbwegs nngflnstigen

Wasserstandsverhältnissen die Schiffe 8^14 Tage und länger. Ge-

wljhnlich musste, um den Tiefgang des Fahrzeuges zu Terringem,

ein Teil der Ladung in kleinere Schiffie, sog. .Schififter*-Schleppe

umgekden werden, wodurch zu dem Zeit- und ZinseuTerlust gewdhn*

lieh auch noch ein effisktiTer GewichtsTerlust trat. Der stets eifer>

süchtige Nachbar in Trans trachtete natürlich die Begulierungs-

arbeiten mfif^chst hinauszuziehen.

lütte der achtziger Jahre trat ein Umschwung in der euro-

päisdien Getreidehandels- und Agrarpolitik ein, der nicht ohne

nachhaltige Rückwirkungen auf den Wiener Getreidehaadel blieb.

Unter dem Einfluse der wachsenden Konkurrenz Amerikas brachte

zuerst Frankreich, dann Deutschland (1887) und gleichzeitig Oester-

reich-Ungarn seme Getreidezöll^ auf die Hdhe wirklicher Schutzzölle.

Durch die amerikanische Eonkurrenz schon früher hart bedrängt,

erlitt der Getreideexport Oesterreich-Ungarns nun auch durch die

schutzzOUnerische Politik Deutschlands Abbruch. Besonders der

Export an Brotfrfichten sank rapid. Die gelegentlich des Abschlusses

der HandelsTerträge im Jahre 1892 eingetretene Ermässigung der

deutschen Getreidezölle vermochte diesen Rückgang nicht aufzuhalten.

Der Wert dieser Zollermäsrigungeu, die mit nicht unbeträchtlichen

Zugeständnissen rÜckrichtHch der österreichischen Industriezdlle er-
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kauft worden waren, wurde dadurch illusoriscli, dass sie iufolfje der

Meistbegünstigungsverträge Deutschlands auch Amerika und Kuss-

land zu gute kamen.

Der Getreideexport Oesterreich-Ungarns belief sich im Jahres-

durchschnitt (in Tausenden von Meterzentnern) auf:

In dm Davon

Zeiträumen Inegesaint Gerste Malz

1875-1879 8 036 2 492

188Ü—1884 7 756 2 579 662

188$-1889 7854 8407 926

1890—18M 7 587 898« 1310
1895—18iM» 5800 8600 1622

Auch, der Transithandel ^ginS. JSUrQl^. Die Terbilligung der

Rhein* ond Seefrachten lenkte den GetreideBtrom ans Ramftnien und

Bulgarien donauabwftrta via roare und Rhein über Mannheim nach

Sfiddeatschland tmd der Schweis, woEFauch durch das Hittelmeer

nach nnd Uber Italien. Die Donanschiffishrten konnten in der Herab*

sefarang der Frachtraten den BheinschifiGfthrten nicht foIg«i, weil sie

keine Rfickfrächt haben, wozu noch der Umstand kommt, dass

die widrigen Stromrerhälbusse sie sa kleinen, irrationellen Schiffs-

typen von 2000—4000 Meterzentnern Fassungsraum zwangen; erst

nenestens ktonen dank der fortgeschrittenen Regulierung auf der

Donau auch grtesere Fahrzeuge bis zu 6000 Meterzentner verwendet

werden, während auf dem Rhein Schiffe mit 10000—15000 Meter-

lEentner Fassungsraum verkehren. Ueberdies kann auf dem Rhein

tdhreise der Wind als Fortbewegungsmotor verwendet werden. Die

Belastung der Getreideschiffe mit einer Eanalgebühr von ca. 10 Kreu-

zern per 100kg, welche seit Erdfinung des Kanals am »Eisemen Thor*

von der ungarischen Regierung eingehoben wird, trug natfirlich auch

nicht zur Förderung des Transithandels bei. Auch die Aufhebung

des Mahlverkehres that demselben Abbmoh. Während des Mahl-

Verkehres fimd ein fast ununterbrochener Zustrom von Getreide

aus den Donaulandem nach Budapest stett, dessen Mfihlenindustrie

denselben hanpteSchlich benutzte, und tun eine Absatzchance lllr

rumänisches Getreide in Sflddentechland rasch auszunutzen, brauchte

man nur auf diese Komdgnationen zu greifen.

Gleichwohl stieg die Bedeutung Wiens als Getreide8tq)elplate,

wie die eingangs mitgeteilten Ziffern zeigen, auch in den folgenden

Jahren noch.

Wie gross der Entgang ist, den Wien wahrend dieser Periode

durch die Vernachlässigung der Verkebrseinrichtungen, durch die

WIflMr BMm. m. Bd., t. H«ft. 8 [9]
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Eiseiibalmpolitik und durch sonstige MSiigel der Orgaiusatioii semes

Oetreidehandeb erlitten hat, UM deb siffemmiarig nicht feiitstellen

;

aber zweifellos ist derselbe sehr gross. Und er ist qm so erapfind-

lidier, als auf der anderen Seite der Qetreiddiandel Wiens eine

gans natfirliehe SchmSlerang dadurch erföhrt, dass, wo er erst ein-

mal die Wege geebnet hat, vielfiieh Eonsnmenten nnd Prodnsenten

miteinander in direkte Yerbindnng treten.

Das schwerste Entwickelungshindemis bildete die bestehende

Desorganisation des Lagerhanswesens nnd gewisse Mängel der Ter-

kehrseinrichtongen. Nicht nnr beeintriehtigen sie Wien als Ge-

treidestapelplatz, sie wirken anch anf die Yerkehrsformen in

nachteiliger Weise znrOck. Ein gnt Teil der der heutigen Organi-

sation des Terminbandeis an der Wiener Produktenbörse anhaften-

den Mängel, manches derzeitig notwendige Uebel im Gesch&fls-

erkehr fiberhanpt könnte beseitigt werden oder wflrde von selbst

weg&Uen, wenn hier Wandel geschaffen wttrde. Grund genug, dass

wir den breitesten Baum in unserer Darstellung dem Lagerhaus-

und Tarifwesen widmen.

Vorher aber wollen wir die kaufinSnnische Organisation des

Wiener Getreidehandels, die Produktenbörse, einer kurzen Betrach-

tung unterziehen.

Zweites Kapitel.

Der Wiener Getreidehandel und seine Technik in der

Gegenwart

I.

Die Prodokteubörse.

1.

Die Verfassimg der Produktenbörse.

Die H<<i:^L- liir iHiidwirtschattliche Produkte in Wien ist eine

autoTK Uie Borsenürgamsation im Sinne des Bürseugosetzes vom

1. Afinl 1S7'>, untersteht jedoch unmittelbar der Aufsicht des

liaudelsminiateriums, weiche durch einen eip^ens dazu bestellten

ßörsenkommissär im Sinne des § 4 des Börsengesetzes ^ aus-

geübt wird.

^ .Bei jeder BOne wird ein Bönenkoiilinissar bOBtellt, welcher die Ober«

aufiricht aa der BOne fBhr^ die AiufBhniBg aller BOrMiiTerscluiften' flberwadit.
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Die autonome Verfaeenug der Börse ist durch ein Statut^
welches der Genehmigung des Handelttninisterinnis nnterli^ti

folgenderweise geregelt: Es wird nniersehieden awischen Bdrsen-

mitgliedern und Börsenbesachern. Börsenbesncher isl« wer im

Besitze einer entgeltlichen Jahreseintrittskarte ist, die Mitgliedschaft

erwirbt, wer länger als ein Jahr Börsenbesncher ist. Eine Jahres*

karte kann jedermann erhalten, der Tom Börsenbesuche nicht nach

§ 5 des Geseties Tom 1. April 1875 ansgeschlossen ist*.

Ausserdem werden an Personen, welche die Börse nur für einen

Tag zu besuchen wünschen, wenn sie von zwei Börsenmi^liedem

eingefOhrt werden, sog. Gastkarten ausgegeben, die fOr einen
Börsentag gültig sind. Diese Einrichtung ist mit Bflcksieht auf jene

sehr zahlreichen Getreidehandelsinteressenten nötig, welche, ohne an

einem regelm&ssigen Besuch der Börse interessiert zu sein, nur zeit*

weilig dort QeschSfte zu besorgen haban, etwa nach der Ernte.

Jedermann, der im Besitze einer Jahres- oder Gastkarte ist, hat

Zutritt zu den Börsen^erSammlungen, deren täglich zwei statt-

finden: eine Vormittags- und eine NachmittagsbÖrse; technische'

Börsengeschäfte jedoch können Ton Güsten nicht geschlossen werden*.

Die Leitung und Verwaltung der Börsenangelegenheiten obliegt

einem von den Börsenmitgliedem freigewShlten 80gliedrigen Aus-

schnss, welcher den Titel »Kammer der Börse ffir landwirt-

schaftliche Produkte' fahrt. Das aktive WaUrecht besitzt

jedes Börsenmitglied, wobei Inhaber von Tisch- oder Schranken-

plätzen ansser der Stimme auf Grund ihrer Jahreskarte nodi so

viele Stimmen haben, als der Inhaber für die von ihm bezahlten

Tisch- oder Schrankenplatzgebflhren Jahreskarton der höchsten

Klasse hätto lösen können. Das pasrive Wahlrecht besitzen nur in

Kiederöetorreich domizilierende Börsenmitglieder; und mindestens

Miwbrftucbe sa rügen und, wenn nicht sogleich Abhilfe erfolgt, deren Beteiti-

gmg im Wege der politisehen LaodetbehSrde lu erwirken hat.

Der Eominiesär hat insbesondere auch allen Beratungen der Börtenloiiung

beizuwohnen und Beschlüsse, welche er wider die bestehenden Gesetze oder das

B(!rsen8ttitut ^efasat erachtet, bis zu der im Wege der politiBchen Latidetbehörde

einzuholenden höheren Entscheidung zu sistieren.*

* Das letxte Statut ist vom 9. Juni 1898.

* Jalneskarten können insbesondere nidit erteilt werden Penonea, welche

Ün Konkurs sind oder sonst ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind»

oder welche wegen Verbreitmig falsdier Nachrichten von der Börse aasgeschlossen

worden sind u. s. f.

» Vgl. S. 28.

* Stenogr. Prot der Enquete betreffend den börsenmässigen Terminhandcl

mit landwirtschaftlichen Produkten, III, 8, 899» 767.
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20 von den Hörsenrüten müs^j^n — mit Rucksicht auf die Amts-
pflichten, welclie einem Bürsenrat zufallen — ihren ständigen Wohn-
sitz in Wien hal^pn. Das Amt eines Börsenrates ist ein Ehrenamt

und mit keinerlei Emolumenipn verbunden. Die Börsenkanimer,

deren jeweiliß^e Funktionsdauer drei Jahre ist, wählt aus ihrer Mitte

einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten, welchen die Leitun^jf

der Geschäftf^ mif Grund einer Gesclialisordnung obliegt, die von

der niederösteneitliischen k. k. ^?t^itthalterei genehmigt sein muss.

Die Bureaugeschälte der Börse sowie die des ständigen Schieds-

gerichtes werden durcli einen Beamtenkürper b^»snr^rt, an dessen

Spitze der Generalsekretär bezw. dessen Stf II Vertreter sieht. Die
Börsenkammor hat insbesondere folgende Funktionen:

Sie erstattet die ihr von den Behörden abverlangten Gut-

achten.

b) Sie erlässt die Normen zor Regelung de» Börsenverkehrs

(Usancen).

c) Sie besorgt die amtliclie Ausmittelung der faLurae (Preise)

Dach einem von ihr aufgestellten besonderen Regulativ.

d) Sie bildet das ständige Schiedsgerichtskollegiuni

.

Zur Regelung und Vereinfachung des Verkehrs bes-tphen an der

Börse für landwirtschaftliche Produkte, wie an jeder anderen Börse,

sog. Usancen, eine Sammlung von Geschüftsnormen, welche von der

Börsenkammer herausgegeben werden. Diese Normen können in

zwei Arten unterschieden werden: Erstens Usancen, welche die

Technik des Verkehrs betreffen, wobei wir wieder unterscheiden

köntun zwischen solchen, die aus dem täglichen Geschäftsverkehr

lieraus .sich entwickelt haben, gleichsam nur die Formulierung eines

faktisch bereits bestandenen Znstandes bilden, und solchen, die den

Verkehr erst in bestimmte Formen lenken. Zweitens Usancen,

welche den Geschäftsverkehr nach seiner rechtlichen Seite hin

regeln. In Wirklichkeit findet eine Gruppierung nach diesen Ge-

.sichtspnnkten nicht statt und wäre wohl auch schwer durchführbar,

da die Grenzen fliessende sind. Die Grundlage für die SchalFung

neuer oder AbäiKicrnng bestehender Usancen bildet ein vom Sekretär

des Schiedsgericlites geführtes Spruchrepertorimn . in welches alle

grundsätzlich wichtigen Fintschf^idnngen eingetragen werden.

Die Berufung auf die Usancen enthebt die vertragschliessenden

Teile der Notwendigkeit, gewisse allgeineine Konditionen, fli*» regel-

mä.ssig sich wiederholen, bei jedem Vertrags.sclilusse ausdrücklich zu

ptipnlieren. So ist z. B. durch die Usancen ein für allemal be-

stimmt, wer die Emballage zur Verpackung des erkauften Getreides
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beizustellen hat, und innerhalb welcher Frist, wann eine Ware ge-

liefert werden muss, die einfach mit der Bezeichnung »per Früh-

jahr" verkauft wurde, wer die Verladespesen zu tragen hat, wenn

mit der Bezeichnung ,ab Wien" verkauft wurde u. s. w. Wenn
ein Geschäft Über Verkehrsgegenstände der Börse und unter Börsen-

mitgliedern abgeschlossen wird, also bei technischen Börsengeschäften,

werden die Usancen für den Vertragsschluss, auch wenn eine aus-

drückliche Berufung auf sie nicht erfolgt, für den Vertragsschluss

rechtskräftig, mit jenen Einschränkungen, welche sie durch etwa

getroffene besondere Vereinbarungen erfahren. Denn die Unter-

werfung unter die Usancen der Börse ist nicht obligatorisch, auch

bei technischen Börsengeschäften nicht.

Fflr die Austragung von Streitigkeiten aus kaufmännischen Ge-

schäften bietet das Börsenschiedsgericht eine anerkannt zuver-

lässige und prompte fachmännische Justiz. Es wird gebildet aus

dem Schiedsrichterkollegium, dem sämtliche gewählten Börsenräte

angehören and an dessen Spitze der von ihm gewählte Pr&eident

und zwei Vizepräsidenten stehen. Personen, welche nicht Mitglieder

oder Besneher der Börse sind, haben das Hecht, Personen als

Schiedsrichter zu bestellen, die der Börse nicht angehören, die sog.

Lietenrichter, welche dem Stande der Produzenten und Con-

gumenten entnommen werden. Sie werden ernannt, und zwar

om Handelsministerinm auf Vorschlag der Handels- und 0ew«rbe-

kammer. Von dem Rechte der Wahl eines Listenrichterz wird

verhältnismässig sehr geringer Gebrauch gemacht Dem ScMedB-

xiditwkoUegium ist eine Anzahl von Sekretären beigegeben, die

zur Anaftbung des Richteramtez befähigt sein müssen. Sie sind

BOrzenbeamte, müssen aber Tom Finanzministerium im Einvernehmen

mh doB Jnstkministeriam bestötigt sein.

Das Verfahren vor dem Schiedsgerichte selbst izt im

wesenlHehen folgendes ^ Die Klagen sind entweder mfindUeh oder

schriftlieh beim Sekretär des Schiedsgerichtes vorzubringen, lieber

die Klage wird eine Tagsatzung, zur mündlichen Verhandlung an*

beranmtf zu welcher beide Parteien geladen werden. Die mflnd-

Eehe Verhandlimg ist öffentlich nnd die Parteien sind berechtigt,

rieh dnrch Bevollmächtigte vor dem Schiedsgerichte vertreten zn

lassen. Das Schiedsgericht besteht in jedem einzelnen Falle ans

drei oder f&nf Schiedsrichtern, je nachdem jeder der Streitteile

einen oder zwei Richter wählt. Die gewählten Richter bestimmen

*) Siehe auch Sonndorfer, Die Warenbörsen. Wien 18üy, i). 38 tf.
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KOI ibrer Mitte den Obmann, der die Verhandlung leitet. Die

nötigen protokoUariachen Anfseichnnngen werden dnrch die Sekretäre

besorgt, welche mxk in die Verhandlung eingreifen nnd an den

BefdilnsiÜBesnngen des Scbied^riditeB mit beratender Stimme teO-

nehmen. Bei Beginn der Yerhandlnng hat das Schiedsgericht einen

Vergleich swischen den Parteien xn Tersnchen. I>ie abgeschlossenen

Vergleiche sind nur dann gültig, wenn sie von beiden Parteien

unterfertigt sind. Gelingt der Vergleich nicht, so nimmt das Schieds-

gericht die mflndliche Verhandlung auf. Das ürteÜ Terkflndet der

Obmann des Schiedsgerichtes laut, unter Bekanntgabe der Eni-

scheidungsgrfinde; diese sind anch der Urteilsaasfertigung beizu*

setzen. Gegen die Urteflssprfiche des Schiedsgerichtes ist keinerlei

Appellation zulSssig, wohl aber, wenn das Urteil rechtswidrig er-

folgt ist, eine Nichtigkeitsbeschwerde.

Die Kompetenz des Schiedsgerichtes hat durch die neue

Zirilprosessordnung eine wesentliche Modifikation erfahren, einerseits

eine Srweitemng, andererseits eine EinsdiriLnkung. Der Wirkui^-
kreis des Börsenschiedagwichtes ist nun gesetzlich Über den Um-
fang der technischen BOrseugeschäfte hinaus statuiert, gleichzeit^

aber das Gebiet genau abgegrenzt, auf welches sich die Wirksam-

keit der BOrsenschiedsgerichte erstrecken darf, und jene Personen^

kategorien bestimmt, welche vermSge ihres geschäftliehen
Interesses an dem B6rsenTerkehre sich dem BOrsenschiedsgerichte

unterwerfen können. Die Zustiindigkeit für Streitigkeiten aus tech-

nischen Börsengeschäften blieb ungeschmälert, dagegen wurde die

Zulässigkeit der kompromissorischen Unterwerfungen hauptsächlich

Ton der Voraussetzung abhängig gemacht, dass sich jeder der Streit-

teile berufsmässig mit dem Handel, der Produktion oder Ver-

arbeitnng des dem Streitgegenstande zu Grunde liegenden Verkehrs-

artikels der BOrse be&sse, irohrend für protokollierte Kaufleute

und BOrsemitglieder schon die unbeanstandet gebliebene Annahme
eines die Kompromissklaosel enthaltenden Schlnssbriefes zur Be-

grfindung der börsenschiedsgerichtlichen Kompetenz genflgt. Inkom-
petent ist das Börsenschiedq^ericht namentlich dann, wenn das

Warengeschäft, das den Gegenstand des Streites bildet, in offen-

barem MissTerhältnis zum landwirtschaflilichen Betriebe der be«

treffenden Partei steht.

Ueber den Geschäftsverkehr der BOrae wird täglich ein Eurs-
buUetin von der Börsenkammer ausgegeben. Die Kursfestsetzung

erfolgt nach dem dafür aufgestellten Regulativ, durch eine von der

BOrsenkammer gewählte siebeDgliediige Kommission «auf Grund der
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von den beeideten Börsensensalen abgeschlossenen Geschäfte , der

clie«'en in Ausübung ihres Amtes bekannt ^'' wordenen anderen Ge-

schäftsabschlüsse und sonstiger Daten und unter genauer Beachtung

und Berücksichtigung aller sonstigen Geschäftsabschlüsse und Kauf-

umstände,* unter Aufsicht des Börsenkommiasärs ; diese wird in

der Weise ausgeübt, dass der Kommissär bei der Kursi'estsetzuug

zugegen ist.

Die Methode der Preisermittelung und Kursfestset^iuncr ist für

das Termingeschäft und für das EflFektivgeschäft verschieden. Für

ersteres erfolgt sie auf Grund lor sämtlichen wirklich vorgefallenen

Schlüsse Ein Börsebeaiuter rujtiert auf einem Tablean die vor-

komraendeu Kurse, nach eigener Wahrnehmung, und in das Kurs-

blatt kommen dann der im ilfnst»' nnil (1er höchste der vorgekouiinenen

Kurse. Die auf dem Ttilleun notierten Kurse werden von Börsen-

bearaten in ein separates Kursbuch übertragen. Kurse , welchen

Gescliiiite zu Grunde liegen, die, wenn auch wirklicii durchgeführt,

mit der momentanen Marktlage ofl'ensichtlich nicht überemstiiiimt'n.

also fingierte Kurse werden bei der Kursfestsetzung nicht berück-

sichtigt, wulil aber gleich den anderen in das bewusste Buch mit

der Anuierkuiig" übertragen, dass der Kurs beanstandet wurde \ weil

da.s Kursbucli nu Falle eines Streites dem Schiedsgerichte die Mög-

lichkeit geben soll, festzustellen, ob ein bestimmter Kurs an einem

bestimmten Tage vorgefallen ist und ob er auf reelle Weise zu

Stande gekommen ist.

Komplizierter sind Kursermittolnng imd Kursfestsetzung beim

Kffektivgeschäft, weil die Abschlüsse, uidbt durchwegs an der

Börse, sondern grotssenteils auch von den Kontors aus erfolgen und

weil, soweit sie an der Börse erfolgen, dies, auch nicht laut und

öffentlich geschieht und der Verkehr nicht wie der Terniinverkehr

örtlich konzentriert ist. Die Ermittelung der Preise miisn also

durch Umfrage erfolgen, welche sich auch uuf die ausserhalb der

Börse geschlossenen Geschäfte erstrecken muss. Aus den so er-

hobenen Preisen kann ein Massstab nun nicht in so mechani-

scher Weise gewonnen werden wie beim Termingeschäfte, denn

hier haben wir es im Gegensatze zu letzterem mit sehr indivi-

dualisierten Preisen zu thun. Der Preis für ein und dieselbe

Gattung Weizen von gleichem spezifischen Gewicht ist verschieden,

je nachdem die Farbe desselben mehr rot oder mehr gelb, je nach-

dem das Korn mehr oder weniger gedrückt ist, je nach den Zahlungs-

* äteuogr. Prot der TeriumliaiideUenqaete Iii, S. 183. Experte Wsiu
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und LiefenmgBbedingungeii, endlich und um Tergleichen und einen

TagesdnrchschniitBpreis feststellen su können, muss das Kurser-

mittelnngskomitee diese qnalifixierten Preise im Wege der Sehitzang'

und Yerf^eichung mit den anderen Preisen auf das Mass einen

allgemeinen Preises redusieren, sie entindiTidualisieren , was eine

genaue Kenntnis der GeschftftsTerhftltnisse bei den Mitgliedern des
Kursermittelungskomitees Toraussetsst. Dieser aUgemeine Preis ist

der Kassapreifl, okne sonstige xa Lasten des Verkäufers gehende

Nebenkonditionen. Erfolgt in einer der in dem Schema des Kura-

blafetes notierten Warengattnngen an einem Tage kein Absehluaa»

so wird, solange noch ein regul&rer Handel in der Ware besteht,

der Kurs «sum Teile nach den Wahrnehmungen, die aus dem
Verkehre geschöpft sind, zum Teil ans Konklusionen ans dem
Verkehre und zum Teil nach SchUaungen* festgestelli Es handelt

sich also bei der Festsetzung der Kurse fUr das GeschAft in Effektiv-

getreide in allen Fftllen notwendigerweise nicht um eine eigentliche

Preisrahebung, sondern um eine Festsetzung von Preisgrenzen, nach

bestem Wissen und Gewissen und nach Schätzung der beteiligten

Kreisel»

2.

Der Oetaraideterminhandel.

Das böruenmässjnfe Zeit- oder Terraingeschäft ist dadurch

als solches charakterisiert und von dem gewöhnlichen handelsrecht-

lichen Lieferungsffeschäft unterschieden, dass es nach den von der

Börse aufgestellten, obligatorisch die C^ualität, die Schlussein-

heit und den Erfüllungsort regelnden Bestiiuniungen geschlossen

wird, 80 dass es zwischen den Kontrahenten einer besonderen Ver-

einbarung nui iiiehr hinsichtlich des Preises, des Liefertcnnius und

der Anzahl der von der Börse fixierten Schlusseinheiteü bedarf.

Auf diesen Formen beruht die technische Funktion des

börsenlässigen Terminhandels, die einerseits darin besteht, ,dass die

primitiven Formen der Getreidespekulation, das Antkaufen und

Einlagern in Erwartung steigender Preise (eine Form, die nur

ii la hausse zu spekulieren gestattet und wegen der ungeiieureu

festzulegenden Kapitalsbeträge die Spekulation zum Monopol der

Stärksten macht) verdrängt werden durch die modern Form der

Eskomptierung künfliger Freischancen: bei welcher die Speku-

lanten in der Gegenwart nicht Ware und Geld leisten, sondern

.

* Stooegr. Prot der TemuahandelBcnqiiete III» S. 452.
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^

nur Lieferung,' und Zahlung für einen Zukunttszeitpimkt versprechen
|

und dadurch Müsse gewinnen, bis zum Heraukonmien des Termins j

die übernommenen Verbindlichkeiten auf dem Markt durch Ab-
scbluss eines Gegengeschäftes zu realisieren" \ andererseits in der

Verringerung der beim Getreidehandel im Vergleich zu anderen

Haudelszweigeu uaverhältuisuiässig grösseren Risken. Der börsen-

mässige Terminhaudel macht nämlich die Gleichzeitigkeit der

kaufmännischen Operationen Kauf und Verkauf fast momentHO

möglich, indem zu jeder Position auf dem Effektivmarkte bis zur

Abwickelung derselben interimsweise eine Gegenposition im Termin-

markte geschalieii wird.

Hier begegnen wir dem Importeur, der eben einen Posten

Weizen erstanden, aber noch keinen Käufer dafür gefunden hat; er

verkauft dagegen l sanceweizen; natürlich denkt er nicht daran,

seinen eÜ'ektiven Weizen, wenn dessen Handelswert höher ist, als

der des Usanceweizens, auf Usanceschluss abzuliefern; er wünscht

nur eine Gegenposition, um getren Verlust durch Preisrückgang

geschützt zu sein: hat er den Kiiufer für seine Ware gefunden,

so löst er die
3,
Arbitrage* wieder auf, d. h. er wickelt das Termin-

engagemeut durch Rückkauf eines gleich grossen (.Quantums Usance-

ware ab.

Dort tritt der Müller als Kiiuier von Usanceweizen nif;

auch er denkt oft nicht daran, denselben zu beziehen; er hat nur

eben Mehl auf einen lungeren Termin hinaus verschlossen und

sichert sich den gegenwärtigen Preis, welcher die Basis seiner

Kalkulation gebildet hat, für den späteren Einkauf des zur Her-

steiiuiig des verschlossenen Mehles geeigneten Rohmaterials.

Der Exporteur erhält vom Auslände ein telegraphisches

Angebot auf ein grösseres C^biantum Weizen bestimmter Provenienz

und Bescluiflenheit. Es ist ein entsprechendes Üffert momentan

nicht im Markte, er vergleicht den geboteneu Preis mit dem Preise

der üsanceware und weiss nach seiner Kenntnis der Marktlage,

dass der gewünschte Weizen nur um so viel höher zu stehen kommen
wird, als die Üsanceware, dass ihm bei dem gebotenen Preise

noch ein bürgerlicher Nutzen bleibt; er sichert sich die Einkaufs-

basis durch Kauf von Terminweizen und depeschiert seinem Ge-

schäftsfreunde: „Geschlossen". Der Importeur erhält TOn seinen

Einkänfem auf den Stationen die Nachricht, dass die Zufuhren

' Dr. Wai.tch BoRt.iUä, iMaaiiheim uud die EntwickeluDg den Südwest*

deatBchen üetreidehliodcls, I. Teil, S. 45.
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derzeit ungenügend sind; er kann seinen Kunden MfiUer, der sich

decken will, nicht abweisen, sagt also, trotzdem er die Ware noch

nicht effektiv hat, zu und deckt sich seinerseits einstweilen durch

Kauf von Usaneegetreide, bis günstigere Einkaufschancen kommen.

Seiner Nachfrage begegnet das Angebot eines anderen Iniporteurs,

der von seinen Einkaufsstationen die entgegengesetzten Meldungen

liat und uuL den Käufen, die ihm seine Eitikiiiitt'i aiK^cigen , nicht

blank spekulieren will. So ist der Teiiainuiurkt thatsächlich der

Brennpunkt des Getreidehandels und der Terminkurs orientierend

für die allgemeine Marktluge, ein verhältnismässig sicherer Kalku-

lations- und Wertmassstab. Ein derartiger Wertmassstab ist einem

Getreidehandel, der es mit so mannigfaltigen Qualitäten zu thun

hat, wie der unsere, ein so unentbehrlicher technischer Behelf,

dass derselbe, wenn er nicht schon bestünde, erst erfunden werden

müsste. Verhältnismässig wenige der im Handel vorkommenden

Weizenvarietäten zum Beispiel sind quantitativ bedeutend genug,

um einen regulären Handel darin zu unterhalten. Der Grosshändler

wird, dank seiner Warenkenntnis, dank dem Ueberblicke, den er

durch seinen grossen Geschäftsverkehr und durch die Nachrichten,

die täglich früh morgens schon Ton seinen Geschäftsfreunden oft

aus allen Gegenden der Welt einlaufen, trotzdem in der Lage

sein, den Wert der Ware unge&br zu kombinieren; aber schon

der kleinere lädier und vollends der Landwirt ist in Verlegenheit,

wenn ein BSfseknn fftr die betreffende Ware seit längerer Zeit

nidit notiert worden ist; nach den amtlichen Eursnotizen Aber

Effektirgetreide kann er wohl die Wertediwaokungen Terfolgen,

nicht aber den effektiven Marktwert der Ware halbwegs genau

taxieren K

Die Benutzung des Tenninmarktes fttr die geschilderten haDdels-

tedinisdben Zwecke ist allerdings an die Voraossetinng geknüpft,

dass die Preise der effektiven Ware und die Terrainpreise in

direkter Wechselbesiehnng miteinander stehen, die Sebwan-

kongen annikemd gleich stark sind, so dass der Gewinn ans der

einen Position den Verlust ans der anderen ungefähr ansgleiebt,

oder doch keine weeentlicbe Differenz entsteht. Diese Wechsel-

beziehung besteht nur zwischen dem Terminmarkt und dem Getreide

aus solchen Plroduktionsgegenden, die nach dem Stapelplatze, bezw.

nach dem Importlande gravitieren. So können jene Firmen, welche den

' Auch aus diesciu Oninde muss der Mangel eines börsenmftaaigen Termin-

handels die Ueberlegenheit des GiotukapiUlfi im Getreidehaudel s&ur lieltuug

bnngen.
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Transithandel aus Rumänien und Serbien betreiben, seit Anfliebung

.des Mahlverkehrs den Wiener Terminmarkt für die Zwecke der

Arbitrage in Weizen speziell nur in jenen seltenen Momenten be-

nfltzen, wo ein stärkerer Importbedarf für den Verbrauch der

HimaTchie selbst eintritt. Die regxilären Absatzmärkte dieses Ge-

farttdes liegen in England, Belgien, der Schweiz etc. Die Konse-

quenz davon dürfte eine weitere Konzentration des Orientgeschftfts in

den Händen weniger sehr kapitalkräftiger Firmen sein, da nur ein

sehr groBser Geachäflabetrieb seine Sicherung in sich selbst finden

kann.

Damit der börsenmässige Terminhandel die geschilderten tech-

nischen Funktionen erfüllen kdnne, mr,';^ die Lieferungsqualität so

festgesetat sein, dass sie emen im Lande in hinlänglichen Mengen

vorkommenden Qetreidetjpus repräsentiert. In Nordamerika boten

sich dafür von selbst die durch das Gradierungssjstem geschaffenen

Typen des Effektivhandels, durch welche das Getreide zn einer

in hohem Grade vertretbaren Ware gemacht wird, d. h. zu einer

Ware, welche nach Mass und Gewicht gehandelt werden kann.

Dieses Gradierungssjstem hat sich in Amerika ausgebildet im An-

schlüsse an die Bedürfnisse des Verkehrs und der Technik des

Sbiporthandels und dank einer grossen Gleichförmigkeit, die in den

amerikanischen Anbau- und Produktionsverhältnissen herrscht \ Die

amerikanische Getreideproduktion ist von vornherein Weltmarkt-

produktion gewesen, nnd da in den grossen Dampfern, in welchen

das Getreide r nrli Europa verladen wird, ein Transport verschiedener

Qualitäten unter Wahrung der Identität nur unter grossem Kosten-

aufwande möglich gewesen wäre, musste man darauf bedacht sein,

das Prinzip der losen Schüttung in den Verkehrseinrichtungen

möglichst konsequent durchzufuhren. Das konnte nur geschehen,

wenn man die individuellen Charaktere des Getreides durch Zusammen-

fiMSong grosser, wesentlich gleichartiger Mn<sen zu Typen verwischte.

Diese musste der Exporthandel auch deshalb verlangen, weil ein

Handel nach Muster, auf Entfernungen, wie sie hier in Betracht

kommen, im Getreidehandel mit seinen rasch wechselnden Kon-

jonktoren unmöglich ist; ein Wort, ein Zeichen in der Depesche

muss genügen, um das Unterhandlungsobjekt genau zu umschreiben.

In Mitteleuropa konnte nach der ganzen historisf^he)! Ent-

wiokelung des Getreidebaus und des Getreidehaudels, und nach den

1 Otto BOhk, Die Koniliftaser. Stuttgart 1896. — Borgios, Mannheim und

die Entwiekelnng des Badwestdenticiien Oetreidehandeb. Tabtngen 1899. II. Teil»

8. 52 E

Digitized by Google



Dw Wiener Qeireidehaadel und mme Teelmik. [130

natürlichen Verhältnissen ein Gradierungswesen nicht entstehen.

Der Getreideproduktiou kleben überall noch gewissermaasen die

£ierschalen der alten Naturalwirtschaft an, und dem ungeheuren

Individualismus des Anbaus, welchen diese auf die moderne Ge-

treideprudukLion vererbte, stand der Handel ohnmächtig gegenüber;

erst in den letzten Jahren vollzieht sich, teilweise unter dem Ein-

flnsse des Genossenschaftswesens, eine Anpassnnj? auch der euro-

päischen Getreidt {»rt ilnktion an die Formen der uiotiernen Verkehrs-

wirtschaft und au die Bedürfnisse der Grossindustrie. In vieleu

Landern wurden die Schwierigkeiten, welche der Einführung eines

( ir.idierungswesens entgegenstanden, noch dadurch vermehrt, dass

auch die verschiedeusten exotischen Getreidearten in den Handel

kommen.

Da mau also eine Lieieiungsqualitüt . welche ein Handelsgut

mittlerer Art und Güte repräsentiert, wie die ftir den amerikanischen

Termiuhandel gültige, nicht konkret voriaud, so musste man sie

für den Terminhandel rechnerisch i'eststellen, indem iiiau von allen

individuellen Merkmalen absehend, gewisse allen Qualitäten gemein-

same Merkmale als Kriterien der Liefertahigkeit aufstellte. Als

solche boten sich dar das spezifische Gewicht und die Keinheit des

Getreides. Dafür wurden Minimalerfordernisse aufgestellt. Dabei

konnte auch auf die Herkunft des Getreides keine Rücksicht ge-

nommen werden, da die meisten europäischen Länder Importländer

sind und die Getreideproduktion der fremden Länder, die durch

Schutzzölle herbeigeftihrten Korrekturen abgerechnet, mitbestimmeod

ist für die Bildung ihrer Getreidepreise, daher ihnen auch der

Zutritt auf den TOTiinmarkt nicht verwelirt werden kann. Zu

der Zeit, wo der Tenninhandel in Wien eingefUfart worden ist und

noch bis zu Ende der achtziger Jahre bestand aber, wie wir ge-

sehen haben, ausserdem ein sehr lebhafter Getreidevwkebr unter

den europäischen Landern und fanden ans handels- and industrie-

technisehen Gründen bedeutende Importe auch nach jenen Landern

statt, welche ihren Konsumbedarf selbst dedcten. So ist die eure-

piisehe Terminhandelstype ihrer Struktur und Tendens nach not-

wendigerweise internatioDal, w&hrend die amerikanische durch die

Anlehnung an die konkret bestimmle heimische Type national iat^

was dort auch wirtschaftlich berechtigt ist, weil Amerika nicht nur

rficksichtlich seines K<»sumbedarfs Tollständig auf sich selbst gestellt

ist, sondern ein Geireideezportgebiet grSssten Stils ist.

Auf die EntstehuDgsursachen des bOrsemSssigen Terminhandels

im allgemeinen kann hier nicht naher eingegangen werden, weil das
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zu weit führen würde ; sie liessen sich im Kahoien der vorliegenden

Monographie auch schwer zurückverfolgen , da Wien anfing ein

Getreidehandelsplatz zu werden, als die Entwickelung des Getreide-

weltverkehrs bereits in vollem Gange war. Aus diesem und mit ihm

aber iratr^rch der börsenmassige Terminhandel zweifellos organisch

und notwendigerweise entwickelt. Das zeigt auch eine Vergleichung

der in den ersten Kapiteln dieses Baches gegebenen Daten über
j

die Entwickelung der Dampfschiffahrt und des Eiaeiibabuw**«ens- i

mit dem Entstehungsdatum de&- börseßmäisigeo—larminhaudela. io_

Budapest, welches in die Mitte der sechziger Jahre fällt ^ Im
Änschluss au den Verkauf schwimmender oder erst zu verladender

Ware ist das Termingeschäf t entstanden, worauf schon der Umstand

hindeutet, dass die ursprüngliche Schlusseinheit im börsenmässigeii

Terminhandel 2500 Meterzentner betrug (ungefähr eine Schleppladung)

und vom Käufer ganz wie beim Etfektivgeschäft ein Angeld ge-

leistet werden mnsste, welches später (188G) abgeschatft wurdet
weil es Anlass zu hnanziellen Missbräuchen gegeben hat; geld-

bedürftige irmen machten sich dadurch, dass sie als Verkäufer

von Terrainware auftraten, Geld'. In Wien beginnt der borsen- i

mässige Terminhandel, soweit sich aicher feststelleji lässt, im Herbste
j

des Jahres 1875*. wo die ersten Kündigungen unter Intervention

des Sekretariats der Hrir *' erfolgten. Diese Kündigungen lassen noch

deutlich den Zusaminrnli ing des börsenmässigen Termingeschäftes

mit dem handelsreclitlirliim Liefeningsgeschäfte erkennen, in dem

nicht bloss ninde Einliciten, sondern verschiedene Quaiititäteu und

nicht nur Meterzentner, sondern auch Zollzentuer , Motzen u. s. w,

gekündigt wurden. Das war vor der börsenmässigen Kodifikation

des Terminhandels; auf die Entstehung des bcirsenmässigen Termin-

haudels können ak-?u die Usancen keinen u r h e b e r i s c h e n Imii-

fluss genommen haben. Sie haben bloss seine Technik vereinlaeht.

und erst diese vereinfachte Technik gestattete die Verwendung

des börsenmässigen Terminhaudelsy' zu den Hilfsgeschäften, welche

später geschildert werden sollen ' und durch deren Möglichkeit

der Terminhandelsplatz eine Ueberlegenheit über den benachbarten

Handelsplatz gewinnt, welche dieser nur wettmachen kann, indem

er gleichfalls den börsenmässigen Terminhandel einführt. That-

sächlich war dies auch der anmittelbare Anlass zur Einführung

> Stenogr. Prot, dt r Terminhandelsenqaete. Expwto HoBOVlTZ, I, S. 214.

« Ebenda. Exp. Videky, I, S. 27r?. 274.

» Ebenda. Exp. Horovitz, 1, Ö. 2ü7, 20«.

Ebenda. Exp. Horovitz. I, S. 207, 211, 220.
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der bOrsenmSsngen Regelung des Terminhandek in Wien. Die

Thatsache, dase der gröeste Teil, nahezu 80 Prozent, dee Hafers,

welcher fdr den Wiener Eonenm bestimmt war, in Budapest

mit dem Liefernngsorte in Raab gebandelt wurde, bewog einen

der grosseren Getreidehftndler \ annScbet die Einführung eines

börsenmässigen Terminhandels in Hafer ansnregen, welchem dann

snccessiTe der Terminhandel in Maie, sp&ter in Weisen, wieder

einige Jahre spftter in Boggen nnd snletst in Raps folgte. Die

»marktbildende* Kraft des Terminhandels wnrde hier allerdings

nicht in dem Sinne sn Hilfe gemfen, dass sie ans Wien einen

grossen GetreidehandelsplatE machen sollte, sie sottte Wien bloss

ermO^chen, die vorhandenen reichen Anlagen dasn gegen einen

nur durch den Terminhandel fiberlegenen Rivalen zu entwickdn.

Hitbestimmend ffir die Einffthrong des btfrsenmftssigen Terminhandels

in Wien war auch der Wunsch, jene .tausende und abertansende

Gulden von Plrovisionen* *, welche von Wien nach Budapest und

an die ausländischen Terminbörsen Parts, Berlin, KOln u. s. w.

wanderten, im Lande zu behalten.

Auf die Organisation des börsenmissigen Terminhandels in

Wien eingehend wollen wir uns zunftchst die Bestimmungen ftber

die Lieferungsqualitftt ansehen.

Als lieferbar nach den Börsennsancen Ober den Termin-

handel gesundes, zeitgemäss trockenes, den Handelserfordernissen

entsprechend gereutertes Getreide letzter Fechsnng jeder Pro-

Tenienz. Nicht lieferbar sind hanpts&chlich

1. Weizen, welche weniger als 76 kg per Hektoliter wiegen,

entschieden spitzbrandige Rivets und Eubankaweizen, alle Weizen,

welche im Handel unter dem Namen Hartweisen vorkommen oder

mit demselben vermengt sind, sowie Weizen, welcher mehr als 5 ^/i»

Weissweizen oder m^r als l^s^/o ausgewachsene Körner oder

4 ZShlproient' Beimengung enthalten;

2. Roggen, welcher weniger als 70^ kg wi^, mehr als

4 Zihlprozent Beimengungen, oder mehr als 4^/o Weissweizen-

besatz enth&lt. Mutterkorn darf bis auf durch die landwirtsehait-

liche Manipulation nicht zu beseitigende Bruchstftcke weder im

Weizen noch im Roggen vorhanden sein,

8. Hafer, welcher weniger als 40kg per Hektoliter wiegt, mehr

• Stenogr. Prot, der TerminhandelBcnqaete II, S. 64, 55. iixp. ticHwiLZKB.

" Stenogr. Prot. III, S. 126. 127. Exp. Weil.

* Anzahl des AusvadiBkOnier auf je 100 gesihlte Köner.
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als 3 Oewicbtopnnent ' fremde Beimengimgen oder mehr als 2

Qerstenzumte oder mehr als 4^/o amgewachseoer Körner entiiSlt;

4. Maie, welcher nieht mehr als 8 Zäblprozent Zalmmaie enthBlt.

In Gerete besteht ein börsenmässiger Terminhandel bezw. eine

Type nicht.

Die Sehineseinheit ist mit 500 Metersentner festgesetsst

Eine Herabsetzong der Sehlnsseinheit würde sich bei Hafer und
spedell bei l^us durchaus empfehlen, um den kleinen Eonsamenten

die Vorteile der Versorgung durch den bdrsenmterigen Termin-

handel leicht zugänglich zu machen.

Lieferungstermine sind 1. der Frfil^ahrstermin, welcher vom
15. Mftiz bis 15. Mai, 2. der Herbsttermin, welcher vom 1. Sep-

tember bis 81. Oktober dauert.

Eine Vorschrift, von welchem Zeitpunkte ab Terminscfalflsse

fOr einen dieser Termine gemadit werden dfirfen, besteht nicht, sie

erfolgen daher oft sehr viele Monate vor Beginn des Termins.

Ausser diesen usanoemSssigen Hauptterminen kennt der Handel

noch eine Reihe yon Zwischenterminen, so der Mai-Juni-, der Juli-

August-Termin, auf welche sich hauptsSchlich der Terminhandel in

Mais konzentriert Die ErfQllung der Oesch&fte hat in Wien nach

5 Tage früher erfolgter Kündigung zu geschehen. Kfindigungs-

berecfatigt ist der Verkäufer.

Wer eine Kündigung erfolgen lassen will, ist yerpflichtet,

das im Sekretariate der Börse zu erhebende Blankett auszufüllen,

eigenhändig oder durch einen dem Sekretariate der BOrse namhaft

zu machenden Bevollmächtigten, zu fertigen und im Sekretariate

der Börse, behufi Protokollierung, bis längstens 10 ühr vormittags

einzureichen. Bei ErÖfoung der Börse, die um ^jtll Uhr erfolgt,

lässt dann das Sekretariat die gekündigten Quantitäten affichieren.

Um 11 Uhr wird in einem besonderen Saal der Kündigungsakt voll-

zogen. Jeder, der ein Terminengagement nach den Usancen der

Börse besitzt, ist verpflichtet, während der Dauer des Termins bis

zur erfolgten Abwickelung des Schlusses, behufs eventueller Ent-

gegennahme der Kündigung in der von der Börse festgesetzten Zeit

(gegenwärtig von 11—12^;'^ Uhr) an der Börse anwesend, oder da-

selbst durch einen, dem Sekretariate der Börse bekanntzugebenden

Bevollmächtigten vertreten zu sein, widrigenfalls der Kündigungs-

schein im Sekretariate der Börse für ihn erlegt wird und er als

Uebernehmcr der gekündigten Ware zu gelten hat. Die Kamen

* Geweht de» anf emen Liter entfaUoideti Beimtsee in PtasenteB.
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deijemgen 1 an welche die Kflndigungen lauten, werden Ton dem
hiesn designierten Börsenbeamten laut ansgenifen nnd ihnen die

Blankette anqgehlindigt. Hat nnn B., welchem A> den Weisen ge-

kfindigt hat« denselben an einen Dritten, an 0., Terkanf^ so giriort

er diesem das Blankett, dieser eyentaeU wieder an D, n. s. f«, bis

die Ware ihren letzten Käufer erreicht. Dieser .steckt* den Bogen

ein, d. h. er übergibt ihn dem diensthabenden Beamten, welcher

den Akt sofort sn Protokoll nimmt und dnrch ein Gloekenieichen

die Beendigung des Eündigungsaktes bekanntgibt. Damit ist der

Eündignngsakt indes noch nicht vollständig geschlossen. Denn da

B. an C. zu einem anderen Kurse verkaaft hat, als er von A. kaufte,

C. wiederum an D. su einem anderen Preise, und dementsprechend

die Kündigung zu verschiedenen Preisen erfolgt, so ist eine Ver-

rechnung dieser Kursunterschiede zwischen den Kontrahenten nötig,

welche durch das Sekretariat der Börse in der* Weise durchgeführt

wird, dass die Preisonterscbiede berechnet und an dem der Kündi-

gung folgendoi Tage sftmtlichen Kontrahenten mit der Aufforderung

bekanntgegeben werden, zu einer ihnen bestimmten Zeit mit den

Schlussbriefen, behufs Austausch derselben und behufe Regelung der

Guthaben, im Liquidationsbureau der Börse zu erscheinen. Wer bei

dar anberaumten Liquidation den schuldigen Betrag nicht erlegt,

kann für insolvent erklärt werden. Nach erfolgter Liquidation wird

an den letzten Giratar des Ktindigungsscheines ein Legitimations-

sdiein au^nestellt, welcher ihn zur Uebemahme der gekündigten

Ware berechtigt und verpflichtet.

Die zu liefernde Ware ist auf Verlangen jedem Inhaber des

Legitimationsscheines oder der vom BOrsensekretariate ausgestellten

Bestätigung über den Empfang des von allen Beteiligten ausgefüllten

Kündigungsscheines, an dem der Uebernahme vorhergehenden Tage

von zwölf Vhr mittags ab, zur Besichtigung vorzulegen und ihm

eventuell die Entnahme eines Musters zu gestatten.

Die Zuweisung der Ware kann erfolgen

a) in allen Magazinen der Bezirke I—^IX,

b) in allen öffentlichen Lagerhftusem,

c) an den Frachtbahnhöfen der verschiedenen in Wien ein-

mOndenden Eisenbahnen, femer der Stationen Penzing

und Matzleinsdorf,

d) ab Schiff und Ufer an den LandungsplUtzen des Prater-

quai und des Donaukanales.

Die Spesen der Uebergabe sind zur Hälfte vom Verkäufer, zur

Hälfte vom ILäufer zu tragen.
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Die gakOndigie Ware muas innerhalb 5 Tagen bezahlt und

flbffinumiinen werden. Der üebemehmer .ist« wenn die Ware nicht

Snsserlich erkennbare MSngel hat, nicht sofort in der Lage, zu

konstatieren, ob dieselbe usaneernftsaig ist.. Er ISsst sich erst

Hnster anf sein Kontor kommen, s&hlt den Prosentsata an fremden

Beimengungen ans nnd wiegt die Ware auf setner Getreidewage .

nach. Ergibt sich, dass die Ware nnkontrakÜich geliefert worden

ist, so hat der Üebemehmer suidkshst eine Formalität au erfttUen:

den durch die Usancen Torgeechriebenen Protest aar Wahrung
seiner Rechte au erheben. In der Regel wird diese mit Kosten

erbttttdene Formalitftt aber in der Weise umgangen, dass der

Üebemehmer den Lieferer um Enthebung von der Protestpflicht

ersucht, welche gewöhnlich anstandsloe bewilligt wird, da der

Ausgang des Streites nngewiss ist nnd Kostenersparnis *daher in

beiderseitigem Interesse liegt. Bildet bloss das spezifische Gewicht

den Grund der Beanstandung, so wird eine schiedsgerichtliche Aus-

tragung nicht in Anspruch genommen, sondern Kftufer und Ver-

käufer lassen durch ihre Bevollmächtigten gemeinsam oder durch

den Börsenbeamteo, der Ware einen Hektoliter entnehmen und aqf

die im Börsengebäude aufgestellte amtliche Normalwage bringen.

Das Ergebnis der Abwäge ist dann für beide Teile massgebend.

Im flbrigen wird in den meisten Fällen die Intervention des Schieds-

gerichtes in Anspruch genommen, die m diesem Falle einfiMsh in

einer sog. Expertise besteht, d. h. in der Prtlfung der Ware auf

ihre Usancefähigkeit. Hat die Expertise ergeben, dass die Ware
in unkontraktlicher Qualität geliefert worden ist, so ist der Ver-

käufer zu einer zweiten Vorlage innerhalb ö Tagen berechtigt und

erpflichtet, besw. wenn die Frist bis snm Ablauf, des Termins

kürzer ist, innerhalb dieser kflnseren Frisi Ist auch die Ersatzliefe-

rang nnkontraktlich, oder erfolgt eine unkontraktliohe erste Vorhige

am Schlüsse des Termins, so kommt der Verkäufer in ErfttlluQgs-

verzug und hat dem Käufer die DiflSerenz des Kau^reises, auf den

vom Schied^ericht auszusprechenden Regulirungskurs herauszu-

zahlen. Ebenso tritt Erffillungsverzug und DÜferenzregolierung ein,

wenn der Verkäufer Oberhaupt nicht liefert

Wenden wir uns nun den im Terminverkehr der Börse für

landwirtschaftliche Produkte vorkommenden Geschäftsformen zu.

Der Zu-nninipnfassnng der diesbezfiglichen Resultate der Termin-

handelsenquete durch den Vorsitzenden^ derselben folgend, können

.
^ Steoogr. Prot, darTermmhaadelMaqueteh 8. 868« 864. Vomttender v. Btck.
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wir dieselben ihrer Zweckabdeht nach in drei Kategorien einteilen:

1. in SffektiTgeach&fte, d. h. solche, die von Tonieberein anf eifek-

ÜTe Lieferung berechnet sind; 2. in eolcbe Qeschftfte, welche man

Ä als Meinungsgeschftfte, femer al» HilfigeechSfte beaeicbnen kdnnte,

^ nünilich AybifaragA^ Report» gnd Dedrongageacbafte, [irelche, obwohl

. nicht von Tomehereln auf effektive' Lieierang genchtet, dodi in

einem mehr oder weniger engen Zusammenhang mit anderen Ge-

schäften stehen; 8. 8pekulations*Spielgesch&ffce, wo nicht die Absicht

besteht, zu liefern und su Übernehmen , sondern nur am Kurse zu

gewinnen.

Der Prosentsata der ersten Kategorie Ton Geschäften ist bei

Weizen und Boggen je nach dem qualitatiTen Ausiall der Ernte in

Ungarn — ca. 95 ^/o des an der BOrse fttr landwirtschaftliche Pro-

dukte geiiandelten Getreides sind ungarischer ProTenienz ^ — sehr

verschieden. In Jahren, wo die Hittelqualitftten überwiegen, wird

sie gross sein, in anderen, wo nur sehr gute oder sehr untergeord-

nete Qualitäten gefechst wurden, Ist der Handel zumeist anf den

Weg des handelsrechtiichen Liefemngsgeschiftes gewiesen. Im Mais-

Terminhandel ist der Prozenisate regelmässig ein sehr bedeutender,

den des handelsrechtlichen Lieferungsgescbftftes Uberragender, weil

hier dank der Gleichförmigkeit in der Produktion dieses Artikels die

bOrsemSssige Usancetype mit einer Jahr für Jahr ziemlich gleich-

missigen effektiven zusammeafiUlt; in geringerem Grade ist das bei

dem Artikel Hafer der Fall.

Von der zweiten Kategorie von Termingeschäften, den Hilfs-

geschäften, haben wir eine Abart, die sog. Sicherungsarbitrage be-

reite geschildert. Daneben haben wir die Arbitrage zwischen swei

Börsenplätzen. Sie dient volkswirtschaftlich der Ausgleichung der

Preisunterschiede, was privatwirtschaftlich sich so darstellt, dass der

Händler die Kursunterschiede zu seinem Vorteile auszunützen sucht.

Wir hatten schon frfiher Gelegenheit, daraufhinzuweisen, dass diese

ArbitragegeschUfte nur möglich sind, wenn die betreffenden Länder

in effektiven Austauschbeziehungen zu einander stehen, weil die

Kalkulation der Arbitrage sich auf die Verhältnisse des Effektiv-

geschäftes stützt, und es müssen die Usancebestimmungen der Plätce

wesentlich gleich sein, weil nur zwischen gleichartigen Positionen

eine Arbitrage möglich ist. Es werden daher, da Oesterreich-

Ungarn durch seine Schutzzölle vom Aualande ziemlich vollständig

isolirt ist, heute £sst nur mehr Arbitragen zwischen Budapest und

* Stsnogr. Prot, der TerminhaodelseDqiieto II, S. 68. Etp. Sunritzts.
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Wien faftnflg und zwar yom Terminmarkt Budapest zum Tennin-

markt Wien «md umgekehrt gemachte Wenn z. B. die DiffänrenB

iwiaehen dem Enrse des Frflbjahrweizei» in Budapest nnd dem
Kune des Frfihjahrweizens in Wien grösser ist als die e£EektiTen

Transportspesen zwischen beiden Plätzen, so wird es sich lohnen,

in Budapest Frfihjahrweizen zu kanfen und in Wien zu verkaufen,

um an dieser durch die tbate&chliehen Verhältnisse nicht gerecht-

fertigten hohen Spannung zu profitieren.

Das ist die der Richtung nach normale Arhititge — der Kauf

im Produktionsland, der Verkauf im Konsumtionslaod. Daneben

gibt es auch sog. verkehrte Arbitragen, wobei der Verkauf auf dem

Bndapester, der Kauf auf dem Wiener Terminmarkt vorgenommen

wird, natfirlich nicht in der Absicht, dos Getreide in Wien zu llber-

nebmen nnd nach Budapest zu fahren, sondern um an der Arbi-

trage einen Kursgewinn zu erzielen. Diese .Meinungs^-Arbitrage,

wie wir sie nennen wollen, wird z. B. dann gemacht, wenn der

Preis in Budapest, gegen das Normale, ebenso teuer oder nur wenig

billiger ist als in Wien und der Händler nach seiner Uehersicht der

Marktverhältnisse die Ueberzeugnng gewinnt, dass der verhältnis-

mässig hohe Kursstand in Budapest ungerechtfertigt ist und die

Spannung durch Rfickgang des Preises dortselbst sich vergrOssem

wird *.

Selbstverständlich wird dabei nur auf einen relativen Bflck-

gang gerechnet, denn die Grundtendenz ist auf den beiden Märkten

immer dieselbe; es sind nur die graduellen Verschiedenheiten, wekhe

dabei ausgenätzt werden kSnnen. Diese Form der Arbitrage be-

sitzt schon einen ziemlich spekulativen Charakter und ist im Gegen-

satz zu der zuerst geschOderten nicht gefahrlos för den Arbitragenr.

Eine noch wichtigere Funktion fDr die Getreideverteilung versieht

das Report- oder Prolongationsgeschäfib, welches darin besteht^ dass

der laufende Termin gekauft und gleichzeitig der nächste Termin

verkaufk wird bezw. umgekehrt. Der Reporteur macht eine Arbi-

trage zwischen zwei Terminen, übernimmt die Ware des laufenden

Termins nnd bewahrt sie, vor Preisrückgängen durch seine Abgaben

auf den nächsten Termin gesichert, bis zur Herankunft desselben

auf, wo er sie dann abliefert. Die Gelegenheit zu derartigen

Reportgeschäften ergibt sieh, wenn starken Zufuhren nnd Ab-
lieferungen nur geringe Nachfrage gegenübersteht. Der Preis des

* Stenogr. Ftot. der Tmninhiuidelaenqiiste I, S. 689f 640. Exp. Kaudsrs.
' Ebenda I, 8. 640. Ezp. KAOMms.
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Inienden Termii» — nehmea wir an, es aei Herbatweiseit — wird

dadnrefa derart gedruckt, daas die Diffsrenz aaf den Kura des Froh-

jahrweisena den Betrag ftir Lagerspesen nnd Zinsen, um welchen

der letetere normalerweise hdher sein mnss, am einige Krenser flber-

ateigt. Um diese an verdienen, springt der Beporteur in die Bresche

und nimmt das Ueberangebot an Promptweiaen anf. Je nach den

Oeaehaftskonjunktnren wird dieses Eingreifen des Reportenrs einmal

erst bei einer grösseren, ein andermal schon bei einer geringeren

Snperdifferenz oder oft selbst ohne dieselbe erfolgen, das letztere

namentlich dann, wenn der fieportenr Grund au der Annahme bat,

daas die Geecbiftschance, die er durch den Besits der effektiven

Ware erwirbt, sich realisieren werde, etwa infolge einer grDaseren

Knappheit, die sich im Laufe des Winters einstellt.

Die «lg. Schiebungsgeschftfte sind nur Beportgeschäffee vom
Standpunkte des Promptverk&ufera aus gesehen, das .Schiebegeld*

der Reportaati. Dieaer Promptverkftufer gibt seine Ware nämlich

oft nnr hin, weil er den in ihr steckenden Wert realisieren muss,

Geld braucht oder weil er die Ware momentan nicht braucht und

sich nicht mit den Qnalitfttsrisken der Aufbewahrung bis au

dem Zeitpunkte, wo dies der Fall sein wird, belasten will; er

mochte die Ware behalten, nur ohne Geld und Lageirftume, ohne

das Risiko der Qualität und fttr eine spätere Sicht; allerdings, er

könnte ja die Ware lombardieren, wird man einwenden; aber da

ist ein einschneidender Unterschied. Bei der Lombardirung be-

kommt er nicht den vollen Wert der Ware, aondern nur 60—70 '^/o

und trSgt das Risiko der Qualität. In dem letiteren Umstände

liegt auch der materielle Unterschied des Warenlombardgeschäftes

gegen das ihm äusserlich verwandte Effektenkostgeschäft. Man kauft

also lieber' in dem Momente, wo man Herbstweiaen verkauft, ein

gleiches Quantum Frtthjahrweizen.

Zu den Spekuktions«- und Spielgeschäften gehört bereits das

eog. Deportgeachäft, d. h. der Kauf eines frflheren höheren, unter

gleichaeitagem Yerkauf eines späteren niedriger notierenden Ter-

mins. Deportgeschäfte sind selten und betreffen in der Regel die

Probngtttion eines ungltleklichen Baiasegeschäftes ; denn es ist sinn-

widrig, einen ^tsfen Termin billiger zu verkaufen als einen

prompten. Die Zahl der reinen Spiel- und Spekulationsgeschäfte

an der Börse für landwirtschaftliche Produkte wird von einem Ex-

perten auf höchstens 25 ^/o geschätzt \

* Stonogr. Prot der TerminhudelaonqDefce I, 8. 638, 689. £xp. Kaodbm.
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Nicht jedes Differenzgesch&ft ist ein Spekulations- oder Spiel*

getchäft. Die Ghrenien sind ausserordeDtlich fliessende. Aus einem

Termingeschäfte, weldies auf effektive Lieferung berechnet itt, wird

im Handumdrehen ein scheinbares DififerenigeBchäft , wenn der

Warenbesitser Gelegenheit findet, seine Ware ansserhalb des Termin-

markies günstiger zu erwerten. Oder auch, es kann dem Repor-

teur Torteilbafber erscheinen, ein Reportgeschäft, welches er in der

Absicht gemacht hat, die Ware auf den früheren Termin effektiv

zu übernehmen, um sie auf den späteren abruh'efern, früher im
Oifferenzwege abzuwickeln, wenn nämlich der Report zusammen*

schrumpft; denn der privatwirtschaftliche Zweck der Operation ist

erfüllt, wenn der Mann daran verdient; der volkswirtschaftliche

leidet aber durch die Differenzaufldsung keinen Abbruch , denn die

Ausgleichung zwischen einem zu niedrig notierten nahen und

einem im Verhältnis zu hoch notierten entfernten Terminkars hat

814^ vollzogen.

Was das Verhältnis hetritit, in welchem die früher aufgezählten

Personenkategorien sich am Terminhandel beteiligen, so nimmt

ihn am stärksten der Importhandel in Anspruch.

Von den Mühlen bezeichneten die grossen Handelsmühlen ihn

als unentbehrlich für ihren Geschäftsbetrieb, einerseits weil ihnen

derselbe bei Benützung desselben die Vorverkäufe auf viele Monate,

zu welchen sie durch die Ansprüche des Konsums gezwungen sind,

erleichtert, andererseits weil sie immer grössere Quantitäten effektiven

Rohprodukts vorrätig haHen , mit denen sie, ohne die Möglichkeit

einer Sichern ti irfOperation auf dem Terniinmarkte, blank spekulieren

müssten. Die Beteiligung der kleinen und mittleren Mühlen am
Terminhandel wurde in der Termuihandelsenquete von verschie-

denen Experten ver-^rhieden geschätzt: jedenfalls ist sie relativ und

absolut geringftigiger als die der übrigen Faktoren.

Reine Terminhäudler gibt heute an der Börse für landwirt-

schaftliche Produkte nicht. Wir' 1 lion an anderer Stelle hervor-

gehoben wurde, Hillt das Termingeschäft, soweit es Kommissions-

geschäft i'^t, ufiturnotwendig dem EtFektiTgetreidebaudel zu.

Die i?pekulanten und Spielhäuser, deren (Teschäftshasis die

Heranziehung des Privatpublikums zum Börsenspiel bildete, sind von

der Börse verschwunden; die neue r'iviiprozessordnung h^ den

Boden ffir derlei Existenzen untergraben.

Wohl aber gibt es an der Börse tuit Gruppe von Tages-

spekulanten, sorr (
' 0 u 1 i s 8 i e rs ; ihre Thätigkeit werden wir

besser begreifen, wenn wir den Kommissionär bei der Ausführung
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eines Auftrages beobachten. Er wird zum Telephon gerufen. Der

Kommittent fragt ihn um die Marktlage: er gibt Auskunft, nennt

Geld- und Warenkurs und den zuletzt efiektiv vorgekommenen Ab-

scblusskurs, wobei er in seinem eigenen Interesse trachten muss,

möglichst genaue Angaben zu machen, da er nicht weiss, ob sein

Kommittent kaufen oder verkaufen wird. Auf die Frage des Kom-

mittenten , welche dann gewöhnlich erfolgt, zu welchem Kurse der

Kommissionär „fix* geben oder nehmen wolle, nennt dieser, je

nachdem der Markt ruhig oder bewegt ist. einen um 1—2 Heller

höheren oder tieferen Kurs: das ist der Vor.<prung, der ihn gegen

Verluste aus Fluktuationen, die etwa während der Gesprächszeit

ergehen, schützen sollen.

Der Kommittent zieht diese Fixgeschäfte dem regulären Kom-
missionsgeschäfte vor. Die sofortige Ausführung seiner Operation

ist ihm oft wichtig, und wenn er dem Kommissionär ein Limit

aufgibt, so ist er bei den immer Tariierenden Kursen der Ausführung

nicht gewiss.

Hat der Kommittent acceptiert. so eilt der Kommissionär, wenn

er nicht gerade durcli oine l)ei ihm erliegende Gegenordre in der

Lage ist, das Gescliätt „in sich" zu machen, aus der Telephonkammer

in die „Coulisse'', die als eine Gruppe von Terminzwischeuhändlem

bezeichnet werden kann.

Der Coulissier nimmt hier ein Quantum Termingetreide zum

bestehenden Kurse plus einer kleinen Provision fix auf. um es, wo-

möglich Sekunden .später, mit kleinem Nutzen weiterzugel)en. Er

ist ein Interimsproprehändler . ^vpT^l wir uns so ausdrücken dürfen,

und wird von den Gegenkontrahenten auch als solcher behandelt,

d. h. er muss denselben auf \'erlangen noch am selben Tage den

wirklichen Käufer aufgeben. So lange höchstens hat er Zeit, zu

spekulieren. Seine Thätigkeit i^t nlso. obwohl sie abstrakt äusserlich

als Eigenhandel sich vorstellt, nur «^ine vermittelnde, der Gewinn,

den er einerntet, ein Vermittlerhouorai l]r ist ein notwendiges

Zwischenglied des Termin liaudels, weil er durch p^iue stete Bereit-

schaft zu Kauf und Verkaut die regelmä-ssige Funktion des Marktes

ermöglicht, ohne welche derselbe wertlos werden würde Der

Terminagent b^zw. der Coulissier wird vom Getreidehändler aber

noch aus einer anderen Ursache in Ansj)ruch genommen. Mit 'Iptii

Abschlüsse eines Termingeschäftes ist ein laagsichtiger Kredit ver-

' Elp. Wii.sHUT wünscht mit Rücksicht darauf sogar eine besonders nipdrige

Besteoening der Couline. Stenogr. Prot der Terminhandelaenqaeie III, S.
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bunden und die abscbliesseuden Teile mOMen darauf bedacht sein,

dass der Gegenkontrahent in der Lage sei, die bie zur Erfüllung

eintretenden Schwankungen auszuhalten ^ Ein Aussuchen ist ihm

aber im offenen Markte nicht möglich, der Getreidehändler muss

das Geschäft mit demjenigen machen, der ihn ,beim Wort nimmt",

denn auf der Strenggiltigkeit des gespvoehenen Wortes beruht der

ganze BöraeiiTerk^r, durcli sie iat er erst möglich. Um diesem

Zwang auszuweichen, bedient man sich der Zwischenhand.

In der Frage des börsenm'ässigen Terminhandels stehen heute

zwei Lager einander schrofl:' gegenüber. Auf der einen Seite die

-^rQa8indu8trift_Mnd. der Handel« auf der andereu Seite die Landwirte

und die kleinen und mittleren MQhlen Niederöftterreichs , Böhmens

und der Alpenländer; die Landwirte schreiben dem Terminhandel

eine preisdrückende Wirkung zu, die Mühlen erblicken in ihm die

Ursache ihrer prekären Lage; beide verlangen das Verbot des

Terminhandels. Eine Untersuchung des von den Landwirten geltend

gemachten Argumentes muss unterbleiben^ weil sie den Rahmen
dieser Arbeit weit überschreiten würde; wir beschränken uns auf

die Konstatiernnpr, dass die sehr gründliche und weitläufige Enquete

die Richtigkeit derselben nicht bewiesen, wohl aber anderweitig

genügende Erklärung für den Preissturz des Getreides, der in den

letzten Jahren eingetreten ist, nachgewiesen hat Die Wirkung

des bdrsenmässigen Terminhandels ist eine preisansgleichende, nivel-

lierende; als preisdrückend erscheint sie nur dem nach den Ver-

"haitnissen des lokalen Marktes urteilenden Landwirt, und was in

dem Verlangen nach Abschaifung des börsenmässigen Terminhandels

mm Ausdruck kommt, scheint, wie die Protokolle der Terminhandels-

en^uete lehren, thatsächlich der Wunsch zu sein, dass die Preise

des Lokalmarktes bezw. des Inlandmarktes für die Preisbildung allein

bestimmend sein mögen, die Forderung nach d<m nationalen Ge*

^reidepreis. Was die kleinen und mittleren Mühlen betrifft, so ist

ihre~"Situation seit Jahren eine prekäre. In der Mühlenindustrie

Tollzieht sich, wie auf allen Gebieten der Produktion, die der Bewirt-

schaftung durch das Grosskapital zugänglich sind, unaufhaltsam die

Verdrängung des Kleinbetriebes durch den Grossbetrieb* Die billige

Wasserkraft, die diesen Klein- und Mittelbetrieben meist zur Ver^

fUgung steht, machte sie wohl etwas widerstandsföhiger, vermag aber,

von der technischen Ueberlegenheit des Grossbetriebes Uber den Klein-

betrieb abgesehen, den kommerziellen Vorteil nicht auszugleichen.

* £Kp. Wem. Stenogr. Piot der TsrininhaadelMnqQete III, 8. 366.
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in welchem sich die Grossmühlenindustrie ihnen g^enüber dadurch

befindet, dass sie meist an den Stapelplfttsen der grossen Flussläufe,

oder auf den BörsepUtzen selbst anttoig ist. Unsere Mfiiilen

vermählen, da das einheimische Getreide wegen der meist geringen

Qualität und der Kleberarmut nur zu Mischzweckengeeignet ist| zumeist

ungarisches Getreide. Die Frovinzmühleti müssen es vom Stapelplatie

per Eisenbahn beziehen, die Grossmühle auf dem Stapelplatse erspert

den Eisenbahntransport Sie kauft billiger ein, ist mit dem Markte

in unmittelbarer Fühlung und kann jede Konjunktur momentan aus-

nlUzen; ehe der Provinzmüller davon erföhrt, ist sie vorüber. Die

üeberlegenheit der Grossmühlen auf dem Bdrseplatz ist also gegeben,

bevor wir noch den bürsenmässigen Terminhandel ins Auge fassen.

Richtig ist nur, dass sie auch im Terminhandel zum Ausdrucke

kommt, gerade so wie die üeberlegenheit des Händlers am Bdrse-

platze dem Provinzbändler gegenfiber. Sie bezahlen für Benützung

des Terminmarktes, eine geringere Provision ^ weil ihr Kredit

grösser und unmittelbnr küntroUierbar ist; sie kOnnen sieb jeden

Moment Ober die geltenden Kurse informieren und sie ausnützen

und die gewissenhafte Ausfdhrong ihrer Aoftrige unmittelbar kon-

trollieren.

Nach Massgabe der Ausbreitung des TelephonF; wird aber auch die

Provins dem Terminmarkt näher gerückt und befähigt, seine Vorteile

ebenso auszunutzen wie der Börsenplatz. Uebriicens zeigt schon ein

Blick auf die rheinische Mühlenindustrie, dass der Bestand oder Nieht-

bestand des börsenmassigen Terminhandels für die Frage der Klein-

mtlhlenindustrie ?.iemlicb bedeutungslos ist. Auch im Grossherzogtnm

Baden bricht die KleinmOhlenindustrie unter der Konkurrens der

grossenAbeinmühlenwerke, insbesondere der Mannheimer*, zusammen,

trotzdem auch dort Reichtum an billigen Wasserkräften die Klan-
mühlen begünstigt. Dort wie hier klagen die kleinen Müller über

die langen Vorverkäufe der Grossmüller, und der einzige Unter-

schied, den der Mangel eines Terminmarktes herbeigeführt zu haben

scheint, ist der, dass dort die Konzentration des Mühlenbetriebes

noch stärker fortgeschritten ist ^s bei uns; die ^einmfihlenwerke

sind Riesenetablisdements. Aber angenommen selbst, die Annahme
unserer Müller wäre begrfindet, so würde ihnen die Aufbebung des

Terminhandels nichts nfitzen, denn die Grossmühlen, unter deren

erdrückender Konkurrenz sie leiden, liegen — in Ungarn, in Budapest

' Exp. Karlik. Stenogr. Prot, der Terminhandelsenquete II, 8. 471.
^ Boaoius» Maoalieim II. 8. 88 ff.
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or dlem. Die Vorteile des Oroaebetrieb«, die wir frttber «i%eBiliU

haben, werden hier noch potenziert durch die Lage nahe an oder

mitten in den Prodnktionsgebieten des besten Rohproduktes — des

nngarisehen Weisens und des biUigsten Hisdiweizens — des Tomftni-

sehen nnd lerlnsehen Weizens —> durch eine Tarif- und Steuerpditik,

weleher anscheinend keine Opfer zn gross sind, um diese UQhlen<-

indnstrie ezportfihig zu erhalten. Auf diesem Gebiete und TieUeieht

auf dem der Einkanfeassodation lige auch die einzige TemQaftige

Möglichkeit, die Lage der Osterreichischen Mfihlenindustrie einiger-

massen zu bessern und Bemühungen in dieser Richtung scheinen des

Scbweisses eher wert zu sein, den die Agitation fSr die Aufhebung

des MahlTerkehres kostete. Denn man kann heute nach mehr als

einem Jahre nicht behaupten, dass die Aufhebung des MahWer«

kehres die Lage der Osterreichiachen Mtthlenindustrie gebessert habe,

im Gegenteil, im Effekt bezOglich der (tsterreichischen Mfihlen-

induBtrie ist sie Tielmehr gleich demjenigen, den der seinerseitige

Hissbranch des Hahlverkehres durch die ungarischen Mfihlen auf

die Lage der Osterreichischen Mohlen hatte.

n.

Die Lagerhinser*

1.

Das Wesen und die Bedeatasg der Lagerhftnaer im
aUgemeiiieii ^

a) Die Bedeutung der Lagerhäuser.

Ebensowenig wie die modernen Stapelplfttze mit den alten,

stehen die modernen Offentliehen Lagerhftnser mit den Hallen und

Magazinen der Stadtwirtschaft oder des Merkantilsjstemes in einem

otganischen Zusammenhange. Sie sind zuerst da entstanden, wo der

Wunsch, am Welthandel teilzunehmen, zu einem Eompromiss zwischen

t HaiqptiftcUieh benetste Litterator:

Profattor Dr. Kabl Avuth, Dm Merreiebisehe LagsrhausgMets. Wien 1892.

(Doeelbst ausführliches Litteraturverzeichnis.)

Dr. Felix Hecht, Die Warrants. Stuttgart 1884.

MoRiz Wfrtheimer, Das Lagerhaus und die Lagerhausbenutzung. Wien 1886.

Otto Bö>im, Die Kornhäuser. Stuttgart 1^8.

Adolf Süusir, Die lMidwirtick«ftliche KoBkotrens Nordamerika«. Leipzig 1887.

Gamp, Der laadwirNehaftliche Kradit Berlin 1888.
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den Bedürfnissen des internatiouaI^^n Transitoverkehres und den seine

Enfcwickeluug hemmenden Zollschranken führte.

Waren, welche nicht für den inländischen Konsum, sondern zur

Weiterversendung bestimmt waren, mussten. solange sie im Inlaude

sich befanden, der Kontrolle und Aufsicht der ZoUbehörrle unter-

worfen werden ; sollte ^ipsi^ bei jedem Kaufmanne einzeln m dessen

Privatspeicher durchgeführt werden, so war das natürlich sehr kost-

spielig. Man errichtete daher besondere Tran^itlager , d. h, Räum-

lichkeiten, wo jedermann derartige Waren unier Aufsicht lei Zoll-

behörde lagern und eventuelle Manipulationen (Teilung, Verpackung

und anderes) vornehmen konnte. Dass der Handel lieher dorthm

ging, wo der iriige Trausitlager sich befanden, als an Handelsplätze,

wo er sieh mit Privatspeichern befaelfen musste, ist klar, und daher

errichteten in manchen Seehandel treibenden Ländern die Regie nmi^en

selbst aus öffentlichen Mitteln derartige Lagerhäuser, so im lö. Jahr-

hundert die holländische in Amsterdam , die sog. Rijks Entrepots.

In England wurden Lagerhäuser fdocksl hauptsächlich von den

grossen üandelsgeselischafUn, welche den Seebandel betrieben, er-

richtet.

Das Prinzip, das diese Lagerhäuser nur tiir Waren des Durch-

fuhrhandels bestimmte, war inde ^in von allem Anlange an insoweit

durchbrochen worden, als die Hantlelskonjunktur oft für die ins

Ausland bestimmte Ware im Inlaude eine günstigere Verkaufschance

ergab und sie daher nachträglich verzollt wurde. Die Steigerang

des allgemeuieii Warenverkehres brachte es dann mit sich, dass

diese Lagerhäuser überhaupt für Waren des freien \ « i kein es lieuutat

wurden, und schlies^lu h Lagerhäuser nur für die letzteren errichtet

wurden; es vollzos? s;rti
:

1. die \ erseibsländigung einer Fmikti n des Handels, der

Lagerung, wie schon früher die einer anderen, des Trans-

portes ;

2. die Zentralisierung die.>?er bisher privatim v<»rf?enommeneu

Thätigkeit zum öÖentlich benutzbaren üroasbetnebe.

Die Vorteile des (iffentlichen zentralisierten Lagerhausbetnebes

seien hier, unter Hinweis auf die Speziallitteratur . nur kurz zu-

sammengefasst. Sie lassen sich hauptsächlich nach folgenden Ge-

sichtspunkten gruppieren

:

1. Vorteile, welche der Grossbetrieb gegenüber dem Klein-

betriebe hat. Der Einlagerer zahlt nur die ihm wirklich

geleistete Arbeit, die Miete nur für den i)im wirkiicli

benutzten Raum, während er bei eigenen Speichern, eigenem
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ArbeitepeiBOiial Tieileicht selten in der Lage wäre, dieselben

voll auszunutzen, wodurch sein Betrieb eine dauernde Be-

lastung erfahren würde. Die Konservierung, die Reinigung

der Ware von fremden Bestandteilen, Putzen, Verpacken«

Sortieren, Abwägen u. s. f. kann natürlich billiger sein, weil

erst die Konzentration dieser Manipulationen, die grosse

Masse der Waren, die ihnen gleichzeitig unterzogen werden

soll, die Verwendong Ton maachinellen Hilfskräften rentabel

macht.

2. Vorteile, die aus der Lage des öffentlichen Speichers an

der zweckmassigsten Stelle des Hafen- und BabAgebietes

und seiner wirtschaftlichen Verbindung mit diesen Anlagen

entspringen. Vermeidung von unnützen Einzeltransporten

nach und von den dezentralisierten Privatspeichern, der

Unbequemlichkeiten der Kontrolle und AiitVicht, des Wartens

auf Recepisse, Scheine u. s. f., also Ersparuug an Zeit und

Geld für den Kaufmann. Hierher fjehfjrt ferner die sog.

Reexpeditionsbegflnstigung, die Gewährung von direkten

Frachtsätzen auch bei gebrochenem Verkehre, die erst da-

durch möglich wird, dass das öffentliche Lagerhaus als

Vertrauensperson die Bürgschaft für die Identität der re-

expedlerten mit der in .das Lagerhaus gelangten Ware
übernimnit.

Diese Keexpeditionsbegünstigung ist für den Kaufmann von

grossem Werte. Sie ermögiicht ihm, das anonyme Lagerhaus zwi-

schen Bezugs- und Absatzquelle einzuscineben und so zu verhüten,

dass dieselben gegenseitig bekannt worden und (iualitiltskoutrüile vor

Absendung der Ware an den EnipfruiL^er zu üben, ohne kostspielige

Reisen nach den Verladestationen machen zu müssen, Waren, deren

Bestimmung noch nicht ganz feststehend ist, an das Lagerhaus zu

dirigieren, um dieselben von hier aus, wenn ein endgültiger Bestim-

mungsort sich mittlerweile ergeben hat, sofort weiterzuleiten oder,

wenn ilie« nicht der Fall ist, die Ware einzulagern, ohne dadurch der

Berechnung des direkten Frachtsat z- s ritens der Eisenbahn verlustig

zu gehen. Manche Geschäfte werden dadurch erst ermöglicht; so z.B.

die Abnahme e iu > grossen Quantums Getreide, dessen Bestimmung

noch nicht fest.stehend ist: das Getrenh' wird vorläufig, l)is eine

solche sicli ergeben hat, in das Lai^rrliiius i'X{)ediert. wo der Käufer

überdies G* leLrculicit hat, den späteren Verkauf der Ware durch

Lüiiil)atilirriing y.u antizipieren, sein Kapital bis aui fiiir-n Bruchteil

wieder mobil zu machen. So wird durch das üeexpeditionsverfahren
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der Handel spekulatiODS- uad kaafkrältiger, fihig, grössere Lager

anzusammeln.

3. Vorteile, welche aus dem öffentlich-rechtlichen Charakter

der Lagerhausunteruehmung sich ergeben, der ffir Oester*

reich durch das Lagerhausgesetz Tom 1. April 1889 in einer

— mit geringen Einschränkongen — sehr pr&iisen Weise
geregelt ist.

Das hohe Mass Ton Garantie und öffentlichem GkiubeD, weldies

infolge dieser Regelung die öffenÜicben Lagerhäuser geniessen,

die Neutralität, welche sie verbürgen, gestatten dem Eaufraanne

weitere Vereinfachung der Hundelstechnik und grössere Bequemlich-

keit, weil rücksichtlich der Unparteilichkeit, Verlasslichkeit, fach-

mSnnischen Ausführung und kaufmännischen Sorgfalt der Lager-

hausunternebmnng beiTii ATessen, Wägen, Musterziehen, Ermitteln

der Qualität solche Zweifellosigkeit herrscht, dass niemand es f&r

notig zu finden braucht, diese Funktionen selbst oder durch eigene

Beamte auszuüben, und den diesbezüglichen Bescheinigungen der

Lagerhausuntemehmung allgemein unbedingter Qlaube beigemessen

werden kann.

4. kann Ware, die in einem dffentlicben Lagerhauae auf-

bewahrt wird, dank dem Vertrauen, welches das Öffentliche

Lagerhans als Depositar geniesst, ohne Ortsreranderung

leicht verpfändet beziehungsweise in anderen Besitz Qber-

geben werden.

Schliesslich wäre noch die Bedeutung zu erwihnen, welche die

dfTentlichen Lagerhäuser für die Handelsstatistik dadurch haben,

dass die Lagerbestände von Zeit zu Zeit öffentlich ausgewiesen

werden.

b) Die rechtliche Ordnung der Lagerhäuser in

Oesterreich.

Die ZentralitaLion der Lagerunj? und ihre Verselbstäudigung

zu einem besonderen kaufmännischen Unternehmen stellt an die

Gesetzgebung besondere Aufgaben, deren Lösung nicht immer und

überall auch durch ein besonderes Gesetz erfolgt ist. Wo das Lager-

hauswesen allmählich im Anschlüsse au den Seehandel sich ent-

wickelt hat. wie in seinen Heimatländern England und Holland,

erfülijLe die Kegelung der Rechtsbeziehungen fillnulliUch und im

Kähmen der vorhandenen handelsgesetzlichen oder öffentlichrecht-

lichen Bestimmungen, und sie hat in diesen Ländern nicht bestim-
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luend in die formale Eritwickelung eingegriftVii. Muifiern sicli durnuf

beschränkt, jene Kr-clitsbasis, welche dif' kautQiännisciie jillo^reu-

heit für das Lagergeschäft geschaffen hatte, zn leiTalisieroii ; sehr

zum Vorteile der Entwickelung, welche in diesen Ländern weitaus

am vrir^eschnttfiisten ist.

Anders in den europäischen Kontinentalstaaten. Hier war die

Institution der öffentlichen Lagerhäuser nicht das iiesukat scliritt-

v.e]sf>r Eütwicktdnng . sondern einer ganz plötzlichen velieiiienten

SLeiLTerinig des Verkehren, welche die Ausgestaltung der Scluenen-

wpfre und die Steigerung der Produktion herijeiführten. D»^ingemäss

niusste auch die Gesetzirelnintr gewissermassen unvorhernitHt . ohne

Erfahrungen auf lieiuiischeni Buden und ohne ;j;enaue Keniiinis der

Bf'dllrfnisse des einlieiniischen Handels, eiiiLM eilen. Zuerst erfolgte

dient' llegeiung m Frankreich, wo am frühesten die niodernt^ Ent-

wich (lung der Wirtschaft das Bedürfnis nacli rtdenllichen Lager-

häusern hervorrief: din hier aufgestellten i'iinziineii haben dann in

verp( hiedenster Moditkation in die Gesetzgtl'nnL;' der übrigen Länder

— r)e lischland ausgeuommen — Eingang gelundeu^ auch in die

Oesterreichs.

Die erste gesetzliche Keun lunu'^ des Ufenilirdpii Lagerhauswesens

in Oesterreich erfolgte durch iln^ Ministeriulverordnuiig vom l!h Juni

18t)() (R.G.BI. Nr Sr»), weh h»- die uÜenlin lim T^ngerhäuser als

konzessionierte Uüleinelifuuugen bezeichnet, die /.ur Aufbewahrung

zoll- und steuerfreier oder bereits verzollter und versteuerter Waren

dienen, und ihnen das Recht erteilt, au Ordre lautende Lager-
scheine (Warrants) auszustellen. Weder die Hechte der Lager-

hausunternehmung noch jene der Einlagerer waren durch das Gesetz

in präziser Weise geregelt, namentlich fehlten genaue Bestimmungen

über die Haftpflicht der Lageriiausunternehiuung fast gänzlich. Es

lag also für die Regierung sehr nahe, die Ursache der sehr geringen

Verbreitung, welche bis in den Anfang der achtziger Jahre die

öffentlichen Lagerhäuser in Oesterreich gefunden hatten, hauptsäch-

lich in den nuingelhaflen Bestimmungen des Gesetzes zu erblicken,

um so mehr, als es an grundlegenden theoretischen Darstellungen

des Lagerhauswesens, woraus die Entwickelungsbedingungen hätten

erkannt werden können, daasals noch fast überhaupt gebrach: die

vortreffliche Darstellung HkchtsS welche auch heute noch das

Erschöpfendste in dieser Richtung bietet, erschien erst lbS4. Die

Regierung veranstaltete zunächst eine schriftliche Enquete. Mit

* Dr Felix Hecht, Die Warrants. Stuttgart 1884.
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Erlass vom 27. Oktober 1882 (B.6.B1. Nr. 35 S. 730) wendete sie

sich an EonsnUte, Handelskammern und BeKirkehauptmannschaften

mit der Frage, woran es liege, dass die dem Handel so fiSrderHchen

LagerhftiMQr bei uns so wenig prosperieren, wahrend sie sidi im

Auslände steter Vermehmng erfreuen, und ob eine Abftndermig der

gesetsliehen Bestimmungen aber die Lagerh&iiser wftnaehens-

wert sei.

WsaTHsxioEB^ Bebildert die Ergebnisee dieser Enquete wie

folgt:

»Die Konsulate antworteten mit einer Sddldemng einsdner in

BlQte stehenden ansliadisehen Lagerbänser nnd der nnsdifttibaren

Dienste, welche diesdben dem Verkehre tagtäglich erweisen. Die

Handelskammern berichteten, dass die bestehenden HsteneiehiscKen

Lagerhinser wegen des Ton denselben gleichseitig betriebenen

Warenhandels, besonders aber wegen der monopolistischen Selbst-

belehnnng nnpopul&r seien. Und die Beairkshanptmannschaften

meldeten, dass der Betrieb wenig rentabel sei und deshalb «ich

Dnteniehmungen fttr dieselben nicht leicht finden liessen.*

Nach dieser Darstellung wfirden allerdings gewisse harte Be-

atimmnngen — an deren Abfassung WsBranaixB mitgewirkt hat —
einigermassen gerechtfertigt ecacheinen; sie entspricht aber nnr

teilweise nnd in sehr bedingtem Sinne den Thatsachen, welche wir

anf Grand einer Einsicht in die Akten, die uns das hohe k. k.

Handelsministerinm gütigst gestattet hat, feststellen konnten.

Soweit es anf die anawSrtigen Eonsnlate ankam, waren die

Ergebnisse natfirlich äusserst dürftig. Derartige Fragen kennen

nicht nebenher, wie viele andere Konsulatsgeschfifte, erledigt werden,

sondern nur auf Grund persönlicher Erhebungen nnd Studien, fflr

welche die in der Materie gewiss fremden Konsuln weder den Blick

und das VerstEndnis, noch die Zeit besaasen. In anderen Lindern

hat man daher, als es sich um Direktiven itlr die Einfahrung des

LagerhauBwesens handelte, eigene Lagerhanskommitaionen cum Stu-

dium der Einrichtungen anderer, auf diesem Gebiete mustergültiger

Linder entsandt; denselben Weg hatte schon froher einmal, wie

wir gesehen haben, die Kommune Wien eingeschlagen. Auf die

allgemeine Frage antworteten die Konsulate wieder allgemein, einielne

sandten die Beglements and Pline der Lagerhinser ihres Konsular-

bezirkes; ein Bild der Entwiokelung oder gar eine Kenntnis der

* Hoai2 Wertheimeh, Das ösierreichuche Lagerbausgesetz. Prag, Mercjs

Verlag, 1889.
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Gesetzgebung und der Entwickelnngsbedingungen des Lagerhaus-

wesens in anderen Ländern war .i.is diesen Antworten nicht zu ge-

winnen. Viele Konsulate antworteten auch, dass in ihrenn Konsulär-

bezirke die Organisation des Lagerhauswesens noch im .Stadium der

ersten Entwidcelung sich befinde uiui sie daher nichts sagen koiuiten.

Die Gutachten der Handelsknniniprn berichteten über die grossen

Hindernisse, welche teils das geringe Verständnis des Publikums

für den wirtschaftlichen Wert der Lagerhauser, teils direkte Vor-

urteile der Entwickelung derselli'-n entgegenstellten. Sie hoben

hervor, dass die Lafrerhiiuser uiui^t im Besitze von Banken seien,

welche auf die eingelagerten Waren Aueli Vorschüsse erteilten,

und dadurch in der Kaufmannswelt die irrige Meinung genährt

würde, dass auf eincrelagerte Waren regelmässig Vorschüsse genom-

men werden müssen, ja dass Güter überhaupt nur gegen Verpfändung

zur KinlageruDg zugelassen werden. Da aber die Einlagerung in

einem iiffentlichen Lagerhause stet'-! mit einer grösseren Publizität

verknüpft ist, so besorgte mancher Kaufmann, durch Hinterlegung

seiner Waren in öffentlichen Lageriiäusern seinen Kredit zu erschüt-

tern. Mit Rücksicht darauf, dass diese Banken den Warenkommis-

sionshandel betrieben, fürchte der Kaufmann wohl auch, nicht jene

Neutralität zu finden, deren er bei dem Einblicke, welchen die

Lagerliausunternehmungen naturgemäss iu die Geschäfte des Eiii-

lagerers g»'^vinnen, unbedingt sicher sein müsste.

Das Lugerliausgesetz wurde von den Handelskamrnt iii überein-

stimmend als unzulänglich und einer gründlichen Kelonn bedürftig

bezeichnet. Diese sollte hauptsächlich auch die Einfültrung des

Zweischeinsystems umfassen, von dem man damals allgemein sich

eine grössere Wirkung versprach, als von dem geltenden Einschein-

system. L)och bemerkten die Handelskammern, dass der grös-

seren oder geringeren Vollkommenheit der gesetzlichen

Bestimmungen eine entscheidende Rolle in der Ent-

wickelung des Lager hauswesens nieht zugeschrieben
werden könne, das Hauptgewicht vielmelir auf eine entgegen-

kommendere Behandlung von Seite der Eisenbahnen im Punkte der

Reexpedition gelegt werden mfisse.

Die seitherige Entwickelung des Lagerhauswesens bewies die

Richtigkeit dieser Anschauung. Seit der Mitte der achtziger Jahre

gewann das Lagerhauswesen eine für österreichische Verhältnisse

nicht unansehnliche Verbreitung, Während bis zum Jahre 1882,

also in den 1(3 Jahren seit p]rlass der Verordnung von 1860 , bloss

fünf öffentliche Lagerhäuser entstanden waren, kamen bis zum Juhre
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188d weitere swSlf hiasn. Diese Verbreitnng war begOnskigt worden
eineneiti durch die eotgegenkommendere H«ndb«biing des Be«zpe-
ditioiierer&hreiia, das als die bessere Frucht der Enquete beseieh-

net werden kann, und sie erfolgte trots oder Tiehnehr gerade

begünstigt durch die Mangelhaftigkeit des Gesetsee. Die geringe

Prixision der auch in diesem Oesetce schon enthaltenen Verliote*

beetimmungen, welche wir spftter kennen lernen werden, liess der

kommenieUen Entwickelung der Lagerhiuser einen siemlich freien

Spielraum.

Das neue Lagerhausgesets, welches nach einem yierjfthrigen

Stadium der Vorbereitnag 1889 endlich zustande kam, riLumte mit

diesen Freiheiten anf. Der wesentlichste Inhalt des Gesetses TOm
1. April 1889 ist folgender:

Oeffentliche Lagerhiuser sind jene Unternehmungen, welche

auf Grund einer besonderen Konaession die Aufbewahrung Ton
Waren fttr fremde Rechnung geschäftsm&ssig betreiben und in-

dossable Lagerscheine auszustellen berechtigt sind. Unter meh-
reren Konsessionsbewerbern haben bei gleichen Bedingungen die

Öffentlichen Körperschaften (Linder, Bezirke, Gemeinden, Er*
werbe- und Wirtschafftsgenossenschaften und Vorschusskassen, wenn
sie mindestens drei Jahre bestehen) den Vorzug.

Die zum Geschiflsbetriebe der öflbntlichen Lagerhiuser gehören-

den Geschifte gelten im Sinne des Handelsgeeetzbuehes als Handels-

gesehifte, die Lagerhansuaternehmungen selbst als Kaufleute;
als solche haften sie fOx die ihnen übergebenen Waren mit der

Sorgfidt eines ordentUcben Kaufmanns. Die Beweislast fOr die

Sorgfalt fillt aber der Lagerhausunternehmung su.

Der Unternehmung dffentlieher Lagerhiuser ist es bei sonstigem

Verluste der Konsession untersagt, mit Waren, welche nach ihrer

Gattung zur Aufnahme in die Lagerhiuser geeignet wären, für

eigene oder fremde Rechnung Handel zu treiben, sowie im eigenen

Lagerhaoae eingekgerte Waren ittr eigene oder fremde Rechnung

au belehnen. Die Lagerhausunternehmung hat die Verpflichtung,

die Rechte des Einlagerers gegenfiber dem SchüFer und Frachtlfihrer

wahrzunehmen, sowie die Beweissicherung und sofortige Benach-

richtiguag desselben bei erkennbaren Mingeln des eingelieferten

Gutes, femer zur Versicherung gegen Fenersbrunst Sie hat die

Entnahme ron Proben bezw. Besichtigung der Ware dem Einlagerer

wihrend der Gesehiftsstunden zu gestatten, und geniesst im Falle

der Verzögerung oder Verweigerung der Abnahme oder bei drohen-

dem Verderben der Ware das Recht des SelbsthilfeTerkaufs; ferner

^ kjui^uo i.y Google



151] Wesen and Bedeutung der LagedUiiuer. 65

steht ihr für die Sicherung der Lagergebühren und eventueller für

KechnuDg des Hinterlegers befitrittener Aaskgeu ein Piandrecht an

der Ware zu.

Das Belehnungsverbot war, teils unter dem Einflüsse der von

einigen ilaadelskammern abgegebenen abfulligen Gutachten rück-

sicbtlich der selbst belehnenden Lagerhäuser, teils auf Wunsch der

den Vorberatungen zugezogenen Vertreter des Wiener und Triester

Handels und dessen parlamentarischer Vertretung, mit der Moti-

vierung erfolgt, dass sonst die Lagerhäuser zu Leihhäusern werden

und die für den Wareiibesitzer so notwendige Freiheit, seine Ware
von beliebigen Geldgebern belehnen zu lassen, verkümmert werden

könnte, und aus Besorgnis, dass die Lagerhausunternehmung ein

spezielles Nebeninteresse an den Angaben haben könnte, welche in

dem Lagerscheine enthalten sind und welche auf die Einschätzung

der Ware bei der Lombardierung massgebenden Einfluss nehmen \

Die Ueberlegenheit, welche die Banken im Warenkomniissioüs-

geschäft durch ihre Lagerhäuser erhielten, hatt.t. üucli die Eifersucht

des Handels rege gemacht. Entscheidend war besonders der zähe

Widerstand, den die parlamentarische Vertretung der Stadt Triest

dem Belelinungsrechte aus egoistischen Motiven entgegensetzte: der

Stadtgemeinde Triest, die zu dieser Zeit gemeinsam mit der Handels-

kauitner die Triester Lagerhäuser betrieb, passte es nicht, Waren zu

belehnen.

Eine Eigentümlichkeit des österreichischen Gesetzes bilden die

Bestimmungen über die Beziehungen öffentlicher Lagerhäuser zu

den Eisenbahnen und die Bevorrechtung, welche in dieser Beziehung

sowie durch das aüeniige Hecht der Ausgabe von indossabeln Lager-

scheinen der öffentlichen Lagerhausunternehmung vor der privaten

in der offenbaren Absicht zu teil wird, die Entstehung öffentlicher

Lagerhäuser zu begünstigen.

Auf Grundstücken öffentlicher Eisenbahnen wird der Erriclitung

öffentlicher Lagerhäuser vor jeuer von i'nviitlagerhäusern der Vor-

zug eingeräumt. Geleiseverbindungen, welche zwisclien einem öffent-

lichen Lagerhause und einer öffentlichen Eisen Inilui oder einem an

einer sclnübaren Wasserstrasse gelegenen Umschlagsplätze hergestellt

werden sollen, sind als gemeinnützig anzusehen. Bezüglich der

Ordnung der wechselseitigen Verkehrsverhältnisse zwischen der

Eisenbahnuntemehmung und dem öffentlichen Lagerhause, insbeson-

* Redt; des Handelsministers Marquis BAgusHESt in der 290. Sitzung der

X. Session des Abgeordnetenhauses.

Wleaer BuMn» HL Bd., t. H«ft. 5 [11]
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dere such beiflgUch der Anwendung der dem öffentlieben Lager-

hanse sngeetiuidenen Eeexpeditionebegflnetigungen, steht bei

mangefaidem EüiTerstindnisee swiechen den Beteiligten dem Han-
deUminisierium die Entacfaeidiing sn.

Von dem praktiscbra Effskt dieeer Beetimmnngen wird noch

die Bede sein.

c) Der Lagerschein.

Andentongaweise wurde bereite frfiher der hervotragenden Be-

deutung erwihnti welche den öffentlichen Lagerhäneern als StAtae

dee Warenlombarde ankommt.

Wie daa Be^editkineTerfiihreii, eriiöht anoh ein gnt organiderter

Lombardkredit die Kaufkraft dee Stapelplataee und seine Konkurrenz-

fähigkeit; denn je grOeaer der ümeata ist, je leichter und billiger

das Leihkapital sugioglich i>t, desto billiger kann der Handel im

Verkauf sein.

Das wichtigate Instrument des Lombardkredits ist der Lager-
sehe in oder Warrant. Ein knrasr Bfiekblick auf die Entwickelung

des Warenlombards wird uns die Funktion des Lagerscheios am
besten illustrieren.

Die Heranziehung von Leihkapital für den kaufmfinnischen

Betrieb erfolgt in der Begel in der Form des Personalkredits,
des Kontokorrent und Wechselkredits, dessen Um&ng bestimmt

wird durch die Grdsse und eingeschätzte Rentabilität des kredit*

werbenden Geschäftsbetriebes, durch das Mass Ton Vertrauen,

welches die Person seines Inhabers geniesst. Hit diesem Personal-

kredit muss unter normalen Verhältnissen ein normaler Oeschäfts-

betrieb das Auslangen finden; wenn eine Hanuftkturwaraifirma

Waren yerpfandet, so wird das in der Begel böse Schlösse auf

ihren Kredit rechtfertigen und man wird richtiger Ton einem PfSuid-

leihgesohfift, als von einem kaufinännischen Lombardgeschftft sprechen.

Anders im Handel mit Roh- uud Massenprodukten, wie Getreide.

Hier ist för den nicht sehr kapitalkräftigen Kaufmann der Personal-

kredit auch unter normalen Verhältnissen unzulänglich; Getreide ist

ein Massengut yon hohem Werte und der Bedarf an Leihkapital

wächst mit der Ausdehnung des Handelsbetriebes unTergleichlich

stärker als in anderen Handelszweigen, während in Anbetracht der

Preisschwankungen, welchen diese Ware ausgesetzt ist und der

grösseren Risken, welche infolgedessen der Kreditgeber in Kalköl

ziehen muss, derPersonalkredit nur sehr langsam und unter Schwierig-

keiten ausgedehnt werden kann, insbesondere dann, wenn, was an
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Terminhandelspliitzew häufig der Fall ist, der Kreditwerber mii deui

Effektivhandel auch das Kommissionsgeschäft iu Termiugetreide

verbindet.

Das Bedürfnis nach einer Ergänzung des kaufmännischen

Kredits führte dazu, dass man jene Kreditform, die der Privatkredit

bereits kannte, und welche dem Kreditgeber ein hohes Mass von

Sicherheit gewährleistet, dass man den Ffandkredit auch für

kaufmännische Zwecke auszugestalten suchte. Doch galt es vorher

einige Schwierigkeiten zu überwinden. Nach dem allgemeinen

Gebrauch und nach den in fast allen Ländern bestandenen gesetz-

lichen Normen konnte die Bestellung eines Faustpfandes nur in

der Weise geschehen, dass der Verpfänder die Ware körperlich

in die Verwahrung des Pfandleihers übergab. Für den Pfandleih-

kredit passte das, weil es sich meist um Luxusgüter oder nicht

allzu voluminöse Gebrauchsgegenstände handelte. Für die Ver-

pfändung von Handelsgütern oder gar Massengütern war, ab*

gesehen von der Verteuerung des Kredits dnrch die Kosten des

Zu- und Abtransportierens, diese Form umso unmöglicher, als die

Aufbewahrung der Waren nicht nur grosse, gewissen Anforderungen

entsprechende Räumlichkeiten, sondern, wie s. 6. bei Getreide,

auch eine sorgfiUtige und fachmännische Eonservierung erfordert

Aus diesem Grande gehen jene Personen oder Institute, welche aus

einem oder dem anderen Interesse den Warenlombard gewerbsmässig

zu betreiben gewillt sind, zunSchat an die Erriditong eigener Lager-

häuser. Das war nun wohl ein Sehritt nach vorwirts. Aber die

Besitsser dies« Lagerhliiser sind in dar Regel Kommissionäre, welche

dnroh sie Kunden anstiehen nnd au sich fesseln wollen. So finden

wir in Liverpool zahlreiche «Brokers* im Beaiize von Iiager-

Dem Warenbesiizer ist es oft nur um den Yorsehnss, nicht

auch um den Yermittler zu thnn, wihrend hier, vermöge des Lager-

hauses, das BelehnungsgeschSft zn einem Monopol des Kommisdoito
wird. An jenen viel grösseren Kreis von Personen, welche, ohne

die Warenbelehnong gewerbsmässig zu betreiben, sie doch gerne

zu vorfibergehender Kapitalsanlage zu benfitzen gewillt sind, an den

»offenen Kapitalmarkt" konnte der Vorschneswerber der technischen

Hindernisse wegen nicht herantreten.

Dies war möglich, wenn die Ware- bei einem Depositar hinter-

legt wurde, dessen Sicherheit nnd Neutralitat nnzweifelhaft war;

nnd der die Anfbewahrong von Waren gewerbsmässig nnd ohne

Bficksicht darauf betrieb, ob dieselben durch ihn verkauft oder
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belehnt wurden; als soleher bot sidi das Öfifontliclie Lagerhaus dar.

Der Fortschritt war bedeutend. Aber noch unmer waren dn die

pfandreehtlichen Bestimninngen, welche TerfQgten, dass die Er-

werbnng eines Panstpfandes nur möglich war, wenn die Ware
körperlich in die Verwahrang des Plandleihers fiberging. Ihre

kostspieligen Ecmseqnenzen entfielen nun wohl; die Ware braochte

sich, damit dieser Vorschrift Genüge gelastet wnrde, nicht vom
Flecke sa rfihren, der Sinlagerer beauftragte das Lagerhaus einfach,

die Ware auf den Namen des Vorsohnssgebers za fiberschreiben. Das

hatte aber noch immer xwei Nachteile. Die Umschreibimg des

Eigentnmsrechtes anf den Namen des YorschnaBgebere und die

Rfickbuchung bei Wiedererstattung des Vorschusses erfolgt natfirlich

nicht kostenlos. Und überdies gab der Eigentflmer die Ware voll-

stftndig in die Verfügung und in das Eigentum des Vorsohussgebers,

den der Pfandvertrag, der nebenher errichtet wurde, natfirlich nidit

hinderte, mit der Ware nach Gutdfinken su schalten, da dem Lager-

hause gegenfiber er als unumschränkter Besitser derselben 'figurierte.

Der krediteinrftumende Teil war nicht der Vorschnssgeber, der ja

ffir seinen Vorschuss durch die Ware fiberdeckt ist, sondern der Vor-

sdrassnehmer, der einen Teil des Warenwertes unbedeckt dem

ersteren ansuTertrauen geawungm ist. Der Kreditwerber muss sieh

daher den Kreditgeber daraufhin ansehen, ob derselbe ein solches

Vertranen rechtfertigt; er wird sich auf die dffentlichen Lager-

hansuntemehmungen, welche selbst belehnen und auf Banken Ton

unzweifelhafter Solidität beschranken mfissen; hat sich der Kredit-

markt für den Vorschusswerber auoh erweitert, begrenst ist er

noch immer.

Erst der indossable Lagerscheia mit stellrertretendem Charakter

beseitigt diese Unvollkommenheiten des Realkredits. Die ursprüng-

liche Form^ ans welcher der Lagerschein sich entwickelte, ist die

Empfangsbeschdniguii^, welche die Lagerhausunternehmung dem
Einlieferer der Ware gibt. Sie stellt nur eine Beweisnrkunde vor

und reprisentiert die Ware nicht; ein Dritter erwirbt durch ihren

Beeita kein Recht auf die Ware; snm Lagerschein, zum Reprä-

sentanten der Ware wird sie erst durch die Ausstattung mit ding-

lichen Rechten. Durch die gesetzliche Bestimmung, dass der Besitz

des Lagerscheins nicht bloss ein Forderun^>rocht der Lagerhaus*

Unternehmung gegenfiber, sondern ein unmittelbares Reiht an der

Ware selbst verleiht, ist die Möglichkeit gegeben, das Dokument

zur Uebertragong, beziehungsweise zur Verpfändung der Ware zu

Torwenden.

Üigiiiztiü by <-3ÜOgIe
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Die EntstehuDgs- und Entwiekeliing^geachicbte des indoseablen

Lftgeracbeme ist mm in Terschiedenen Lttndem Terschieden.

In jenen Lindem, wo yom Lsgertcbein der aUerweiteste 6e-

bnrach gemacht wird, in England mid Holland, ist diese Ans-

gestaltnng in allmiblicber Anpassmig an die Qepflogenheiten des

kanfminnischen Verkehrs ausgebildet worden. Die Oesetsgebang

hat sich darauf beschribikt, den Becbtsboden für die Entwickelnng

des LageTscheins su schaffen, seinen dinglichen Charakter anzu-

erkennen, ihn anderen Handelspapieren, wie dem Konnossement und

dem Auslieferungssehein rechtlich gleichausteilen und die p&nd-

rechtlichen Bestimmung» entsprechend ausxugeatalten ^ Verwen*

dnngsweise und Formen dagegen blieben ToUstftndig frei dem kauf-

minnisehen Verkehre überlassen.

In England lautet der Lagersdiein an Ordre, in Holland auf den

Inhaber; er ist ein einfaches Dokument, welches sowohl snr Verpfiln-

dung als zur Besitzttbertragnng der Ware Terwendet wird und gilt in

allen seinen Beziehungen und Verwendungen, rechtlich und praktisch

nur als das, was er ist, als Beprisentant der Ware. Das Instrument, das

der erste gesetzgeberische Versuch in Bezog auf das Warrantwesen,

die Verordnung vom Jahr 1866, in Oesterreich geschaffen hatte, war,

soweit die Voraussetzungen fttr einen Warrantverkehr flberbaupt

gegeben waren, wenig geeignet, denselben zu ermöglichen, weil der

Becbtsboden daflir ein für den Darlehensgeber zu unsicherer war.

So fehlte die in dem geltenden Gesetze (§ 28) enthaltene wichtige

Bestimmung, dass wenn ein Lagerschein ausgestellt ist, die Ueber«

gäbe derWare in anderer Weise als durch Uebergabe des indossierten

Lagerscheins nicht stattfinden kann, und dass nicht die Ware,

sondern der Lagerschein ausschliesslich der Gegenstand tou £ze-

kutions- und Siebemngsmassregeln sein kann. Der Warrantinhaber

hatte infblgedessen keine GewShr dafiir, dass nidit eines Tages ein

anderer die Ware pfändete, wenn z. B. der Warenbesilser in

Konkurs verfiel. Ss ist nicht unwichtig, dies her?orzuheben, weil

die Mitarbeiter und Berater des geltenden Gesetzes die Gering-

fügigkeit des Warrantverkehrs grossenteils anderen Momenten zu-

geschrieben haben, so namentlich dem Belehnungsrecht der Lager*

hausnnternehmung«

Das geltende Osterreichische Lagerhausgesetz strebt in An-

lehnung an das i^zOsische die möglichst weitgehende Ausnfitzung

der beiden Verwendungsmöglichkeiten des Lagerscheines: zur Besttz-

1 Vgl. MiTTiRMAiBR in Ztttichrift fllr Haodelsnehi Bd. XXXYHI. 8. 181 ff.
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flbertngong und zur Verpfandung durch eia obligatorieehes Zwei-

schdosystom «i. Di« Öffentlichen Lagerhausunternehmungen sind

2nxr Ausstellung von Lagerscheinen in zwei Teilen berechtigt und

Teipflichtet. Der eine Teil, der Lagerbesitzschein, dient zur Besitz*

fibertragung, der andere, der Lagerpfan d.schein, zur Verpfandung der

Ware, so dass dem Warenbesitzer die Vornahme beider Akte gleich»

zeitig möglich sein und ihm im Falle der Verpfändung der Ware,

dadurch dass er den Besitzschein behält, die Verfügung über die

Ware unbeschadet des bestellten Faustpfandes erleichtert sein solL

Dies macht eine Abgrenzung der Rechtsfolgen des einzelnen Aktes

notwendig, welche durch die folgenden Bestimmungen des Gesetzes

gegeben wird. Die üebergabe des indossierten Besitzscheines an

den Indossatar hat für den Erwerb der von der Üebergabe der

Ware abhängigen Rechte dieselben rechtlichen Wirkungen, wie die

Üebergabe der Ware selbet (§ 23 Abs. 1). Wird der Besitzschein

ohne Warrant übertragen, so tritt der Hechtserwerb des Indco ittars

des Besitzscheines nur mit Beschränkung durch die infolge der

abgesonderten Indossierung des Warrant» entstandenen Rechte ein

(§ 24). Znr Bestellung eines Faustpfandes an der hinterlegten

Ware ist, wenn ein Lagerschein ausgestellt ist, die üebergabe des

unter Beobachtung der im § 20 enthaltenen Bestimmungen indossierten

Warrants an den Indossatar erforderlich. Den in dem erwähnten

§ 20 enthaltenen Bestimmungen zufolge muss, wenn der Warrant

abgesondert Ubertragen, also ein Pfand an der Ware bestellt wird,

das erste die abgesonderte Uebertragnng bezweckende Indossamentt

um rechtskräftig an sein, enthalten:

1. Den Namen und Wohnort des Indossatars des Warrants:

2. die Angabe der Geldsumme samt allfälligen Zinsen, fUr

welche das Pfandrecht an der eingelagerten Ware eingeräumt

werden soll;

3. den Verfallstag der Pfandsumme und muss vollinhaltlich und

unter Angabe des Datums in das Lagerbuch der Unternehmung

eingetragen werden.

Dieser strenge Formalismus ist die unvermeidliche Folge der

Auffassung der durch die Belehnung des Warrants kreierten For-

derung als einer wechselmässigen und der Bezugnahme des

Gesetzes auf die Bestimmungen der allgemeinen Wechselordnung,

für den Fall, als die Pfandsunune nicht oder nicht rechtzeitig rUck-

erstattet wird.

Diese Auffassung', die mit solclier Konsequenz durchgeführt ist,

dass das Pfandindossament, auch der Stempelpflicht nach Scala II
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unterworfen ist, ist ftiu dem firMixösischen Gesetz, in der gleichen

Absiebt berübergenommen worden, welche dort zu ilirer Entstehung

geführt hat; die Mittel der Notenlrnnk sollten dem Waren- bezw.

Wwrantlombard zugänglioh gemacht werden, ohne das Banketaint

einer prinzipiellen Aendemng zu unterwerfen. Das Statut der Otter»

reicLisch-nnganachen Bank scbreibt, wie das der meisten Noten-

banken vor, dass die Anlage der durch Banknoten aufgebrachten,

nicht in barem Gelde reservierten Fonds in bankmässiger Weise,

d. h. so in geschehen habe, dass in kur/er Frist die Einziehung

derselben erfolgen kann, eine Vorschrift, die ihren Grund in der

Erwägung findet, dass eintretende Krisen oder Geschftftsstockiingen

die AnsprQcbe an die Bank unvermutet steigern können. Die Tor-

»igsweise bankm&ssige Anlage ist die Diskontierung tob guten,

mit mehreren (gewdhnüch drei) soliden Unterschriften versehenen

Handel^papieren, von kürzfälligen Wechseln insbesondere. «Jene

Notenbanken, welche auf Warrants Kredit gewihren* stellen daher

bei der Kreditgewährung dieselben Anforderunji^en, welche für den

jSscompte von Wechseln massgebend sind. So wie sie Wechsel mit

einer Unterschrift nicht annehmen, so stellen sie aueh fOx die Kredit-

gewährung auf Warrants grundsätsHche Bedingungen auf, dass sie

mindestens zwei Indossamente tragen mttssen^* An Stelle der dritten

Untersehrift wird die Sicherheit angenommen, welche die Ware
bietet.

Bei diesem Systeme kann demnach die Beteiligung der Bank

am Warenlombard nur eine indirekte sein. «Die Notenbanken geben

niemalB dem urspr&nj^chen Eigentümer der warrantierten Ware
einen Yorschuss, sondern sie nehmen den Warrant erst aus der

Hnnd eines zweiten an, der seinerseits bereits auf den Warrant

einen Yorschuss geleistet hat. Sie beleihen daher nicht direkt die

in dem Warrant repräsentierte Ware, sondern sie lösen die Forde*

rnng an sich, welche ein anderer Geldgeber, der zweite Indossant,

gegenflber dem Eigentümer der Ware erworben hat, und für welche

die warrantierte Ware als Uealpfand dient. Da hierbei überdies

auch der Personalkredit des forderungsberechtigten zweiten Indos-

santen in Betracht gezogen wird, „so stellt sich in dieser Form die

Kreditgewährung als eine Escomptierung wechsehnässiger Forde-

rungen dar, die in dem Personalkredite des unmittelbaren Indos>

santen und in der yerpfündeten Ware ihre Sioherstellung finden* ^

> Gustat Leonbabo, Der Warrant aU Bankpapier. Wien 1886, S. 14.

' Derselbe S. 13.
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Nicht der Wettbewerb mit anderen Kreditgebern, Banken und

Privatkapital, .sondern die Ermunterung des privaten Le ihkapitals

zum Warrant wird also angestrebt. Die Bank tritt niil dein ]irivaten

Leihkapital nicht in Wettbewerb auf dem Tiombardniarkt. Die

Förderung des Lombardkredits durch sie ist so (ii iinf'ht, dass die

Möglichkeit, den Warrant bei der Notenbank reeskouiptieren zu

lassen und sich dadurch Geld zn beschaffen, das Leibkapital er-

muntern soll, sich dem Belehnungsgesch;ttte zuzuwenden.

In seiner anderen Eifjenschaft, als Zirkulationsmittel, hat

der Lagerschein im Wiener Getreidehandel, wie im europäischen

Getreidehandel überhaupt, keinerlei Bedeutung gewinnen können.

Der Lagerschein muss, um zirkulationsfähig zu sein, die Ware nicht

nur in rechtlicher Beziehung, sondern auch qualitativ voll und

ganz repräsentieren. Der Käufer muss durch einen Blick auf den

Wavnint genau informiert sein, welchen Konsumwert die durch ihn

repräsentierte Ware besitzt. Die Voraussetzung dafür ist die Fnngi-

bilität der Ware, welche bei Getreide, wie schon erörtert wurde,

uor durch ein Gradierungssystem eö'ektiv hergest^^llt werden kann.

Nur im amerikanischen Getreidehandel hat fLilu i der Lagerschein

als Zirkiil;itnin^mittel grosse' H«'deutung erlHiigeu können. Und wenn

der Ei.seüii;ui(li'i in Glasgow sich in Warrants, der Getreidetermin-

haudel Liverpools sicli ohne Warrants vollzieht, so ist die Ursache

nicht, wie ein in dem Werke „Das Getreide im Weltverkehr* öfter

citierter Herr Charles W. Smith annimmt die, ,dass der Glasi^^ower

Terminbandel mit Rücksicht auf die Zeit seines Entstehens sich be-

ratissigt gesehen habe, die in England zwei Jahre vor der Auf-

hebung der Kornzölle im Jahre 1844 gegen die Produkten^pekulatiun

gerichteten Verbotsgesetze zu berücksichtigen^", sondern die, dass

im englischen Roheisenhandel eine ähnliche Gradieruug besteht, wie

im nordam^rikanischen Getreidehandel, dass Roheisen eine fungible

Ware ist und Getreide in England es nicht ist.

Zwei Formen des Warrants, die in fremden Ländern in Geltung

sind, glauben wir eine spezielle kurze Schilderung widmen zu sollen,

da uns die eine dem kommerziellen, die andere dem landwirtschaft-

lichen Lombariikredit im Getreidehandel grosse Dienste zu leisten

geeignet erscheint.

Die erstere ist das in England gebräuchliche Zweischeinsystem,

der Warrant mit Weight-note. Der Warrant mit Weight-note

' Das Getreide im Weltverkehr. Wien 1900» fid. lüt Erl&utende Be-

merkungen 116.
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ist ein Lagerschein, der auH zwei gleichlaatonden zusammenhängendea

Teilen besteht. Dieser Lagerschein wird in England als Unterlage

für Kaofkontrakte über Waren, die in öffentlichen Lagerhftnaem

U^en, verwendet, wenn der Käufer die Ware erst nach einer ge-

wissen Frist zu beziehen hat tind vorerst nur ein Angeld leistet.

Der Verkäufer läset von der Lagerhausunternehmnng einen der-

artigen Warrant ausstellen, — die Ausgabe von Lagerscheinen steht

in England übrigens jedermann frei — merkt die geleistete An-

zahlung auf beiden Teilen vor, gibt die Weight-note dem Käufer

und behält selbst den Warrant so lange, bis der Restkaufpreis für

die Ware erlegt wird. Diese Form des Lagerscheins und ihre Ver-

wendung hat sich in England zuerst im Anschlüsse an die öffent-

lichen Auktionen der prrossen Seehandelsgesellschaften ausgebildet,

weil hier die Einräumung eines Bezugstermins gegen Angeld usuell

war. Sie bietet gegenüber der sonst üblichen Uebertragung mit obli-

gatorischer Wirkung unter Austausch von Schlnssbriefen dem Käufer i

den Vorteil . dass er an Stelle eines blossen Korderungsrechtes ein

dingliches Recht erwirbt, welches ganz unabhängig ist von dem

Kredit des Verkäufers. Keiner der beiden Kontrahenten braucht

dem anderen einen IVrsonalkrcdit einzuräumen, beiden Teilen haftet

die Ware, über die keiner ohup den anderen verfügen kann, weil

die Lagerhausunternehmung im l^alie als oin Warrant mit Weight-

note ausgegeben worden ibt, die Ware nur dem üeberbringer beider

Teile des Lagerscheines ausfolgt. Auch die Vorschussgeschäfte

zwischen Kommissionär und Kommittenten werden auf Grundlage

solcher Warrants eotriert, wodurch der ganze Akt wesentlich auf

die Basis des Realkredits gestellt wird, während er bei uns aus-

nahmslos im Wege des Personalkredits, des Kontokorrentkredits sich

abspielt. Dadurch wird die Kapitalskonzentration im Handel geftir-

dert, weil der Warenbesitzer sich nur an einen Kommissionär wenden

kann, der ausgesprochen , prima' ist, während man auf der in Eng-

land gebräuchlichen Basis die Lombardtrnnsnktion unbedenklich auch

durch d* n kleinen Kommissionär oder ileu Agentt ii, (ien ,broker*,

machen kann. Und tiipser braucht, um seinen Kommittenten Vor-

schüsse geben zu können, nicht Kapital, hundern nur einen Bankier,

der ihm auf den Warrant Geld vorschiesst. Der Verpfänder ist

aber nicht nur in materieller, sondern aucli in formeller Weise be-

friedigt; er will nicht blo.ss Vorschuss haben, sondern er will ihn

auf diskrete Weise haben. Verbürgt ist aber das Geheimnis der

Verpfändung, wenn, wie hier, ein Dritter eingeschoben ist. Wenden
wir uns nun der zweien Warrantinstitution zu.
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Die anilere Form, welche, wie erwähnt, für die Landwirtschaft

von grosstin lnte^es.^e ist, ist der durch das Gesetz vom 18. Juli 1898

in Frankreich eingeführte Warrant agricole, mit welciiem Frankreich

in der Frage des landwirtschaftlichen Mobiliarkredits emea
bedeutenden Schritt nach vorwärt«? nnt<. rnuniiiien hat.

Der einzige Weg, auf wrlrlioju ii*'r iuiidwirtschaftliche Mobiliar-

kredit bisher kultiviert werden konnte, ist der durch das genossen-

schaftliche Lagerhaus. Die Errichtungs- und \'e: waltuiigjskoisten

dieser Lagerhäuser sind relativ hoch und es niuijs, um die Ver-

zinsung de6 zum Teil durch DarleliHnssabventioneu beschafften An-

lau^ckitpitals lierauszubrinijen, von den Genossenschaftern ein Regie-

beitrag iMiigehoben werden, der absolut und im Verlalhiis /u den

Durchschnittsprofiten des Handels sehr bedeutend genannt werden

rauss: es sind 30—40 Heiler pro 100 kg und wo nicht durch die

Beli;indiung der Ware im Lagerhause eine Erhöhung ihres Handels-

wertes zu gewärtigen ist, durch welche ein Teil dieser Kosten

hereingebracht wird, wäre die Prämie für den Lombardkredit eine

ziemlich hohe. Es sind aber ausserdem die Bedingungen für die

Errichtung genossenschaftlicher Lagerhäuser nicht überall gegeben.

Man ist daher iu Frankreich auf den Gedanken gekommen, ein

Kreditinstrument zu schaffen, welches die Belehuung der landwirt-

schaftlichen Produkte ermöglichen soll , auch wenn sie in Verwah-

rung des Grundbesitzers bleiben. Das ist gescliehen durch das

Gesetz vom 18. Juli 1808 über den Warrant agncole ^

Jeder Grundbesitzer und Produzent kann warrantieren. Der

wesentliche Inhalt des Gesetzes ist folgender: Seitens des Grund-

besitzers und Produzenten können warrantiert werden: alle Getreide-

gattungen in Garben oder gedroschen, getrocknetes Viebfutter, ge-

trocknete Medizinalpflanzen, getrocknetes Gemüse, gedörrtf« Obst,

Mehl, tierische und Yegetabilische WebstofFe, ölhaltige Samen, alle

Samen zur Aussaat, Weine, Apfelweine, Spirituosen und Alkohole

jeder Art, die Seidencocong, Holz geschnitten, gesägt oder in

Stämmen, Lohe, Harz, Käse, Honig und Wachs, alle vegetabilischen

Gele und Seesalz. Die Warrants sind seitens des warrautiereaden

Produzenten Stempel- und gebührenfrei.

Die Ausstellung des Warrants erfolgt durch den Maire des

Ortes, nach dem Diktat des Wnrenbesitzers in zwei Formularen,

deren eines als Juxta in dem Heft des Friedensrichters zurückbleibt,

' Siebe Mos^e Mciale, [Annie 1809, 8. ff., Le Wanaatage dei pro»

dnita agricolea.
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in welches jedermann, der vom Warenbesitzer dazu autorisiert ist,

Einsicht nehmen kann, während das andere der Partei ausgehändigt

wird. Wenn der Warenbesitzer nicht zugleich drr Grnndbesit7.pr,

sondern nur Pächter ist, so kann er dio Warrantierung nur mit

Emwilliguiig des Grundbesitzers vornehuit n, wt ji h*- dieser zu ver-

weigern berechtigt ist, wenn der Pächter aurli nur mit einer Pacht-

rin^rnte im Verzuge ist. Hat der Waren besitzer auf den Warrant

ein Darlehen aufperionmien , so spielt er dem Gc-et'/e 7.nfo]<xp für

die r>auer der Belehnung die Rolle eines Depositars. Die llank

von Frankreich ist durch das Gesetz autorisiert, diese Warrants

gleich den kaufmännischen an Stelle der dritten Untersclirift an-

zunehmen. Drs System hat ein theoretisches Bedenken gegen sich

:

das hohe Mass von Vertrauen, welches dabei in den "\Varranteur

gesetzt werden mnss. Nehmen wir aber als ersten Darlehensgeber

die Raiffeiseukasiseu au, so fällt dieses Bedenken. Denn den 6e-

nossen sind ihre Verhältnisse, ihre Vertrauenswürdigkeit gegenseitig

genau bekannt und sie äteken unter gegenseitiger Kontrole.

d) Die Lagerbanateclinik im allgemeinen.

In den folgenden Blättern haben wir es mit jenem Konij lex

von Manipnlationen zu thun, welche bei der Ein- und Auslagerung,

tieiiugung, W^ägung. Ex]ieditiün und iubix st mdere bei der Konser-

vierung des Getreides angewendet werdin tuüssen und welche

wir uini r dru Jlt'Liriff La^'ertechnik Zusammentassen können.

^Vlr Laben dabei zwi!<( hen zwei gnmdsätzlich verschiedenen

Systemen zu unterscheiden, deren eines, das Silo-, auch Elevatoren-

System genannt, auf dem Prinzip der Funcribilität des Getreides

beruht, während das andere, das ilt'uspeichersvstem, das entgegen-

gesetzte Prinzip, nämlich das der W'^ahrung der Identität des ein-

gelagerten üretreides vertritt. Betrachten wir zunächst den Öilo.

Der Silospeicher hat das Aiiseiien eines quadratischen oder

rechteckigen Kastenö und ist im Innern durch vertikale Wände in

eine Anzahl ^^ciimaler Schächte eingeteilt, welche nach unten zu in

einen Kegel oder iu eine Pyramide verlaufen und einen verstell-

baren Boden haben. Das in loser Schüttung im Waggon oder Schiff

anlangen de Getreide wird durch eine sinnreiche Vorrichtung, den

sog. Elevator, von oben in den Silo eingeschüttet. In einem meist

hölzernen Rohr läuft oben und unten über Scheiben ein Gurt ohne

Ende, an welchem Becher befestigt sind, die das Getreide auf-

schöpfen, ähnüch wie eine Baggermaschine den Schotter, und es,
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oben angelangt, umkippend in den Silo oder in eine Schnecke

schütten, welche das Getreide über eine automatische Warrr-, even-

tuell auch noch über Reinigungsapparate in den Silo leitet. Von

dieser Ausladevorrichtung, die mit Dampf oder mit Elektricität be-

trieben wird und je nach dem Landungsorte des Fahrzeuges ver-

stellbar ist, hat das ganze System seinen Namen. Die Entleerung

des Silo erfolgt in der denkbar einfachsten Weise, durch Oeffnung

des Schachtbodens. Das Getreide wird durch ein System von Trans-

portbändern an das untere Ende eines Elevators gebracht, und von

hier wieder über die Wage in den Waggon geleitet Auf den

Stapelplätzen ist der Silo gewöhnlich so angelegt, dass er mit der

einen Längsseite knapp am Wasser steht, während auf der anderen

Seite die Eisenbahngeleise laufen, so dass Einlagerung in den Silo

und Verladung der Ware ans dem Schiff in den Waggon in

direkter nnd bequemer Weise erfolgen kann, indem man gewöhn-

lich die ganze Ladung des Schiffes« ohne Rücksicht darauf, ob nnd

wieviel davon zur WeiterVerladung per Eisenbahn kommt, vorerst

in den Silo laufen lässt, da ja infolge der geschilderten Einfachheit

der Manipulation die Entnahme aus dem Süo keinen besonderen

Arbeitsaufwand — id est Kostenaufwand — verursacht. In dieser

Vereinfachung des Umschlages liegt vielleicht die grOeste Oekonomie

des Silosystems. An Stapelplätsen wird dem Silo, um ihn für den

Umschlag besser ausnützen zu können, gewöhnlich der Grundriss

eines Rechteckes gegeben, wodurch die .gleichzeitige Anstellung

einer grösseren Anzahl Yon Schiffen beim Speicher möglich ist,

während sonst, z. B. an blo8.sen Eisenbahnstationen, die Quadratform

vorgezogen wird, weil sie eine grOssere RaumOkonomie gestattet.

Die Konservierung der Ware erfolgte beim Silosystem ursprünglich

nack dem Prinzip der hermetischen Abschliessung, wie es in primi-

tiver Form (Erdgruben) schon bei den alten Völkern im Gebrauch

war und bei Völkern auf niederer Kulturstufe heute noch gebrftnch-

lich ist. Diese Methode ist aber nur dort ntionell, wo das Ge*

treide yon Natnr aus einen hohen Trockenheitsgrad besitzt. Wo
dies nichi der Fall, mnss das entgegengesetzte Prinzip angewendet

werden, beständige Berflhrung mit finseher Luft, ßei den mo-
dernen Silo werden gewöhnlich beide Prinzipien Tereinigt, indem

das Getreide Ton Zeit zu Zeit in neue Schächte geleitet wird, wobei

eine Durchlfiftung desselben stattfindet; oder es wird durch eigene

Ventilatoren Luft durch die Schächte hindurchgepresst.

Dem Silosystem gegenüber erscheint das Bodenspeiohersystem

sehr unOkonomisch. Nicht nur ist, wie an den Wiener Lagerhäusern
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exemplifiziert werden wird , die Lager- und Konservierungstechnik

langsam, kompliziert und teuer, es findet auch eine ffrosse llaum-

verschwendung für Treppen, Rutschen, Gänge, für Aut Ijewahrimg

von Säcken, von Wiege-, Mess- und Reinigungsapparaten statt,

welch letztere noch dazu nur äusserst primitiv sein können.

Dafür, dass trotzdem das letztere in Europa allgemein ist, gibt

Schumacher* eine sehr einleuchtende Erklärung: ,In den europäi-

schen Ländern und insbesondere in Deutschland haben sich die

Technik und Organisation des Handels der Massengöter in ihren

GrundzOgen bereits zu einer Zeit ausgebildet, als die Massengüter,

noch fast ganz auf den Luk.iluiarkt bescliräukt, nur in bpscUeidenem

Masse Gegenstand des Austausches unter Völkern geworden waren.

Im grof?<sen internationalen Handel, soweit von diesem die Rede

sein konnte, iierrschteii iln' Waren hohen Wertes und geringen

Volumens vor, die die grossen Kosten des meist langwierigen,

mühseligen Transpurtos zu tragen vermocliten. Die^e hochwertigen

Güter erS5cheinen auf dem Markte, ihrer materiellen Xatur, inten-

siven Wertigkeit und raeist geringen Ausdehnung entsprecliend , in

Kolliforni. in Ballen, Fässern, Kisten, Paketen. Nach dieser Ver-

packungsart bildete sich die Technik dr-, Handels- und Transport-

gewerbes aus; sie ist in den Beförderungsmitteln, in den Ilebe-

Torrichtungen , in den Laderäumen berechnet auf ein dauernd und

allseitig fest abgegrenztes Gut. Als nun der Handel mit Massen-

gütern, insbesondere Getreide, allmälilicli sich entwickelte, um in

unserer Zeit, beinahe plötzlich und unerwartet, in die fast vorderste

Reihe des Weitgrosshandels zu treten, da reihte sich dieser neu er-

blühende Handelszweig in Europa ganz selbstverständlich und un-

bewusst und wirtschaftlich völlig korrekt als ein Glied in die be-

stehende Handels- und Transportorganisation ein. Zu diesem Zwecke

mnsste das an und für sieh fester Formen entbehrende Qetreide der

Kolliform angepasst werden und das geschah, indem man das Ge-

treide in Säcke füllte, wie man su diesem Zwecke Flüssigkeiten,

insbesondere Petrolenm in Fässer goss. Dieser äusserlich techni-

schen Absonderung des Getreides entspricht «ach eine ideelle,

joiistische . . . Abgesehen von ein/einen modernen Börseneinrich-

tnngen haben daher die Rechtsgeschäfte, insbesondere Kauf, Verkauf,

Yerpfandong, Depositum, im europäisdien Getreidebaudel dieselben

Rechtsfonnen wie hochwertige Kolliwaren; sie sind berechnet auf

* Der Oetveidehandel in den Ver. Staaten von Amerika and seine Oigaai*

iation. Jahrb. für Nat-Oekon. nnd 8Ut., III. Folge, Bd. X. S. 362.
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eine jnrutiBche Spede« uad entbehren — mit nur onwesentUchen

Ansnalunen — jeder dem Qetreidefaandel besonderen Eigenart.*

Gans anders waren, wie wir gesehen haben, die Entwickelnngs-

bedingnngen in Amerika. Hier wurde Ton allem Anfange an die

Eigensohaft der sogen. TrockenflUssigkeit des Getreides, d. i der

EigentflmHchkeit, dass es, obwohl hart nnd trocken, ohne Snbstans-

Ter&ndemng oder Wertverringermig beliebig geteilt oder sosammen-

geschüttet werden kann, konsequent ausgenutzt. Von der Dresch-

maschine weg bis vom Seehafen ToDziehen sich Traasport und

Lagenmg des Getreides im Znstande loser Schttttnng, nnd dieses

Prinzip wird snr grOssten Wirkung gesteigert durch das Gradiemngs-

System, welches die kamnlative Lagemng der Terschiedenen Parteien

gehörigen Getreideqnantit&ten nnd mitbin grOaste RanmOkonomie

gestattet.

2.

Die öffentlicixen Lagerhäuser in Wien.

a) Die Lagerhiuser der ersten österreichischen Aktien-

gesellschaft fflr öffentliche Lagerhftnser in Wien.

Das erste öffentUcbe Lagerhans in Wien nnd Oesterreich Ober-

haupt wurde 1869, drei Jahre nach Erlass der Yerordnung über die

Errichtung öffentlicher LagerhSuser, errichtet. Dass die Gründung

nicht durch die zunächst berufenen Handelskreise, sondern durch

ein Bankinstitut erfo%te, war wi^ durch den allgemeinen Zn-

stand der Yolkswirtschafb begründet. Lagerhäuser, welche auf das

reine Lagerhausgesch&ft beschiSokt sind, werfen, wie die Erlahnmgen

in anderen Ländern zeigen, selbst bei grösster Frequenz in der

Regel nur ein Erträgnis von 3—4 ^/b ab, weil sie nur durch grösste

Billigkeit des Lagerzinses und der Manipulation den Handel be-

stimmen können, sich ihrer zu bedienen. Ein solches Erträgnis

war nach der damaligen Lage des österreichischen Kapitalmarktes

um so weniger geeignet, das Privatkapital zur Lagerhausunter-

nehmung zu reizen, als dieselbe ein mühsames und Tcrantwortungs*

ToUes Geschäft ist. Für die Banken dagegen bot cHe Lagerhaus-

Unternehmung Gelegenheit, ihre jeweiligen yerfügbaren üebecschfisse

im Warenlombard zu fruktifizieren und dadurch, sowie durch den

gleichzeitigen Betrieb des Warenkommissionshandds indirekt das

ErtriSgnis der Lagerbausunternebmung zu steigern. Auch war da-

mals — nnd nicht nur in Oesterreich — in den Banken das grösste
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Mass von Unternehmungslust und vor allem eine verhältnismässig

grosse Menge ungebundenen Kapitales vereinigt, für die man An-

lage in Handel und Verkehr fördernden Unternehmungen suchte.

Gerade ein Lagerhaus schien aber von vorneherein die Verbindung

mit einem kapitalkräftigen Institut zu erfordern, da Warendepots

und Warenkredit unzweifelhaft zusammengehören. So entstand das

Projekt eiuer Handelsbank in Wien, welches 1809 auch realisiert wurde.

Das neue Institut bezeichnete es als seine Aufgabe, vor allem

die Bedingungen zu schaffen, welche es ihm ermöglichen sollen,

fordernd und unterstützend auf den Warenhandel Wiens einzu-

wirken und namentlich durch die Errichtung von Eatrepots dem
Transitbaudel mächtige Impulse zu geben \ Demzufolge wurde eine

Bank-, eine Lagerhaus- und eine Warenabteilung errichtet und

sollten die in ersterer einüiesseuden Gelder ihre ,höhere Verwertung*

in den beiden anderen Abteilungen finden. Um nicht sofort mit

grossen Investionen beginnen zu müssen, hatte die Bank die Macksche

Zuckerfabrik am Scbüttel erworben und diese zu einem Waren-

magazine adaptiert.

Nach den damaligen Wiener Verkehrsverhältnissen rausste die

örtliche Lage des Magazins als eine sehr günstige erscheinen, der

Scbüttel bildete einen Teil des ,Wasserkörnermarktes", der die

ganzen Länden des Donaukanales umfasste, wo übrigens ein lebhafter

Verkehr nicht nur in Feldfrüchten, sondern bi.s zur Eröffnung des

Donaudurchstiches im Jahre 1876 auch ein grosser Teil l- ^ A erkehrs

in Kaufmuuusgütern sich abspielte. Ausserdem liegt das Objekt an

der Wiener Verbindungsbahn.

Die Frequenz des neuen Lagerhauses bewies sofort, dass die

Unternehmung eine gedeihliche war. Die Räume waren das ganze

Jahr über mit Waren der verschiedensten Art gefüllt, wie Baum-

wolle, Kailee, Keis, Südfrüciite , vor allem aber mit Getreide und

Mehlprodukten, die den weitaus überwiegenden Teil, uämüch zu-

sammen ca. TiO ^'n des Verkehrs ausmachten.

Die Bank gab auf die eingelagerten Waren Vorschüsse; da sie

selbst den Warenhandel betriel) , war sie in der Lage , den Wert

der Waren richtig und sicher zu taxieren und mit der Belehnungs-

quote ziemlich hocli liinaufzugehen , um so mehr, als ja die Vv'aren in

ihrer Verwahrung blieben; auch sonst ging die Verpfändung ranch

und glatt von statten. Die Belehnung wickelte sieb im Kouto-

korrentverkehr mit dem Eiolagerer Ab.

^ Jahreeberichte 1869.
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Infolge der Bequemliehkeiien, welche das {(ffeiiilicbe Ltgeiluiiis

der WareoapeknlatioD in Wien bot, schoes diese plötzlich üppig in

die Halme und das Speknlationsfieber, welches diese £podie des

Qrflndertnms, in der wir nns befinden , allgemein beherrschte, griff

auch auf den Warenhandel Ober. Es eniq>richt nur den allge-

meinen wirtschaftlichen Tendenxen and Anschannogen der damaligen

Epoche, wenn die Bank, als .die gesunde Grundlage des Vorschuss»

geschäftes* die Spekulation beseidinei, w8hrend ihr die Verpftn-

dung Ton Waren durch den regulären Handel als Symptom unge-

sunder WirtschaftsrerhSltnisse erscheint; thatsichlich benfltzte der

damals noch sehr unentwickelte Handel den Lombardkredit haupt-

sftchlich nur, wenn die Kot einer Krise ihn dazu drängte, in nor^

malen Zeiten behalf man sich mit dem Peisonalkredit allein. In-

folgedessen bildete sich in Eauimaanskreisen mit der Zeit die An-
schauung heraus, dass die. Lombardierung ein Zeichen abnormalen

Zustandes des ihn benutzenden kaufinSnnisehen Betriebes sei, dass

sie kein kaufmännischer Akt, sondern ein Pfandleihgeschftft sei, was

in dieser Allgemeinheit, wie wir noch erörtern werden, natfirlich ein

Vorurteil war.

So wnrje das Lagerhaus vom Handel hauptsächlich nur zur

Lagerung benützt, und der Rechenschaftsbericht der Bank weist mit

Genugthuung auf die , dauernde Zunahme der unbevorschussten

Lager** als einen Beweis dafür hin, einem wie lebhaften Bedürf-

nisse des Handels das neue Lautihaus entspreche. Das Wacbstuui

der Lagerbevveguug war in den ersten Jalireu rapid.

Von 209229 Zollzeniiiern im ersten BetriebsjaniL hatte sich der

Verkehr des Lagerhauses, das auch mit Spiritusreservoiren aus-

gestattet war,

1870 auf 573135 Zollzentner und 1135 905 -;o Spiritus,

1871 ^ 808 054 , , 1458 271 %.

gehoben, im Jahre 1872 wieder um 20%, >md die Bank konnte

mit Zu- und Neubauten der Steigerung des VVarenandrangs kaum

Herr werden.

Als in der Krise von 1S73 die Manuiakturbranche um Lom-
bardkredit an die Bank heranf^etreten war, wurde der Bau eines

Matrazins für Manufakturwaren, Schafwolle und Felle, mit dem Fort-

schreiten der Donauregulierungsarbeiten die Errichtung von Maga-

zinen auf den neuen Ueguliemngsgründeu an der Donau selbst in

Aussicht genommen. Verhandiungen mit der Donaureguli^rnncfs-

komuiission wurden gepflogen und ein Grund gepaclitet. Indes trug

die Handelsbank damals schon den Todeskeim in sich; sie hatte
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flieh in Wareoapekulationen für eigene Rechnung in grossem Um-
fange eingelassen und Verluste erlitten. Im Jahre 1876 liquidierte

sie mid das Lagerhaus ging in den Besitz der Unionbank über,

irelche andi das Warenkommifluonageachftft der Haadebbank Qber*

nahm.

Durch dia ErOffinong des Donaudurchsticbs erlitt das Lager-

haus eine Einbusse, indem der Wasserverkehr an den neuen Landungs* .

plitzen sich konzentrierte und der Kanal g&nsUch verOdeto. Von
der Errichtung Ton Lagerhäusern am Donaudurchftieh nahm die

Bank Abstand, da die Stadtgemeinde selbst daran ging. Um aber

doch audb an dem durch die Denan Termittelten Getreideverkehr

(eiLsehmen an kOnnen, pachtete sie von der Dampfschi£Eshrlr zwei der

TOn dieser errichteten Magasine mit einem Gesamtfassungsraume Ton

115000 Meterzentnern, wShrend die Lagerhäuser in der Fransm*
brflokenstrasse fortab fast aossehliesslich KaufinannsgQter beher-

bergten, wozu sie dnrch ihre gflnstige Lage (an der Yerbindungs«

bahn) wiedemm besser geeignet waren, als die ren den Bahnhöfen

entlegeneren Lagerhftnser an der Donau.

Im Jahre 1889 wandelte die Unionbank, um sich ihres Waren-

kommisflinnsgeschfiftes , welches nach dem neuen Lagerhausgesetz

mit der Lagerhansuntemehmong miTereinbar war, nicht begeben zu

mOssen, das Unternehmen m eine ,Aktiengesellschaft Süt

Öffentliche Lagerh&user" um.

Unter dieser Firma wird das Unternehmen heute noch betrieben

und bildet das grOsste und in seiner Art bestorganisierte Wiens.

Die der Lagerhausuntemehmung gehttrigen Objekte in der

Franzensbrackenstrasse erheben sich auf einer Grondflftche Yon

13996 qm nnd besitzen eine Belegflüehe Ton 22237 qm. Es sind

Bohsiegelgebftude mit Stock und Dachgeschoss, manche auch awei-

und mehrstöckig; Aufzfige stellen die Verbindung zwischen dem
Boden und den Etagen her. Neuestens hat die QeseUsohaft auch

ein grosses, modern eingerichtetes Kühlhaus mit einer Fassnngs-

ffthigkeit für 32000 Meterzentner eiOffhet. Die Tarife fOx Getreide-

lagerung und Manipulation sind denen des stidttschen Lagerhauses

gleioh. Fflr den OetreideTerkehr kOnnen die Anlagen in der

Frtnzensbrüekenstrasse wieder erhöhte Bedeutung gewinnen, wenn
der Kanal, wie die Techniker Tcrsprechen, durch die Regulierung

thatsächlieh filr grOssere Schiff» praktikabel wird.

Wien« StndlMi. m. Bd. t. H«ft. 6 [12]
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b) Die Lagerhäuser der Stadt Wien.

Dank der geschilderten Entwickelung seiner Organisation, nahm

der Wiener Qetreidehandel von den »ebziger Jahren ab einen

mächtigen Aufschwung, za welchem insbesondere die Eröffnung des

neuen Donaudarchsticbs im Jahre 1876, durch welche Wien un«

mittelbar an der Donau und doch nahe an der Stadt gelegene

Landungsplätze erhielt, und die Enichtnng von Lagerhftasern auf

denselben beigetragen hat. Als zuerst die Donaudampfschiffahrts«

gesellschaft Magazine in grösserem Stile errichtet hatte, trat so-

fort eine lebhaftere Bewegung im Getreideverkehr ein und der

Hinweis darauf madite die Kommune der darch die Fruchtbörse

gegebenen Anregung des Getreid^handels geneigt, die günstige

Gelegenheit, welche durch das Vorhandensein eines zu billigen

Bedingungen erwerbbaren, für Lagerhauszwecke sehr gee^pieten

Objektes, der von der Weltausstellung her übriggebliebenen grossen

Maschinenhalle, gegeben war, fOr die Errichtung eines ö£Eentliehen

Lagerhauses wahrzunehmen.

In der Sitzung vom 7. Januar 1876 beschloss der Gemeinde*

rat, ein kaufmännisches Institut — das Lagerhaus der Stadt Wien —
zu gründen, und nahm für diesen Zweck die Ton den Weltansstellungs-

bauten herrührende Maschinenhalle in Aussicht.

Die Gemeinde fand bei allen in Betracht kommenden Faktoren

weitgehende Unterstfitzug. Das Hofilrar gestattete die Benützung

der ihm gehdrigen Gnmdflftehe, auf welcher der grOsste Teil der

Maschinenhalle sich erhebt. Den restKcben Teil der GrundflScbe,

sowie die zur Herstellung einer Bahnverbindung zum Donauufer

und die f&r einen Landungsplatz nötigen Territorien fiberliess die

Donauregulierungdrommission der Gemeinde gegen einen mSssigen

Pacht; ebenso fiberliess ihr das Handelsminiaterium die ihm ge-

hörige MaachinenhaUe gegen einen billigen Pachteins.

Am 16. August 1876 wurde mit der Adaptierung der Maaehinen-

halle und mit dem Bau der Geleiseanlagen binnen; Beglement

und Tarife wurden festgestellt, das Lagerhaus als eine Bahnstation

erklärt, eine Telegraphenlinie zu demselben gelegt und eine Tele-

graphenstation, sowie eine Ezpositur des Hauptzollamtes darin

errichtet, nachdem die Konzession, wddie dem neuen Lager-

hause mit Erlass des Handelsministeriums Tom SO. September 1876

erteilt wurde, auch den Betrieb eines Freilagers nmfiuste. Am
23. Oktober 1876 wurde das neue Lagerhaus eröffnet Das Lager-

haus der Stadt Wien besteht aus zwei, durch SchienenstrSnge mit
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einander verbundenen Komplexen, aus der Ftateranlage mit der

Maschinenhalle und aas der Qnaianlage, mit dem Landungsplätze

an der Donau.

Die Maschinenhalle war 1873 gelegentlich der Weltausstellung

und für die Zwecke derselben mit einem Kostenaufwand von

1448000 Gulden errichtet worden und ist in ihrer Art eines der

grossartigsten Gebäude der Welt. Bei einer Länge von rund 800

und einer Breite von rund 50 Metern bedeckt sie eine Fläche von

40000 Quadratmeter, i^t durch vier massive Brandmauern in fünf

Abteilungen (Magazine I, II, III, IV, V) geteilt und besteht aus

einem 28 Meter breiten Mittelschiffe von 20 Meter Firsthöhe und

zwei Seitenschiffen, welche durch vier Pfeilerreihen zu je 110 Pfeilern

gebildet sind. An den vier Ecken der Halle sind die Kansleien der

Verwaltung, sowie jene des Zoll- und Bahnamtes und die Wohn-
räume fftr die Finanzwache und das Hanspersonale eingebaut; ausser-

halb derselben befinden sich ein Portier- und ein Waghaus, ein

einstöckiges Administrationsgebäude und die Restaurationslokiditäten.

An der Südseite der Halle ist die Zufahrtsstrasse, an der Nord-

seite derselben der Bahnhof angelegt ; dieser wird von fünf Längen-

geleisen durchzogen, woTon über Drehscheiben acht Quergeleise in

die Halle einmttnden und ermöglicht die gleichzeitige Ladung von

70 Waggons in gedecktem Baume und einer ebenso grossen Anzahl

längs der äusseren Etampen, die auf Achsenhöhe der Waggons

gehoben sind. Von dem Hauptstrange gehen Seitengeleise aus,

welche die Verbindung mit der Donauuferbahn in der Richtung

g^en die österreichisch-ungarische Staatseisenbahn (öetlich) und der

Nordbahn (westlich) sowie mit dem Landungsplätze an der Donau

herstellen.

Die Ausführung des ganzen vom Stadtbauamte aufarbeiteten

Projektes der Adaptierung der Maschinenhalle und Herstellung der

Bahnanlage erforderte einen Kostenaufwand von fl, 411524. Die

Magazine der Maschinenhalle werden infolge ihrer entfernten Lage

om Strome hauptsächlich zur Aufnahme bahnanlaogender Waren

verwendet, verschiedener Eaufmann^ter und Gerste, welche Frucht

zumeist mittels Eisenbahn in den Verkehr kommt.

Um Waren, welche einer gleichmassigen Temperatur bedOrfen,

rationell nnterhringen zn können, wurde im Jahre 1877 ein amerika-

nischer KeUer (Uagazin VI) aus doppelten Holzwftnden, mit eisernen

Gerippen und Dachpappedecknng im Kostenbetrage von ca. fl. 8683

hergestellt. Das Magazin dient heute als Sickemagazin.

Nachdem gleich anfangs die Frequenz des neuen Lagerhauses
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so stark war, dass die vorhandenen Lagerräume nicht ausreichten,

gelangten im Jahre 187S auf dem schon ursprünglich dafür in

Aussicht genommenen Landuiigsphitze am Donauufer zwei neue

massive Gebäude (Magazine VllI und IX) zur Emclitung, deren

jedes 133 m lang, r2,2<i m breit durch eine Brandmauer abgeteilt

und etagiert ist. Die gesamten Baukosten, inklusive eines Admiui-

strationsgebiiudes und eines Waghauses, welche am Eingauge der

Anlage errichtet wurden, beliefen sich auf fl. l!'4 859Gl.

Auch diese Zubauten genügten incixt zur Bewältigung des

Verkehrs, so dass wiederholt in Zeiten stärkeren Warenandrangs

die Weltausstelluiigsrotunde von der Gemeinde iu Miete genommen
werden nmsste.

Im Jahre 1883 wurde daher ein grosses Magazin (X) am
Landungsplatze mit einem Kostenauiwande von fl. 5715317 er-

richtet, welches 200x30 m misst und ein mit Dachpappe gedeckter,

in Perronhöhe auf Pfählen ruhender Holzbau ist.

Auch die Magazine II, III und IV der Maschineuiialle waren

nach und nach auf Perronhüiit; gehoben worden.

Im Jahre 1884 erhielt auch die Prateranlage zwei neue kleine

Magazine aus Holz (VII 182 m^ und XII mit Unterteilung und

Keller versehen 384,00 ni*) sowie ein Material- und Spritzendepot.

Das Magazin XII wurde späterhin untermauert und damit ausser

der vollen Sicherheit für das Magazin noch ein Kellerraum im

Ausmasse von nahezu 400 m- geschaffen.

Ferner wurden im Jahre 1887 auf Anregung der Wiener Frucht-

und Meiiiborse Reservoirs zur Einlagerung vou Spiritus erbaut.

Fünf cylinderförmige Reservoirs, sowie die dazu gehörigen Ein- und

Ausgangsbassins stehen in einem isolierten, in Rohbau ausgeführten

mit Wellblech gedeckten Gebäude von 37 m Länge. 17,50 m Breite

und 15,60 bezw. 14,40 m Höhe; die Reservoirs ruhen auf mit

Eisen traversen tiberlegten, gemauerten Pfeilern und besitzen bei

6 m Durchmesser und 7,20 m Höhe eine Fassungsfilhigkeit für je

200000, zusammen für 1 Million Liter. Sie sind ganz aus Eisen

konstruiert, mit modernen Manipulationseinrichtungen ausgestattet

und erforderten einen Kostenaufwand von tl. 52957,73.

Im Jahre 1889 erwarb die Gemeinde die Lagerhauskonzession

auf Grund des neuen Ijagerhausgesetzes vom 1. April 1889.

Das städtische Lageiiians besass damals eine Gesamtgi uiidHäche

von 218 309,60 m*, wovon 55 401) m- verbaut waren. Die innere

Belegfläche betrug im Prater und am Quai zusammen 55 870 m*
der ungefähre Faasungsraum 400 000—500000 Meterzentner.
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Seit der Mitte der acbtiiger Jahre wurden nur noeli folgende

Erweiterungen und Verbeasemngen dnrchgefBbrt

Im Jahre 1898 bekam die Gemeinde durch Yermitteinng des

k. k. Handelsministerinms den an ihre LagerbanelSnde ansfcossenden

ehemals Pfeifferschen Holzplatz, fOr welchen die DonandampfiMshiff*

fahrt^eelleehaft bis dahin einen Pachtsine Yon fl. 7175 entrichtet

hatte, um den Anerkennnngnins yon fl. 20 j&hrlich von der Donan-

regnliemngskommiesion in Pacht und erweiterte dadurch ihren

Landungsplatz Ton 626 auf 1031,50 m. Durch Schienenstrange

wurde der neue LandnDgeplatz mit dem alten und mit der Donau-

uferbahn verbunden. Die Schienenstringe der beiden Landnngs-

plitze erreichten damit eine Gesamtlänge TOn 4980 m und sind

mit 25 Weichen, 5 Drehseheiben, 2 Geleisdurchsehneidnngen und

2 Waggonbrficken versehen; bei F^eilaesang je eines Geleises fttr

die Ein- und Ausfahrt der Zfige gestatten sie die gleichzeitige

Attfetellung und Verschiebung von insgesamt 220 leeren und be*

ladenen Eisenbahnwaggons, wobei noch einiger Raum für die Zu-

und Abfuhr von Waren mittels Strassenfubrwerken bleibt.

Die k. k. priv. Staatseisenbahngesellschaft unterhalt im Lager«

hause der Stadt Wien eine Station, fllr deren Erhaltnug das Lager-

haus eine jahrliche Paoschalvergütung zu leisten hat. Den Babn-

dienst muss das Lagerhaus in eigener Regie besorgen. Das Pauschale

und die Kosten des Bahndtenstes sind in Fornr einer Waggonbei-

stelluogsgebfihr von 2 Kr. pr.Waggon auf das Publikum Qbergewälzt.

Nachdem das fiut al^hrUch bei Wien eintretende Hochwasser die

in den Pratermagazinen eingelagerten Waren nicht nur gefährdet,

sondern wiederholt den Fussboden der Magasine erreicht und die

eingelagerten Waren beschädigt hatte, wurde die Fussbodensohle

einiger Magasine so weit gehoben, dass nun sämtliche Magasine der

Quaianlage 6 m über dem Örtlichen Nullpunkte des Donaawasser-

spiegels liegen. Aber selbst das geschah erst, nachdem zu wieder-

holten Malen das Hochwasser die eingelagerten Waren der Kaaf-

leute gefthrdet und teilweise beschädigt hatte.

Der Terkehr des stadtischen Lagerhauses beschränkt sich nicht

prinzipiell auf Getreide; faktisch aber macht der Getreideverkehr

des städtischen Lagerhauses mehr als neunzig Perzent seines

Gesamtverkehrs aus;, an dieser Einseitigkeit des Verkehrs tragen

die später zu berlthrenden TarifverhäUnisse und das Belehnungs-

verbot Schuld.

Der Getreideverkehr zeigt seit der ErOflEhung des Lagerhaoses

eine kontinuierliche Steigerung, welche besonders lebhaft wurde,
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a):^ in Jahre 1884 das Lagerliaas die Keexpeditiunsbegüusiigung

erhielt.

Es betrug im Jahresdurchschnitt der Qioquenniea in Meter-

seatnern;

In den Jahren der Gesamtverkehr die mittlere

Tage«bewegung

1877-1881 1227060 4150
1882-1886 285875S 7500
1887-1891 3 427 018 11 428

1892- 1896 4 382 660 14 608

1897 1901 ') 4 944 009 16 461

Der Auteil der ver.-.; luedenen Getreidegattungen an diesem

Verkehr hat im Laufe der hihre eiuige Verscliiebuagen erfahren,

welche die folgende Ucbersiciit zeigt.

An dem Qesamtverkehr partizipierte:

In den Jahren Weiaen Boggen Ger^t^ Fntteigetreide

mit Prozenten

1877— 18bl 29,31 9,33 10,42 31,68

1881—1886 82,79 7.46 17^ 28,90

1887—1891 84.48 8.61 18,22 27,61

1892- isno 24,39 13,35 13.25 85,94

18'.<7-1901 17,46 18»88 11.51 46.40

Auffalleod ist der Rückgang des Weizen- und des Oerste-

verkehrs. Der erstere ist auf die Verringerung des WeizengeacfaftfteB

in Wien zurückzufahren, eine Folge der durch die Konkurrenz der

ungarischen Mühlenindustrie bewirkten starken Beeinträchtigong der

Mahlthätigkeit der dsterreichischen Mühlenindustrie. Die stärkere

Pflege, welche dagegen der Roggenmüllerei gewidmet wurde, kam,

WM die obigen Ziffern zeigen, dem Roggenyerkehr des Lagerhauses

zn statten. Der Rückgang des Gersteverkehrs trotz des steigenden

Gersteexports ist dnrch den Mangel zweckentsprechender Einrieb*

tuDgen verschuldet, wovon später die Rede sein wird. Ein Licht»

punkt in der Verkebrsstatistik des städtischen Lagerhauses ist der

Verkehr in Futtergetreide. Der steigende Import Ton Futtergetreide

aus Ungarn und den Donaustaaten kommt hauptsächlich Wien zu

statten, weil derselbe die Eisenbahnfiracht nicht TertrSgt nnd die

Wasserstrasse benutzt.

Nach Verkehrsarten spezifiziert entfällt im EingangsYerkehr
des Lagerhauses auf die Schiffahrt ein beträchtlich grösserer Anteil

als anf die Eisenbahn und ToUends aU auf das Fuhrwerk, wenn

^ Der Verkehr des Jahres 1901 ilt naoh dem Durefaiehnitt des voran»

gttgaogensn Quinquenninmi berechnet
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auc h das Verliältiiia der Anteile schwankt, je nachdem mehr die an

den Eisenbahnsfcrecken oder die an den Wasserstrassen j^elegenen

Getreideex|inrtn:i'ln(.'te nach Wien grriviti»^ren. Im Ausgangs-
verkehr (i:iu:('<_rri] fiunriert in erster Krilio die Eisenbahn, dann

das Strasseutuhrwerk , die öchiiiahrt nur mit einem verschwindend

geringen Perzentsatz. loi Qninquennium 1806— 1900 beträgt der

Anteil der einzelnen Verkehrsarten in Prozenten:

per Bahn per Fahre per Schiff

EingauK 37,85 2.08 58,25

Ausganir 07,45 30,26 2,27

Manche dieser Anteile haben übrigens im Laufe der Jahre

interessante Verändernni^en erfahren. So betrügt im Eingangsverkehr

der Anteil des Fuhrwerkes, weicher im Durchschnitt des Quiu-

qurnnmras 1877—ISsi nooli auf 14,84 Prozent sich belief, im Quiu-

quennium 1896— 19UU nur mehr 2,08 Prozent; die Zufuhren aus

der Umgebung Wiens waren früher stärker.

Das bisherige finanzielle Ergebnis der .städtischen Lagerhaus-

Unternehmung war relativ und absolut ein (Inrchaus günstiges für

die Kommune und zu weiterer Unternehmung aufmunternd. Die

Erträgnisse sind infolge der Abhängigkeit des Getreideverkehres

von den Geschäftskonjunkturen stark schwankende, doch ist seit

dem Jahre 1884 der Gebarungsüberschuss des Lagerhauses, welcher

für Amortisation und Verzinsung erübrigte nie unter 4,17 '^^o ge-

sunken und erreichte in einem Jahre sogar 13*^/o. Im Durchschnitt

1885—1900 ergab sich ein Ueberschuss für Amorüaation und Ver*

zinsnng von durchschnittlich 6,06 V'
Das gesamte Anlagekapital des Lagerhauses war 1896 bereits

TolUtändig getilgt. Die Ueberschfine, welche seither erzielt werdon,

stellen reinen Profit dar, im ganzen bisher 689260 Kronen.

Es soll indes nicht unerwähnt bleiben, dass dieses günstige Er-

gebnis wesentlich auch dadurch bedingt war, dass die Errichtung des

grössten Objektes, der Maschinenhalle, die Lagerhausunternehmung

nichts gekostet hat, also keine Yerzinsung des daria iaveetierteii

Kapitals aufzabringen war.

c) Die Technik der Wiener Lagerhäuser.

Die Wiener Getreidelagerhftuser eiod nach Sclifltibodeii*

eystem eiogeriehiet Die Magazine sind dnreb horizontale Böden

in Etagen geteilt, die durch Stiegen miteinander verbanden sind,

linken nnd Fenster lassen Liebt und Lnft zutreten. Dm Getreide

wird anf den Boden anfgescbüttet oder in S&cken au^eschiobtet;

Digitized by Google



88 Der WieMr Getnüiehaiide] und attoe Taehnik. [174

letzteres aber gewöhnlich nur Hann, wenn es sich um kleinere

Quantitäten und eine vurAusbichtlich kurze Dauer der Lagerunj;:^

handelt, weil sonst oft nachträpHch das Getreide doch noch aut-

geschQttet werden mnss. Die Konservierung geschieht hier nimi-

lich dtirch häufiges , Umstechen " : das Getreide wird mit Schautelii

umgeworfen, so da^s die unten lagernden Schichten empor- und in

Berührung mit der frischen Luft kommen.

in den Schiffen langt das Getreide zumeist in loser Schüttung

an. Die zahlreich vertretenen Schiffe älterer Bauart bereiten der

AuaUduug grosse Schwierigkeiten. So sind insbesondere die sog.

, Dachschlepper* gefürchtet. Die Bedui hang derselben bildet kein

flaches Verdeck, sondern steigt von beiden Seiten schräg an, oben

in eine Kante verhuifend. Steht in der mittleren lieiiie — die zur

Ausladung bestimmten Schlepper sind in mehreren Reihen hinter-

einander aufgestellt — ein derartiger Schlepper, so kann der Trager

nicht — wie bei Verdeckschleppern — durch Ueberschreiten der

Dächer der vorne stehenden Schlepper zu den dahinter stehenden

gelangen.

Ein- nnd Auslagerung des Getreides geschehen durch Sack-

träger. Eine Gilde von Schiffsausladern wie an anderen Stapel-

plfitzen gibt es in Wien nicht, nur vereinzelt finden sich Unter-

nehmer, welche die Ausladung in Generalikkord nehmen. Ihre

Dienste werden insbesondere dann in Anspruch gen Ti^nit n, wenn

die Ausladung des Schiffes nicht bei einem öffentlichen Lagerhause

erfolgt, und demzutolge der Kaufmann die Uebergabe überwachen

lassen muss.

In der Regel wird mit dem Umschlag der Ware ein öffentliches

Lacreriian« oder die Schiffahrtunternehmung betraut : nur diejenigen

Grusskaufleute, welche ihre Privatspeicher haben» besorgen denselben

in eigener Hegie.

Die Sackträger fassen das Getreide, soweit es nicht srlmii -iirkiert

ankommt, in Säcke auf und bringen jeden einzelnen tSrit k rusf die

am Ufer aufgestellte Dezimalwage. Das Abwägen wird >ieitens der

Transportunternehmung durch den Steuermann, seitens des Em-
pfUngers durch eine Vertrauensperson kontrolliert: wenn die Aus-

ladung durch ein öffentliclie« T^agerhaus »^rfoh/t. erspt/t das von d« r

Lagerhausuntemehninng auigestellte Ueberwacliiii!Li:'^nrL''an, gewolm-

lich ein Arbeiter höherer Kategorie, beiden Teilen das KontroUe-

organ.

Oft muss beim Abwägen eine sog. ,E ga 1 i si e run g" vor-

genommen, d. h. der Inhalt aller Säcke auf ein bestimmtes, von den
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Parteien vorgeschriebenes Gewicht reguliert werden, was die AliB«

ladung verzögert. Diese Egalisierung wird insbesondere Ton den

kleinen Mühlen, an welche das Getreide von Wien ans versendet

wird, ans betriebstechnischen Gründen verlangt; sie ersetzt ihnen

bei Zusammenstellung des Malil^ntes die Wage, andererseits ist sie

Folgeübel eines später zu berührenden Missstandes.

Nach erfolgtem Abwigen wird der Sack zugebunden, der Last-

träger hebt ihn auf seine Schultern und keucht damit über ein

schmales Brett, welches vom Schiff auf das Ufer gelegt ist, zu dem
Waggon oder zu dem Fuhrwerk oder in das Magaziu, wo er, wenn
das Getreide in einer der oberen Etagen gelagert wird, die hölzerne

oder eiserne Treppe hinaufklimmt, was nicht gefahrlos ist, da die

anf den Stufen ausgestreuten Kdrner leicht ein Ausgleiten herbei-

ffthren. Da die Lagerung immer nur eine Unterbrechung des Trans-

poriprosesses ist nnd der Transport vorwiegend in Säcken erfolgt,

so wSre es ökonomisch, das in Säcken aufgefasste Getreide nun

bis zur Verladung auch darin aufzuschichten; das geht, wie wir

wissen, mit Httcksicht anf die Eonsernemng nicht an ; das Getreide

muss zunftcbst wieder ausgescfafittet werden und, um in einem

Magazine Tersehiedene Getreideposten unter Wahrung der Identität

unterbringen zu können, werden dieselben durch improyisierte Bretter*

wSnde Toneinander abgesondert. Soll das Getreide ans dem Lager-

bause expediert werden, so muss es zunächst wieder in Säcke auf-

gefasst weiden, selbst dann, wenn der Transport in einem rinfnsa-

Waggon erfolgt, weil es anders nickt in den Waggon gebracht

werden kann. Daher sind die IfanipolationsgebQhren auch bei

rinfosa-Verladung nicht Inlliger, die Oekonomie des Transportes in

loser Scbftttang illusoriseb.

iiinfacber ist die Ein- nnd Ausladung bei Eisenbaknwaggons.

Auf Geleisen, die in das Innere der Magazine ftbren, rollt der

Waggon auf eine automatische BrQckenwage, wo er samt dem In-

halte gewogen wird. Durch Abzug des auf der Aussenfläche des

Waggons angeschriebenen Eigengewichtes desselben wird dann das

Gewicht der Ware festgestellt. Der Fussboden des Magazins-Parterre

ist gewöhnlich auf Bampenhdhe gehoben, so dass die Träger leicht zu

dem Waggon gelangen kOnnen, Wie unrationell das Bodenspeicher-

system an und für sich ist, soweit die Manipulation tou geschfittetem

Getreide in Betracht kommt, geht aus der H9he der Gebühren

beim städtischen Lagerbause (bei den anderen sind sie so ziemlich

dieselben) hervor. Die Manipulationsgebfihr für die Einlagerung

beträgt:
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uuM dem Waggon (also für saekierte Ware) . 4 Helltf

per 100 kg,

ans dem Schiffe (fOr riofuea-Ware) 12^14 Heller

per 100 kg.

Fttr gesckflitetes Getreide iei eben nnr der Silo mit EleTstor

rationell.

3.

Die Frivatdepots.

Die Magazine der Trausportunternehmuugen.

Aneser den öffentlichen Lagerb&nsem haben wir in Wien für

den OetreideTerkehr noch eine Ansabl Ton Friratmagannen, welche

nur den BedfirfhiBien einselner Kanfleute dienen, und die Magasine

der Transportanetalten, welche als PriTatlagerhäuser im Sinne des

GesetKCi Tom 1. April 1875 aufsufassen sind.

Grossere Privatmagaiine fttr den GetreidcTerkehr in Wien sind

Torbanden am Praterquai. ZunScbst die Magasine der Donaudampf-
scbiffahrtsgesellscbaft. Es sind sieben in ZiegeUnanerwerk auf*

gefahrte Gebfode bestehend ans einem Parterregeschoss, einem ersten

Stock und in der Regel noch einem Dachboden, welche durch

hölzerne oder eiserne Stiegen miteinander Tcrbnnden sind.

Der Parterrefossboden liegt fiber der höchsten Hochwassercote.

Sechs Ton diesen Magazinen befinden sich am Praterqnai, eines in

Zwischenbracken. Ihre GesamtbelagfULche betrigt 26800 m* mit

einem Fassmigsraum von 1375000 Meterzentner, und ihre Er-

richtung verursacbte einen Kostenaufwand von 1056662 Kronen.

Innere maschinelle Einrichtungen wie Au&flge etc. sind nicht

Torhanden, das Getreide wird Ton den Arbeitern in SScken Ober

die Stiegen getragen.

Der giössere Teil dieser Magazine ist an einzelne Kaufleute

und an die Aktiengesellschaft fttr öffentliche Lagerhäuser verpachtet.

Die ungarische Fluss- und Seescbiffahrtsgesellschaft

besitzt zwei Magazine mit einem Fassungsraum Ton ca.80000 Meter*

Zentner.

Die sfiddeutsche Donaadampfsehiffahrtsgesellschaft

besitzt ein kleineres Magazin mit ca. 16000 Meterzentner Fassungs*

ffthigkeit.

Die Getreidemagazine der k. k. Staatsbahnen in Penzing

haben eme BelegflÜche ?on 1550 m* und einen Fassungsraum von

140000 Meterzentner.
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Aut den i;bn(^^en Bahnhöfen dienen dit» Gntpr^chnpiien de^ all-

geuieinen Gütervei k*:'ln > ancli dem Getreuu \crkrln ; luloigedeäsen

ist eiue Einlagerung m der Kegel nur in S;i ckeu möglich.

Die Gebühren in diesen Privathi«:;» i'h ai^i i ii der Eisenbahnen

aisd ungefähr dieselben wie in den öüentliclieu.

4.

Die Ittngel der öffentlichen Lagerhäuser,

a) Technische M&ngel.

Die am Wiener Praterquai vorhandenen Lagerräume sind für

den Verkehr nnznlUnglich. Bereits in der mehrerwähnten Enquete

des Jahres 1890 bezeichneten die Kaufleute den Zubau von Lager-

rftnmen für mindestens ein- bis anderthalb Millionen Meterzentner

als unanischiebbar. Bei halbwegs stärkerer Inanspruchnahme der

Lagerung, wie sie die Konjunktur des Geschäftes öfter mit sich

bringt, sind die Lagerräume bald Uberfüllt und man ist genötigt,

mit neuanlaageader Ware fremde Lagerplätze aufzusnchen, woraus

dem Kaufmann grössere oder geringere materielle Nachteile, in

jedem Falle aber Sorge, Unbequemlichkeiten und Yerdruss mit den

Kunden erwachsen.

In ihrer Einrichtung entsprechen weder die am Praterquai be-

findlichen Privatlagerhäuser noch das Lagerhaus der Stadt Wien
den technischen Anforderungen des Getreidehandels.

Sie enthalten keinerlei maschinelle Einrichtungen für die Reini-

gung des Getreides, dieselbe wird mit Handreuteru durchgefflhrt

und erfordert ebensoviele Tage, als an anderen Orten Stunden.

Der Gersteverkehr mussie von Wien abfallen, weil es hier an

einer mechanischen Gersteputzerei zur Herricbtung der Ware fttr

den Export, wie solche in anderen, selbst in kleinen Lagerhäusern

Torhanden sind, zum Beispiel in Marburg, gebrach, Ja selbst

an Baum zu den gewöhnlichsten Manipulationen. In Ungarn war

man beflissen, den Handel, den Wien so unaufmerksam behandelte,

heimisch zu machen. In Budapest wurde 1893 im Elevator ^ine

grosse Getreidedampfputzerei eingerichtet. Die Wirkung stellte sich

sofort ein, wie die nachfolgende Vergleichung zeigt. Es wurden

eingelagert

1891 1892 1898

Gerste Meterzentner 168619 183803 465678
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ond umgekehrt hat das Lagerhaus der Stadt Wien, welches keinerlei

maschinelle Vbrriehtungen aar Reinigung von Gerste besitst, tob

der Steigerung des Gersteexports nicht nnr nicht profitiert, sein

GerstcTcrkehr hat sogar einen Rtlckgang erlitten.

Die EonserTiernngstechnik ist primitiv und langsam. An
manchen Orten, wo Speiehersystem hesteht, hat man eine Temünftige

Vereinfachnng der Konseryierongsmethode durch sog. Rieselanlagen

herbeigefahrt. In dem Boden der Etage des Magazins sind in ge-

wissen i^eichmSssigen Abständen Tersehliessbare Luken angebracht,

durch welche man das Getrade herabriesdn lassen kann, wobei alle

Körner mit der Luft in Berührung kommoa.

Dazu gehören dann allerdings EleTatoren, welche das Getreide

wieder emporbeben. An solchen gebricht es in den Wiener Maga-

zinen vollständig, ebenso an Aufzügen, die Lagerhäuser der Aktien-

gesellschaft in der Franzensbrückenstrasse ausgenommen. Infolge-

dessen müssen die Säcke über die Treppen hinaufgetragen werden.

Ebenso irrationell ist die Ausladung der Schiffe auf manuellem

Wege. Die Einführung des Maschinenbetriebes bei der Ausladung,

von Elevatoren, wird von der Kaufmannschaft seit Jahren ver-

langt. Selbst wenn die Manipulationsgebübren sich dabei nicht

verbilligen würden, was übrigens kaum anzunehmen ist, so wäre

die grössere Raschheit der Ausladung allein schon ein genügender

Gewinn.

Fühlbar ist ferner der Mangel an Silospeichern mit Eleva-

torenbetrieb. Dass ein ausschliessliches Silosystem an den europäi-

schen Getreidestapelplätzen nicht durchführbar ist, haben wir selbst

hervorgehoben. Dagegen wird vielfach ein sog. gemischtes System

in Anwendung gebracht, neben Bodenspeichern auch Silolagerhäuser,

und dieses System würde sich auch in Wien zweifellos bewähren.

Bei der Lagerung von Mais z. B, werden oft mehrere Schlepp-

liid'üiLTen auf einen Haufen bis zu 20000 Meterzentnern und darüber

zusammengeschüttet, weil diese Fruchtgattung eine grosse Gleich-

mässigkeit der Beschaflfenheit zeigt und an der Aufrechterhaltung

der Identitiit der einzelnen Laduniren oft nichts gelegen ist. Da

es aber der Hauptverkehrsartikel z. B. des städtischen Lagerhauses

ist, so wäre dadurch alltiu die rationelle Ausnützuug de.s Schacht-

systenis verbürgt. Aber auch in den anderen Fruchtgattungen

kommen nicht selten grosse Mengen auf einmal zur LmlHgerung,

2000—6000 Meterzentner, und luau wird selbst bei geringerer

Bequemlichkeit gerne den Silo benützen, wenn man dabei eine

Kleinigkeit billiger fährt. Uebrigens können die Schächte in be-
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liebiger Grösse, auch für 500—1000 Meterzentner, hergestellt

werden.

Es ibt tiiclil ohne Nutzen, dem Bilde, das wir von den Wiener

Umschlageinnchtungen entwerfen aiussten, das einer ausländischen

Einrichtung gleicher Art gegenüberzustellen. Wir schildern im fol-

genden, nachdem mehrfach erwähnten Buche von BoROius, die Anlagen

in Mannheim. Bereits in den iüni/iger Jahren verfügte dieses über

zwei Häfen, den alten Neckarhafen und einen geräumigen mit Quai-

mauern versehenen Malen am lihein. Im Jahre 1866 vs^urde am Rhein

eine grosse Werftuferanlage hergestellt. In den siebziger Jahren er-

folgte die künstliche Verlegung der Neckarmündung mittels des sog.

,Friesenheimer Durchstichs*, wodurch mau tjinen Handelshafen für

Rhein- und Neckarschiffe und zugleich durch Absperrung des oberen

Einlaulb des alten Rhein einen trefflichen gegen Eis und Hoch-

wasser völlig geschützten Flobsliafen erhielt, ferner 1874 die Er-

öffnung eines Zentralgüterbahnhofes, welcher durcli prinzipielle

Verfrachtung mit dem H«fengebiet die besonderen Speditionen

am Rhtm und Neckar übertiüssig machte. Dieser Bahnhof nmfasst

heute ein (rebit t vdii 2580^ ir»0 m, hat über ')U km SchieneTie^eleise

mit 210 Weichen und <> Dampfschiebekähnen, verschieiitnn- grosse

Schuppen und 6 Werfthallen. Im nächsten Jahre bereits, 187'),

wurde ein weiterer Hafen, der Mühlauhafeu, eröffnet, der eine

Wasserfläche von 2100 120 ni und 2090 m Quaimauer (auf Beton

gegründet, der Meter zu älU Mark) besass. 1875 wurde ein Kanal

eröffnet, der diesen Hafen mit dem Neckar verband. Um dem

Mangel an Lagerplätzen abzuhelfen wurden 1883— 1887 auf dem

Terrain zwischen Mühlau, Neckar und Verbindungskanal zwei neue

hufeisentormig verbundene ilafenkanäle mit zusammen 'J70() m Ver-

ladeufer hergestellt und mit dem Rangier- und dem Zeutralbahnhof

verbunden. Ca. 180000 qm Uferlagerplätze kamen dadurch neu in

den Besitz Mannheims. Sie waren binnen wenigen Jahren besetzt.

Man rausste weiter Vorsorgen. 1891 begann man mit der Her-

stellung einer Qnaianlage am offenen Rhein, welche 1894 eröffnet

wurde und 249U m Liinge Verladeufer aufweist, wovon 2025 m mit

Qaaimauem versehen sind, dee laufende Meter zu 1280 Mark.

Die Gesamtkosten dieser neueren Hafeuanlagen belaufen sich

auf weit über 30 Millionen Mark, ihre jährliche Instandhaltung

kostet ca. 20000—30000 Mark, die Unterhaltung des Betriebs sogar

150000 Mark, wobei die Anlagen zur Erzeugung der Elektrizitftt

fQr die Motorkraft und die nach Tausenden zählenden Bogenlampen

noch nicht einmal mitgezählt sind!
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Das alles wurde und wird noch vollständig aus Staats-

mitteln bestritten!

Nach dem derzeitigen Stande umfasst das Gesamtareal

21850 a Wasserfläche,

lÜbÜÜ m Verladenfer, (Invon

18155 ni Eisenbahn£relei!<e,

4815 m Quaimauer haben

950U0 m Schienengeleise mit

436 Weichen,

9 Damjiisciiiebebühnen und

} elektrischen Schiebf»V>nhnen.

4 Eisenbahn'lrphliriirkfii und

2 Str,i--t-iKireiibr^;i keij, über

60 KraiKi). wdiiiiittr ein schwimmender, die tlbrigen

grösstenteils auf Schienen fahrbar und wovon über

40 mit Dampf und

6 elektrisch betrieben werden,

'6 durch Elektrizität betriebene Elevatoren,

2 , Dampf „ ,

1 ., Oas , ,

110 Speicher und Lagerhäuser (worunter 3 Silos),

17 Petroleumtanks,

14 fenerfpste Kellerspeicher.

Die grössten öffentlichen Speicher befinden sich im Besitze der

Mannheimer Lagerhausgesellschaft, deren Errichtung von der Regie-

rung durch billige Ueberlassung der Baugründe unterstützt wurde,

während die Bahnhofverwaltung das Lagerhaiia auf ihre Kosten

mit einer auch von ihr in Stand gehaltenen Quaimauer versah. Die

«Mannheimer Getreidelagerhausgesellschafl'', welche sich ans der

Vereinigung Mannheimer Getreidehändler bildete, eteht der . Lager-

hausgesellschaft " an Bedeutung kaum nneh. Insgesamt können in

Mannheim gelagert werden 15000000 Meterzentner Getreide. Die

Gebühren sind ausserordentlich billig.

Die hohen Ausgaben, welche die Regierung ftir den Handel

Mannheims gemacht hat, haben sich, wie wir im fidgwden Kapitel

sehen werden, glänzend fruktifiziert, während andererseits die Ver-

schleppung der Reorganisation des Wiener Donauumsehlags zum
Verfall des Wiener Getreidehandels wesentlich beigetragen hat und

die Ansiedelung neuer Zweige des Grosshandels, soweit sie den fak-

tischen Verhältnissen nach denkbar war, direkt Terhindert. Der

Getreideumsatz Mannheims dürfte den Wiens heute wohl um ein
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Vieifafhes üVjertretieii — fin Ziffern iniissiirpr Vergleich ist wegen

inangeluil r Anhalt.s] niikte in dt ii -t iti.stiscljen l'ublikationen unserer

Staatfeiseiii»;ihtiL^e>ttilschaft nicht möglich — war aber, 8ell)st wenn

wir (]f'm Gesanitverkehr Mannheims bloss den durch die Donau
Temüttf'lteQ Getreideverkehr Wiens p^eg^enüberstellen , wie die fol-

gende VergleicbuDg zeigt, bis in die Mitte der achtziger Jahre hiueia

geringer.

Maauiieiai Wien
Jahr Hafenverkehr Eisenbahnverkehr Hafenverkehr in Getreide

1877 575068 743650 2 564041

1880 1466544 1670860 2488248
1885 2 298826 2 201160 2 762869

Gleichwohl besass Mannheim, wie dae obige Entwickelimgabilcl

zeigt, damala bereits einen tttchtigen, dem des Wiener Getreide*

handele nmfloglich nnd technisch weitaus überlegenen Apparat.

b) Die ArbeiterTerhältnisse.

Dass wir in einer TolkswirtÄchaftlichen Studie, Gebiet der

Sozialpolitik streifend, nns mit den Verhältnissen der Quai- und

Lagerbansarbeiter beschäftigen, bedarf nach der TOrang^angenen

Darstellung wohl keiner Rechtfertigung. Wenn schon nicht ans

sozialpolitischen nnd humanitären Beweggründen, so ist im Inter-

esse der ungestörten Abwickrlun:: des Handeisferkehrs die endliche

Regelung der Verhältnisse der Quai- und Lagerhausarbeiter eine

unaufschiebbare Notwendigkeit. Ungeachtet der womöglich noch

schlechteren Verhältnisse bei anderen Verkehrsunternehmungen,

werden uns hier nur die Verhältnisse beim städtischen Lagerhause

interessieren, weil dasselbe die grösste Zahl von Arbeitern be-

schäftigt und seine Arbeitsverfassnng massgebend ist ftlr die übrigen

Unternehmer. Es fordern aber auch die Verhältnisse beim städtischen

Lagerhause zu einer Kritik am meisten heraus, weil es das Unter*

nehmen einer öffentlichen Verwaltung ist und diese mit strengerem

Hasse gemessen werden muss, als der PriTatuntemehmer. Der

öffentlichen Verwaltung als Arbeii^eberin, ftthrt t. Phiufk)vioh ans,

ist es nicht gestattet, die Arbeiter nach rein prifatwirtschaftlichen

Gmndsilsen aufzunehmen, zu entlassen und zu entlohnen, fidmehr

entspricht es ihrer allgemeinen Pflicht, «Fflhrerin* des sozialen Fort-

schrittes sn sein, und ,fiber das Mass des ArbeitsTertrages nnd der

gesetzlichen Verpflichtung hinaus, fttr die von ihr beschäftigten

Arbeiter Sorge zu tragen durch Verwirklichung von Wohl-

iahrtseinrichtungen *

.
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Die Arbeiter des itidtiBehea Lagerhauses bilden rfteksichAlieii

ihrer Yerwendung nur eine Kategorie; hinsiehtlidt ihrer Snt-

lohnnng werden sie in drei Kategorien unterschieden: in Wochen*
arbeiter mit 14tägiger Kfindigungsfiist, in TaglOhner und Akkord-

arbeiter, welche sofort entlassen werden können. Die Zahl der

Beschäftigten schwankt, namenilieh in den beiden letrteren Kategorien,

mit der Verkehrskonjunktur. So waren durchschnittlich per Tag
beedOftigt

Im Jahre Wochenarbeiter Taglöhner StücUShiier

1^9« 85 216 93

1899 87 186 89

ausserdem eine Anzahl Frauen, welche hauptsächlich in den Maga-

zinen (mit Säckefticken
,

Putzen, Umstechen des Getreides u. s. f.)

beschäftigt sind.

Die Arbeit dauert in den Wintermonaten (vom 1. Oktober bis

81. März) von 8— 12 Uhr vormittags und von l— 5 Uhr nach-

mittags ohne rnterbrechung. In den Sommermonaten (1. April bis

30. September) von 7 Uhr früh bijs 12 Uhr mittags und 1 L kr

iiachuijtt igs bis 6 Uhr abends mit je einer halbstündigen Frühstücks-

und Mittagspause. Die eine Mehrstunde im Sommer wird als U eber-

stunde vergütet. Die Arbeitszeit mag. mit der in anderen Betrieben

verglichen, nicht übermässig lang erscheinen, doch ist zu berück-

sichtigen, dass die schwerste Arbeit, in l esondere das Ansiaden der

kjchiffe, im Freien verrichtet werden mu.^ä. wobei die Arbeiter in

der nach allen Stuten offenen Gegend allen Unbilden der Witterung

und beim Ans- und Eintritt in die Magazine den verderblichen Ein-

flüssen eines jah^n Temperalurwech.sels ansgesetzt sind, um so mehr,

als mit nacktem Oberkörper ifeHrbeitet wird. Auch gefahrlos ist

die Arbeit nicht und es ist w ie li rholt vorgf kommen . dass Sack-

träger von dem schmalen Lautbi< tt herablielen und ertranken.

Weniger schwer sind wohl die Arbeiten in den Magazinen, aber

da das Getreide immer mehr oder weniger Staub und Mist führt,

so sind die mit luiuung oder Konsprviprnnfr f^^'^i" Ware beschäf-

tigten Menschen immer in eme dichte tStaubwoike gehüllt.

Die Manipuiationsarbeiten (Schaufeln, Reinigen etc.i werden

meist von den Wochenarbeitern verrichtet. Der Lohn für dieselben

beträgt

in der ersten Stufe fl. 8.

—

in der zweiten Stufe ^ 9.—

in der dritten Stufe , 10.

—
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«Wer sich verweiidbar und ordentlich erweist, kann schon nach

einem Jahre j. sonst nach zwei, spftteetens aber nach drei Dienst«

jähren in die zweite Stnfe mit 9 Golden TonUcken* heisst es in

der Arbeitsordnung. Im fünften Dienstjahre rficken jene Wochen-

arbeiter in die dritte Stnfe mit 10 Gidden Tor, die sich fBx den

gesamten Magaainsdienst nnd zu den kleinen Schreibarbeiten oder

im Hans- nnd Bahndienste als selbst&ndige Arbeiter geeignet er-

weisen. Ausserdem wird nach zehn Dienstjahren eine Alterszukge

TOtt einem Gnlden die Woche nnd nach je weiteren ftlnf Dienst-

jahren eine weitere Znläge von 50 Erenzem, nnabhftngig Ton der

LohxiBtafe, gewährt. (Der Taglohn für männliche Arbeiter hetrftgt

im Winter nnd im Sommer iL L20, fttr weibliche^ etwa 70 Kreuzer.)

In den Gennss dieses bescheidenen ATancements können aber nur

die nicht aUzuWelen Arbeiter kommen, welche st&ndige Be-

schäftigung beim Lagerhanse finden und die för das ATancement

oigeschriebene Dienstzeit zu erreichen in der Lage sind, und auch

dann noch ist es dem Belieben der Unternehmung überlassen: »wer

Yerwendbar ist, kann .... Torrficken*.

So kommt es, dass die grosse Mehrzahl der beim Lagerhause

beschäftigten Arbeiter TaglOhner oder Akkordarbeiter sind. Dem
unbeständigen Charakter der Arbeit entsprechend rekrutieren sich

diese Tagldhner überwiegend aus fluktuierenden Elementen, Arbeits-

losen, die in der Lagerhausarbeit einen Torübergehenden Brwerb

suchen, wohl auch aus unsteten herabgekommenen Blementen, welche

diese Arbeit gerade wegen ihres irreguUbren Charakters boTorzngen

und, wenn sie einige Golden verdient haben, feiern, bis dieselben

Terzehrt sind.

Trotz der bekannÜich enormen Steigerung der Lebensmittel-

und Mietzinspreise, welche in den letzten 10 Jahren in Wien ein-

getreten ist, hat seit dem Jahre 1890 in keiner der erwähnten Lohn-

kategorien, wenn wir Ton der Vergütung der einen Mehrstunde im

Sommer als Ueberstunde absehen, eine Lohnaufbesserung statt-

gefunden.

Die Folge davon ist eine ungemein elende Lebenshaltung der

Mehrzahl der Arbeiter; der totale Mangel an Wohlfahrtsein-

richtungen in den städtischen Lagerhäusern macht die Verhältnisse'

noch drückender. Vor allem steht es um die Verproviantierung

schlimm. Da die Leute Ton ihrem geringen Einkommen die hohen

Mietzinse in den inneren Bezirken nicht erschwingen können, wohnen

sie meist in sehr entlegenen Vorstädten, und die einstündige Mittags-

pause gestattet ihnen nicht, ihr Heim aufzusuchen. Wo der Mann
Wiener Btnüm, tO. M., I. Heft. 7 [18]
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nicht in der glücklichen Lage ist, sich flas Es^en etwa dnrch sein

Kind von daheim brmgen lassen zu können, miis> er seine Mcilil-

zeit in der Nähe des Arbeitsplnt:':^? kaufen. In den Prateranlageii

ist das noch relativ leicht möglich. Innerhalb des Territoriums auf

dem die Maschinenhalle steht, befindet sich eine der Kommune ge-

hörige Kantine, und in der Umgebung des Lagerhauses einige

Wirtshäuser. Die Kantine wird aber von der Kommune nicht in

eigener Kegie geführt, sondern ist für einen Pachtaobüliag voo

1800 Gulden an einen Privatunternehmer vergeben.

Ungünstiger sind die Verhältnisse in den Quaianlagen, wo in

der Saison die überwiegende Mehrzahl der Arbeiter thätig ist. Hier

steht nur die sog. Quaikantine zur Verfügtmg, eine primitive und

ziemlich defekte Holzbaracke, in welcher wegen der Feuersgefahr

ein Ofen nicht aufgestellt werden darf. Der Kantmeur muss daher

das Essen aus der Fratoranlage hinübencbaffeD, wobei dasselbe oft

kalt wird.

Wie immer hei ungenl^ender und mangelhafter Ernährnng

wird der Alkohol stark herangesogen und der vollständige Maag^
an Räumlichkeiten, in welchen die Arbeiter die Erholungspameii

verbringen könnten, nötigt dieselben, namentlich bei rauhem WetteTf

in die umliegenden Wirtshäuser, übt also indirekt einen Trinkzwang

am. Selbst in kapitalistischen Privatontemehmungen ist besser

Torgesorgt. In dem Jahresbericht der ungarischen Eskompte- und

Wedislerbank pro 1899, alBo eines auf Gewinn berechneten Prirat*

Unternehmens, heisst es: ,Um unseren sahireichen Arbeitern vor

Antritt der Arbeit und während der Arbeitspausen eine entsprechende

Dnterkunft zu schaflfen, haben wir innerhalb der Lagerhausanlage

einen Arbeitersaal errichtet''

!

Die Errichtung eines derartige gut rentUierten Baumes, in

welchem die Arbeiter die Erholungspause verbringen und das ihnen

von SU Hause geschickte oder ron dort mitgebrachte Mahl verzehren

kihmen, auch in den städtischen Anlagen, ist ein Gebot der Huma-
nität; gleichzeitig müsste den Arbeitern su dem geringen Lohn eine

Zubusse wenigstens in der Form geleistet werden, dass die Gemeinde

durch Uebernahme dw Kantine In eigene Regie den Arbeitern einen

kräftigen und billigen Hittagstisch Terscfaaflt

Was die Lohne betrifft, so bat die Lagerhausuntemehmung

allerdings keine Möglichkeit, sich für eine Lohnerhöhung durch

Erhöhung der GebOhren sn regressieren, denn das wfirde die Fre-

quens des Lagerhauses beeinträchtigen und dem Handel schaden.

Sie würde also möglicherweise eine Schmälerung herbeifCibren, fflr
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einen Privatunternehmer vielleicht Grund genug, sie zu unterlassen,

nicht für die städtische Lagerhausunternehmnng ; denn sie ist ein

g( 111 f>iu nütziges Institut und dieser Chnrakter ist auch durch Ge-

meiiidt'ratabeschluss vom 20. Dezember iö71», Z. 5259, ausgesprochen

worden. Diesem Beschlüsse zufo!f?p haben die Erträgnisse des

Lagerhauses nicht zur Verzinsung, sondern zux Abschreibung

des Anlagekapitals verwendet zu werden.

Eine Schmälerung des Erträgnisses braucht indes trotz Lohn-

regulierung nicht einzutreten, wenn das Lagerhaus so ausgestaltet

und auf jene Lei^tnngsfflhigkeit gebracht würde, welche der Handel

von ihm verlangt. Auch wäre dann tcots JBiiiftthrung des Maschinen-

betriebes die BeschäftigTuig einer grösseren Zahl von Arbeitern

möglich. Daout dieselben regelmässiger beschäftigt werden

können, müssen allerdings Hindernisse beseitigt werden, die ausser-

halb der Ingerenz der Lagerbaasuntemehmungen liegen. Von diesen

wird ^aier die fiede sein.

Wir scbliessen unsere Untersuchungen damit ab, dass wir dem
eben gegebenen Bilde die Arbeitsverfassung eines anderen, einer

öffentlichen Korporation in Oesterreich gehörigen öffentlichen Lager-

banses zum Vergleich gegenflberstellen: wir meinen die staaÜichen

Lagerhäuser in Triest.

In den k. k. Triester Lagerhäusern ^, welche unmittelbar dem
k. k. Handelsministerium unterstehen! sind — ähnlich wie in den

grossen holländischen Hafenplfttzen ~- die Arbeiten mit General-

akkord an das sog. «Qeschworenenmittel* (es i.^t das ein Verein

amtlieh aufgenommener und verpflichteter Träger bei den im alten

Hafen von Triest und im Canal grande liegenden E^^situren des

HauptaeoUamtes) übertragen. Jeder Geschworene hat eine Kaution

Ton 500 fl., jeder Tarierer von 50 fl, zu leisten. Die Geschworenen

und Tarierer entsprechen ihrer Stellung nach gewissen Gruppen von

Unterbeamten und Aufsehern, WSgmeistem etc. in den stftdtjflchen

Lagerhäusern. Dem Geschworenenmittel obliegt die Au&ahme des

fibrigen Arbeitepersonals, jedoch ist das Geschworenenmittel yer-

pflichtet, dem Haupt»»]lamte Aber die Gebarung mit den Einnahmen

oUetändig Rechnung zu legen, und hat das genannte Amt das

Recht des Einflusses auf die Bestimmungen der Besoldungen und

Löhne.
Die Verteilung der BetriebsUberschfisse, welche das Geschwo-

^ Die Triester Lagerhftuier. In »Soaiale Verwaltung in Oetiterreioh am
Ende des 19. Jabrfaunderti*. Wien 1901, V. Heft.
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renenniittel erzielt , ist durch ein besouderes aUatiiclies Reglement

wie folgt geregelt.

Die erzielten Betriebsüberscliüsse sind insoiaiige gänzlich zu-

rückzulegen, bis eine Summe von 1000 fl. für den Keservefonda

erreicht ist. Zur Ergänzung desselben auf 20 000 fl. sind von den

weiteren Betriebsfibif>rs( liüssen immer 2ö ^/o zur Bildung eines Pro-

viflions und AusliiltV,ft>iids für arbeitsunfähige oder im Dienste ver-

unglückic (it'^rliworene , Tarierer und Arbeiter zu verwenden, der

Rest nach eiixm fsestiniinteu Schlüssel an Geschworene und Tarierer

als ArheitsdividtMxle /u vort-ilfni.

Die stabil Aiigeateilten und die Aiiu» sirlltLn des Generalakkorda

haben nach Ablauf einer ununterbrochenen Dienstzeit von 10 Jahren

bei den k. k. Lagerhäusern oder dem Generalakkord und nach voll-

endetem 35. Leliensjnhre im Falle der staatsärztlichen kunstatierung

voller iJienstmitauglichkeit oder ohne ibr Verschulden erfolj^ter

Dien tesenthebung Anspruch auf fortlauti ndr Huherrpnüsse, i\u- l»ei

den ( i 08chwGrenen zwei Drittel des letzten JaliresL^p}i;iltrs, hpi den

Tariert rn und stabilen Arbeitern zwei Drittel des /weiuntifünfzig-

fachen Wochenlohnes, bei nicht stabilen Arbeitern drei i iinft* 1 des

dreihunderttachen letzten Taglohnes oder des zweiundfünizigfachen

"Wochenlohnes beträgt. Ebenso ist die Witwen- und Waisen Ver-

sorgung geregelt und sind Lebensmittelmagazine für die Arbeiter in

staatlicher llegie errichtet worden.

Die Lagerhäuser der Stadt Triest, welche früher, als sie noch

in der Verwaltung der Kommune und der Handeiskammer sich be-

fanden. (']]] arges Defizit hatten, werfen jetzt durch die infolge der

seiiiiengen Ausgestaltung der Anlagen herbeigetührten Steigerung

des Verkehrs bereits ein, wenn auch nicht bedeutendes, Erträg-

nis ab.

c) Das Lngerliausgeaetz.

Das Lagerhausgesetz vom 1. April 1880 rauss im grossen

Ganzen als ein MissgrifF der Gesetzgebung bezeichnet werden. Es

hat, wie da- Lntwickelung des Lagerhauswesens in Oesterreich über-

haupt, auch die des Wiener nicht gefördert, sondern gehemmt oder

mindestiäüiä zum Stillstande gebracht.

Die rechtlichen Beschränkungen, welche dieses Gesetz

der Lagerliausunternehmung auferlegt, auf der einen Seite, die

fast drakonischen H aftp flieh t b e st i m m u n ge n auf der anderen

Seite, waren selbstverständlich nicht aufmunternd zur Erweiterung
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schon bestehender und Tolleuds nicht zur NeugrUuduQg voa Lager-

haosunternehraungen.

Wenn das frühere Gesetz den Einlagerer dem Belieben der

Lagerhausunternehmung anheimgab, so bietet umgekehrt in dem
geltenden Gesetz die Bestimmung, dass die Lagerhausunternehmung

die Sorgfalt zu beweisen habe, den Einlagerern Handhabe zu

Chikanen und Benachteiligungen der Lagerhausuntemehmung.

Die Gesetzgeber hatten die üblen Rückwirkungen, welche dieses

Oesetz auf die Beteiligmig des Privatkapitals an der Lagerhausunter-

nefamnng ausüben mnssto, wohl teilweise selbst eingesehen, setzten

aber ihre Hoffnungen einerseits auf die eisenbahnrechtlichen Be-

stimmungen des Gesetzes, andererseits auf die öffentlichen Korpora-

tionen, besonders auf die Stadtverwaltungen, nnd auf das alleinige

Recht der Warrantausgabe, dessen Wirkung auf die Freqnens der

öffentlichen Lagerhäuser von ihnen so hoch taxiert wurde, dass sie

dieselben durch dieses Monopol fttr die ihnen auferlegten Beschrän-

kungen entschädigt hielten, was, ebenso wie die Einführung des

Lagerpfandscheinsjstems, um so merkwürdiger war, als der Misserfoig

desselben in anderen Ländern damals bereits notorisch war.

Von diesen Hoffnungen hat sich, wenigstens was Wien und die

Getrddelagerhäuser betrifft, keine erfüllt. Die wichti[^strn eisen-

bahnrechtlichen Bestimmungen, Tariffragen betreffend, blieben

zumeist auf dem Papier, weil grosse Hauptbahnen vom Privatkapital

bewirtschaftet werden, dem gegenfiber der Staat siemlieh machte

los ist

Die Stadtverwaltung ist als kaufmännisclier Unternehmer nicht

auf der Hfthe der Situation gestanden. Ihre Lagerhauspolitik ist

über die ursprünglichen rein stadtwirtscbaftlicheo Gesichtspunkte,

der Sorge um die ApproTisionierung Wiens, nicht hinausgekommen \
und sie behandelt, seit dieses Interesse mehr und mehr erloschen ist,

die Lagerhausuntemehmung wie ein Frivatuntemehmer, d. h. die

Rücksioht auf eine günstige Frukttfisierung des darin investiertett

Kapitals steht in erster, die gemeinwirtschafUiche Aufgabe erst in

zweiter Reihe.

* Uebrigent rind auch aontt ttberall m Oeatendch, wo Lagerhiiuer von

ßffentlichcn Korporationen errichtet werden, meist die ApprovisionierungB-
rücksichtHit ma^agebend gewesen; handelt üich ^'ewöhnlich um Getreide-

lagerhäuser. Eine Ausnahme bildet die btadt Triest, welche seinerzeit gemein-

sam mit der Uandelskanuuer Lagerhäuser errichtete, um' den Handel zu heben;

hier aber erwiesen sich wieder die Kzftfte der OffBottidien Korporation f&r eine

groMO Untemehmiing als zu schwaoh.
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Das H'^rht der Warrantausgabe aber konnte auf die materielle

Entwickeluiig der öffentlichen Lagerhäuser deshalb nicht iördernd

zurückwirken , weil das französische Zweischeinsystem mit seinen

wechselrechtiichen Konstruktionen sich in der Kreditteciinik des

Getreidehandels, des einzigen Handelszweiges in Wien, der für den

Warrantlombard in Betracht kommen kann, ebensowenig einzu-

bürgern vermochte, als in auderen Ländern, wo der Versuch damit

gemacht worden ist.

Der Warrant ist kein Bedürfnis des Handels geworden und

der Warrantverkehr der Wiener Lagerhäuser hat sich unter dem
neuen Gesetz nicht nur nicht gehoben, sondern hat eher noch eine

Abnahme erfahren.

Die Bestimmungen fiber den Warrant haben ihren Zweck

verfehlt, nicht bloss soweit sie die Förderung des Lagerhauswesens

anstrebten, sondern anch soweit sie die Handelstechnik in Be*

Ziehung auf das Lagerhanswesen durch das Lagerpfandscheinsystem

in Verbindung mit dem Belehnungsyerbote zu TerroUkommnen

meinten.

Vom Pfandindossament in den von dem Gesetze vorgesehenen

Formen wird nur selten Gebrauch gemacht, obwohl im Wiener Qe*

treidehsdidel die Lagerscheine f&r die Besitzübertragung nicht ver-

wendet werden, also offenbar nnr zum Zwecke der Verpföndung der

Ware genommen werden; im Durchschnitte der letzten ffinf Jahre

ist nur bei 7,5 Prozent der ausgegebenen Lagerscheine ein P£and

in den Büchern des städtischen Lagerhauses zur Vormerkung ge-

langt. Die Lombardierung wird ebenso wie früher in der Weise

durchgeführt, 1n>s der Vorschussnehmer dem Gläubiger das Besits«

recht an der Ware überträgt, entweder indem er ihm den ganzen

Lagerschein in bianco überträgt, oder noch lieber indem er die

Ware auf seinen Namen überschreiben lässt; daneben wird ein

P£andvertrag in Form eines einfachen Briefes errichtet.

Diese Form ist wirtschaftlich und technisch vorteilhafter für

beide Teile als die im Gesetz vorgesehene. Bei Verpföndung mittelst

Lagerpfandschein muss eine Skadenz angegeben sein. Wird die

Ware früher aus dem Pfond gelltet, so verliert man mindestens einen

Teil der für die ganze Lauheit im rorfainein zu entrichtenden Zinsen.

Wird die Erneuerung des Vorschusses übersehen, so ist der SiAold-

ner der Gefahr eines Protestes mit seinen verlustbringenden Eon-

sequenzen ausgesetzt. Aber anch der Vorschussgeber scheut die

Formalitäten, zu denen er durch Pfandindossament gezwungen ist.

Der Verpfftndongsakt selbst ist sehr unbequem und mit Formalitäten

Digitized by Google



189] I>ie Mtogel d«r ftff«iitlicheii LagetUuier. 108

verbunden, welche, mögen sie theoretisch betrachtet auch gering-

fügig scheinen, dem kaufmännischen Verkehre widerstreben; wir

meinen die Bemüssiguug, das Pfandindossament in die Lagerhaus-

register eintragen zu lassen.

Unbequem und umständlich ist ferner die Kütklijüung des

Pfandes in Teilquantitäten vor Verfall; im Konto kifrreutlombard

vollzieht sie sich rasch und einfach, indem der Vor-rliusscfläubiger

dem äcbuiduer gegen ErhiLT les entfalientlen Betrages eme Austolge-

anweisung an das Lageriiaus gibt.

Ebenso unterliegt der Austausch eines in Pfand beündlichen

Warrants ^efxen einen anderen keinem Anstände: die Ware kann so

statt mit Greid ohne Formalitäten mit Ware aus dem Pfand gelöst

werden. Das ist für r\en Kaufmann von grösster Wichtigkeit.

Ein niclit /u imterschätzender Abhaltungsgrund für die Be-

nutzung des Lugor[»randschein^ ist übrigens anch die hohe Stempel*

gebühr, mit welcher das iMiindindossament belastet ist.

Von verschiedenen öeiten, auch von Professor Adt-fu \ ist der

Meinung Ausdruck gegeben worden, dass die Kintragung des Namens
des ersten Pfandindossanten in die Register des Lagerliauses ein

Abscbreckungsgrund sei, weil der Indossant seinen persönlichen

Kredit zu gefährden fürchte, und dass die Unterlassung dieser Ein-

tragung eine Hebung des Warrantverkehrs herbeiführen würde.

Auch der Direktor der Triester Lagerhäuser gibt in einem durch

die freundliche Vermittelung des niederösterreichischen Gewerbe-

vereins uns zugekommenen Gutachten dieser Meinung Ausdruck.

Dem steht aber das Faktum gegenüber, dass, wie die folgende

Staiästik zeigt, die Zahl der Eintragungen von Pfandindossamenten

in die Register der städtischen Lagerhäaser vor 1889, wo dieselbe

nicht obligatorisch gewesen ist, grösser war, als unter dem gelten-

den Gesetze ^

Ausgegeben wurden:

In den Jalireii StfldE Prozent der Vorschuss Prozent

BingangKpoaten vorgemerkt dtr Ge.?arat*

auf Stück zahl

1880-1884 m 10,01 237 68

1885-1889 420 5,19 181 42

1890—1894 351 3,86 86 S43
1895—1899 279 2»43 24 9

* Huniiwörterbuch der Staataw. i. Aull. Aufsatz Warrant.

* Die von Professor Adlbr empfoUene GeheimbaltiMig dss Namens des

VsEpfKaders unter Eintragimg das ttbrigen bdoRsamentinhaltes in die Lagei^

Ittonesistei^ flbrigens piaktisch von darchans problemalasoheni Wate.
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Als C^nmd ftlr die Schon vor der Be&nisiuig dee Lageipfuid-

scheiiis bezeichnet Professor Adlsb^ «leh, dass es der Einklagung

des Ausfalles, wenn das P&nd exekutiv verkauft worden ist, als

einer nicht von vornherein ersichtlichen Summe, an proaessoaler

Sehneidigkeit fehlte. In der Terminhandelsenqnete ist das vom
Dosenten Dr. Lahdssbbboxb an der Hand eines praktischen Falles

bestätigt worden*.

Flrofessor Adlbb schlägt zur Verbesserong vor*:

1. EinfOhrung des englisch-belgischen Systems, wonach der

Inhaber des Besitascheines im FaUe der NichtBahlnng bei

Yerfsll jeden Anspruch auf die Ware verliert;

2. prinzipale wechselmSssige Haftung der Pfandschein*

indoBsanten. Dieselben sollen neben, nicht wie jetzt hinter

der Ware haften, and es soll dem Warrantgläubiger frei-

stehen, sich nach Belieben an die Ware oder an den Yer»

pflichteteo sn halten, wogegen der Zahlende alle Rechte

an der etwa noch unverkauften Ware erwirbt

Indes zweifsln wir, dass selbst mit diesm Terbesserungen das

Lagerpfandsdieuurystem den Bedflrfiiissen des Handels entsprechen

wttrde.

Das wesentlichste prinzipielle Bedenken, welches seine Unpopu-

larität im Handel verschuldet, bliebe von diesen Reformen unberührt.

Dem ganzen Wesen des kaufmännischen Lombardkredits widerstrebt

die Fiktion, auf der das Lagerpfandscheinsjstem aufgebaut ist, dass

nämlich die durch die Verpfändung begründete Forderung, gleich

der Wechselforderung, eine ein für allemal in einer bestimmten

Höhe feststehende sei. Der Vorschussgläubiger leiht niemals einen

bestimmten Betrag, sondern stets nur einen bestimmten, je nach

dem Grade der Wertbestäudigkeit des betreffenden Gutes grüsse-

ren oder geringeren Prozentsatz tl» s Tageswertes der Ware,

uiiil muss sich daher die.Möglichkeit waiireii, bei eintretender Wert-

vLiiiüiuderung einen entsprechenden Teil des Vorschusses zu rück/ u-

fordern^. Dabei fährt aber nicht nur der Vurächussgeber besser als

Wenigstens was das Getroidegeschäft betrifft, können wir konstatieren, dass die

WLihruug de^ Belchnungsgeheimmsses bei Benutzung eines öffeuÜiehen Ver-

kehibiuäiituUs, wo die Konkurrenz aus' und eingeht, unter den im Getreide«

bandel gegebenen VexliBltnisaen nnmOglioh vftre.

' Handwfttterbiteh a. a. 0.

» SU'uogr. Prot. II, S. 175.

' Hundwörterbuch a. a. 0.

* Wir können uni daher der Meinung Professor Adlshs, dass die Bank
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beim Lagerpfaudscheinsystem , sondern aocli der Vorschussnehnier,

weil der erstere in der Lage ist, dem letzteren eine dem Tageswerte der

Ware sehr nahe kommende Vorschnssqnote anch auf solche Waren

zu gewähren, deren Preise stärkeren Scliwankungen unterworfen

sind. Das Lagerpfandscheinsystem dagegen stellt zwei Alternativen,

bei deren einer der Verpfander, bei deren anderer der Vorscliuss-

geber notwendigerweise ungünstig fahren muss: entweder begibt

sich der er^tfvc für die Dauer der Verpfandung des Besit'/rerVttes

au der Ware, indem er dem Vorschussgläubiger den ganzen Lager-

schein in bianco giriert, oder der Pfandgläubiger entschliesst sirh,

dem Darlehenswerber ein Kapital in jener Form vorzuschiessen, wie

sie das Gesetz vorsieht, d. h. in einer innerhalb einer gewissen im

vorhinein bestimmten Frist unveränderlichen Höhe und innerhalb

dieser Frist unkündbar zu gewähren. Das hebt auch die wirtschaft-

liche Funktion des Lagerscheins teilweise auf. Der Lagerschein

soll eine Entlastung des Personalkredits durch den Realkredit ermög-

lichen; hier räumt aber thatsächlich der Vorschussgeber dem Ver-

pfander einen gewissen Personalkredit ein. Da der wirtschaftlich

stärkere Teil der Darlehensgeber ist, so begibt natürlich nicht dieser

sich in die ungünstige Sitaatioo, sondern swingt den anderen dazu.

Infolge der geringen Verwendung des Lagerpfandscheins ist es

natOrlich auch zu einem Reeskompte bei der österreiGh-angariflchen

Bank nur in wenigen Fällen gekommen.

Seitdem die Österreich-ungarische Bank den Warranieekompte

aufgenommen hat, also seit dem Jahre 1891, sind mm Eskompte

gelangt:

In Insgesamt Davon in

den Jahren Stück Wien Innsbniok Krakau Lembei^ Budapest

1891 100 4 63 83

1892 38 28 18

1888 24 28 1

1894 28 8 28

1895 24 21

1896 »7 87

1897 15 15

1898 1 1

1899 582' 562

1900 197 197

Nun weist Professor AdiiBr sur Verteidigung des fransösischen

Lagerpfandscheinsystems auf Erfolge desselben in Frankreich hin.

bei prinsipaler Haftang der Giranten rioh mit einer Unterschrift sn begnügen

in der Lage wSre, nicht aneeUienen.
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Aber bis zam Jahre 1879 war dasselbe auch dort unbeachtet nnd

erst die Aufhebung des BelehnnngsTerbotes fttr die öffent-

lichen Lagerhäuser, welche in dem genannten Jahre erfolgt ist«

vermochte es zu einiger Wirkung su bringen. Die Lagerhausunter-

nehmung kann auf Lagerpfandscheine unbedenklicher fixe Vorschflsse

erteilen, weil sie das Pfand körperlich in Verwahrung hat, den

Wert derselben genau zu taxieren weiss, weil för den Vorschuss

uud für die auf der Ware haftenden Gebühren und Spesen nur

ein Pfandgläubiger existiert, die Lagerhausunternehmung, und

weil ihr zudem die Verhältnisse des Vorschusswerbers genau be-

kannt sind; denn niemand gewinnt einen besseren Einblick in

die GeschäfksTerhältuisse des Kaufmannes, als die Lagerhausunter-

uehmung.

Thatsächlich zeip^t uns die früher aufgestellte Statistik auch in

Ungarn, wo kein Belehminfjsverbot existiert, wenigstens zeitweise

einen lebhafteren Warrantreeskonipte ; ebenso dürfte der verhältnis-

mässig etwas lebhaftere Heeskonipte durch die Innsbrucker Filiale

der (isterreicii-ungarisclien Bank darauf zurückzuführen sein, dass

das dortige dem Laude gehörige Lagerhaus die Warrants selbst

belehnt

Die Erfolge , die das französische Lagerpfandscheinsjstem in

Frankreich angeblich aufzuweisen hat — wir müssen sie übrigens,

da Professor Adlku nur ein Jahr, das Jahr 1804. herausgreift,

und es leicht möglich ist, dass gewisse irreguläre Marktverhältnisse

vorübergehend eine stärkere Benutzung des Warrants veranlasst

haben, wie in Budapest, mit iieserve aufnehmen — scheinen uns

gerade gegen das System zu sprechen: ein Warrantsystem, das nur

durch das selbstljelehnende Lagerhaus nnd nur soweit selbstbelehuende

Lagerhäuser vorhanden sind, wirksam werden kann, ist nicht geeig-

net, den Bedürfnissen des kaufmännisclien Verkehrs zu ent«»prechen,

und wir glauben nicht, dass der deutsclie Juristeutag, wenn er

heute über das französische Warrantsystem zu urteilen hätte, es

nicht ebenso verwerfen würde als vor S Jahren.

Wir dürfen unsere Kritik des Lagerhausgesetzes nicht schliessen,

ohne des implicite im Gesetz enthaltenen Verbotes der Ausgabe

' Die iit^giening bat dem Innabrucker Lagerhaus diese Konzes^ioa geinacbU

weil ohne dieselbe der Bestand desselben bedroht gewesen wire; em Haapt>

verkdinmiltel des lansbracker Lagerhauses ist Wein, und es ist sweifdlos» dass

es von den zumeist wenig kapitalkräftigen Weinproduzenten Tirols darum
gerne frequentiert wird, weil n'w dadtirch die Möglichkeit finden, su billigem

Zinse Geld auf ihre Ware zu bekomnieu.
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indossabler Lagerscheine für die PriTatiagerhäuser zu ge-

denken.

Die Begriffe „Privatlagerhans" und ^öffentlichey? Lajrerhaus",

wie sie das Gesetz auffasst, decken ^ich nicht mit dem wirtschaft-

lichen; für das Gesetz i^t nicht die Funktion, sondern der formale

Charakter das l>estiii]niende Kriterium; öffentliche Lno-orhänf^cr sind

konzessionierte Lagerhäuser. Diese Auffassung hat zu dem Wider-

sinne geführt, dass eine Anzahl von Lagerhäusern, welche, ohne

konzessioniert zu sein, doch als öffentliche funktionieren, dem Handel

die Dienste einer öffentlichen Lagerhausunternehmung in kredit-

technischer Beziehung nicht zu leisten in der Lage sind; wir

meinen da in erster Reihe die Lagerhäuser der Transportunter-

nehmung«!!, B. der Schiffahrtsgesellschaften. Würden die von

den kleineren Lageihauauuternehmungen ausgegebenen Lagerscheine

lielleiofat auch nicht Ton der Österreich-ungarischen Bank genom-

men — obwohl eiD ausschliessender Gnmd dafür eigentlich nicht

besteht —, im Privatlombard fänden sie sweifellos Aufnahme.

Warum der Kauftnann, welchen Baommangel im stadtischen

Lagerhanse swingt, in einem dieser Magazine f&r seine Ware Unter-

kunft zn suchen, dadurch der Möglichkeit beraubt sein soll, sie be-

lehnen zu lassen, und warum diese Lagerhäuser durch die Vor-

enthaltung des Rechtes der Warrantausgabe in ihrer Prosperität

gehindert sein sollen, ist nicht erfindlich.

Ebenso sind lie genossenschaftlichen Lagerhäuser der

Luidwirte der Wohlthaten des Lagerscheines beraubt, trotzdem

gerade hier derselbe eine Rolle spielen könnte und der Knappheit

an Belehnungsmitteln, über welche geklagt wird^ wirksamer und

billiger abzuhelfen geeignet wäre, als die yerlangte Sohaffbng yon

Betnebsreserven ans Landesmitteln.

Die Mittel für den Lombard in diesen Lagerhäusern müssen

OB den kreditgenossensebafUichen Organisationen innerhalb der

Landwirtschaft selbst aufgebracht werden, von den BaüTeisen-Eassen,

bezw. Ton dem ZentraWerbande derselben, und in den Lagerhans-

bescUflssen des böhmiscben Landtages wird darauf hingewiesen, dass

bei der weiteren Entwickelnng weder einzelne Kreditinstitute, Lager-

häuser, noeb auob die Zentralkassen der Spar- und Darlebenskassen-

yereine im Stande sein werden, das Kreditbedflrfiiis der Lagerbaus-

genoesenschaften zu befriedigen und dass «fHr die Genossenschaft-

^ Stefan Richter, Die Organisation des gemeinsamen Bezuges und Ab-

«Im* in Oesterreich. In «Soziale Verwaltung in Oesterreich'', I. Bd., III. Heft.

B. 118.
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sentnükuBen, welche nur Ober geringe eigene Kittel Terfttgen und

hmipie&elilieh mit den Geldern der Spar- und DirlehenekaseenTerelne

arbeiten, wenn aie einen grosseren TeO ihrer von den Spar- nnd

DarleheoalEaeaen herrtthrenden BeitSnde den Lagerfaausgenoeeen-

schafien snr Yerffigung stellen, fiberdiee die Gefiüir entsteht, da»

grOamren GddanfbrdttiiDgeu der S^par- nnd DariehenskassenTereine,

welchen die Genoeeenechf^zentraU^assen in exater Reihe zu, dienen

haben, nicht oitsprochen werden konnte*.

m.

Die Yerkehrseinrichtougen im Dienste des Getreidehandels.

Eigentliche Hafenanlagen gab es bis vor einem Jahre in Wien
nicht. WoU war schon bei der ersten Donanregoliernng in Wien,

im Jahre 1869, die Einrichtung eines Hafens in dem abgebauten

Stromteile zwischen dem Weidenhaufendurchstich nnd dem Ter-
^

längerten Wiener Donankanal Ostlieh vom Freudenauer Wettrenn-

platz beabsichtigt. Damals wurde jedoch davon abgesehen, weil

man das Becken für nicht hochwassersioher hielt.

In der Mfindongsslrecke des Fischaflnsses in die Donau, unter-

halb Fischamend, befindet sich wohl ein sehr geräumiger hnd ge-

sicherter Winterhafen, in welchem fQr die üeberwinterung von

mehr als 200 Schiffen Raum ist. Aber dieser Hafen ist für den

Handel von geringem Wert, weil er 1. von Wien sehr enifemt ist,

2. keine Bahnverbindnng besitzt, ein Umschlag dort also nicht oder

nur unter sehr kostspieligen und schwierigen Verhältnissen statt-

finden kann. Die Getreideschiffe, die ein plötzlich eintretender Eis-

gang zwingt, dort Zuflucht zn nehmen, müssen ihre Ladung bis

zum Frühjahre an Bord behalten, was leicht die Beschädigung der

empfindlichen Ware zur Folge bat. Auch ist der Hafen, da er im

Pacht der Donandampfschiffahrtsgesellschaft sich befindet, für Schiffe

anderer Gesellschaften nicht zugänglich.

Als gelegentlich der Einbeziehung der Vororte zur Gemeinde

Wien neben mannigfaltigen Verkehrsanlagen auch die Umwand-
liin<r des Donaukanals in einen Schutz- und Handelshafen für den

Lokalverkehr und die Kleinschiffahrt beschlossen worden war, machte

sich der Wunsch nach einem geräumigen, in Wien gelegenen, stets

offenen und hochwassersicheren Schutzhafen für die Grossschiffahrt

seitens der Handelswelt wieder geltend und zwar um so dringender,

als sonst durch den damals bereits beächlosseneu Bau eines Winter-

^ kjui^uo i.y Google
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liafi i]^ m Fresäburg dem Handel Wiens ein neaerlicher Abbruch
drohte.

So tauchte das alte Projekt" wieder anf, das jetzt auch viel

gönstiger sich darstellte; denn durch die Erbauung der Donauuter-

bahn war das Freudenauer Becken in zwei Teile geteilt worden,

wovon der vielfach grössere Teil durch diesen Bahndamm in eine

völlig geschützte Lage gegen Eisgefahr gekommen war.

Nach dem Bauprogramme zu dem Gesetz Uber die yolleiidnn^'

der Donauregulierung in Oesterreich u. d. E. vom 4. Januar l"^ »!)

R.-G.-BL Nr. 5, wurde 1809 mit dem Bau des Halens beo;ünrieii;

gegenwärtig ist derselbe bereits als Schutzhafen benutzbar und im
Laufe dieses Jaiires soll der Bau beendet sein.

Der Hafen ist folgendermassen gegliedert:

Durch die TJeberbrückung der Donamiferbahn ist der Hafen in

zwei Teile geteilt. Der untere, kleinere, dem Strome näher lie-

gende Teil bildet den sog. Vor- oder Manövnerhafen, während der

grössere Teil oberhalb der ge)i.uinte?i ]:'>;ihiiverbindung vor Eis-

gängen mehr gesohütst den eigentlichen Hafen, den Innen hafen

bildet.

Der Innenhafen zerfallt wieder in den eiirentlichen Mittelhafen,

der an seinem obersten Ende m einen Weri'tbafen ausläuft und in

zwei Seitenhäfen, zwischen welche zungeniormige Qais von 70 m
Kronenbreife angeordnet sind.

P)e7.üi:;lich dieses Werfthafens bestand seitens der Donaudampf-

schiäahrtsgesellsclmft die Absicht der Ernchtmig einer neuen, mo-
dernen Werftanlage mit einer Arbeiterkolouie.

Die llafenplateanx liegen 4,2 und 5,5 m über dem Nullwasser-

staude des Haienmundes und sind mittels eines 6,3- m Ober dem

jeweiligen örtlichen Kullwasser hoch gelegenen breiten und ab-

gepüasterten Schutzdauuues gegen die grösaten Hochwasser ge-

sichert.

Die Hafonsolile liegt 5 m unter Null, so dass selbst bei nieder-

stem Wasserstande die beladenen Schlepper , selbst mit grösstem

Tiefgange, noch immer die genügende Fahrtiefe vorfinden. Die

Wasserfläche des Hafens uiisst ;;{44()Ü0 ni^, die Uferliinge in den

beiden Häfen 8082 m und haben in demselben <W0 Schiti'e grüssten

Kalibers Raum. Die gleichzeitig durchgeführte Regulierung des

Donaustroms auf Niedrigwajsser, in strombautechnischer Beziehung

eine der schwierigsten Aufgaben, deren sich die Donauregulie-

rungskommission mit Glück entledigt hat, schützt den Hafenmuud

or Yersandong. Magazine und Freilagerplätze sind reichlich vor-
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gesehen; eine gute Zufahrtastrasse für schweres Lasttuhrwerk ver-

bindet den Hafen mit der Stadt, die notwendigen Geleiseanlagen za

den verschiedenen Bahnhöfen sind projektiert und sollen nach und

nach gelegt werden; in fernerer Zukunft ist dann die Verbindung

des Hafens nait dem Donaukanal geplant, wodurch es möglich würde,

Getreide, Mehl, Baumaterialien etc. auch im Winter der inneren

Stadt per Wasser zuzuführen.

Dadurch und durch die eben ira Werke betindiiche Regulie-

ning des Deii iukanals und die Ausweitung einer Stelle desselben

zu einem liafeu, dürfte es in der Folge auch luüglich und zweck-

mässig werden, den Lokal verkeh r in Getreide unmittelbar in die

Stadt .selbst zu verlegen und dadurch den teuren Achsentransport

abzukürzen.

Der Hafen unt«^rsteht der sicherheits- und sclulVabrLspolizei-

lichen Hohrit und Aut'si; lit der Staats verwaltini^';, welche durch ein

besondert^s H;ifei»koiniii;indo ausgeübt werden soll. Er ist den Be-

stimmungen des citierten Gesetzes /uinlgt' ' r)flentlich und jeder-

mann zugänglich. Nach Tilgung des von der ] »onauregulierungs-

koramission zur Durchführung der Kegulierung&arl eiten aufgenom-

menen Darlehens geht die ganze Anl^e in den Besitz der Ötadt

Wien über.

Gegenwärtig ist der Sola Iisverkehr Wiens in Getreide auf die

Landungsplätze am Douaudurchstich beschränkt, welcher in einer

Länge von 15 km von Nussdorf bis zur Stadlauerbrücke reichend,

den Strom unmittelbar an der Stadt vorüberleitet uud (Itirch eine

Bahn, die das ganze Ufer entlang Uluft, die sog. yDonauuferbahn*^

mit allen Eisenbahnen in Verbindung steht.

In der unglücklichen Anlage dieses Donaudurchstichs wurzeln

zum grossen Teile die schweren Verkehrsstörungen , mit weichen

der Wiener Getreidehandel Jahr für Jahr zu kämpfen hat.

Der Donauumschlag ist nämlich in Wien wohl insoferne ein-

facher als der Umschlagverkehr an anderen Handelsplätzen, als er

fast nur von Schiff zu Land, nicht auch in umgekehrter Richtung

stattfindet. Die Donaustrasse ist thalwärts leider so gut wie un-

benützt. Wohl ist v/iederholt, zuletzt noch gelegentlich der Er-

höhung der Levantetarife seitens des Lloyd, das Projekt ventiliert

worden, den Zuckerezport nach der Levante auf die Donau zu

lenken, aber immer wieder eingeschlafen. Welche Aenderung in

diesem Fankte etwa durch die Kanäle herbeigeführt werden wird,

< |§ 9 mtd 12.
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lässt sich heute uoch nicht absehen. Ferner umfasst er vornehmlich

nur eine Warengattung: Getreide. Dafür verteilt sich dieser Um-
scblat»- des Getreides auf drei Verkehrsrichtungen: den Versand, den

Lokaikonsum und die Lagerung, und wir haben daher

1. den Umschlag des für den Versand bestimmten Getreides

von Schiff zu Waggon,

2. den Umschlag des für den Lucokonsum bestimmten Ge-

treides vom Schit}" auf das Achstuhrwerk,

3. den Üm^ li];tg vom Schiff zum Lager.

Etwa 60 "/o der anlangenden Schiüe, insbesondere die der Douau-

dampischifVahrtsgesellschaft, führen nun eine sog. geteilte Ladung,
d. h. eine aus Getreide und Kaufmannsgütern bestehende. Der lange

Zwang, mit kleineu Schirtstypen zu rechnen, wie ihn die früheren

Verliältnisse auf der Donau mit sich brachten, verwandelte sich

schliesslich in Gewöhnung, die nicht so schnell abgestreift werden

kann, während die neueren Schiffstypen wesentlich grösser sind als

die früheren Konstruktionen. Die Schiffahrtsgesellschaften finden

nicht immer Kunden, welche diese Schlepper mit Getreide voll be-

frachten, und müssen daher den übrigen Kaum mit KanfmRnnsgütern

verschiedener Art und Verpackung komplettieren. Aber belbst dann,

wenn die Ladung des Schities ganz aus Getreide besteht, ist nicht

viel genolten , weil ca. 9Ü";o der Getreideladung eine sog. ge-

mischte Manipulation erfordern, d. h. der Umschlag nach zwei

oder gar nach allen drei angegebenen Verkehrsriclitungen erfolgen

muss; ein Teil der Ladung ist vielleicht für Industrieetablissements in

Wien, »^in anderer Teil für eine Mtlhle in Filsen, ein dritter zur

Einlagerung bestimmt.

Zur glatten AbwickelunLr emes so vielver;<:weigten Umschlages

wären nun sehr breite Ufer erforderlich, die es ermöglichten, Lager-

häuser, Waggongeleise und Raum ffir die Äufstellunü" von Fuhr-

werken möglichst hintereinander oder doch in ü ^f r Anemander-

rUckung anzuordnen, so dass der Umschlag nacli allju drei Rich-

tungen aus einem vmd demselben Schill'e möglichst gleichzeitig oder

doch in rascher Aufeinanderfolge und ohne Verstellung des Schities

unschwierig DirLflich sei. Thatsäcblich ist aber die Uferbreite am

Donaudurchstich gering, sie beträgt nur 62 m. Die Donauregulier untrs-

kommission trachtete seinerzeit aus finanziellen Rücksichten TnöL'-li( list

viel für die hinter den Uferplatzen gelegenen and für die Enn I t inir

von Wohngebäuden bestimmten Flächen zu gewinnen, und man blir i)

nur in alten Geleisen, wenn nmn damals von einer „ Villenstadt " am
Donaudurchstich träamte, während in anderen Städten der Handel
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einer geradezu treibhausmässigen Kultur sich erfreute. Dem damaligen

Umfange des Wiener Donauverkehres ueniäss mochte man anch denken,

mit dieser lireite das Auslangen zu finden. Aber die Doiiaudauipt-

schifl'ahrtsgesellschaft, die auf Grund einer langen Erfahrung, die sie

in ihrem Geschäfte gesammelt hatte, wusste, dass überall, wo die

technische Ori^anisation verbessert wurde, auch der ümschlagver-

kehr sich hol), nah, dass för Wien ein Gleiches mit um so mehr
Berechtigung vorauszusetzen war, als nur der Mangel an Ufer-

jilitzfn bisher die Hebung des DonauVerkehres verhindert hatte,

lud da eine glatte und rasche Abwickelung des Donauumschlages

wesentlich auch in ihrem eigenen Interesse gelegen war , weil sie

dadurch ihre Schifle trüher frei bekommt, wendete sie sich, noch

während der Bau des Durchstiches in Angriff genommen wurde, mit

einer Eingabe an das Handelsministerium, worin es heisst: ,Die

Bestimmung (der so geringen Breite) , an welcher die Donauregu-

lieruiigskommission bisher mit liartnlickigkeit festhält, ist aber in der

That ein Missgriff, dessen unabsehbar*- Folgen sich in wenigen Jahren,

wenn Handel und Verkehr am neuen Donaudurchstich einmal zur Ent-

faltung kommen sollen . woran doch gewiss nicht gezweifelt wird,

aufs empfindlichste geltend machen wird.* Das Handebministerium

veranstaltete eine Enquete, in welcher auch von Seiten des Direktors

des Aktienlagerhauses Vorstellungen erhoben wurden. Das Resultat

war, dass die Wünsche der Donaudampfschifiahrtsgesellschaft abge-

wiesen und die Ufer in der projektierten Breite ausgeführt wurden \

Die geringe Uferbreite zwang den Umschlagverkehr zur Expansion in

die Länge, zu einer irrationellen Dezentralisation. Selbst eine engere

wirtschaftliche Verbindung der Landungsplätze ist durch den charak-

teristischen Umstand erschwert, dass in unmittelbarer Nähe des-

jenigen Teiles des Donaudurchstiches , welcher dem Umschlagver-

kehre dient, drei grosse Badeanstalten errichtet worden sind,

welche die Entwickelung der Geleiseanlagen ausserordentlich hemmen:

man wird unter den Binnenstapelplätzeu der Welt ein Analogon

dafür kaum mit Erfolg suchen!

Durch die Dezentralisation des Umschlags erführt das Spesen-

• Die unmittt'U'are Folge davon war die, dass die Donaudampfscbiflahrta-

ge«elkchalt ihre Absiebt, öffentliche Lagerhäuser in Wien zu errichten, fallen

lieis, was im Intoreue des Oefereidehaadek bedauert werdea rnoss, da di«

wti«balUidi8 Verbindung von Transport, Umschlag tmd Lagerong eine Herab-

mindeniQg der Gesamtkosten ermöglicht und die Donaudampf>chiffnhrt8ge8eU«'

Schaft als kaufm&nnischeB Inatitut mit den Bedürfniasen des Handels beständig

Fühlung hat
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konto des Wieuer Kaufmannes eine erhebliche Belastung, weil es

in der Ge.sclmfLssaison gar kein ungewöhnlicher Fall ist, dass ihm

6—8 Schiffe gleichzeitig eintreffen; soweit er mit der Ware nicht

in einem offentliclien Lagerhause auf Lager o-ehen will, muss er sie

an den Länden der verschiedenen TransportL-" 'srll^rhRften, denen die

Schille gehören, unisrhlaii;^]! la^-sen, \ve]l tl;e n-H'^rluMertrii Tferver-

hältnisse für jede einzelne Landuiigsstelie ein nicht übei s: hrejUiares

Maximum der Leistung bedingen, welches allerdings nirgends voll

ausgenützt ist. Insoweit nun die Ausladung des Schiffes nicht durch

ein öffentliches Lagerhaus erfolgt, lässt der Kaufmann die Abwäge

durch seinen Vertrauensmann kontrollieren, wenn es -icii, wie sehr

häufig, um Kornmissionsware handelt, schon wegen der Ausweis-

leistung dem Küiimiittt'titen gegcnübiT, In jedem Falle aber -— er-

folge nun die Ausladuni^' durch ein ütlrntliclics Lat:(_^rliaus ofler wo

immer — ist es nötig, dass wrllirend der Ausladung öfter nach der

Ware gesehen wird, weil es nur nach Massgabe, wie die einzelnen

Schichten zur Wage gelangen, zu konstatieren möglich ist. ob die

Lieferung kontraktlich i>t. Die Dezentralisation des Donauumschlages

stellt also stärkere Ansprüche an den Apparat des Kaufmannefi, legt

ihm höhere Personalspesen auf.

Anlage und Beschaffenheit der nach Wien führenden Verkehrs-

wege waren von jeher wenig günstig. Die für den Getreideverkehr

wichtigste Transportstrasse, die Donau, ist noch immer nicht aus-

reguliert, wenn auch eine erhebliche Besserung gegen den früher

dargestellten Zustand eingetreten ist. So ist das Schiffahrthindernis

am a^^nien Thor* durch die Herstellung eines Eanales ziemlich

behoben wordoi; der Vorteil dieser Verbessenmg wird allerdings

dadurch eingeschränkt, dass die ungarische Regierung eine sehr hohe

Kanalgebühr, beiläufig 10 Kreuzer per 100 kg, einhebt, was dun
beitrSgfc, den Verkehr ans dem Balkan von der Donau Uber Wien

ab- und seewärts zu drängen. Andererseite bleibt noch abzuwarten,

wie der Kanal bei stärkerem Verkehr sich bewähren wird; die

Strömung ist sehr stark und die Schlepper müssen durch eigens

konstruierte Kettenschiffe über den Kanal gebracht werden.

Speziell die wichtigste Strecke, Pressburg-Wien, bereitet dank

der Eifersucht Ungarns auf die Handelsinteressen Wiens der Schiff*

fahrt noch immer grosse Hin limisse, welche den Vorteil der Lage
an der Wasserstrasse für Wien teilweise illusorisch machen und

Buduport gegenOW Wien in Vorteil setzen. Die FrachUätze d«
Schiffahrtunternehmongen nach Wien sind infolge dieser Schwierig-

keiten erhmtnismftssig höher als nach Budapest,

WtoiMr Studlok ni. B4.. 1. Heft. 8 [14]

Digitized by Google



114 Der Wimar G«brudeliaiidel und «eine Technik. [200

Die Anlage der Eiseiibnhnwege bietet Wien keine Kompen-

Katioii iür diese Wningkeiteu. Im Gegensätze zu Ungarn, wo der

Bau der Eisenbahnen von Vürneherem synleiütitiseli so erfolgte, dass

die Hauptstadt den Knotenpunkt aller llauptlmien bildet, ist bei

uns durch das System der Privatbahnen diese PlanmässigkeiL nicht

zur Geltung gekommen, und manche für den Getreidehandel ausser-

ordentlich wichtige Eisenbahnlinien suchen in weitem Bogen au

Wien vorbei.

Die geschilderten Mängel der Verkehrsanlageu in Verbindung

mit jenen, welche dem Lagerhauswesen durch das Lagerl uusgesetz

aufgezwungen und durch die zurückgebliebene Lagertechuik ver-

schuldet werden, würden an und für sich schon genügen, die Ent-

wickelung des Lagerhauswesens und des Getreidehandels in Wien

zu hemmen. Ihre schlimmen Wirkungen werden aber noch weit-

aus übertroffen von jenen, welche das Verhalten der Eisenbahnen

den Lagerhäusern und dem Handel gegenüber nach sich zieht. Die

Eisenbahnpolitik, wenn aiiiltMs der An.sdruck i'olitik iuer anwendbar

ist, ist der wundeste i^imkr (b;s ganzen konimerziellen Getriebes

und in ihr zeitigt die eiu^en artige Unterscheidung des österreichi-

schen riageihausgesetzes zwischeu .öflfentlichen'* und »privaten"

Lagerliausern die bösesten Früchte. Es entspricht nur dem Geist

dieses Gesetzes, wf>nn die Eisenbahnen, die j:i auch gt^geii das

städtische Lagerhaus nicht sehr entgegenkommend sind, die Ver-

kehrseinrichtungeu und Lagerhäuser des Privatkapitals, trotzdem

ihre Funktion eine öffentliche ist, vollständig ignorieren.

Das bedeutendste Entwickelungshindernis des Lagerhausweseus

und des Getreideverkehrs am Praterquai sind die Verbindungsbahn

-

sätze von den verschiedenen Frachtbahnhöfen zum Praterquai und

zum Lagerhause. Ks muss als unverständiger Egoismus der Privat-

bahneu bezeichnet werden, wenn im Zeitalter der Zonontarife für

Distanzunterschiede von einigen hundert Metern Frachtsätze von

4 Hellern per lOU kg eingehoben werden. Zum Lagerhaus der

Stadt Wien beträgt die Fracht um 4 Heller per Ji^ » kg mehr, als

zu dem nur wenige hundert Schritt entfernten TSordbahnhof oder

zum Bahnhof der Staatseisenbahngesellschatt, trotzdem die faktische

kilometrische Entfernung von vielen ungarischen Stationen zum

Praterquai erwiesenermassen geringer ist, als die zum Staatsbahnhof ^

In Budapest besteht rücksichtiich einer fünfmal längeren Distanz

an den Lagerhäusern zum Staatabahnhof, als der zwischen Staats-

* N&mHcb bei allen Uber die StadLumrbracke anlangendoi Sendongvn.
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bahnhof und Praterquai in Wien, keine Disparität. Die Verbinduugs-

bahngebühr zwischen Staatsbahn und Praterquai wird vom Handel

drückender empfunden als alle anderen, selbst als die enorm hohe

von 12 Heller zwischen Südbahnbof und Praterquai, weil auf den

Linien der Staateeieenbahiigesellechaft der Hauptverkehr sich ab-

wickelt.

Um hier anknüpfend das Verhalten der Bahnverwaltungen za

dem grössten, dem Getreideyerkehr dienenden Institate auch in den

übrigen Fragen zu erörtern, tm vor allem eine Ibusregel erwähnt,

welche den Wert des Reezpeditions?erfahrens , dessen Wi<^tigkeit

für den Oetreidehandel Wiens wiederholt hervorgehoben wnrde, fast

illusorisch macht: es ist die sog. symbolische üebergabe.
Von der Fiktion ausgehend, dass durch die angebliche XJeber-

nabme der Sendung im Lagerhanse der Stadt Wien der nrspiftng-

liche Frachtvertrag erloschen sei, lehnen die Bahnverwalinngen,

selbst im Falle als eine Sendnng ohne Umladung hier weiterrollt,

die weitere Gewicht^gürantie auf Grund der ursprfinglidien amt-

lichen Abwäge der Verladestation ab, wodurch

1. der B^esB für ein auf dem Wege von der ürsprungs-

station nach Wien eventuell entstandenes Manko erlischt,

weil die Sendung hier bei der ,Uebemahme* im Sinne der

erwähnten Rechtsfiktion nicht verwogen wurde, und

2. aus demselben Grunde selbstverständlich ancb Icein B^ress-

recht für ein auf dem Wege Ton Wien sur Bestimmungs-

station entstandenes, wenn auch noch so grosses Manko

besteht K

So wurde von einer Firma nachgewiesen, dass sie bei einer

einzigen Waggonladung ihrem Adressaten ein Manko von 17 Säcken

im Gewichte von 1302 kg (ü • ^anze Waggonladung hat 10000 kg)

vergüten musste, wofür die Bahn jedweden Ersatz ablehnte.

Diese Auffassung steht im Widersjtrucbe mit dem Ueberein-

kommen mn Betriebsreglement des Vereins Deutscher Eisenbahn*

Terwaltnngen ' und bildet ein Spesifikum, um nicht zu sagen eine

' Bis vor kurzem wurde in den Frachtbriefen Aber reexpedierte Sendaagen

eitens des Lagethaoses mittelst Stampiglie der Vermerk angebracht: ,Xur

fly?nV.oH8ch übernommen. Der Auftm^r^r''b^'^ haftet für die Richtigkeit der

Seuduug, der Anzahl und der Hesoliaffciiheit iler Kolli, de» Inhaltes und

wichtes. Lagerhaas der ätadt Wien", was die EmpfÄnger natürlich zu Mi»»-

brftuehen direkt hefansfoiderte.

* Giltig vom 1. Jinner 1899. Artikel 23, Absais 7 lautet: .Für Verlas^

IGndenmg nnd Besdhidigimg bei Sendungen in Wagenladungen, welche ohne
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Spezialität, des Wiener Verkehrs ^ Und sie ist um su uumotivierter,

als die Waggons hier nur zum Zwecke der Musterentuahme geöff-

net und sodann sofort wieder mit amtlicher Plombe verschlossen

werden.

Die Wirkung dieses Missstandes ist gleich der einer teilweisen

Aufhebung des Heexpeditionsverfahrens. Der Gefahr eines Gewichts-

verlustes wie des oben geschilderten gegenüber erscheint es dem
Kaufmann als das kleinere Uebel, die Ware unbesehen direkt von

der Ursprungs- an die Bestimmungsstation gehen zu lassen. Natür-

lich kommt auch das Lagerhaus dabei zu Schaden, weil es den

Transitverkehr verliert.

Ein weiteres Uebel, der chronische Waggonmangel am
Praterquai, muss teilweise ebenfalls der UnaufjiK rksamkeit der

EisenbahnVerwaltungen insbesondere der Staatseiüenbahnverwaltung

den Bedürfnissen des Getreidebandeis gegenüber zur Last gelegt

werden. Als in der mehrfach erwähnten Knqnete über den Donau-
umschlag darüber Klage geführt wurde, stellte die Staatseisenbahn-

gestHs(baft alles in Abrede und mit knapper Not entgingen die

Beschwerdeführer einem Verweis seitens des Vorsitzenden der En-

quete. Dem stellen wir hier die neun Jahre später datierenden

Aeusserungen des Direktors des städtischen Lagerhauses, eines gewiss

unverfänglichen Zeugen, gegenüber. Es heisst da^: «dass das k. k.

ümladoag mit nenen Frachtbriefen weiter befördert werden, haftet, falU nicht

erwiesen wird, dass der Sdindon aus d'^m Verschulden t-incr bestimmten Ver-

waltung enl«tjiuden ist, nach den vorsteheiiden Griindsätzt'n dif ün der ganzen

Beförderuo^sätrecke beteiligten Bahnen untereinander ebentK), ais ob der ganze

EiMabahntransport auf Ornnd eines Fraohtvertragea aufgefQlirt wordoi wlre.

In diesem Falle treten in engeren Verbftnden voreiBbarfee Bettunmongen nur

dann in Wirkaamkeit, wenn sie sieh anf die gance BeiVrdemiigntreek» be*

ziehen."

' Festgestellt worden ist das durch die von einer Wiener (Jetreidefiima

veranstaltete Umfrage, auf deren Ergebnisse auch von der städtischen Lagerhaus*

verwaltang in einer Eingabe an das Eiienbahnminiilarinm verwiesen worden ist.

Es wurden Anfragen geriditet an die LageriAnser der Ungariieben Eaikompte-

ond Wechslerbank in Budapest, an das Njregjrhasaer Getreide- und Waren-

lagerhauB in Nyregyhaza, an die Lagerhäuser der Steiermarkischen Eskonipte-

bank in Marburg a.D., an die Lagerhäuser der Bayerischen Handelsbank in

München und noch einige andere süddeutsche und schweizerische öüentliche

Lagerhäuser. Die Antwort lautete übereinstimmend, dass überall die bahnseitige

Gewichtiganntie auf Gnmd der babnamtUchen Abwäge der Urapnmgmtation

bis aar thatAcUichen Endbedommongetation anfMit bleibt» wenn die Sendung

an eines dieser Lagerhäuser adressiert war und ohne Umladimg weiterrollte.

' fiechenachaftibericht des städtischen Lagerhauses pro 1899.
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Bahnstationsamt im Lagerhaase der Stadt Wien von neuen Ein-

führungen im Tarifwesen, sowie von Aenderungen in den
Wegleitungen oder in der Wagenverwendung vielfach

verspätet oder unzureichend Kenntnis erhält und nicht die Belugais

besitzt, in solchen Fällen selbständig sofortige Abhilfe zn trefl'en, wie

es die kaufmäuuische Beweglichkeit erheischen würde." Und weiter:

»Leider begegnet das städtische Unternehmen nicht immer

der geeigneten Berücksichtigung bei den Bahuen, um ihm die Er-

füiiuug seiner wirtschaftlichen Aufgaben zu erleichtern. Bezeichnend

für die ungünstige Behandlung uzid die dem Handel daraus ent-

stehenden Nachteile erscheint die Thatsache, dass Sendungen, die

wegen Wagenmangels vom Lagerluiuse der Stadt Wien aus nicht

mit der Bahn abbefSrdert werden kounten, auf anderen Wiener

Bahnhöfen — wenn sie auf dem kostspieligen Wege der Strassen-

zufuhr dahin gebracht wurden — leere Wagen vortanden und ohne

Verzug abrollten/

Um die \ erhältnisse vollends unerträglich zu machen, werden

regelmä8«?ig gerade zu der für den Getreideverkehr, namentlich in

einem Getreideexporllaud wichtigsten Zeit, die Waggons von der

Militärverwaltung für Manöverzwecke in Anspruch genommen, wo-

durch der am Wiener Praterquai ohnedies^ : hronische Waggoo-

mangel ganz ungeheuerliche Dimensionen annimmt; und endlich

wählen die Lagerhausarbeiter für die infolge der Nichtbefriedigung

ihrer Ansprüche immer wieder sich erneuernden Ausstände, natür-

hcher weise die Zeiten stärkeren Verkehrs, WO die Aussichten fÜr

eine Lohnbewegung die günstigeren sind.

Infolge dieser Verhältnisse stauen sich bei stärkerem Verkehr,

wie er im öetreidegeschäft zu gewissen Jahre'szeiten — Herbst und

Frühjahr — regelmässig eintritt, oft hundert und mehr Getreide-

schlepper am Praterquai an, welche oft wochenlang der Entladung

harren, und der Kaufmann kann von Glück sagen, wenn die Ware bei

der langen Lagerung in eingeschlossenem Zustande nicht Schaden

leidet und er mit Zeit- und Zinsenverlusteu und einer unerquick-

lichen Korrespondenz mit seinen Kunden davonkommt. Denn be-

greiflicherweise ist der kleine Wassermüller nicht erbaut, wenn die

Spanne Zeit, die sein Motor, das Wasser, voll arbeitet, nicht aus-

genützt werden kann und ebenso wenig der Mälzer, der befürchten

mnsSf dass die Konkarrenz auf den ausländischen Märkten ihm zu-

vorkommt. Der natürliche Vorteil, den Oestarreich-Ungarn im

Wettbewerb auf dem Qetreideweltmarkt dadurch vor anderen Ländern

orana hat, dam in Europa Ungarn am frühesten seine Ernte ein-
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bringt, wird dnrcli die geschilderten Verhiltnine beinahe illaeoziMh

gemacht, und wir flbertreiben niehi, wenn wir den Schaden, der

der Volkswirtschaft Oesterreichs dadurch bisher zugefügt wurde, anf

eine ziemlidb bedeatende Anzahl von Millionen Kronen veranschlagen.

Lässt schon dem städtischen Lagerhause gegenfiber das Ver-

halten der Eisenbahnen alles zu wfinschen übrig, so ist es noch

schlimmer um die privaten Verkehrsanlagen bestellt. Zu den bereits

erwähnten Uebelständen treten hier noch andere drückende hinzu.

Auf dem Ümschlagplatze der DonaudampfscliüYalirtge.sellschafl,

der cm überaus wichtiger Faktor des Wiener Getreidehandels ist

und wo jährlich viele tausende Waggons Getreide zutn L uisclilag

kommen, gjbt es keine bahnamtliche Abwäge, weil die Eisen-

bahnverwaltungen sich nicht veranlasst sehen, hier ein Statiousamt zu

unterhalten. Die hier aufgegebenen Getreidesendungen geniessen

also keinerlei Gewicbtsgarantie für die verladene Ware ^ Von seite

der EaufmannBchaft gegebene Initiativen auf Beistellnng bahnseitig

beeideter Wäger zur Kontrolle der Verwiigungen gegen Einhebung

einer kleinen Wägegebühr zur Deckung der iiesoldungskosten für

die ßaiuiorgane, sowie Anträge, die beladen abgebenden Waggons

auf Brückenwageu amtlich wägen zu lassen, wie es auch bei der

Abfuhr mit Strusenfuhrwerken geschieht, bHeben vollständig un-

berücksichtigt.

Die Folge dieses Mangels ist, dass die für den Getreidebandel

rationellste Art des Transportes, die in loser Schüttung, auch

dort, "WO sie möglich ist, bei Mais z. B. , unterbleiben und der

Kaufmann der teuersten sieb bedienen mus^, (ier in Säcken

unter gleichzeitiger Egalisierung des Gewichts, u-oil dip<?p Art

der Expedition ihm wpnii;4t'ii> einiüeu Schutz bietet trfirf n ^'uiv \u-i-

beutung des Zustui/di'- der \\ elji-lci-iL^kt'it. \n wclfin'n liui die iii.si'n-

bahnverwaltung gegenüber L ebervorteiiiitiULii seitens der Knipfanurer

versetzt. Natürlich wird mindef'tens ein Teil dieser Milirkosten,

die man — Säckefracht und Abnützung, Egalisierungsarbeit — mit

zusammen 60— 8«) Kronen pro Waggonladung nicht zu hoch ver-

anschbip^t. auf den Käufer überwälzt, und wenn man bedenkt, dass

es sicli luer hauptsächlich um grosse Massen Futtergetreide handelt,

so wird man unsere eingangs aufge'^tellte Behauptung würdif^en, dass

die Landwirtschaft an einer rationellen Bewirtschaitung des

Wiener Getreidehandels sehr stark interessiert ist.

' Auf dem Umsoiilagplatse der Donandamp&diiffiykrC^geaeiUMiiaft in Iods,

welcher sieht annähernd die Bedeittang des Wiener ümaeUagplatses hat, erfolgt

diese Abwäge anstandslos.
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Für die Privatunternehniungen existieren auch die kleinen Zu-

geständnisse nicht, welche von einzelnen Bahnverwaltnngen dem

städtischen Lagerhause unter dem Titel der R tic k v o r g iitung der

Maiiipulationsgebühren gemacht worden sind. Die k. k. Staats-

bahnverwaltungen, die Nordwestbahn und die k. k. priv. Südbahn-

gesellschaft vergüten bei Expedition von Sendungen ab Lagerhaus

der Stadt Wien nach Stationen der erwähnten Eisenbahnverwaltuugen

einen Teil der in den Tarifen eingerechneten Manipulationsgebühr,

welche die Bahnverwaltungen dadun h ersparen, dass das Lrtigerhaus

die Verladung selbst besorgt. Auch die privaten Unternehmer be-

sorgen diese Verladung selbst, trotzdem werden ihnen die Mani-

pulationsgebühren nicht rückvergütet.

Nun haben wir aber noch eines Uebelstandes zu gedenken,

der wohl zu den krassesten gehört, die auf einem Handelsplatze

denkbar sind, und kaum in einer Stadt, wo Handel getrieben wird,

seinesgleichen finden dürfte; es ist der unter dem Titel der „zoll-

amtlichen Hausbeschau" beröchtitrtf und von den Kanflent^n

gefürchtete. Auf dem Praterquai iril t es ebenso wie keine eigene

Bahnstation keine eigene Zollexpositur. Will der Exporteur unter ZoH-

verHcliluss anlariLreinies Getrpide, welches für da-^ Auslnnd bestimmt

ist. lirsichtigen, um < JiiJiHtätskontrolIe vor Abgang Joh^tlben nach dem

B« st i iiimungsort zu üben, so muss er dazu vom Hau}»tzollamt die

Delegierung eines Finanzorgans verlangen und ausser den Gebühren

eine Pauschalvergütung für Diäten leisten, so dass ihn die Entnahme

eines einfachen Musters auf 10—20 Kronen kommt! Wird die Ware

aber am Praterqnai in Wien umgeschlagen, so muss das Finanz-

orcran während der ganzen Daufr des Umschlag - / is^egen sein,

wodurch sich die Kosten des Kaufmanns ins Unkall^ulierbare steigern,

weil bei grossem Warenandrang oder bei ungünstiger Witterung die

Ausladunn; der Ware sich sehr ver7.r»gprt. Der ksikalierte Profit

kann so unversehens verschlungen werden.

Infolge der gekennzeichneten Nacliteile der privaten Verkehrs-

unteruehmungen drängt alles zur Lände des städtischen Lager-

hauses, welches bei seiner mangelliat1;en Organisation insbesondere

bei lebhafteoL SaiaoDverkehre nicht in der Lage ist, die Arbeit zu

bewältigen.

Alle diese Uebelstände datieren nicht von heute, sondern Jahre

her und haben ungezählte und — beinahe möchten wir sagen selbst-

Terständlich — erfolglose Petitionen Teranlasst
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IV.

Die Trlger «les Getrelilefaaiidels.

1.

Die Getreidehftndler und üir Üeschftftsverkehr.

Im Anschlüsse an die in den frflberen Abschnitten gegebenen

Darstellungen wollen wir uns nnn den Trägern unseres Qetrelde-

handels ein wenig zuwenden, sie in ihrer Thätigkeit beobachten nnd

sehen, inwieweit sich dabei die geschilderte Organisation zweck-

mässig erweist oder nicht.

Dabei haben wir es zunächst mit den Trägem des Handels-

kapitals im Wiener Getreidehandel zu thun.

Der MannigfaltigkeiL der durch den Wiener Getreidehandel

bewirtschafteten Verkehrsrichtungeu entsprechend zeigt derselbe eine

ziemlich reiche Gliederung;. Da haben wir selbständige Import-

häuser und selbständige Exporthäuser, Vertretungen ausländischer

Exporteure (Ungarn ebenfalls als Ausland aufgefasst), Vertretunp::en

ausländischer Importeure, Niederlassungen ausländischer Export-

häuser und Niederlassungen ausländischer Importhäuser, Kommissio-

näre, Agenten, beeidete Makler.

In der Praxis ist die Scheidung wolil keine so strenge. Per-

Bonaiunion zwischen Import- und Exportjjeschäft, sei es in der Form,

dass die Wiener Importeure Einkaufshlialen in Ungarn unterhalten,

oder umgekehrt Budapester Firmen in Wien Verkaufsfiiialen, ist

ziemlich häufig.

Der Einkauf durch Einkaufsfilialen, also aus erster Hand, spielt

dch in folgender Weise ab.

Von dem Kontor der Finna Liehen allabendln h Depeschen an

die Einkäufer ab, welche diesfdl)en über die Tendenz dos Marktes

unterrichten, sie zum Einkauf oder zur Enthaltung von demhelbeu

beauftragen, bezw. ihnen Einkaufsliraite vorschreiben, weiche in der

liegel auf Grimd des Terminknrses berechnet werden.

Zeitlich morgens erreicht diese Depesche ihren Adressaten, der

sich nun auf den Markt begibt, welcher in den FrQhstunden abge-

halten wird , oder zu den einzelnen Landwirten und Gutsbesitzern,

mit welchen er i:jerade in Unterhandlung steht.

Ueber den Verlauf des Marktes und seine Käufe berichtet er

sofort nach Marktschlussi in bewegten Zeiten oft noch während des-
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selben, telegraphisch an seine Firma, welche auf Eaufsanzeigen

sofort die Sicherungsarbitrage im Terminmarkt vornimmt. An einen

sofortigen Verkauf der Ware ist oft darum nicht zu denken, weil

es geraume Zeit dauert, bis ans deu verschiedenen kleinen Partien

handelsfähige Ware hergestellt und ein Terlässliches Yerkanfsrnnster

erhältlich ist.

Diese Form des Importbandeis, deren volkswirtschaftliche Be-

deutung in der Einleitung gewürdigt worden ist, konnte in Wien nur

wenig Boden fassen. Die Errichtung von Einkanfsfilialen rentiert

nor dann, wenn die betreffende Produktionsgegend regelmftssig

nach dem Stapelplatze rentiert, wo die Firma ansässig ist.

In Beziehung auf Wien ist das nun nur bezüglich Obernnngarns

der Fall, aber gerade mit diesem fehlt Wien die wirtschaftliche

Verbindung durch das Beezpeditionsverfahren, wodurch die Vorteile

der öffentlichen Lagerhäuser, des billigen Kredits, des Terminhandels

dem Froduktionsgebiet gegenüber nicht znr Geltung gebracht werden

können. Der Exporthandel aus Oberungarn ist wesentlich in den

Händen nngarischer Provinzkommission'are geblieben und dadurch hat

der Wiener Getreidehandel seinen Wochenmarktscharakter auch in

der Gegenwart beibehalten, indem an den früheren Wochenmarkt-

tagen diese Provinzexporteure mit den österreichischen Konsumenten,

welche aus der Umgebung zureisen, an der Wiener Börse zusammen-

treffen. Hier entspringt aus der Dezentralisation des Ge-

treidehandels das Bedürfnis der börsemissigen Organisation des

Getreidehandels, während für den dureh seine Verbindungen wohl-

unterrichteten Grosshandel — wenn wir Tom bOrsenmässigen Termin-

handel absehen — das Interesse an derselben ganz entfällt, ja ihm

sogar zuwiderläuft, weil sie sein Geschäft aus dem Geheimnis des

Kontors an die Oeffentiichkeit bringt In Mannheim hat die Ge-

treidebörse einen rein dekorativen Charakter. Börsemässiger Termin-

handel existiert nicht und die wenigen Millionenfirmen, in d^en
Händen der Mannheimer Importhandel sich konzentriert, wickeln

ihre Geschäfte brieflieh und tdegraphisch Ton ihren Kontoren und

durch ihre Reisenden ab.

Der Exporthandel aus den Übrigen Teilen Ungarns ist zumeist

in den Händen der grossen Budapester Firmen zentralisiert. Neben

dem Tenninhandel hat in heryorragendem Masse der ausgiebige

Gebrauch, den der Budapester Qetreidehandel rom Lombardkredit

macht, dazu beigetragen. Im Wiener Getreidehandel wird merk-

würdigerweise mit dem Begriffe der kaufmännischen Solidität die

Vorstellung verbunden, dass der Kaufmann das Geschäft im Rahmen
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seiner eigenen Mittel betreibe, was teilweise darauf zurfickzüftthren

sein mag, dass im Gegensätze zu Budapest, wo grosse Banken sich

der Lagerhausunternehnmng und der Belehnung des Getreides wid-

men und wo die Verbindung der beiden Geschäfte zulässig ist, die

Kreditorganisation des Wiener Getreidehaudelrf eine sehr unzweck-

uiässige und unbe<^ueme ist, so dass mit der Zeit aus der Not eine

Tugend wurde.

Im Verkehre der Wiener Importeure mit den Budapester Ex-

])orteuren hat sich, begünstigt durch die börsemässige Konzentra-

tion de« Geschäftsverkehrs und durch die telephonische Verl)iiuiuug

der beiden Börsen, eine eigentümliche Form der Agentur, die sog.

Zwischenagentur, heraiisgeoildet. Die Wiener Agentur besitzt

eine Vertretung in Budapest, welche die Offerten von den Expor-

teuren einsammelt und nach Wien zur Bearbeitung sendet. An die

Stelle des schriftlichen Verkehrs mit der Wiener Vertretung tritt

hier für den Exporteur der mündliche Verkehr mit der Zwischen-

agentur in Budapest, die um illeser Bequemlichkeit willen von den

Exporteuren gerne m An5.piucii genommen wird. Der telephoniwche

Verkehr durch den Zwischenagenteu, die räumliche Konzentration

des Gesc})älts\ . rkehrs in Budapest und Wien durch die Börse

ermöglicht den so organisierten Agenturen, auf beiden Seiten eine

grosse Anzahl von Klienten gleichzeitig zu l)pdienen und beide Teile

besser zu befriedigen, als der Einzel Vertreter dies vermag; das

reiche Assortiment an Offerten bringt den Zwischenagenten einen

grösseren Kundenzulauf, der grosse Knndenzulauf setzt sie in die

Lage, den Exporteuren stets prompt mit Angeboten dienen za

können.

Einzelne Budapester Exportfirmen besitzen Niederlassungen in

Wien und bereiten durch diese den Importeuren, welche ihr Geschäft

in der zuletzt geschilderten Form, durch Kauf vom ungarischen Ex-

porteur, betreiben, eine gefährlirhe KonknrrcTr/: , weil sie von der

ersten an die letzte Hand gehen; durch ihre Emkaufsfilialen nehmen

sie das Getreide direkt vom Produzenten auf, durch die Reisenden

der Wiener Niederlassung geben sie es an die letzte Hand ab.

Dabei bewirtschaften sie gleichzeitig zwei grosse Märkte und können,

jede Veränderung der Konjunktur momentan wahrnehmend, ihre

Operationen auf dem einen oder auf dem anderen ausfähren.

Der Exporthandel ist heute in Wien nur mehr in einer

Fruchtgattung umfänglicher, in Braugerste. Dieser wird zumeist

nicht für eigene Bechnung, sondern in Kommission durchgeführt.

Der Wiener Kommissioiiär sendet seinem ausländischen Kommittenten

Digitized by Google



209] ]>>o Q«tnicl«iiaiidUr und ihr GMohiftsmlcebr. 128

die Offertea, die er von den Vertretern der ungarischen Exporteure

einsammelt, und kauft nur dann, wenn er einen festen Auftrag

erhält oder Grund hat, einen solchen zu erwarten.

Dieses Geschäft erfordert Mohe, Umsicht und Ausdauer, da

oft viele Hunderte von Mnatem und Briefen, die in der Saison

tagtäglich von der Firma veraendet werden, nicht einen einzigen

Auftrag einbringen. Eine grosse Schwierigkeit des Geschäftes liegt

auch darin, dass der Exporteur flir die Qoalit&t der Ware bis zur

Bestimmungsstation im Auslande garantieren muss; die Verkäufer

lehnen eine weitgelicnde Haftung gewöhnlich ab, ja sie sind ihrer

von vorneherein enthoben, wenn sie das Geschäft unter Berufung

auf die Börsennsancen schliessen, weü sie diesen zufolge für die

Qualität nur „innerhalb der Grenzen der Monarchie' haften.

Ein bedeutender Teil des Exporthandels in Gerste wickelt sich

übrigens heute schon direkt zwischen den ungarisclien Exporteuren

und den deutschen Importeuren und Industrieetablissements ab.

Manche von ihnen haben sogar Einkaufsfilialen in Ungarn.

Im Transithandel besteht Arbeitsteilung zwischen solchen

Finnen, die Beziehungen mit den Yerkauftlftndern an der Donau

(Rmnftmen, Bulgarien, Serbien) und solchen, die Beziehungen mit

den Absatzgebieten unterhalten; erstere besolden denJBinhauf, letz-

tere den Verkauf.

Der Einkauf Tolbdeht sich nach dem zuerst geschilderten

System des Importhandels durch eigene Einkanfefilialen; nur ist

die Sicherungstechnik eine von der frtther betrachteten Terschie-

dene. Nachdem dhrekte Wechselbeziehungen zwischen den Wiener

Terminkursen und den genannten Qetreideprodnktionsgebieten aus

dem Grunde nicht immer bestehen, weil deren Hauptabsatzgebiet

für gewöhnlich nicht Oesterreich - Ungarn, sondern Westeuropa

und England ist, so kann auch der Terminmsrkt nicht immer zur

Sicherung benutzt werden. Als Sicherung gegen Preisschwankun-

gen nimmt hier der Importeur beim Einkauf eine bedeutende

BisikoprSmie in Anspruch, einen .Vonpmng* Ton 2—3 Franken,

während beim Terminarbitrageur der aVorspmng* indusiTC des

Profites und der Spesen durchschnittlich —80 Heller betrilgt.

Aber auch durch diese grössere Bisikopritmie ist der Importeur

noch nicht genügend gesichert; er muss eine weitere Sicherung

»in sich selbst durchfahren*, das heisst bei weichender Tendenz

Ware abzustossen, bei steigender zuzukaufen trachten, wobei die

Transaktion fBr ihn abwechselnd mit einem Gewinn oder emem
Verlust endet. An die Spekulationskraft dieses Handels sind daher
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sehr hohe Anforderungen gestellt und die Folge davon ist, dass

derselbe sich in den Händen weniger sehr kapitalkräftiger Firmen

konzentriert hat.

Der Handel erfolgt in Weizen fast ausnahmslos nach Probe.

Im Roggenhandel läast man es schon öfter bei der Angabe der

ürsprungsstation und der Garantie eines Miniiniil^^t^wichtes bewenden.

Sehr häufig wird bloss die Bezeichnung ^iisaiiceiniLssig* dem Kon-

traktechlusse über effektive Ware 7.\\ Grunde geltet.

Gerste wird nur nach gesiegeltem Muster ßreliandoH. weil hier

jede Nuance in Farlie und Griff den Konsumwert der Ware taneirrt.

Unter dem Einflussu des Exports und begünstiet durch die grössere

Gleichförmigkeit der Qualität, in welcher dieses Produkt wächst,

hat sich in manchen Produktionsgebieten eine Art Klassifikationa-

System herausgebildet, welches zur Vereinfachung des Handelsver-

kehrs wesentlich beiträgt. An den Einkaufsstationen, seltener auch

erst an den Stapelplützen , führt der Handel eme Sortierung, ge-

wöhnlich narlt drei i^uiilitiltsklassen, durch. Das einmal einem Ab-

schlüsse in einer dieser Typen zu Grunde gelegte Muster kann daher

auch für alle weiteren Geschäfte die Abschlussbasis bilden.

Beim Abschlüsse wird das Verkaufsmuster vom Verkäufer ent-

weder im Beisein des Käufers gesiegelt oder auch in offenem Zu-

stande diesem übergeben. Die Uebergabe eines gesiegelten
Musters verpUichtet, den Usancenbestimmungen zufolge, den Ver-

käufer zu streng musterkonformer Lieferung bei sonstiger Kontrakt-

brüchigkeit.

Beim Verkaufe nach offenem Muster sind Abweichungen

vom Verkaufsmuster bis zu einer gewissen Grenze gegen eine durch

das Schiedsgericht festzusetzende Vergatung des Minderwertes
zulässig.

In Weizen, Roggen und Hafer wird bei Abschluss nach ge-

si^eltem Muster die Klausel in den Abschlusskontrakt aufgenommen:

«Bei eTentueller QualitätsdifEerenz mit dem vom Schiedsgericht zu

bestimmenden Minderwerte zu übernehmen"; häufiger aber wird das

Muster in offenem Zustande dem Käufer Übergeben, wobei dann die

Bedingimg des Minderwertes nicht speziell in den KonfarakI aufge-

nommen zu werden braucht, sondern nach den Usancen sich von

selbst versteht; nur gilt hier eine minder strenge Beurteilung des

Minderwertes als bei Verkauf nach gesiegelter Probe.

Mais wird selir liäutig ohne Muster gehandelt, nur mit der

Garantie nusancefähig*'. Gelegentlich wird auch zwischen grob-

körniger und kleinkörniger Ware unterschieden.
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Will der Exporteur einen Poeten Waren Terkanfen, so sendet

er seinem Mandatar in Wien, Kommisnonftr oder Agenten, Ifnster

der Ware nnd teilt ihm gleiebseitig in einem Briefe seine Forde-

ning mit, wobei er, wenn das Offeri als ein iQr ihn bindendes gelten

soll, das Wortchen .fest*, sonst die Beseicbnung «freibleibend*

fainzufflgt. Wenn aber der Importeur Über den Wert der Ware nicht

recht im Klaren ist, so verlangt er TOfsichtigerweise erst eine

«Taiation' Ton seinem Agenten, d« h. dieser soll ihm den Marktwert

der Ware, der natOrlich nor nach der Situation des Zentralmarktes

bemessen werden kann, mitteilen. Das ist nnn eine schwierige nnd
heikle Aufgabe, nnd hier mnss der Agent seigen, was er zn leisten

ermag. Denn in einem solchen Falle entspinnt sieh zwischen 0e-

treidekSnfer nnd &etreideTerkfinfer ein kleines Geplänkel; wie der

letatere, so will auch der erstere mit der Sprache nicht herans-

rticken, jeder Tcrlangt, dass der andere eine Unterhaodlnngsbasis

gebe. Der Agent wird also oft nnr durch Kombination Tcr-

schiedener Momente, nach Uebersicht der Marktlage, nach der

Stimmnog des Käufers, nach anderen AbSehlfissen rieh ein Urteil

bilden können und dieses seinem Klienten mitteilen. Er mnss dabei

Borgfitttigst abwägen, der Wahrheit nOglichst nahe zn kommen
trachten; denn greift er seine Taxation zn niedrig, so gibt er der

Konkurrenz, die ihm stets auf den Fersen ist, Gelegenheit, ihn bei

seinem Klienten auszustechen; greift er rie zu hoch nnd erhält er

dann einen Auftrag, so kann er ihn nicht ausfahren nnd hat rieh

das Geschäft Terdorben.

Noch schwieriger ist die Situation für den Agenten, wenn ihm

der Kommittent eine .Vertranensordre* gibt, d. h. ihn beauftragt,

die Ware so gut als mOglich zu rerkaufen, was namentlich an den

Wochenmarkttagen und bei grosseren Entfernungen, die einen raschen

Depeschenwechsel erschweren, häufig der Fall ist. Selten erntet er

Lob, häufig aber Vorwfirfe Ton den nie zufriedenen Auftraggebern.

Bekommt der Vertreter mit der Morgenpost ein festes 0£Pert,

80 wartet er damit in der Regel den Beginn der Börse ab. Den

Käufer auf dessen Kontor anizusuehen hätte wenig Zweck, weil

derselbe auch dann, wenn er die angebotene Ware zn kaufen beab-

richtigt, ein Gebot erst an der BOrse macht, sobald der Terminmarkt

in Funktion ist und er die gewohnte Kalkulations- nnd Operations-

basis hat. Aber auch dem Tertreter ist oft- das Geschäft nicht

früher mOglich. Der Weizen ist yielleicht in der früher geschil-

derten Weise gsgen Termin arbitragiert worden und der Vertreter,

durch den die Arbitrage ausgeführt wurde, erhält den Auftrag, die
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Ware uur, weuii gleichzeitig Lösung der Arbitrage in einem gewissen

Verhältnissp möglich ist, -in verkaufen.

Je nach fler Tendei]/- des Terminmarktes und je nach den

Offerten, die ihm vielleicht von anderer Seite gemacht werden, ent-

scheidet sich dann der Importeur für die feste Abnahme oder für

ein Gegengebot, welches der Agent seinem Auftraggeber telephoniert

oder telegraphiert. Wird man handeleins, so füllt der Agent zwei

Schlussscbeine mit den Kontraktbedingungen ans, übergibt einen

dem Käufer und sendet den anderen seinem Kommittenten. Für

die Form dieser Schlussscheine bestehen keine Vorschriften. Sie

haben indes übereinstimmend eine Formel von xoagefahr folgendem

Wortlaut aufgedruckt: „Auf Grund der Usancen der B^e fUr

landwirtschafbliche Produkte in Wien und nnter Anerkennung der

Kompetenz der inappellablen und ezekntionsfiüiigen Entscheidong

des Schiedsgerichtes derselben."

Wenn die Ware nicht bereits in rollendem oder schwimmendem

Zustande sich befindet, so hat bei Verkäufen loco Wien der Ver*

käufer für die Beistellung des Transportmittels Sorge zu tragen,

wogegen die zur Emballage der Waren notwendigen Säcke der

Käufer beizustellen hat. Bei Verkäufen ab Wasserstation da-

gegen hat der Kiiufer innerhalb der bestimmten Frist ein Schiff

zu chartern und für die rechtzeitige Anstellung desselben am Ver-

ladeorte Sorge zu tragen.

Die Verhidung der Ware ist Aufgabe des Exporteurs, da der

Eontraktschlnss „frei ins Schiff gelegt* erfolgt. Während der Ver-

ladung zieht der Exporteur eine grosse Probe, das sog. .Ausfall-,

Ablade- oder Stückmnster*. Stimmt dasselbe mit dem Kaufmuster

nicht überein, so kann der Käufer gegen den Verkäufer doch nichts

unternehmen, sondern mnss eist die Ankunft der Ware abwarten.

Auf 0nmd des Ausfidlmusters trachtet der Importeur die Ware
nodi während des Heranachwimmens zu verkaufen.

Die Zahlung erfolgt entweder bei Ankunft der Ware in

Wien oder gegen Bezepisse der Transportuntemehmung. In letz-

terem Falle sendet der Exporteur sofort nach erfolgter Verladung

seinem Vertreter das Bezepisse zur Präsentation beim Eftufer, wel-

cher, wenn kein Anstand bezfiglich der Rechtzeitigkeit der Lieferung

vorliegt, drei Viertel bis sieben Achtel des Kau^reises dem Ver-

käufer zu überweisen hat, während er den Best zur Sicherung fttr

etwaige Qualiifttsdifferenzen bis zur Anlcunffc der Ware zurfickhält,

Ist er geldknapp, so Überträgt er seinem Bankier das Pfimdrecht

an der Ware, indem er das Bezepisse an dessen Adresse ausstellen
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und ihn als Auigeber figurieren lässt, wogegen der Bankier für

ihn die kontraktlich bedungene Zahlung leistet. Unter Umständen

begnügt sich derselbe auch mit der blossen Girierang des auf den

Käufer ausgestellten Rezepisses.

Die Ware trifft in Wien entweder an einem der Frachtualiii-

höfe oder an der Lände eines öff«Mit!i( lieii J^uirrrlmases bezw. einer

der öffentlichen SchüfahrtsEresellsclmiten in Wiiu ein und wird von

der Stationsleitung bezw. von der Lagerhausunf enielimung oder von

der Agentur der betreffenden Transportuiiternehmung dem Adressaten

avisiert. Dieser hat zunächst die Pracht zu bezahlen nnd begibt

sich entweder selbst an Ort und Stelle, um die Ware zu besichtigen,

oder er beauftragt das Lag^erhaus, ihm Muster zu senden, oder end-

lich er entsendet zu du - in Zwecke einen Beamten. Ergibt eine

Vergleichung des gezogenen Stückmusters mit dem Kaufsuuister

(bei Abschlutis nach gesiegeltem Mii^ter reserviert der Käufer für

diesen Zweck einen Teil der Kaufprobe in oftetuT Düte), düs'-- die

Ware in kontraktlicher Qualität geliefert worden ist, so verfügt

der Käufer je nach den Umständen df ren Reexpedition bezw. den

Umschlag oder die Einlagerung; er hat dazu nur einer der öffent-

lichen Lagerhausverwaltungen oder einer der Transportunterneh-

mungen, die öffentliche Magazine besitzen, den entsprechenden Auf-

trag zu erteilen. Die Lagerhausunternehniung gibt Üim über die

eingelagerte Ware eine Empfangsbescheinigung.

Stellt sich aber bei Vergleichung mit dem Kaufmuster heraus,

dasB die Ware in unkontraktlicher Qualität geliefert worden ist, so

muss der Käufer zunächst zur Wahrung seiner Regressrechte den

Protest beim Börsensekretariate zu Protokoll geben, welchen Vorgang

die Usancen dem Vertragstreuen Teile, bei sonstiger Verwirkung

seiner Rechte, bei jeder NichterfQllang eines Vertrages zur Pflicht

macheo. Gleichzeitig verständigt er seinen Lieferanten, wenn dieser

auswärt« ansässig ist, teiegraphisch von dem erhobenen Anstand

und fordert denselben anf, einen Vertreter zur Austragung der

Differenz zu nominieren. Ist dies geschehen, so entnimmt der

Käufer mit dem Vertreter g^einschafUich der Ware ein Muster,

das sog. Kompromissmuster, welches an Ort und Stelle versiegelt

und zum Schiedsgerichte geschickt wird und hier spater die Grund-

lage der Expertise bildet. Die Entnahme des Kompromissmusters

kann aber auch durcli das Börsensekretariat erfolgen.

Wenn einmal das Kompromissmuster gezogen ist, so braucht in

jenen FiUlen, wo nur die Bestimmung eines Minderwertes in Frage

kommen kann, die Verfügung Über den Schlepp, unbeschadet des
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späteren schiedsgerichtlichen Erkenntnisses, keine weitere Verzöge-

rung zu erleiden, wenn beide Parteien sich verständigen ; die Ware
kann ihre Reise fortsetzen, eingelagert oder umgeschlagen werden.

Anders wenn laut gesiegeltem Muster verkuulL wurde, lu diesem

Falle uiuss der Käufer z. B. das Schiff so lange zurückhalten, bis

festgestellt ist, ob die Ware kontraktlich ist; und hier speziell ist

das Börsenschiedsgericht eine wahre Wohlthat für den Handel;

wtnu die Klienten die Sache betreiben, so kann, sobald die Klage

überreicht uud das Muster beim Schiedsgerichte ist, die Expertise

stattfinden, Zinsen- und Zeitverluste, Stehgebühren sind vermieden.

Das Absatzgebiet für den Wiener Getreidehandel siud die

nordlichen und teilweise auch die westlichen Provinzen Oesterreichs,

Niederösterreich, Böhmen, Mähren, Schlesien, Oberösterreich, Salz-

burg, Tirol, ferner im Auslande hauptsächlich nur das angrenzende

Süddeutschiand, während die Beziehungen zur Schweiz, zu Holland,

Belgien, England und Frankreit;h wohl nicht vollständig aufgehört,

aber starken Aijbruch erlitten haben und sich wesentlich nur auf

den Absatz von Braugerste beschränken.

Abnehmer sind die Getreide verarh iltnden Industrien, Mtihlen,

Brauereien, Brennereien, Mälzereien, ferner Viehzüchter und Vieli-

mäater. Die einheimischen Mühlen sind , soweit es Handelsmühlen

sind, ohne Rücksicht auf ilirm Üemebsumfang auf den Bezug unga-

rischen Weizens augewiesen, weil der einheimische, gewisse Sorten

niederösterreichischen und allenfalls mährii?r]ifni Wei7eus ausgenom-

men, kein geiiii^ond backfahiges Mehl gibt; t i ist zu kleberarm;

aus diesem Grund muss der einheimisclie mit ungarischem Weizen

gemi^c'ht werden und wo nicht der Müller Gelegenheit hat, diese

Mischung vorzunehmen, muss der Bäcker oder der Konsument nach-

traglich selbst die Mischung mit ungarischem Mehl vornehmen.

Der Abschluss vollzieht sich an der Börse oder durch Reisende,

durch Verkaufsagenturen des Importhauses in den Hauptabsatzplätzen

der betreffenden Provinzen, schliesslich durch Briefpost, Telegraph

und Telephon. Die zuletzt genannte Verkehrsform scheint berufen,

aUe anderen überflüssig zn machen und die Konzentration des 6e-

treidehandels bei den grossen kapitalkräftigen Firmen zu beschleu-

nigen, welche bedeutende Telephonspesen auch auf die kleinsten

Geschäfte nicht scheuen, weil eie durch die Maase des UmsatEes

ihre Eechnung trotzdem finden.

Die Verschiedenheit der Kredit- und BetriebsrerbiÜtnisse lässt

neben dem Grosshandel noch oft Raum genug für den sich ihnen

anpassenden Zwischenhandel. Namentlich Futtermittel finden
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ihren Weg in den Konsum durch den Zwischenhandel, weil es sich

hier nm Bepartierang grosser QoantitSten sn Ueine und kleinste

Konsumenten handelt.

Wie der Binkanf so erfolgt auch der Verkauf grflestenteüs auf

Orund Ton Hustern; doch kommt es nicht selten vor, dass der

Moller, wenn er die Beellitftt des Händlers erprobt hat« sidi In der

Folge bei Bestellungen bloss auf frühere Lieferungen besieht oder

umgekehrt der Hindier auf frohere Oiferten, und dass das Geschift

ohne Mustor, einfadi auf Treu und Glauben gemacht wird.

Die Versendung der Ware von Wien aus erfolgt, da praktikable

Wasserstrassen in die Absatzgebiete nicht existieren, aosnabmslos

per Eisenbahn in Säcken, welche der Käufer rechtzeitig beizustellen

hat. Sobald der Händler vom Lagerhause, welches er mit der

Expedition der Ware beauftragt hat, das Aufgaberezepisse erhält,

verständigt er seinen Kunden von der erfolgten Verladung unter

gleichzeitiger Uebersendung des Rezepisses und der Faktura. Ist

der Käuier selbst Händler, so ist die Vereinbarung gewöhnlich so

getroffen, days c^e^en dieses iuz,cpisse bare ZahlutiLT des Gegenwertes

zu erfolgen hat Ins auf einen Bruchteil, welchen der Käufer zur Be-

deckung für etwaige QualitätsdiflTerenzen zurückzuhalten kontraktlich

berechtigt ist. Mühlen erhalten die Ware auf 4—8 Wochen Ziel,

d, h. auf offenen Buchkredit; häutiger wird aber mit der Faktura

eine vom Verkäufer auf den Käufer gezogene Tratte eingeschickt,

welche der letztere mit seinem Accept versehen retourniert. Die

Laufzeit dieser Wechsel ist verschieden : 3—4 Monate bei grösseren

Etablissements, bei kleineren bis zu (i Monaten.

Etwaige Anstände gegen die Qualität der Ware müssen auch

hier in der schon früher — bei Darstellung des Einkaufs — ge-

schilderten Form erhoben werden ; an einem kleineren Orte , wo

weder Gericht noch Notar vorhanden sind, verursacht dieselbe natür-

lich grössere Schwierigkeiten und grössero Kosten.

Wenn auch der Verkäufer den Käufer des Protestes enthebt,

Hie Entnahme eines Musters zur Beurteilung des Miuderwertes* muss

^ Die von den Vertretern der kleinen Müller in der Enquete heftig an-

gefochtene Minderwortsklausel ist ein durch die Dezentralisation des

Verkehrs notwendig gewordenes Uebel. Der Verkäufer, der nicht in der Lage

ist, die Wate vor Ablieferang in Wien so besichtigen, kann nicht verhflten,

dass einmal eine onkontraktliche Lieferung erfolgt und ist dem ansgeaetzt, dan
ihm die Ware an einer kleinen Station, wo deren Verwertung grosse Verlegen»

heiten bereitet und nnr mit grossen Oiifern möglich ist. zur Verfügung gestellt

wird. AndererseiU iut es richtig, dass die kleine Mühle eine nicht exakte

Wiener Stadien. UI. Bd., 2. Heft. 9 [15]

Digitized by Google



ISO Der Wiener Oetreidehandel und seine Technik. C216

in jedem Falle durch den Xotur erfolgen; auch hier ist Verteuerung

des lliindels die Folge der Dezentralisation, denn in Wien kaiiu die

Mustercntiuilinie durch die Parteien selbst oder durch ihre Vertreter,

die Agenten, erfolgen, welche dafür keine besondere Vergütung

erhalten.

2.

Die Lagerhausgeuosseuschaiteu.

a) Die Lagerhausgenossenachaften nnd ihre Stellung

im GetreidehandeP.

Zu den schwierigsten genossenschaftlichen Problemen gehört das

des gemeinsamen Verkaufes. Deshalb tritt auch der gemeinsame

Getreideverkauf erst in einer höheren Entwickelungsstufe des land'

wirtschaftlichen Genossenschaftswesens auf. Um den gemeinsamen

Getreideverkauf erfolgreich in die Wege zu leiten, waren und sind

besondere Einrichtungen notwendig, welche in den genossenschaft-

licben LagerhEusern geschafifen wurden. Das k. k. Ackerbanmini-

sterium selbst hat dazu die Initiative ergriffen, indem es in seinem

Genosaenschaftsprogramm vom Jahre 1898 die «Errichtung Ton

Getreideverkaufs- und Lagerhausgenossenschafteu das aktuellste und

wichtigste Problem auf dem Gebiete der Organisation des Absatxes'

genannt und für die Lösung dieses Problems die leitenden Grund-

sätze aufgestellt hat. An den einzelnen genossenschaftlichen Landes-

organisationen und Landesvertretungen war es, auf diese Grundsitze

TerstSndnisToll einzugehen und ihnen zur praktischen DurchfOhrung

zu verhelfen.

In vollem Umfange geschab dies zunächst in ]3$bmen, wo der

Landtag auf Bericht und Antrag des Abgeordneten Stefak Richtrb

am 1. Mai 1900 f&r die Errichtung und den Betrieb der landwirt-

schaftlichen Lagerhausgenossenschaften erkannte und bescbloss:

1. Oetreidelagerh&iieer, bcsUmmt, das eigene Getreide der Hitglieder auf

den Markt tu bringen, ermöglichen einen sweekmftadgen Verkehr swiidien

Lieferong leichter in Verlegenheit bringt, alt die GronmUkle« da sie nicht

immer den geeigneten Mischweizen auf Lager hat.

' Die folrrendo Darstellung verdanken wir einer gütigen Mitteilung des

Herrn Stefan liickiiKR, der seit Jahren an der Spitze der Bewegung für die

genossenschaftliche Organisation der Landwirte, inabesondere der Ab«atzorgaai*

lationen steht und wie kein anderer in Oesterreich in der Lage ist, ihre Be-

dentang nach für den Oelreideverkanf so bsttrt^en. Einige kritische Bemer-

kungen woUra wir in dem nächsten Abidinitt anftgen.
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Produzenton und Konsumenten, machen oa insbesondere aucli dorn kleinen und

miitiereD Grundbesitzer möglich, an den Vorteilen de» groaäen Markte« teilzu-

nehmen, und dareb Ertiduiig höherer Freue eine besaere 7erwertiuig dee Qe-

treidee herbdsuftlhren.

erscheint die Km'chtattg deiM^er Lageihftoier der ^dosenten im

Interesse der Landwirtschaft im allgemeinen und zur Gpsnndung der Getreide-

marktverhältnisse insbesondere daher im hohen (irade wünschenswert.

2. Für den Umfang und die Ansuhl der zu errichtenden Lagerhäuser

iet — unter BeobMhtnng der grOseten Vonicht — die Bedfirfniefrage ent-

•dieidendf und sind sar Beorteflimg dendben die Veihftltniiie der Pjrodaktion

dea Lsgerhanaaprengds ebenso in Bflokiieht iii neben, wie die YeiblllfaiisBe dee

Marktes.

3. Die Lagerhäuser sollen als Schöpfungen der Selbsthilfe auf Grund des

Gesetzes vom 9. April 1873, R.-G.-B1. Nr. 71, als eingetragene Genosseoscbaflen

mit beschrankter l^kftang entstehen und einen Tdl der tOx ihre Emchtang
etforderttchen Mittel in erster Linie durch die OescUftsantdle ihrer Mitglieder

aufbringen.

4. fj8 wird als wOnschenswert und rwpckdienlich erkannt, dass die

Höhe der Geschäftsanteile und die auf (»rund derselben zu übernphniende

Haftung nicht zu gering bemessen werden, und dass durch Geschäftsanteile

and Subventionen lokaler Faktoren (eigene Mittel) annlhemd ein Drittel dee

ganzen für Bau nnd maschinelle ESnriohtnng erforderlidien Anfwandes anfge*

bracht wird.

Darüber hinaus erscheint für das Gedeihen der genossenschaftlichen

Lagerhäuser die Unterstützung derfselben durch Subventionen und unverainsliche

JDarlehen durch Staat und Land dringlich und unbedingt erforderlich.

6. Die Beiträge des Staates und Landes mögen einheitlich nach einem

bestimmten prosentaalen Anteile des gesamten, für Ban nnd LuTeefeition erfordere

lieben Aufwandes bemessen werden und mindestens je 25 7* des ietateren be«

tragen.

7. Es wird als zwecktnils'^ig und erforderlich erkannt, äms von olnjjen

25 '/o je 15 7« ^ Subvention und je 10 °/o als unverzinsliches Darlehen gegeben

werden.

8. Bio nnveninslidien Darlehen sind in der Regel vom Beginn dee dritten

Jahres ab nach einem beetimmten, von den Darlehensgebern festmsetzeodea

Modus zurückzuzahlen, um wieder anderen Oenossonschaften für gleiefae Zwe^e
zugeführt zu werden.

9. Unter Festhaltung dieser beitra^-sleistunfr orsclieinen für die im Könitz-

reiche Böhmen bereits bestehenden und im Jahre 1900 noch zu erbauenden

genossenschafUidien Lageriiftoser aus Londesmitteltt erfbrderHeb:

f&r SobTentionen 900000 &onoi,
ftr unverzinsliche Darlehen .... 100 000 Kronen.

Die gleichen Betritge wlren fOr 1000 ans Staatsmitteln ansnsprecfaen und
sicherzustellen

10. Die Zuerixeuuung der Subventionen und unverzinslichen Darlehen

erfolgt nur auf Grund des von der Begutachtungskommissiou abgegebenen

Yotnnis.

11. Die Lagerhausgenocsensdiaften haben keine Propregeschftfte zn be-

treiben, sondem sich aafden kommissionsweisen Ein« und Verkauf zu beschrftnken.
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Spekolatioiiagesdiifte lind gtondallilidh saig«MliloMeii. Nor aanalinitwtiM

kamt die OenoeeeneeliaA auf ferte Reehaang kaufen and aaf eigeaea Bidko

weiterverkaafen ; die Regel aber bleibt wohl der Verkauf auf eigen« Beeh-

nnng, jedoch zu Gunsten und auf Gtfahr der betreffenden Genossenschafter,

deren im Lagerhanse angefahrene« Getreide die Genoieeneehaft auf den Markt

bringt.

12. Da die LagerhauBgenossenschaft da« angefahrene Getreide sonach in

der Regel nicht auf fette Beehaang kauft» der Landwirt in der Begri aher*

wenn er eein Getreide abf&hrt^ andi eehoa Geld tnandit» eradieint die Bel^ung
des im Lagerhaoee eingdagerten Getreides erforderlich.

13. Da zur Belehnung der Lagerhau^^beotände groeee Geldmittel erforder*

lieh sind, für welche die Genossenschaft aus sich selbst nicht aufkommen kann,

ist das Vorhandensein von Kreditinstituten, welche den LagerhHusgenosaeuEchaftea

den erforderliehen LombardkreditainriDmen, «ine 6ßt enften Exiitenabadinguugün

fllr genoaeenedbaftlidie LagerULoeer.

14. Aus diesem Grande ist im allgemeinen auch ein kredit-genonenaohafl-

liclier Unterbau eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen Bestand

genossenschaftlicher Lagerhäuser, und haben sich in dieser Beziehung die Raiff-

eisenschen Spar* und Darleheoskassenvereine in ihrem zentralen Zusammen-

echluase (Zentralverband), durch den das erforderliche Betriebskapital aufgebracht

wird, bestens bewihrt

15. Da wo Spar- und Darlehiwinksssonvereina in genagender Zahl im
Lagerhausgenossenschaftssprengel nicht bestehen, empfiehlt es sich, dass die

Lag^erhausgenossenschaften behufs Erlangimg des erforderlichen Lombardkredites

mit anderen Kreditinstituten, vor allem mit den landwirtschaftlichen Bezirks-

vorschosskaesen, in Verbindung treten, welche am bitze der Lagerbausgenoasen-

Schaft selbst bestehen.

Es «nohaint in hohem Grade wflnscfaanaweKt, daes dia Oeldgebarang

vom Lagerhausbetriebe selbst vollständig getrennt wird und daher auch die

f^el^^hnung der Lagerhausscheine nicht im Lagerhausc selbst, sondern bei dem-

Hm n Kreditinstitute erfolgt, welches den Lombardkredit einräumt. An dasselbe

Institut sind auch alle Zahlungen fttr das aus dem Lagerhause verkaufte Getreide

an leisten.

Punkt 16 imd 17 erkUUren die SchalRuig ?on Betriebereeerven für die

Lagerhausgenossenschaflen fvir unumgänglich nötig und nehmen dasQ Kapital«

best&nde gewisser öffentlicher Kreditorgnisationen in Anspruch.

Punkt 18—20 verlangen die Ff*>rdorun^' der La^irerhausgenoMenschaften

durch Deckung des Heereebedarles und des Bedarfes der Landesanstalten bei

ihnen, sowie dnicb besonderes Entgegenkommen der Eisenbahn«! bei Herstd-

Inag dw Ansditnssgelrise.

21. Als eine der wichtigsten und onerUsslichsten Sehuta- und Fflcderanga»

massregeln der genossenschaftlichen Lagerhausuntemehmungen muss die unver*

zQgliche, schon so oft verlrmL't*^ Aufhebung des Blankoterminhandels in Getreide

erkannt und diese Forderung mit allem Nachdrucke wiederholt werden.

lo dem enteo der genannten BeschlOaae ist kurz und bfindig

ausgesprochen, was durch die Lagerhausgenossenschaften erzielt

werden soll. Ihre Hauptbedeutang liegt wohl darin, dass sie, indem

sie die natorelle Ware aus dem Genossenscbaftssprengel sammeln
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und marktfähig mftcheii, auch den kleinen und mittleren Grnndbesits

befähigen, mit seiner Oetreideprodnktion auf den grossen Markt,

direkt bis an den grossen Eonsnmenten heranzntreten, vnd so doreh

die Ausnutzung des weiteren Marktes einf Vp-^sere Verwertung za

erzielen. Absatzverlegeriheiten auf dem Qetreidemarkte sollen be-

seitigt, Auswüchse des Zwischenhandels, da wo sie sich vorfinden,

durch die Lagerhansgenossenschaften bekümpft und, indem der

Landwirt die direkte Verbindung mit den Kousumenten sacht, ein

überflflssiger Zwischenhandel fiberbanpt beseitigt werden.

Die Lagerhäuser bringen grosse Mengen gut gereinigter und

trockener, gleichm&ssiger Ware auf den Markt, und ein solches

Produkt erreicht an und für sich schon bessere Preise. Die Lager*

hftttser wollen aber auch mit der heute üblichen Art der Einlagerung

des Getreides auf ebensovielen Schüttböden, als das Dorf Hdfe hat,

brechen; es soll durch sie gebrochen werden mit der heute in den

meisten Bauernhöfen noch Üblichen Art der Behandlung des Ge-

treides vom Drusch bis zum Verkauf, welche Tielfach unrationell

und zn kostspielig ist. An Stelle des zersplitterten Angebotes tritt

durch die Lagerhausorganisation die Konzentration der vielen Ueinen

Angebote der Produzenten, und daraus erwächst eine &kt die Ge-

samtheit bessere kanfmftnnische Position. Indem die Lagerhäuser

aber das Getreide der zahlreichen kleinen Produzenten dem grossen

Konsum Oberhaupt erst zoltthren, fSt den grossen Konsum erst auf-

nahmefähig machen, dienen sie den Bedflrfnissen des Grosshandels

ebenso wie den Bedürfnissen des Grosskonsums. Wie die Getreide-

marktTerhältnisse vor der Organisation des Lagerhauswesens lagen

und zum grossen Teile ja noch heute liegen, war und ist es den

Händlern oft leichter, Importgetreide waggonweise einzukaufen, als

auf dem Inlandsmarkte das Torhandene Getreide tou kleinen Pro-

duzenten in einer für den Markt brauchbaren Form waggonweise

zu sammeln. Wenn die Herstellung der MarktTähigkeit und die

Sammlung dieses marktfähigen Getreides die Landwirte in ihrer

Vereinigung im Lagerhause nun selbst übernehmen, wird mit dem
Konsum auch der Grosshandel mehr inländisches Getreide aufnehmen

und entsprechend rerwerten können.

Die ersten genossenschaftlichen Lagerhäuser mit den vorstehend

umschriebenen Aufgaben wurden in Oesterreich im Jahre 1898 in

Böhmen und in Niederösterreich errichtet; in Böhmen in Bilin, in

NiederOsterreich in Pöchlarn. Diesen ersten beiden Lagerhäusern

sind im Laufe der letzten Jahre in Böhmen und Niederösterreich

zahlreiche andere nachgefolgt, und auch in Steiermark und Kärnten
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wurde mit der firrichtang genossenschalüicher Lagerhäuser bereits

brennen.

In Nied erösierr eich standen im Sommer 1901 15 genoseen-

Bchaftliche Lagerhäuser in Thätigkeit. Dieselben wurden alle unter

der Patronanz des niederösterreichischen Landesausschusses errichtet

und der niederösterreichische Landtag hat die Errichtung durch

entsprechende Subyentinnnn gefördert. Bau und Einrichtung der

genossenscbaftUchen Lagerhäuser in Kiederösterreich führt der

Landesausschuis in eigener Begie durch. Zum Unterschiede von

den Lagerhäusern in Böhmen, welche zumeist auf einen grösseren

Umsatz eingerichtet sind, hat Niederösterreicb kleinere Lagerhäuser

mit einem Fassungsraum Ton in der Regel 50—100 Waggons und

einem Kostenaufwand von 4OOU0— 70 000 Kronen für Bau und

maschinelle Einrichtung errichtet. Den Verkauf des in den Lager-

häusezn angeführten und dort marktfähig gemachten Getreides be*

sorgt der ,Verband ländlicher Genossenschaften in Niederösterreich*,

In dem Geschäftsjahre 18l>9 1!'00 betrugen die für die Lagerhäuser

in Niederösterreich verkauften Getreidemenj]^en ir)2 382 Meterzentner,

Ausser Getreide wurden für Rechnung der Mitglieder anch Kartoffeln,

Kleesamen, Linsen, Heu und Stroh verkauft. Im ganzen besorgte

der Verbund den Verkauf landwirtschaftlicher Produkte im Werte

Ton 1901330 Kronen.

Durch die genossenschaftlichen Lagerhäncier kam der Verband

der ländlichen Genossenschaften in Niederösterreich in die Lage,

die direkten Heereslieferungen aufzunehmen, und bat derselbe im
Jahre 1900 den ganzen Bedarf der Intendanz des IL Korps an

Weizen, den grössten Teil des Korubedarfes und einen kleineren

Teil des Hafer- nnd des Heubedarfes gedeckt. Im ganzen wurden

an das Militärärar 5G550 Meterzentner an Weizen, Hafer, Ro^en
und Heu abgeliefert.

Nach dem erfolgreichen Beispiel von Bilin wurden zunächst in

den deutschen Landesteilen Böhmens weitere genossenschaftliche

Lagerhäuser errichtet; im Sommer 190X bestanden in Deutscbböhmeu

9 La<:rerhäuser. Dieselben haben einen Fassungsraum von 100 bis

150 Waggons und sind mit einem Kostenaufwand für Bau und

maschinelle Einrichtungen bis zu 150000 Kronen erbaut. Die Lager-

hausgenossenschaften in den deutschen Landesteilen Böhmens gehören

dem .Zentralverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossen-

schaften Böhmens" an, welch letzterer in Verbindung mit dem
«AllgemeinenVerband landwirtscliaftlichcr Genossenschaften in Oester-

reich* zur Campngne 1901/1902 für die Lagerhausgonossenschaften
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auch deu GeLreideverkauf in die Hand tr«uuiumen hat. Bis dahin

haben die Lagerhausgeuoasenschaften selbstäadig und vereinzelt den

Getreideverkauf besorgt.

In den tschecliischen Landesteilen Böhmens wurden erst im

abgelaufenen Jahre genossenschaftliche Lagerhäuser, im ganzen 5,

errichtet. — In den deutschen Landesteilen Mährens bestehen gegen-

wärtig 4 Lagerhausgenossenschaften , welche dem „Zentralverband

derdeutsclien hindwirtschaftlicheii Genossenschaften Mährens in Brünn*

angehören; in den tschechischen Landesteilen Mährens 3 Lagerluius-

genossenschaften. Oberösterreich und Steiermark haben je eine

Lagerhausgenossenschaft, in Kärnten bestehen zwei deutsche und

eine slovenische.

Im ganzen bestehen sonach im Sommer 19^1 in ganz Oester-

reich 41 Lagerhausgenossenschaften, von denen 15 allein auf Niedef

•

Österreich und 14 auf Böhmen entfallen.

Die öetreidemenge, welche bei allen diesen Lagerhansgcnossen-

flchaften angeliefert und durch diese nuf den Markt gebracht werdra

kann, dürfte auf mehr als 1 ÜÜOOOO Meterzentner zu veranschlagen sein.

£b ist vielfach die Auffassung verbreitet, dass beim Verkaufe

des im Lagerhause befindlichen Getreides jeder einzelne Genossen-

schafter, der sein Getreide dorthin abgeliefert hat. mitspricht, wea*

halb dieser Verkauf auch ein sehr schwieriger sei. Diese Auffassung

ist eine durchaus irrige. Mit dem Momente der Ablieferung des

Getreides geht das Sondereigen tu in des einzelnen Genossenschafters

auf das von ihm angefahrene Getreide ebenso verloren, wie der

Einfluss des einzelnen Genossenschafters auf den Verkauf. Der Ge-

nossenschafter gibt sein Sondereigentum gegen den Anspruch auf die

gleich grosse Menge von der gleichen Qualität auf, und er fiberlässt

der LagerhausverwaltuDg den Verkauf in dem Vertrauen, dass die-

selbe auch in der Lage sein wird, die besten Preise herauszuholen.

Die Grundsiitze für den geschäftlichen Betrieb der Lagerhäuser

und das Verhältnis der einzelnen Genossenschafter zu dem LiBgex-

hause sind in der Hauptsache in den Lagerhausordnungen nieder-

gelegt, und föhren wir als typisches Beispiel nachstehend die Lager-

hausordnung der »Ersten Deutseben Lagerhaus-Genossenschaft in

Bilin* an. Dieselbe bestimmt:

1. Die von der La^erhausgenossenschaft errichteten Lagerhäuser können

von allen Mitgliedern der Genonemchaft gegen Einhaliung der Logerbauaord'

Bang benutzt werden.

2> Es darf nur Getreide (selbätgcbauteäj iu gesundem, trockenem Zustande

angefahren werden. Getreide ia feacbtem, verdorbenem Zaitande irird sarttek-

gewiesen.
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S. Die Qenotaenicbafter kOimeii ihr Getreide jeden Ti^ — mit AnnaliiBe

der Sonn* und Feiertage — beim Lagerhaase anfahren.

4. Für die Einlagerung des Getreides zahlt der GenoMenechafter die all-

jitbrüch von der Hauptversaramlnng iestgesetste I^agerhansgebalu: (gegenwärtig

10 Kreuzer pro Metorzentner).

5. Beiui Anfaliren des Getreideü kommt jeder Sack sofort auf die Wage.

Bienulf irivd das Oetzeide in den im Lagerbame anfgeitollten IfMehiBen einer

lorgflUiigen Reiaigang mitenogen. Nach der Bdnignng wird der Abfall mit

sämtlichen Säcken wieder gewogen. Der Unterschied eigibt das Gewicht des

angelagerten Getreiden. Aii^'ifahren kann jedes Quantum werden. Das Abfall-

getreide darf jeder zum U iu^^ebrauch wieder zurücknehmen oder im Lager-

hause für sich verschroten hissen.

Fttr VentftnbttDg wird 1 */o abgetchri^Mn.

6. Auf Grand des Beingewidites erhUt jeder Lieferant eeinen Lagerhaus-

idiein.

7. Für eingelaj^ertes und cr^t spilter verkauftes Getreide erhält jedes Mit-

glied in seinem La^(.'rhaushLheioe den Tagespreis vom Tage der Einlagerung

eingetrageu. Der im Lügerimusscheine eingetragene Preis wird als Grundlage

der Belehnung genommen und werden darauf 80 7o ausgefolgt. Was beim Ver*

kauf mehr enielt wird, wird nach Abechlag der eigenen Regie im Wege der

Abrechnung mit den einselnen Raiffeieen-Veremen, welche das eingelagerte Ge-

treide auf Qnind der LagerhautBCheine belehnt haben, den MitgUedem nach-

gezahlt

8. Auf Grund <les Lngerhnus.s' lieines zahlm die Raiffeisen-Kassen sofort

jedem ihrer Mitglieder den angewiesenen Betrag aus.

9. Für die Mitglieder uuä denjenigen Ortschafleu, die kemem Kaiffeiden-

Oebiet zugeteilt sind, wird die Belehnrmg und achliecsliobe Abrechnung im
Lageihaaae lelbet von der Lagi^haoagenMaenechaft vorgenommen.

10. Die Lagerhausgenossenschaft fibemimint die Garantie für die Erhal*

tung des gehvgerten Getreides. Es ist jederzeit entsprechend versichert. Die

Genossenschaft stellt die S!lcke zur VerffSgung und vermittelt den Verkauf. Die

Genossenschaft übernimmt auch alle .Arbeiten für Reinigung, W'iegen, Verladen,

Transportkosten und Portoauslagen.

11. Die Hitglieder können auch ihr Saatgetreide im Lagerhanse reinign

oder aneh Getreide nur sehroten lamen. Hierf&r ist ebenfalb nur die al^jAhr*

lieh festgesetzte Lagerhausgebübr zu entrichten (deneit lUr da* Reinigen dee

Saatgetreide« 5 Kreuzer, fOr das Schroten 90 Kreuzer per Metenentner).

' Die Lagerhanegenouencobaft: handelt wohl aof eigene Redmnng, aber

sa Gunsten und auf Gefahr des betreffenden Genossenschaften^ dessen Getreide

sie auf den Markt bringt; sie besorgt also im Grunde doch nur den kommis-

sionsweisen Verkauf, der für die Genossenschaft selbst jedes Risiko anesrhliwrat,

dem einzelnen <ienossenöchafter aber den jeweilig erreichbaren besten Tages-

preis sichert. Und eben darin liegt die Sicherheit und Reellitut der ganzen

Gebarung. Spekulationsgeschäfte sind dabei gans avsgeechlossen, und damit

ansgeediloesen auch die Terlnste, die einsdne gross angeliegte Lagerhane-

gcnoesensdhaften in Deatsdiland, welche Propregeschftfte betreibett, leider an

Terzeichnen haben.
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12. Der aufgestellte Magaziueur arbeitet nach den mit der Lag'erhaus-

verwaltang vereinbarten Lohngebühren (derzeit 3 Kreuzer per Meteraeutner ge*

v«migten Gefareides). Tvmfcgelder «n denielben lu Tetabreidieii, ist unstatthaft

und wird gegebenen Falles verfolgt

Die zur Belehminf^ der Lagerbestände erforderlichen Gelder

erhalten die Lagerhausgenoss» nsrhaften, bezw. die Raiffeisen-Vereine,

?0ü ihrer Genossenschaftszentraie im Lande, der Zentralkassa der

Spar- und Darleheuskassenvereine, und zwar im KontokorrentTerkehr.

Als Grundlage dieser Belehnung dienen lediglich die Ausweise über

die Lagerbestände, welche die Lagerhausgenosaenschaften allwöchent-

lich der Genossenschaftszentrale einsenden. Wenn nicht die Ge-

nossenschaftszentraie selbst den Verkauf des Getreides durchführt,

80 erfolgen die Zahlungen für das Ton den Lagerhaosgenossenschaften

yerkaufte Getreide doch direkt bei der zuständigen Genowenachafts-

xentralkasse fOx Rechnung der betreffenden Lagerhau^noBsenaebaft,

80 daas der toh der Lagerhausgenossenschaft in Anspruch genom-

mene Lombardkredit bei jedem effektiven Verkaufe gleich wieder

abgestoBsen wird.

Die bieherigen Eirfahrungen haboi gezeigt, dass die Lager-

bausgenossenscbaflen, SO gnt ihre Ware und ihr Bestreben ist, doch

vielfachen Anfeindungen, namentlich aus Händlerkreieen, ausgesetsi

sind, und auch die Konsumentenkreise stehen denselben nicht immer
freundlich gegenüber, indem auch diese in den Lagerhausgenossen-

schaften einen preier^fnlierenden Faktor, wenigstens auf dem lokalen

Markte erkennen. Vermöge der besseren Getreidequalität, welche

die LagerhausgenoBsenechaften aof den Markt bringen, erzielen die-

selben in der Regel ja einen etwas besseren Preis. Sie tragen aber

auch dazu bei, dass die Handelskonkurrenz in dem Gebiete, welches

die Lagerbansgenossenachaft kommerziell bearbeitet, bessere Preise

bewilligt, um überhaupt ins Geschäft zu kommen und Getreide, das

sonst seinen Weg durch das Lagerhaus nimmt, an sich zu ziehen.

Der £ndeffekt ist in der Regel eine kleine allgemeine Preissteige-

rang auf dem lokalen Markte, und das ist der Grund, warnm aucb

manche Konsamentenkreise sich den Genossenschaften gegenüber

ablehnend Terhalten. Andere hingegen haben die Verbindung mit

den Lagerhausgenossenschafien wieder gerne aufgenommen tmd halten

dieselbe, da sie gut bedient werden, auch aufrecht.

Abgesehen von den Schwierigkeiten, welche sich ans den ge-

nannten Orllnden beim Absätze des Lagerhausgetreides ergeben,

verfügen die einzelnen Lagerhausgenossenschaften aber auch nicht

immer Ober die zu einer erfolgreichen Bearbeitung des Marktes
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erforderlichen kaofmänDischeii Kräfte. £b fiUlt der einzelnen

Genossensdiaft inebesondere schwer, Beziehungen auf dem fernen

Markte anzuknüpfen nnd diese Beziehungen auch entsprechend nnd

nachhaltig zu pflegen. Dazu ist es vorgekommen, dass die Vertreter

einzelner Lagerbaasgenossenschaften, so lange diese selbst nnd Ter*

einzelt auf den Harkt gingen , oft auf demselben Platze sieh be-

gegnet und dort, natQrlich nicht zum Nutzen der Lagerhausgenossen*

Schäften, Konkurrenz gemacht haben, und dieselbe Konkurrenz,

nur in erhöhtem Masse, mttssen sich die Lagerhäuser machen, anch

wenn sie ihr Getreide durch ihre Landesorganisationen auf den

Markt bringen. Die genossensdiaftlichen Landeso^anisationen sind

in den einzelnen Landern Oesterreichs aber awdi sehr Terschieden

ausgebildet und nicht jede Landesorganisation yerffigt Aber die

erforderlichen Mittel und Kräfte zu einer erfolgreichen Bearbeitung

des Getreidemarktes. Man denkt in neuester Zeit deshalb daran,

den , Allgemeinen Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften in

Wien*, welcher seit dem Vorjahre ftlr die ihm angehörigen Landes-

organisationen auf dem Gebiete des gemeinsamen Einkaufes ein

kommerzielles Zentrum geworden ist, auch zu einem kommerziellen

Zentrum für den Getreideabeatz zu machen, nnd durch diesen

«Allgemeinen Verband* auch den Getreideverkauf fttr die Lager-

hausgenossenschaften in den einidnen Ländern einzuleiten nnd

durchzuführen. Ausgenommen hiervon sind vorläufig nur die Lager-

hausgenossenschaften in Niederösterreicb , weil dieaelbra in ihrem

Landesverbände bereits eine eigene Verkaufsstelle besitzen.

Die Einleitungen zur Bearbeitung des Getrmdemarktes durch

den .Allgemeinen Verband* sind bereits getro£Pen, zahlreiche ge-

schäftliche Beziehungen wurden angeknüpft, nnd anfangs September

laufenden Jahres waren beim „Allgemeinen Verband* vornehmlich

aus Böhmen und Mähren an 300 Waggons Gerste bemustert. Damit

geht der „Allgemeine Verband" nun auf den Markt, wobei er

namentlich für la Qualitäten in erster Linie den besser lohnenden

Auslandsmarkt ins Auge fasst, während mindere Qualitäten auf

dem Inlandsmarkte placiert werden sollen. Im übrigen ist für die

Anstellung ja insbesondere auch die Frachtlage entscheidend, wes-

halb bei günstiger Relation gute Qualitäten auch auf dem Inlands-

markte oft entsprechend placiert werden können. Der Versuch der

Zentralisation des Getreideabsatzes, welchen der . Allgemeine Ver-

band landwirtschaftlicher Genossenschaften in Oesterreich" soeben

macht, ist jedenfalls der Beachtung wert, und darf man der weiteren

Entwickeluug mit Interesse entgegensehen. Gelingt es dem ,Ali-
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gemeiuen Verband*, für das Getreide der seinen Landesorgani«5ationeii

angeschlossenen Laü'f'rhau.sgenossenschafteü neue Absat / weije zu er-

schliessen und {riinstige Preise zu erzielen, dann ist den Lairprliaus-

genossenscliaften und ihren Lainle^-ni jranisationen die kommerzielle

Sorjre. wpim nicht ganz ab<?en()ninieu. ao doch wesentlich erleichtert,

und eine li^t.' Bürgschaft für die Prosperität der Lagerhans^^enu^sen-

echaften getrebeu, welche auch nach ihrer vortrefflichen technischen

Einrichtung zu erwarten ist. Dem Konsum aber werden durch die

allen Lagerhau.s|>;enossenschaften gemeinsame Zentriilstelle von Jahr

zu Jahr immer grössere Gelreidemengen in bester »^iimlitüt augeV>oten

werden können, eine Konzentration des An^jebotes. welche auch den

grossen Konsumenten die Eindeckung ihres Bedarfes nur erleichtprn

und verbilligen kann. Es erscheint die Weiterentwickelung der

genossenschaftlichen Lagerhäuser mit der ins Auge gefassten Zen-

tralisation des Getreideverkaufes daher auch vom Standpunkte der

grossen KonAumenten nur wünschenswert.

b) Die Grenzen der genossenschaftlichen Organisation

des Getreide Verkaufs in Oesterreich.

Die vorstehend geschilderte EntWickelung des genossenschaft-

iichen Getreideabsatzes in Oesterreich berechtigt zu guten Hoft'-

nQDgm fttr die Qetreideproduzenten und für die Volkswirtschaft,

wenn wir uns auch tot Augen halten wollen, dass die Bürgschaft

fttr ihre Verwirklichung, eine tüchtige kommerzielle Organisation,

ent noch geschaffen werden muss.

Das Getreidegeschäft ist heute ein ausserordentlich schwieriges

Geschäft; es erfordert wie vielleicht wenige andere Warenkenntnis,

Intelligenz und kaufmännischen Weitblick und eine Vertrautheit mit

den Marktverhältnissen nnd Handelsgepflogenheiten, welche man nur

durch jahrelange Uebung erwirbt. Es braucht also tUchtiger, kauf-

männischer Kräfte, die, so lange sie nicht innerhalb der Organisation

selbst heranwachsen, vom Handel herUbergenommen werden mfissen.

Mit untergeordneten Kräften ist aber dabei nicht gedient, es müssen

Persönlichkeiten in den Dienst der Genossenschaften gestellt werden,

die in ihrem Erwerbszweige zu den besten gehören, denn es soll

ja in der Konkurrenz mit den privaten Händlern der Sieg errungen

werden. Dass die einzelne Genossenschaft die Mittel nicht aufzu-

bringen in der Lage ist^ am derartige Kräfte zu besolden, ist klar;

und der Erfdg der ganzen Bewegung wird daher wesentlich davon

bedingt sein, in welchem Umfange die Zentralisation des Verkaufs

.wird duxebgefilhri werden kOnnen.
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Dass jemand ein tüchtiger Landwirt und ein gewissenhafter

Genossenschafts- oder Verbandsobuianti ist, macht noch nicht, dass

er die Eigenschaft für die mit dem Amte verbundenen Aufgaben

besitze, und es ist nicht sehr verwunderlich, wenn die Handelskreise

von den Absatzschwierigkeiten der genossenschaftlichen Lagerhäuser

zu erzählen wissen. Es ist heute kein allzu seltener Fall, dass,

nachdem vergeblich der direkte Absatz der Ware an den Gross-

konsnm versucht und darüber die Konjunktur versäumt worden ist,

schliesslich doch die Intervention des Berufshändlers in Anspruch

genommen werden muss, nnd dieser Umstand mag auch den von

den Handelskreisen bei Gelegenheit der Terminhandelsenquete ge-

äusserten Skeptizismus bezüglich des genossenschaftlichen Getreide-

Terkaul^> Nahrung gegeben habpu.

Das ist aber keineswee- lie emziire Schwierigkeit, die zu über-

winden ist: eine kaum iiii:iiier ernste ergibt sich au8 der Qualität

der üüterreichischen üetreirlekonsumenten.

Die Lagerhausgenossenschaften werden nicht allenthalben in

der Hppresverwaltung einen so guten Abnehmer für ihr Getreide

tindeu können, wie in Niederösterreich. Wir wollen davon absehen,

dass auch die Aufnahmsfähigkeit der Heeresver^valtung eine be-

grenzte ist. Man wird aber nicht vergessen dürfen, dass speziell,

was Brotfrürlite betrifft, die niederösterreichische Produktion zumeist

eine Qualität erster Güte liefert -— wir erinnern nur an den March-

felder Weizen, der manchem Banater nicht nachsteht, — was haupt-

sächli<'h auf natürliche Verhältnisse zurückzuführen ist. In den

übrigen Landestcilen ist die natürliche innere Beschaffenheit gprosser

Quantitäten eiue derartige, dass sie unbedingt einer Aufbesserung

durch importierten ungarischen Weizen bedürfen ^ Sie können daher

nur von wirklichen Industrieetablissements aufgenommen werden,

die diesem Geschäfte, das weder technisch noch kommerziell ein

sehr einfaches ist, gewachsen sind. Der ämhsche Betrieb ist nicht

darauf zugeschnitten. Die Hauptabnehmer werdea also doch die

privaten Konsumenten bleiben; für Braugerste aiad sie die ana-

achliesslicheu Abnehmer. Industrieetablissements, Mühlen und Braue-

reien, Spiritaafabriken, Stärkefabriken etc. sind also die Kunden.

Diese yerlangen aber langfristige Kredite, wie sie ihnen der

Handel einräumt und wie sie ihnen unentbehrlich sind, da sie auch

ihrerseits ihren Abnehmern lange Kredite su gewähren geawimgen

' Die Lagerhanegenofleenadtaften können sur Verl^eeserang der Qoalität

wesentlich nvr beitragen» was Reinhdti Gewicht nnd Trockenheit des Oetrddes

betrilit; die naitirlichen EigeMchallen «ind kaum in Jahren stSrker verlnderlicb.
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sind, insbesondere die Müller den Bäckern. Nur sehr grosse und

kapitalkräftige Inriiistrieetablissements pflegen neben dem Kredit-

kauf den Barkauf. Es ist uns aber ans früheren Darlegungen be-

kannt, dass die österreichische Mühlenindustrie überwiegend Klein-

industrie ist. Nach der Aussage, die ein Experte aas Müllerkreisen

in der Terminbandeisenquete ^ gemacht bat, wären in Oesterreich

25 000 kleine und mittlere Mühlen vorhanden. Diese nehmen Kredite

von 8 Wochen bis zu 6 Monaten in Anspruch, teils o£fene Buch-,

teils Wechselkredite. Auf so lange muss man Geld vorstrecken

können, wenn man das Geschäft dem Handel abnehmen will. Ausser-

dem mndien auch diese Verhältnisse wieder tüchtige kaufmännische

Leitung, welche sich der Gefahren dieses Geschäftes bewusst isfc,

die einzuräumenden Kredite, die Solvenz der einzelnen Käufer flOrg»

faltig in Erwägung zieht, zu olner Lebenafrage für den genossen*

schafUichen Getreideverkauf. Wenn auch vorweg bemerkt werden

solly dasa die österreichische Mühlenindustrie im allgemeinen in dem
Rufe grosser Solidität steht, so sind doch die Verhältnisse in der*

selben unter der Einwirkung der ungarischen Konkurrena andauernd

krisenhaft.

Auf der anderen Seite ist aber auch der Lombardkredit, welchen

die Genossenschaft dem einzelnen Genoraenscbafter auf das ein*

gelagerte Getreide gibt, nicht gefahrlos.

£s besteht im allgememen die Tendenz, die Vorschussquote

dem Tageswert der Ware möglichst anzunfthem; zumeist werden

90 *^/o desselben vorgeschossen. Dass ein grösserer Freissturz die

Genossenschaft leicht gefährden kann, ist wohl kein mÜssiges Be-

denken, wenn mau im Auge hält, dass z. B. bei Gerste oft noch

Wochen nach der Ernte die Preisbasis eine wenig stabile und sichere

ist. Selbst gewiegte und wohlorientierte Händler sind oft nicht in

der Lage, zuverlässige Taxationen des Wertes zu geben, und es ist

bei Gerste nichts Seltenes, dass der Abstand zwischen Forderung und

Taxation 2—^5 Kronen pro 100 kg beträgt. Die Lagerhao^nossen-

schaft ist aber hier in einer weit schwierigeren Situation als der

Händler, ein öffentlicher Wertmassstab, wie ihn für die Übrigen Ge*

treidegattnngen der Preis des üsancegetreides gibt, exvtiort nicht

und ausserdem ist zur Beurteilung der kllnftigen Preisgestaltong

bei Gerste die genaue Kenntnis der auslindtsohen Marktrerkältnisse

uneriässlich, da wir mit dieser Fruchtgattung auf den Export an*

gewiesen siod. Vielleicht wird aber auch diese Schwierigkeit durch

> Ajum Fcbaich, Stenogr. Prot d«r Tennmhandeltenquete III, S. 9.
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die Erhöhung der kommeniellen Tüchtigkeit der Zentralbureane

auf den grossen Märkten des Qetreideliandels gemfldert werden

können. Dieses wenigstens mnss in der Lage sein, sieh anf dem

Harkte rasch snrechtEufinden, was bei einem Massengat, dessen

Handelsbewegung, in Europa wenigstens, statistisch noch nicht er&sst

Ist, ansschliesslich dnrdi kanfnAnrnsclie Intuition geschehen kann.

Sind wir nnn auch, ungeachtet der besprochenen Schwierig-

keiten, weit entfernt davon, die rolkswirtschaftGcbe Bedeutung des

genossenschaftlichen OetreideTerkaufs und die Rolle, welche derselbe

in der künftigen Entwickelung des Getreidefaandels zu spielen berufen

sein wird, zu unterschätzen, so halten wir es im Hinblick auf die

Schlaj^worte der politischen Agitation doch für nötig, die Grenzen
dieser Bedeutung zu erörtern. Den Schlafjworten zufolge möchte

es scheinen, dass neben der ^^enossen^f li;iitltchen Organisation des

Getreideverkaufs die kapitalistische ihre iti)lle ausgespielt habe oder

doch in absehbarer Zeit ausr^espielt haben werde, und dass ins-

besondere die grossen zentralen Märkte durch die genossenschaft-

liche Organisation des GetreideVerkaufs ihre Bedeutung einbüssen

werden. Das ist aber wenigstens für Oesterreich und Wien urig

und unzutreffend. Wenn von Deutschland unter Hinweis auf frühere

Zeiten noch mit einem Schatten von Wahrscheinliclikeit behauptet

werden kann, dass es unter gewissen Verhältnissen seinen Getreide-

bedarf selbst hervorzubringen vermag, so trifft dies für Oesterreich

(,die im Reichsrute vertretenen Königreiche und Länder") durchaus

nicht zu. Ob die Gemeinsamkeit des Zollgebietes mit Ungarn,

welche diese Thflt'sarho mildert, aufrecht bleibt, ist im Momente

wenigstens ungewiss. Aber selbst in diesem Falle ist zu 1 edcnkcn,

dass auch Ungarn in dem Masse, als es sich industriell entwickelt

und seine Bevölkerung wächst, immer weniger Getreide für Oester-

reich verfügbar haben wird.

So sehr es nnsteren Landwirten, die unter der Agrarkrise ge-

wiss empfindlich leiden, zu gönnen ist, wenn sie durch die geschil-

derte Organisation zn einer besseren Verwertung ihres Getreides

gelangen, so kann doch darum nicht die Beseitigung jener Organi-

sation verlangt werden, die der Versorgung der Millinnpn Menschen

dient, welche die heimische Produktion nicht mit Brot zu versorgen

vermag. Das Vorhandensein selbst eines dichten Netze.s von ge-

nossenschaftlichen Lagerhilusern und einer tüchtigen kommerziellen

Organisation des genossenschaftlichen Getreideverkaufes, w^as beides

noch in Zukunft steht, kann den Xmporthandel nicht überflüssig

machen.
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Die Absiitzorgiinisationen der Landwirte sind aber auch materiell

nicht aasreichend, um eine entscheidende Rolle in der Getreide-

Versorgung Oesterreichs zu spielen. Wir haben erfahren, dass der

Oesamtumsatz sämtlicher Lagerhausgenossenschaften in Oesterreich

gegenwärtig auf 1000000 Meterzentner geschätzt werden darf. Es
beträgt aber die Ernte Oesterreichs im Durchschnitt der Jahre

1890^1890 in Millionen Meterzentner jährlich:

Weiacn 11,9

Eoggen 19,2

Gerste . . , 13,1

Hafer 17,2

Mais 4,3

Zasammen 05,7

Mag man immerhin der Anschauung sein — und wir selbst

teilen sie —, dass in der Folge nocli ein erheblicherer Teil dieser

Getreidemengen von der gent -seuschaftlichen Organisation erfasst

werden dürfte, hü wird diesem Wachstum doch nur allmählich statt-

finden küiiuen und seine natürlichen (irenzen linden, in den topo-

graphischen Verhältnissen und in der Grundbesitzverteilung.

Die Lagerhausgeno>.senschaften sind also und können alier

Voraussicht nach immer nur sein ein Glied, und ein sehr nützliches

Glied in der Organisation des österreichischen Getreidehandels, aber

eben nur ein Glied, und einer d^r eifrigsten Freunde der genossen-

schaftlichen Organisation des Getreideabsatzes, WyooDzmsKY \ sagt

mit Bezug auf die süddeutschen Lag^'rhausgenossenschaften , deren

Struktur und Entwickelungsbedingungen denen unserer selir ähnlich

sind, es sei „ausgeschlossen, (]n^^ ;f.nf die Mitwirkung des Handels

verzichtet werden kann. Wir konneu mit dem Handel nur innerhalb

gewisser Grenzen konkurrieren" und eine Einwirkung auf die Preise

sei also nicht möglich, selbst wenn alles in der Rhein provinz erzeugte

Getreide genossenschaftlich verkauft würde. Was lediglich erreicht

werden könne, sei eine Verkürzung des Weges vom Produzenten zum

Konsumenten, eine Ausschaltung überflüssiger Mittelspersonen.

Soweit unsere Landwirte Konsumenten von ausländischem Futter-

getreide sind — und das sind sie, wie wir dargethan haben, in

immer steigendem Umfange haben die Lagerhausgenossenschaften

selbst ein starkes Interesse an der Fördemng der kapitalisti<;chen

Organisation des Handels. Wenn wir es auch nicht als durchaus

utopisch bezeichnen wollen, dass speziell dieser Teil des Import-

* Bar. Wtgodzinsry, Der gemeinsame Absatz landwirtschaftHcher Erzeug-

nisse. Otabadi 1895.
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handels defeiiut in die Binde der Lagerbausgenoflsenflehaften fiber^

geben wirdi so iit die Entwiekelung, wie wir gesehen haben, bente

noch sehr weit davon entfernt Sdbst wenn die genossemehaftliche

Organieation des Getreidehandels die Bedingungen in sich trflge^

die Erbechall nach der kapitalistischen Oiganisation des Getreide-

handels anzntreten, reif dazn ist sie heute anf keinen Fa]l nnd wird

es noch hinge nicht sein.

Aber wie den Einkauf so können die Lagerhausgenossen-

flchaften auch den Verkauf des eigenen Getreides heute nicht unter

AusserachtlaaBung und mit ginzlidier Umgehung der kapitalistischett

Organisation und insbesondere des Zentrahnarktes Wien dnrch-

ftthren. Denn hior konsentriert sich noch immer der hedentendsle

Teil des Csterreichischen Getreidehandels, und hier findet die Preis-

bildong statt, nicht kraft eines äusseren Zwanges, sondern kraft

der historischen Entwiekelung, die wir kennen gelernt haben und

auf Grund TOn Beziehungen zu den Konsumentenkreisen und Märkten

des In- und Auslandes, welche in fQnfundzwanzigjäbriger Arbeit

aUraählich erst erworben und gefestigt werden konnten, wie sie

auch die Lagerhausgenossenschafken nur allmählich werden erwerben

können. So lange ist für sie der ordnungsgemäss funktionierende

Zentralmarkt in Witn nicht minder wiclitif? als für die Brotkon-

sumenten, und dass ujau sich dieser liiikeniitnis m praxi keineswegs

verschliesst, beweist die Thatsache, dass die gemeinsamen Ver-

kautsbureaus in Wien errichtet werden und dass speziell der nieder-

österreichische \ t^rband sich au der Bdrse für landwirtschaftliche

Produkte direkt vertreten lässt.

Die Unterdrückung oder Zerstörung der gegenwärtigen Organi-

sation des Oetreidehandels oder auch nur die Herabmmderung ihrer

Bedeutung und Leistungsfähigkeit muss daher fOglich als eine den

Interessen der tiberwiegenden Mehrheit der österreichischen Bevöl-

kerung, der Landwirte mit inbegriflPen, zuwiderlaufende unwirtschaft-

liche und mit Rücksicht auf das unsichere handelspolitische Ver-

hältnis zu Ungarn gefährliche bezeichnet werden. Speziell die

Konstruktion eines Gegensatzes zwischen der Entwit ki lung der

Lagerhausgenossenschaften und der des Zentralmarktes Wiens ist

um so demagogischer, als der letztere für inländisches Getreide

kaum eine Rolle spielt. Nur iiiederösterreichistbes Gotr^ide findet

zu einem Teile seinen Weg in den Konsum diircli di Wiener

Produktenbörse, 95*/o des in Wien gebändeltes Getreide sind, wie

schon an anderer Stelle erwähnt wurde, ungarischer und auslän-

diacher Proveuienz, zum Teile für den Transit, zum Teile für den
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Import besÜmmt. Lage aber auch die Ffilirang des Imporühandels

in den Hftnden der Lagerhausgenoeaenscliaften, dann v&ren diese

eben nicht mehr Getreide Terkaufende Prodnsenten, sondern —
kapitalistische Handelsuntemehmimgen, die eich derselben Yerkehrs-

formen bedienen mllssften, wie heute der private HandeL

Wir kommen daher zu dem Schlnsse, dass der Grundaats einer

Tcrntlnftigen GetreidehandekpoÜtik sein müsse: kiftfügste Förderung

der genossensehafUichen Organisation des Getreideverkauli und zwar

auch durch materielle ünterstfitsong auf der einen Seite, reforma-

torischer Konservakismus in Bezug auf die gegenwSrtige Organi-

sation auf der anderen Seite.

V.

fieformbestrebungeu und Iteloriuvorsehläge.

1.

Die Beform des Lagerlians- und Terkehrawesens.

Unter den Ursachen der nordamerikanisehen Getreidekonkurrenz

ist eine ausserordentlich bedeutsame, die in Europa bisher nicht

genfigend gewfirdigt worden ist: die überlegene Yerkehrsteehnik.

Insbesondere dort, wo es sich um das Ersparen menschlicher Arbeit

und Beschleunigung des Verkehrs handelt, ist der Fortschritt in den

Vereinigten Staaten ein gewaltiger und noch immer bringen neue

Ergebnisse der angewandten Mechanik Einrichtungen zum Einladen

und UmUden Ton Massenprodukten auf den StapelplStzen, welche

eine geradezu TcrblfliFende Vereinfachung und Verbilligung des Ver-

kehrs ermöglichen K Dass die Farmer der Vereinigten Staaten heute

trotz der nicht eben unbedeutenden Konkurrenz Argentiniens ihre

* Im Jabre 1872 berichtet der Gotenrerkehndirektor der Baltimore-OhiO'

Bahn, dan im Januar ilieses .Tahrc» allein das Umladen des Gefareidee Tom
Eigenl'tahnwagen ins Schifl', durch Menaclionkrafl vollzoprcn, etwa 4—5 Genta

j«er Bushel gekostot bat, dass aber bald darauf, nacb der Eröfinung eines

<^OOUUU Busbels fassenden Elevators, di& Gebühr für Umladung, Wiegen und

Beinigen, BOwie fOr zehntägige Lagerung auf 1,75 Cents festgesetzt worden ist

and da«e sich die siir Unladosg emes Sohiffe« ii<ltige Zeit von S—10 Tagen
alsoUald auf dMOSOviele Stunden erniäsaigt hat (Archiv filr Eisenbahnwesen,

herausgeg. vom preuss. Ministerium für öifentl. Arbeiten, Jahrg. 1901, Heft 1,

P. 93.) Die Calumet- und Hekla Minen-Aktiengesellschafl hat 1898 fünf hydrau-

lische Kohlenaufzüge bauen lassen, wodurch sich die Kosten der Kohlenuiuladung

von 27 Cent« aof nicht weniger als 1 Cent per Tonne Tenninderteai. (SartoriuSi

Die Handelibihuis der Vereinigten Staaten. Berlin 1901, S. 18.)

IVieiMr StedlMi. m. Bd., l. Bell. 10 [16]
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Position auf dem Weltmärkte behaupten, danken sie neben «ler Ver-

billigung" der einheimischen CSetreidetarife \ zu welcher der Bau von

Kanälen mclii wenig beigetragen bat, iu erster Keihe dieser Ueber«

legenheit der Verkehrstechnik.

Dass insbesondere bei uns auf diesem Gebiete noch sehr viel

na( liziibolen ist, hoffen wir klargestellt zu haben und es erübrigt

uns nur noch zu erörtern, in welcher Richtung der Hebel des Fort-

schrittes zunächst angesetzt werden muss.

Die vorangegangene Darstellung dürfte von selbst die Erkenntnis

aufgedrängt haben, dass vor allem eine prinzipielle Aenderung der

Lagerhauspolitik in allen Fragen in dem Sinne notwendig ist, dass

für die freie Entwickelung Ranm geschaffen wird.

Der Anfang muss daher mit einer Aenderung des Lagerhaus-
gesetzes gemacht werden, welche wesentlich folgende Reformen

nmfassen musste.

Das Konzession SSj<;tem wäre zu beseitigen. Wie in Frankreicb

soll die Anmeldung bei der Gewerbebehörde und der Erlag der TOr-

geschriebenen Kaution zur Errichtung eines öffentlichen Lagerhauses

genfigen. Die Belehnung durch das öffentliche Lagerhaus wEre ztk

ge.statten. gleichzeitig aber w&re, um einer etwaigen Monopolisierung

der Belehnong durch dasselbe yorznbeugen, ihm die PÜicht zur Aus-

gabe Ton Lagerscheinen präzise aufzuerlegen und die Umgehung

derselben mit Geldbussen bezw. Einstellung des Betriebes zu be*

drohen. Auch soll, wie in Frankreich, der Lagerhausunternehraung

die Belehnung nur gegen Lagerschein gestattet sein, nicht in blossem

Kontokorrentverkehr, weil dies ?.ur Einbürgerung des Instrumentes

wesentlich beizutragen geeignet ist, ohne den Verkehr su erschweren.

Das Recht zur Aasgabe indossabler Lagerscheine sollen zumindest

alle öffentlichen Lagerhäuser, die genossenschaftlichen Lagerhäuser

und alle öffentlichen Transportanstalten für die in ihren Magastinen

eingelagerten Waren haben.

Das Warrantsystem wäre prinzipiell auf die Basis jener Auf-

fassung zu stellen, welche der deutsche Jnristentag von 1892 zu der

seinigen gemacht hat und welche auch die Grundlage der auf den

L^erschein bezüglichen Bestimmungen des neuen deutschen Handels-

gesetsbucbes und des neuen deutschen bürgerlichen Oesetzbuches

bilden. Danach sind an die tJebergabe des Lagerscheines zn knüpfen;

' Vgl. Aufsatz .Getreidetransport und EiienbalinweBen in Amoiika* vou

Kurt WiiDSiini.D im .Arehiv iBx Eiieobahnwesen', hsKansgeg. vom piaussischen

HiBiiteriom Ar öSiBiitiiche Arbeiten, Jahrg. 1901, Heft 1.
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a) der Uebergan^ aller Rechte aus dem indossierten Papier

gegen das Lagerhaus;

b) dieselben rechtlichen Wirkungen, welche an die Uebergabe

der Güter selbst, sich anknüpfen würden.

Wir verschliessen uns aber nicht der Einsicht, dass das Lager-

pfandscheinsystem entsprechend reformiert, speziell für den landwirt-

schaftlichen Mobiliarkredit immerhin Bedeutung gewinnen mag. Die

Lagerhausgenossen z. B. kostet die zweite Unterschrift nichts, denn

sie wird von dem Genossenschaftszentralverband gegeben, und dem

bäuerlichen Verpfänder wäre es so thatsächlich möglich, wie es die

Absicht des Gesetzgebers gewesen ist, Geld auf seine Ware zu dem-

selben Zinsfusse zu bekommen, welchen die Bank für gute Wechsel

berechnet, also zu dem billigsten, der im Geldmarkte überhaupt

möglich ist.

Wir glauben daher nicht, dass das Lagerpfandscheinsystem über-

haupt beseitigt werden soll; nur die Beschränkung des Handels mit

seinen vielfach anderen und wechselnden Bedürfnissen auf dieses

System soll entfallen. Im Gesetze wären neben der Ausgabe von

einfachen Lagerscheinen im Sinne des deutschen Gesetzes, die von

Lagerpfandscheinen und endlich die von Lagerscheinen nach dem

Muster des englischen Zweischeinsystems zu regeln und es wären

die öffentlichen Lagerhäuser zu verpflichten, dem Einlagerer den

Warrant in derjenigen Form auszustellen, in der er dies verlangt. Die

österreichisch-ungarische Bank aber wäre zu autorisieren, einfache

Warrants über W^aren, die einen Börsenkurs besitzen, zum Lom-
bard zuzulassen. Mit Recht weist Gam:^ ^ darauf hin, dass die Hisken

der Bank bei der Effektenlombardierung, die sie anstandslos unter-

iiiiiiint, ml grdsaer sind als bei der Lombardierung gewisser Waren-

gattungen* Wenn die Bank Getreide beispielsweise mit 80 > des

Wertes bevorschnsst, so bleibt ihr bei dem gegenwärtigen Durch-

Hchnittspreisstande Ton 8 Kronen eine Marge für Preisschwankoogeo

Ton 1,60 Krone, wobei ihr im Falle der Wertverrainderung, die

bei börsenmässig gehandelten Waren leicht kontoolUerbar ist, un-

benommen bleibt, Verstärkung des Pfandes zu verlangen. Für das

immerbin grossere Bisikot mit dem die Lombardierung dem Weohsel-

bezw. Wanrantescompte gegenüber verbunden ist, wäre — nach dem

Vorschlage Gaxps — die Bank durch eine kleine ProTidon ent-

schädigt.

Eine derartige Ausgestaltung des Warrantwesens, welche den

* Oahf, D« laiidwirtMhaaiiehe KredÜ Berlin 1894, S. 164 ff.
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versrliiedeusten Bedürtnissen Rechnung trägt, müsste auf den Handels-

verkehr ausserordentlich belebend zurückwirken und wäre ein Gewinn

für dio ^^^esauite Volkswiit.Hchait.

Wie iin Gest't/., sn müssten anch in tarifarischer Beziehung

alle SonderUegünstigiiiiu;en dadurch verschwinden gfemacht werden,

d;ls^ die für das; städtisrlip Lagerhaus hesteheinlen ;uif alle Unter-

neliniunixen in is gedehnt ^ve^den, damit die i'ri vattliiitigkeit nicht ge-

lieiiiuit int. Wenn das stadtische Lajjerhans reorganisiert würde,

kiiniitü es wohl einen LTtisseren Verkehr des L nischlagdienstes und

des Lagergeschäftes litMirgen, wäre aber auch dann nicht in der

Lage, den ganzen \'erkelir zu bewältigen, insbesondere in den Herbst-

monaten unmittelbar nach der Ernte. Auch können die terneren

Schicksale des Handels in Wien nicht länger von den Wechselfttüeu

und Zufälligkeiten der Gemeindepolitik abhäntriff bleiben.

Für eine Reorganisation des Donauumsch 1 a trs im Jahre

1890 waren zu der Zeit, als sie das erste Mal erwogen wurde, zwei

Alternativen vorhanden. Die eine, die freie Konkurrenz begünstigende,

war die Ausrüstung eines vom städtischeD Lagerhause unabliäncrigen,

jedermann frei zugänglichen Landungsplatzes für den Umschlag, die

andere eine Erweiterung- df>r -städtischen Lagerhausanlagen.

Die erstere Alternative, obwohl die im Interesse der allgemeinen

Eutwickeiung vorteilhaftere, konnte, teils wegen der Zerstückelung

der Uferplätze, teils deshalb praktisch niclit in Betracht kommen,

weil weder die Donauregulierungskommi.ssion noch die Regierung

die Neigung bekundeten, die notwendigen Investitionen vorzunehmen.

Die DonaudampfschiflFahrtgesellschaft, welche als die ari einer glatten

Abwickelung des Donauumschlags mei^^tbeteiligte Partei am ehesten

berufen pewe.sen wäre, diesbezüglich Einrichtungen zu treffen, gab

w ohl ein umtassendes Reorganisationsprojekt zum besten, lehnte aber

selbst dessen Ausführung ab.

Diese Investitionen vorzunehmen war aber unter allen amPrater-

quai vertretenen Verkehrsinstituten das städtische Ln£r»>rlmus. nU das

bedeutendste und für den Handel wichtigste, niclit nur in erster

Reihe berufen, sondern dank kleiner Privilegien und der grösseren

Unterstützung, die ihm als dem Institut einer öffentlichen Korpora-

tion seitens der öffentlichen Verwaltung und der Eisenbahnen vor

dem Privatkapital sicher war, in finanzieller Beziehung am ehesten

in der Lage. Denn es kamen selbst nur tür die Aufstellung von

Elevatoren bedeutende Investitionen in Frage, weil der Unternehmer

erst an Stelle der gebüschten Ufer senkrechte, steinerne Quaimauern

herstellen muss, was sonst überall bereits bei der Anlage des Hafens
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zu geschehen pflegt. Aut gttiü-rhten "Ufern ist die Einrichtung Lines

rationellen Maschinenbetriebs unmöglich, weil z. B am Donaudurt h-

stich bei Niedrigwas.ser die Schiffe 16 m von der Fjoschunpskante

al)>tehen. Bei rü^si r Distanz, die gej^^enwärticr .*rhon ri[it> Arl)eits-

ver8cli Wendung im Geiuicre hat, indem sit^ dor Arbeiter mit jedem

einzehien Sacke durchlautVn muss, müssten Krahne und Elevatoren,

um bis zur Mitte der SchL
i
pe zu reichen, eine Ausiadunfj; \on

20 m haben, was das Doppelte der allgemein üblichen Ausladung ist,

wodurch der Effekt des üdaschiueDbetriebs natOrlicb aufgehoban

werden würde.

Die HoÖnuiigen der Kaufleute blieben also auf das ?^tädti.sche

Lagerhau.s beschränkt. Der Direktor desselben, dem es an Einsicht

in die Bedürfnisse des Handels und an Unternehniungssinn nicht zu

fehlen scheint, wies auch bereits Ende der achtziger Jahre ^ auf

die Notwendigkeit einer neuerlichen bedeutenden Erweiterung der

Lagerhausaulagen, der Einführung des Maschinenbetriebs, sowie der

Aufstellung mechanischer Reinigungsvorrichtungea hin. Aber der

Direktor ist nur ein Beamter der Kominaae — und die Kommime
that nichts.

Die Kaufmannschaft appellierte an die Regierung, worauf diese

im Jahre 1887 der Wiener Handelskammer ein Elaborat über die

Reorganisation der Wiener Landungsplätze abforderte. Nach weiteren

drei Jahren, wahrend welcher die Klagen der Kaufleute immer

dringlicher wurden, veranstaltete das Handelsministerium im No-

emb(Mr des Jahres 1890 unter dem Vorsitze des Sektionscbefs Ritter

V. Bazant die mehrfach citierie £nquete unter Zuziehung von Ver-

tretern sämtlicher am Donauuni5;chlag interessierter Korporationen,

der kaufmännischen sowohl als der Transportunternehmungen. Die

geschilderten Cebelstände wurden nun aktenmässig festgestellt;

aber heute noch, elf Jahre nach Veranstaltung dieser Enquete,

befindet sich der Wiener Donannmschlag, von einigen nn-

snreicbenden Verbesserungen und Erweiterungen ab*

gerechnet, in derselben Verfassung wie damals! Eine

Besserung der Verhältnisse beim städtischen Lagerhause war 1892

dadurch herbeigeführt worden, dass die Donaudampfschiffahrtsgesell-

scbaft auf die Mitbenutzung der Station ,Wien-Lagerhaus* ver-

ziehten konnte, da sie die Errichtung einer eigenen Station «Wien-

Praterqnai* fttr ihren Bahnverkehr erwirkt hatte, mit jenen Be-

schränkungen allerdings, welche früher gekennzeichnet wurden.

> Rechenadialbbericfate 1886, 1887, 1888.
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Im Jahre 1893 endlich schien eine günstige Wendung eintreten

ZU sollen. Der damalige Bürgeruieister Gki bl setzte sich wegen

Reorganisierung des städtischen Lagerhauses mit dem k. k. Handels-

ministerium ins Einvernehmen. Durch Intervention desselben und

dnrch das Entgegenkommen der Donaudampfechißahrtsgesellschaft

konnte es einen bis dahin von der letzteren okkupierten, an ihre

Lände angrenzenden Landungsplatz unter günstigen Bedingungen

pachten und dadurch seine Leistungsfähigkeit für den Umschlag-

verkehr erheblich steigern. Während früher nur 9 Schifte angestellt

werden konnten, war jetzt die Anstellung von 14 Schitieu möglich

und konnten 100— 140 Waggons gegen früher 70—100 täglich um-
geschlagen werden.

Gleichzeitig wurd* n Schritte einer A us^i stultuiijj; d^^r Magazins-

anlagen und zur Einfiilinin^ dea Mas« liiiu nbetnebes eingeleitet. Unter

dem 21. Juli 1894 richtete der Bürgeriiu i ter an das Handelsmini-

sterium eine Eincrabp \ worin die Gemeindevertretung sich bereit

erklärte, mit eineui Kostenaufwand von l iOOOOOfl. LagerhSuser zu

erbauen, unter der Voraussetzung, dass die Eegierung auf 50 bis

00 Jahre folgende Begünstigungen gewähre:

1. Auflassung des Pachtzinses für die Mascliinenhalle per 4000 fl.

und Erneuernng des mit 31. Desember 1895 ablaufenden Pacht-

Tertrages aber dieses QebiUide.

2. Auflassung des Paclitsüises fttr die Donanreguliernngsgrflnde

per 6000 fl. und Verlängerung des bezflglichen mit 1. März 1904

ablaufenden Pachtrertrages.

8. Auflassung der Kosten für die ZoUamtsexpositur im Lager*

hause per 2800 fl.

4. Auflassung der Kosten für die Expositur der k. k. Staats-

bahneii IUI Lagerhause per 5000 fl.

5. üieichstellnng der Frachtsätze für Wageniadnngssendungen

von und nach Wien sst'ädtisches Lagerhaus mit jenen von nnd nach

Wien Nord-, Nordwest- und Staatsbahnhof, sowie entsprechende

Ermässigung der Frachtsätze im Verkehre von und nach Wifn Süd-

und Westbalinhüf, unter ausschliesslicher Geltung dieser taritari-

schen Begünstigungen für das städtische Lagerhaus, sowie für jedes

andere Unternehmen, welches Neuanlagen für Lagerhäuser und Um-
schlagzwecke in Wien um den Betrag von mindestens einer Million

Gulden macht

^ Amtsblatt der Stadt Wien, 15. Ifftrs 1805.
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6. Stepipel- und 6ebabr«iifrdheit ffir ein etwa anfonnehmendes

besonderes LagerhanaaDlelien.

7. Befreinng von der Hanszins-, Erwerb- und Einkommensteuer.

Gleidiseitig schickte der Oemeinderat zwei Beamte auf eine

fieise zum Sindium der ansl&ndiscben Lagerhaas- and Umschlags-

einrichtnngen.

Am 28. Februar 1895 erfolgte die Antwort des Handelsministers,

derznfolge der Gemeinde für den Fall der geplanten Investition

folgende Konzessionen gemacht wurden:

Das Handekministerinra bewilligt die Herabminderung des Pacht-

zinses auf einen Anerkennungszins von 100 fl. jährlich.

Die Donauregulierungskommission überlässt der Gemeinde Wien

die Grundstücke, auf denen die Lagerhäuser sich befinden, den Lan-

dungsplatz und die von der Verbindungsbahn bedeckte Fläche un-

entgeltlich als Eigentum anter der Bedingung, dass die Gemeinde

Wien unverzüglich der genannten Kommission die Möglichkeit der

Verwertung der bisher durch den provisorischen Bestand der Lager-

hausanlage unverbaubaren Ufergrüude durch Bestimmung der Ban-

linien und Erteilung der Parzellierungsbewilligung hierfßr sichere.

Das Zehrgelderpauschale für die Zollamtsexpositnr wurde aaf

800 fl. ermässigt.

In zwei wichtigen Punkten aber lautete der Bescheid an-

befriedigend. Das Finanzministerium verweigerte die Steuer- und

Oebührenfreiheit mit der Begründung, dass dies der seit Jahren be-

stehenden Uebung zuwiderlaufe und ein Präjudiz fQr künftige ähn-

liche Fälle schaffen würde und die Verwaltung der für den Getreide-

verkehr und somit für den Verkehr des Lagerhauses wichtigsten

Eisenbahn, der Staatseisenbahngesellschafb, machte überhaupt keine

Zugeständnisse. Dadurch schien der Gemeinde die Möglichkeit

der Heranziehung des Eisenbahnverkehrs nicht in jenem Umfange

verbürgt, welcher eine angemessene Verzinsung des zu investie-

renden Kapitals ermöglichen konnte. Dazu kam noch, dass das

Ersuchen der Gemeinde um Festlegung des bisher immer nur auf

10 Jahre abgeschlossenen Pachtvertrages auf 50— 60 Jahre vom

Uandplsniinisterium abschlägig beschieden wurde. Die Maschinenhalle

wäre im Falle einer Kekonstrnktion dazu ausersehen gewesen, eine

grosse Dauipfputzerei zu belierbergen, und es ist begreiflich, dass

man sich niclit gerne in einem Hause kostsj)ielij^ installiert, in dem

mau bloss zu Gaste ist, wenn auch eine Aufkündigung der Gastfreund-

schaft in diesem Falle nicht wahrscheinlich war. Der Mangel an Ent-

gegenkommen, den das Handelsministerium in einem Falle bekundete.

^ kjui^uo i.y Google
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WO 68 sich um Interessen handelte, die zu fördern es berofen ist,

erscheint aber nm so nnbegreiflichert ata die Möglichkeit einer ander-

weitigen niltalicheren Verwendung fOr die Maschinenhalle anscheinend

nicht bestand.

Anf die Entscheidang des Haadelsministeriiims reagierte die

Eommnne daher am 1. April 1895 mit einer Eingabe, worin sie

erklSrte, ohne die Torerwahnten Begfinstigimgen auf die Errichtung

der beabsiGhtigten «kostspieligen und nur geringen Ertrag Terheia-

senden Xeusnlagen* sich nicht einlassen lu kOnnen. Die Antwort

des Handelsministeriums erfolgte sehr prompt, schon am 13. April

1896; das Handelsministerinm erklarte, nicht weiter gehen xa kön-

nen. Inzwisdien war der B^mewechsri im Gemeinderate erfolgt

und nun erfiel die Sache wieder TollstSndig; sogar die Plftne, die

anf Grund des reichen Materials, welches die beiden Beamten von

ihrer Studienreise heimgebracht hatten, ausgearbeitet worden waren,

soUen in Verstoss gekommen sein.

Die Gemeinde beschränkte sich darauf, mit dem k. k. Oberst-

hofmeisteramt die Vereinbarung wegen Benfitzung der hoförarischen

Grundflächen und mit dem k. k. Handelsministerium den Vertrag

wegen Ueberlassung der Maschinenhalle unter den alten Bedingungen

auf die Dauer Ton 15 Jahren bis 31. Dezember 1911 zu erneuern.

Seither wiederholt der Direktor des städtischen Lagerhauses

Jahr fOr Jahr dringlicher seinen Appell zor Reorganisation des

Lagerhauses, jedoch erfolglos. So ist die kostbarste Zeit, die Zeit

eines ungeheuren Verkehnaufschwungs, welchen man fOr das städtische

Lag^faauB fittt konkurrenzlos hätte ausnützen können, Tersänmt,

d. h. nicht genfltzt worden.

Inzwischen ist durch den Bau des Freudenauer Winterhafens

eine neue Situation entstanden, welche eine Initiative der Kommune
noch viel weniger erhoffen lässt; denn selbstverständlich kann niemand

der Gemeinde die Garantie daHlr bieten, dass nicht im Hafen Kon*

kurrenzuntemehmungen entstdien. Nunmehr wird es die Aufgabe

der öffentlichen Verwaltung sein, den Handel nicht länger auf ihre

so schwerfällig erfolgenden Entsdilllsse in Fragen der Handelaforde-

rung warten zu lassen, sondern mit allen Mitteln die Ausgestaltung

des Hafens zu einem Handelshafen zn fördern und dies um so rascher,

ab anders die Konkurrenzbestrebnngen der ungarischen Stapelplätze

nicht durchkreuzt werden können. Vorerst rückt diese Ausgestaltung

nur sehr langsam von der Stelle und es scheint fast, als ob die Ent-

wickelun^ auch hier vielfach von denselben Hemmnissen aufgehalten

werden sollte, als die des städtischen Lagerhauses.
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Um dem vorzubeugen, erscheint ea uns als unerlässlicb, dass

eine Fermanenzkommission für den Donauuuischlag in Wien
aus Vertretern sämtlicher an demselben beteiligter Korporationen,

Vertretern der Kaufmannschaft, Transport- und Lagerhausunter-

nehmungen und der Ressortministerien, gebildet werde, damit ein

enger Kontakt dus unleidliche langwierige bureaukratische Markten

der öffentlichen Verwaltung mit den Luternehmuugen und den Kauf-

leuten überflüssig mache und die ersteie Ftthlong mit den Bediirf-

nissen des Tages behalte.

2.

Die Bdfoxm der Produktenbörse und des Qeschäftsyerkehrs.

Eine allgemeine Untersuchung über die notwendiuen Reformen

der Produktenbörse und ihrer Einrichtungen kann natürlich nicht

in den Rahmen dieser Arbeit fallen. Es sei uns indes gestattet, die

wesentlichsten Fragen, d)V fliesbezüglich iu der Terminhandelsenquete

zur Spruclic gebracht wurden sind, zu berühren, und die Art ilirer

Lösurii^'. die wir für zweckmässig halten, mit wenigen Worten an-

zudeuten.

Was die Konstitution der Börse betrifft, ho rrschrait uu^ eine

Verstärkung des schon bestehenden Einflusses der Utgit;ning auf die

Angelej^enheiten der Bcirse wünschenswert und im allgememen Inter-

esse gelegen; so nainentln Ii m ÜLziehung auf die Usancen. Die

Wohltliat, welche die üürseusancen im allgemeinen für den Verkehr

bedeuten, ist unbestritten; aber unleugbar haben sie gewisse Ge-

fahren. Es trifft, wenn auch formell, doch nicht immer faktisch zu,

dass die Unterwerfung unter die Börseusancen eine freiwillige ist;

faktisch bleibt dem Käufer oder dem Verkäufer oft nur die Wahl,

entweder das Geschiiit unter Berufung auf die Börseusancen abzu-

schliessen oder auf die Benützung eines heute noch immer unent-

behrlichen Apparates des zentralen Handels zu verzichten. Denn

der Händler auf dnm Börsenplatze kanu einfach nur erklären, dass

er das Geschäft anders als auf Grund der Börseusancen nicht mache.

Es wird daher zu erwägen sein, ob die bestehenden Garantien dafür,

dass bei Abfassung der Usancen alle am Getreidehandel interessierten

Wirtschaftskreise gleichmässig }>erncksichtigt werden, nicht zu ver-

stärken Sf'ien. Ein Genehmiguugsrecht der Kegierung rücksichtlich

neuer Usancebestimmungen halten wir für unzweckmäs5«ig, weil damit

der Verkehr Hemmungen durch den iangsamea Bureaukratismus in
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einer ihm unzuträglichen Weise ausgesetzt wire K Das Bedfirfhis

nach EünfShmng einer neuen oder Abänderung einer bestehenden

Usance ei^bt sich oft ans solchen BedArfnissen, welche momentan

befriedigt werden wollen, so bezüglich solcher Usancen, welche nicht,

wie die Bestimmung, dass der nicht rechtzeitig erhobene Protest

Rechtswirkung nach sich ziehe, abstrakt-rechtlichen Charakters sind,

sondern auf faktische Verkehrsgebräuche sich beziehen und be-

stehenden Verhältnissen in den Verkehrseinrichtungen angepasst sind,

wie etwa die Bestimmung der OerÜichkeiteu, wo Usanceware im

Termin vorgelegt werden darf.

Mehr enipfelilen würde sich noch die von den Börsenexperten

augeregte Einführung eines Vetorechts der Regierung rücksichtlich

solcher Usancen, welche gegen den Grundsatz von Treu und Glauben,

oder gegen die bestehenden Gesetze Verstössen. Jedenfalls wäre,

wie von einem Börsenexperten vorgeschlagen wurde der Börse

rücksichtlich der Einführung neuer Usancen weitgehende Publi-

zierungspflicht aufzuerlegen und eine Publizierungsft'ist von 4 bis

8 Wochen einzuführen, welche den Interessenten Gelegenheit geben

soll, Beschwerden gegen die Einführung der Usance vorzubringen.

Das sofortige Inkrafttreten der Usancen aber könnte an ein bestimmtes

MajoritiitsVerhältnis bei der Beschlussfassung geknüpft werden.

Was die Verfassung der Börse betriflPl, so wird sich zunächst

die Notwendigkeit ergeben, eine Form fOr eine entsprechende Ver-

tretung der Landwirtschaft in der Börsenverwaltung zu finden, ohne

die nprechtsame der Börse anzutasten. Hier liegt ein ähnlicher Fall

vor bei den Usancen. Das heutige Statut bietet den einzelnen

LaiiluirtL'n formell die Möglichkeit einer Vertretung. Die Land-

wirte k(>nnen 1) irsi nmiti^lieiler werden und haben als solche da^

Wahlrecht. Aber der einzelne Landwirt hat zum Besuche der Börse

weder Zeit, nnrh Geld, noch auch ein direktes Interesse daran.

Soweit er Veikauter von Getreide ist, kommt er mit Ii in Wiener

Handel raeist nicht in Berührung, soweit er Käufer von Futtergetreide

ist, erhält er dasselbe durch den Zwischenhandel, oder durch die

Genossenschaft. Die Landwirtschaft kann daher nur kuriaimässig

als Landwirtschaft im Börsenvorstande vertreten sein ^.

Diese KurialvertretuDg dürfte nach Qesetzwerdung der Vorlage

• Exp. Weiss. Steuogr. Prot, der Terminhandelaenquete III, S. 511 flf.
—

Exp. ScswiTua. Ebenda III, S. 586.

' Ezp. Wims. Steaogr. Prot der Temunliandeltenqaete 8. 597 ff. Der-

selbe, ebenda 8. 683.

' Exp. LkmaamBn. Steaogr. Prot II, S. 178.
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öb«r die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften wohl am besten

dem Zentralverbande derselben entnommen werden; es wird aber

gleichzeitig eine Form gefunden werden müssen, in welcher die

Landwirtschaft ebenso wie gegenwärtig die Industrie- uud Handels-

kreise, zur Erhaltung der Institution, die sie benOt/.t, beiträgt, sei

es durch Leistung eines Panschales, sei es, dass der ätaat für sie

einen Beitrag zu den Unterhaltungskosten liefert.

Gegen die Institution des Schiedsgerichtes der Börse sind

priu'^ipielle Beschwerden nicht erhoben worden. Dasselbe funktioniert

heute zur Befriedigung aller Parteien und ist eine dem Handel wirk-

lich unentbehrliche Institution. Von prinzipieller Bedeutung ist unter

den angeregten Reformen des Schiedsgerichtes nur die Professor

Adlers, dass das Amt eines Börsenrates von dem eines Schieds-

richters getrennt sein solle, und dass, wenn Schiedsrichter Klienten

sind, nur Listenrichter ^ als Schiedsrichter fungieren sollen. Der erste

Vorschlao" ist im Bör^^enrate angeblich wiederholt erwogen, aber ab-

gelehnt worden, weil bei dem kleinen Kreise dt s \\ lener Geschäftes

sich nicht tj;enug 'Persönlichkeiten tiadeo und gerade die Personen-

frage beim Schiedsrichteramte niassf^phend ist-; die Einführung der

zweiten Massregel würde die Vorteile des Schiedsgerichtes in jener

überwioirpnden Zahl der Fälle illusorifich machen, wo es sich um
Waren expertisen handelt.

3.

Die Reform des bOreenmaesigeiL Tennmhandels in Oetreide.

Die Terminhandelsenquete hat in der gegenwärtigen Organi-

sation des Getreidetermmhandels an der Börse für landwirtschaftliche

Prodnkte eine Reihe von Gebrechen aufgezeigt, deren Beseitigung

unerlässlich ist, dan^it der Terminhandel seine handelstechnischen

Funktionen in zweckentsprechender Weise erfdlle. Möglich aber

irird, wie die folgende Unteraachung zeigen wird, diese Beseitigiing

mm Qherwiegenden Teile nvr werden durch die Beorganiastion des

Lagerhauswesens.

Wenn wir die Gebrechen Punkt fttr Punkt in den Kreis unserer

Betrachtung ziehen, in der Reihenfolge, wie sie der den £zperten

in der Terminbandelsenquete vorgelegte Fr llt 'bogen aufweist, so

haben wir cnn&chst die Kriterien der Lieferungsqualität,

welche die BOrseusancen aufstellen, zu Überprüfen. Kücksichilich

' Eaufleate, die nieht dem Stande der Bönenberocher aagehtfrea.

* Exp. Wnss. Stenogr. Prot U, S. 636.
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der Mais- und der liütertype ist eine nennenswerte Beschwerde

nicht geführt worden. Dagegen war die Weizentype der Gegen-

stand heftiger Klagen von Seite der kleinen Müller.

Das Schlagwort, dass der Usanceweizen nicht mahliühig sei,

muss indes nach den Ergebnissen der Enquete als unrichtig be-

zeichnet werden; eine Reihe von authentischen Usaneeweizenproben,

welche in der Enquete untersucht worden sind, haben sämtlich ein

Handelsgut mittlerer Art und Güte, wie es den Bestimiiiniijjren des

Handelsrechtes entspricht, ergeben, und die von den Ubanceu auf-

gestellten Kriterien entsprechen dem Durchschnitt der österreichi-

schen Weizenproduktiou, wo sie ihn nicht noch übertretfen

Dafür, dass sie auch dem Durchschnitte des ungarischen Getreides

entsprechen, wurde die Thatsache angeführt, dass die unerarisrhen

GrossgruTieihesitzer Ijei Vorverkänfpn niemals mehr als Usauct (iiinlität

garantieren. Alifr t nus ist richtig! Die durch die Usancen auf-

gestelltrn Kntfrieu des Hektolitergewichtes und der Zusatzmenge

sind nicht die für den Konsumwert des Weizens entscheidenden;

der Klebergehalt, die ülasigkeit, die Stärke der Schale, die Back-

fähigkeit sind es. Bei vorhandenmi G radieningswesen sind diese

Eigenschaften gewissermassen ölT-ntlich und notorisch durch die

Zugehörigkeit zu diesem oder jem ia (ir;ide bestiumit. Unter unseren

Verhältnissen können sie immer nur von Fall zu haii auf Grund-

lage eines Musters und der Provenienz oder einer Mahlprobe in-

dividuell bestimmt werden. Wer Termin weizen kauft, weiss nie,

wie derselbe effektiv aussehen, welche spezifischen Eigenschaften,

welchen Grad der Backfähigkeit er besitzen wird; dazu kommt,

dass der Verkäufer, da er den Weizen nicht immer in genau der

den Usancen entsprechenden Kondition vorfindet, um seinen Liefe-

ruDgsverbindlichkeiten nachkommen zu können, oft gendtigt ist, den

minderen Weizen durch Miachang mit besserem neancef&hig zo.

machen es kam sbar auch nmgekehrt vorkommen, dass er zu

besserem, den er schon bat, minderen hinzukauft und mischt, weil

niemand mehr liefert als er muss. Durch die Mischung verschiedener

Provenienzen kann aber die Mahl- und Backfähigkeit des Weizens

beeinträchtigt werden, und nicht einmal, wenn ihm die Usancewaie

bereits zugekilndigt worden ist, isb der Müller in der Lage, den Grad

der Mahlfähigkeife zu bestimmen, da der einzige Anhaltspunkt für

* Eommisuonsmitghed der ierminhandeUenquete Uofrat JiRASuHCk. «Ste>

aogr« Prot der Temunhandekenqnete I, 8.94 96. — Kiep. Fobricb. Ebenda II,

8.864, S85.

* Eq». ScHwiRBR. Ebenda 8. 87.
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eine momentane ßestiniinung, die Kenntnis der Pro ve ii : eiiz ,
fehlt.

So kann er erst, wenn der Weizen in seiner Mühle ist und er eine

Mahlprobe davon gemacht hat, sehen, wie er daran ist. Eine rationelle

Verwertung der unterpreordneten Weizenqualitäten ist aber nur in

den Grossbetrieben möglich, wo dieselben dem Mahlgnte, welches

von Fall zu Fall aus dem reichen Assortiment verschiedener Quali-

täten, das die Grossmühle stets auf Lager hat, zusammengemischt

werden mnss, in kleinen Partien beigemischt wird. Eine kleine

Mühle da^Tf^p^cn wird sich damit oft schwer zu helfen wissen.

Während in Amerika durch die gemeinsame Grundlage des

Gradiei luiL^swesens für das Eifektivgeschäft und das Terniirgpsrhäft

ein enger Zusammenhang zwischen effektivem Handel und Speku-

lation hergestellt ist. besteht so bei uns ein gewisser Gegensatz

zwischen diesen beiden Elementen des Getreidcliandcls : der börsen-

niässige Terminhandel m Weizen kann immer nur wesentlieli liaudels-

technische Funktionen erf(5llen. soweit ein konkretes, ludividueU

bestimmtes Warenbedürtnis in Frage kommt, ist seine Leistungs-

fähigkeit begrenzt, wenn er nicht überhaupt \er-!ip:t. Da^ ist eine

Thatsache. die man nicht ändern kann, mit der man sieb um der

grossen Vorteile willen, welche der börsenmässige Terminhandel

auch in dieser Begrenztheit seiner Leistungsfähigkeit bietet, ab-

finden und der mau sich anzupassen suchen muss. Ein vernünftiger

Müller, bemerkte ein Experte aus den Kreisen der Grossmühlen-

industrie \ ,kommt nicht in die Lage, ihn (den Usanceweizen) zu

beziehen, sondern nur ihn schuldig zu sein oder ihn zu decken;

bezieht er ihn aber, so wird er sich um die heurige Provenienz

des Termin Weizens erkundigen, was am Markte wohl zu erfahren

ist." Erleichternd würde aber vielleicht die Einführung wirken,

dass bei Kündigung der Ware die Provenienz derselben, soweit sie

dem Kündiger bekannt ist, wahrhaft angegeben wird, wodurch der

Müller in die Lage gesetzt wird, sein Engagement eventuell recht-

zeitig zu realisieren. Daneben wäre vielleicht eine grössere In-

dividualisierung der Type dadurch herbeizuführen, dass nach dem
Vorschlage des Direktors der k. k. Samenkontrollestation' neben

dem Effektivgewicht, dem Hektolitergewicht, auch das absolute
Komgewicht unter die Kriterien der üsancefähigkeit aui^enominen

wird, da auch dieses wertbestimmend ist. Das zulässige Bfimmmii

des Zusatzes wflrde, statt wie gegenwibrtig in Zählprozenten, rick-

* Exp. Dos. Stanogr. Proi der Tewttinheadebeii<|qete I, 8. 484.

* Kommissionsmiti^lied der TerminbandelMiiqnete Rttter v. WinmiRL.
Ebenda I, S. 400, 410.
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tiger in Gewichtaprozenten unter Spezialisierung der Beisatzarten

ausgedrückt werden ^ Bei Hafer besteht diese Fixierung nach

Gewichtsprozenten bereits und hat sich bewahrt. Mit den ver-

schiedenen Vorschlägen, die Aufstellung mehrerer Typen oder von

Typenskalen betreffend, befassen wir uns nicht, da sie, selbst wenn

ihre Aufstelli.: lt olmr (irrniierungsweseu durchiülirbar ist-, was wir

in Anbetracht der Mannigfaltigkeit der Spielarten bei uns bezweifeln^

ftlr praktisch bedeutungslos. Wer eine spekulative Operation aus-

zuführen hat, wird sie immer nur in jener Lieferungsqaalität aus-

fuhren, die er im Ernstfälle leicht zu besch:itft;n sicher sein kann,

das ist die fungible Durchschnittstype; und wer Charakterweizen

braucht, kann dieses Bedürfnis im Wege des handelsrechtlichen

Liefernngsgeschäftes befriedigen. Der Termiohandel wird sich also

nach wie vor auf eine Type verlegen.

Er vviigeus werter ist, ob nicht das Eflfektivgewicht je nacli dem
Ausfall der Ernte alljährlich neu festgesetzt werden t ille. um der

Gefahr zu begegnen, das« durch ein zu niedrig angenommenes

Qualitätsgewicht der Wert der besseren Ware herabgedrückt wird,

obwohl bei (i(^iu Tinstande, als 95 '^i des an der Wiener Börse ge-

handelten Getreides ungarischer Provenienz importiert sind . unsere

Volkswirtschaft, die Landwirtschaft mit inbegrifieu, davon nur

profitieren könnte. Thatsächlich war diese jährliche Festsetzung au

der Produktenbörse bereits in üel 'uug , wurde aber wegen der

Angriffe, welche sie den Bürsenräten jedesmal von Seite derjenigen

eintrug, die durch die Eefitsetzung sich benachteiligt fühlten, wieder

aufgegeben ^.

Was die übrigen Getreidegattungen betrifiR;, so gilt das von

der Weizentype Gesagte von der Roggentype nur mehr in sehr

geringem (jrrade, von der Mais- und Hafertype aber überhaupt nicht

mehr. In diesen beiden Getreidegattungen besteht die hervor-

gehobene Trennung zwischen Spekulation und Handel nicht mehr

in so hohem Grade und es werden speziell in der ersteren Waren-

gattung mehr als 50 des effektiven Bedarfs direkt im Wege des

börsemässigen Termingeschäftes befriedigt.

ßttcksicbtlich der Lieferfristen wfirde sich eine Verkürzung

' Wkinzieri.. Stenogr. i'rot. der Terminhandeleenquete T, S. 412, 413.

' Man darf da nicht auf England verweiaen ; den Londoner Standardtypen

liegt, 80 weit amerikaiuscbes Getreide in Betracht kommt, daa amerikanisclie .

QndiennigtweMn, für iiulitehes und niMMehei Qeirefde die Nummeriernag de»

Eiportbandels ta Grande.
' Stenogr. Prot der TermiobaBdelieBqiieto II, 8. 154.
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der zweimonatlichen Lieferfrist empfehlen, weil dieselbe, wenn auch

unabsichtlich, auf eine Begünstigung des Yerkiiufers hinauslauft.

Sie ist unter dem Zwang der geschilderten Trausportschwierigkeiten

entstanden, welche das Eintreffen der Ware fa^t unberechenbar

machten; wenn aber auch die Schwieripfkeiten aut der Douaustrecke

Budapest - Wien
,

speziell von Pi » >sliui <^' unUvärts, noch immer

gross sind, so ist es doch gewiss, dass seit der Fixierung der zwei-

monatlichen Lieferfrist für den Verkäufer die Transportverhältnisse

im allgemeinen sich genügend gebessert haben, dass der Versuch

einer VerkQrzuiig der Lieferfrist nicht gerade sehr gewagt sein

dürfte.

Eine ganze Reihe crf»wichtiger Beschwerden und Beschuldigungen

gegen den börsemässij^^ ti Ti rminlmndel würde geg*'iisi;iudslos, wenn

objektive Garantien !;^e'4en die K iimlij^ung un k o n tr ak 1 1 i c h e r

Ware und gegen die sog. S c h e i n k ü n d i g u n g e n geschatFen

Würden, d. h. Kündigungen, welclif ( rlulgen, ohne dass der ivütidiger

fiber Ware verfügt und dnn li Aiitstellunfi eines scheinbaren Em-
pfangers, eines Strohmannes, wieder zia in k;^fe/j)Lren werden. ^

Was die Abstellung des ersten Mangeis iietriüt, so wäre er in

znverliis.-iü:er \N eise nur möglich, wenn nucii dem Muster der an

der Pariser l^^ourse du commerce üblichen expertise de qualite^

eine amtln l:-- Prüfung der Ware vor Abkündigung stattfindet. Da
bis zur Lel'eriiuhnie die \\ an- schadhaft werden kfuin, so fandet in

Paris ausserilein noch eine zweite Feststelhmg oei üebernahme statt,

die sog. Expertise de con^ervation. Auch die Aeltesten der Berliner

Kaufmannschaft lialn ii, uru da"« Verbot des Terrainhatulels autzu-

halten, diese Vorexpertise angeboten^. Die Einführung dieser Vor-

expertisp wäre freilich mit unwirtschaftlichen Spesen für den Handel

verbunden. Das Gros der Ware langt in Schiffen an; eine end-

gültige Prüfung der Ware ist, solange dieselbe im Schiff sich be-

tindet, schwer möglich, da sicli Mängel oft erst bei der Ausladung

nadi Massgabe, wie die einzelnen Schichten zu Tage getürdert

werden, zeigen. Das zu kündigende Getreide müsste also ausnahms-

los erst zu Lager gebracht werden, währe tnl e«! sonst oft, insbesonders

Mais, direkt aus dem Schiö' in den Waggon umgeschlagen und ver-

sendet wird. Aber andererseits wäre gerade durch diesen Lager-

zwang die sicherste Garantie gegen Scheinkündigungen creboten.

Der Kündiger wäre dann in der Lage und dazu zu verhalten, dem

> Refereot ScHEiMPFLuo. Steoogr. Prot, der TerminhandelienqiMte ^ 8.168.
> Referent SoniiiprLoo. Ebenda I, 8. 164.
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Kütuligtingsbogen den Lagerscbeiu eines öffentlichen Lagerhauses

oder einer Transportunternehmung. oder wenn die Ware in einem

Privatdepot liegt, eine Bescheinigung des Börsenamtes, welche» sich

durch einen Beamten von dem Vorhandensein der Ware überzeugt,

«Dzuheften.

Das Börsesekretariat wiederum wäre auf Grund der Registrierung

dieser Warrants auch in der Lage, einem Missbrauch, der mit den

von ihr ausgegebenen Kündigungsbulletins von einem gut Infor-

mierten einem weniger gut Informierten gegenüber derzeit in i Irlich

war, vorzubeugen. Es kann nämlich ein und dieselbe Waren])ost

während eines Liefertermins in ganz legitimer Weise wiederholt zur

Kündigung kommen, wodurch die durch die Ktindigungsstatistik des

Sekretariats ausgewiesene Warenbewegung das Quantum effektiver

Ware, welches ihr zu Grunde liegt, oft um ein Vielfaches übersteigt.

Dadurch kann bei dem mit dem wirklichen Zusammenhange nicht

Vertrauten, und das i.-^t in diesem Falle der ausserhalb des Börsen-

platzes Ansii.s.sige oder zum Getreidehandel nur fallweise in Beziehung

Tretende, wie z. B. der Oekonora in der Regel, ein anrichtiges Bild

der Marktlage liervorgeruten werden.

Die Voraussetzung der Einführung dieses indirekten Lager-

zwanges durch die Vorexpertise ist aber allerdings die Aenderung

des Lagerbansgesetzes in dem Sinne, dass auch die sog. Privatlager-

häuser Lagerscheine ausgeben dürfen, und zweitens — und das ist

dl»' Ornndvoranssetzung — eioe Reorganisation des Lagerhauswesens,

die euie rasche Einlagerung der zur Kündigunc? bestimmtpn Wnren

ermöglicht und genügenden Raum zur Aufnalime dersellM'u t.chaö't.

Inzwischen aVier würde c-^ sirh viellein-lit eiiijit'elileii. das K ümltgnngs-

wesen auf die Basis zu .>»tellt.ii, unf der es in iierlin umstanden hat K

Die Kündigungsblaukette mussten dort enthalteu:

a) bei Lieferung vom Schiff: den Namen des Schiffers, der

auch in das an der Börse aufgelegte Verzeichnis eingetragen

war, Nummer nnd Standort des Schleppers, wo derselbe

zur Zeit der Besicl tigung bereits angekommen sein mnsste,

den Ort der Abladung und die Menge der Ladung;

b) bei Lieferungen vom Magazin: die genaue Bezeichnung des

Postens Getreide nach Lagerraum und Menge.

Gegen die Freiheit, welche die Usancen dem Verkäufer rttck-

eichtlich der Wahl dee Ortes, wo er die gekfindigte Ware andienen

' PrtKGrR u. GeonriiiDT, Die BOnenreform in Deutichland. Stattgart 1898»

II. Abschn., S. 16.
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will, einräumen, wurde die Beschwerde erhoben, dass sie Baisse*

Operationen erleichtere; und thatsfichlich bieten die Usancen dem

Verkäufer die Möglichkeit, den Käufer durch Vorlage der Ware an

einem abgelegeneren Orte, von wo die Kosten des Abtransportierena

oder die Eisenbahntarife höher sind, zu chikanieren.

Hier kann nur eine gründliche Aenderung der Tarifpolitik der

Eisenbahnen Wandel schaffen, welche die Frachtdisparitäten der ver-

schiedenen Lager- und Landungsplätze beseitigt oder doch mindert.

Von Wichtigkeit schliesslich ist eine Reform in der Methode

der Kursnotierung. Der Terminkurs bedarf für den der Börse

Fernstehenden einer Differenzierung, welche das Verhältnis des

Terniinkurses zu dem jeweilip^en Preisstande der prompten effektiven

Usanccware zum Ausdruck brintrt, um zu verhüten, dass von jemandem,

der dieses Verliältnis aus der Kilaliiung kennt, einem anderen gegen-

über, der dieses VerluiltiiLs iiiclit kennt, der Terminkurs schlecht-

hui. als Preismassötab für prompte Ware ausgegeben wird. Die

gleichzeitige Notierung des Kurses, zu welchem usancefähige Ware
prompt bcscliatft werden kann, und die Notierung der Reportsätze

wäre hier zweckmässig, wenn auch vielleicht nicht ganz leicht durch-

führbar.

Schliesslich haben wir noch die Massregeln zur Femhaltung

berufsfremder Elemente von der Getreidespekulation und gegen die

Verleitung dazu ins Auge zu fassen; denn nur diese, nicht eine

Unterdrückung der Spekulation überhaupt kann vernünftigerweise

in Frage kommen.

In Rohprodukten des Welthandels ist heute ein Handel ohne

Spekulation undenkijar. Mag sein, dass wir einmal durch die Aus-

gestaltung der Vorrats- und Konsumstatistik zu einer so L^nnauen

Uebersicht über das Verhältnis von Angebot und Nachfrage kommen,
dass die Spekulation, die ja nichts anderes ist, als eine private

Schätzung dieses V' erhält n! -es, < urbehriich wird — heute und auf

unabsehbare Zeit hinaus ist sie es nicht. Braucht man aber die

Spekulation, so ist es unlogisch, ihr dctt wichtigsten technischen

Behelf, den Terminhandel, zu nehmen.

Es darf eich daher nur darum handeln, die sog. „Blanko"

-

Spekulation möglichst einzuschränken. Diese ist aber nicht objektiv,

sondern nur subjektiv zu fassen. Auch der reelle Kaufmann ist zu

Blatiko.spekulationen im weiteren Sinne des Wortes gezwungen. Bei
ihm sind sie aber wirtschaftlich gerechtfertigt, weil sie ihre Basis

in den realen Marktverhältnissen und in dem Geschäftsbetriebe des
Kaufmanns finden, gemeinwirtschaftUch betrachtet nicht Selbstzweck,

Wiener Stadien. III. Bd., ». Beft. 11 [I7j
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sondern Mittel zum Zwecke der GOterrerteilung sind. Wirtachafl-

lich nngerechtfertigt sind nur jene BlankospekulAiionen, bei denen

dieselben Sdbstasweek sind. Ob man es aber mit der einen oder der

anderen Art der Blankospekiilation zu thun bat, kann nur nach

subjektiven Momenten beurteilt werden, nach der Person, dem Beraf,

den VermögensverhSltnissen des Spekulanten.

Die neue CiTilprozessordnung, bezw. das Einfthmngsgesetz dazu,

hat im Sinne dieser AufTassung bereits sehr gOnstig gewirkt. Pro-

zesse gegen Outsiders kommen vor dem Börsensehiedsgerichte nicht

mehr Tor. Die Zahl der Klagen aus DifiPerenzgeschftften, welche

im ersten Jahre des Inkrafttretens noch 6^0 betrug, ist auf 1,2 "jo

beruntergesunken.

Der Vorschlag des Experten Professor Schullern, den Ar-

tikel XIII des Börsengesetzes vom 1. April 1875, welcher den Diffe-

renzeinwand zwischen Börsenmitgliedern ausschliefst, aufzuheben,

kann nicht ernst genommen werden.

Erwägenswert erscheint dagegen der Vorschlag des Experten

Landksukrof.k \ diiss bei Geschälten, welche in offenbarem Miss-

verhältnisse zum huulwirttichaitlichen Betriebe des Besitzers steht?n,

die Einwendung nicht wie jetzt prozessual zu sein brauche, son-

dern von vorneherein ungültig sein soll, was darauf abzielt, den

demoralisierenden DiÜ'erenzeinwaiul überHüssig zu machen.

Gegen die allgemeine Auflielning der Zuschnssklausel, welche

von dem Experten Lamji.shi;u(,i.u verlangt wurde, weil sie den Kom-
mittenten dem Kommissionär preisgebe ^ ist mit Recht eingewendet

worden, dass dieselbe einerseits ^rleiclibedeutend wäre mit einer

gesetzlichen Vorschubleistung der Unsolidilät und andererseits mit

einer IJestriktion der Benützungfmöglichkeit des Terminmarktes

gerade für die kapitalschwächeren Eh'inente des Getreidehandels,

indem dann der Kotnmissionär Termmgeschäfte nur mit Firmen

machen könnte, die anerkannt prima sind ^.

Gegen Umgbildungen hat das Schiedsgericht das Mittel der

abstrakten Schadensberechnung in der Hand und auch schon in

Anwendung gebracht '. Darnach hat im Falle der Nichtlieferunir der

Haussier nur Ans})ruch auf den IVeis, welcher durch die Veriiält-

nisse des Eflektivniarktes gerechtfertigt ist. während er bei der

konkreten Schadensberechuung sich im Terminmarkt decken konnte,

* Btemigr. Prot, der Terminbandelaetiqiiete Ilt 8. 81.

* Ebenda II» S. 172.

' Exp. HoRoviTZ. Ebenda I, S. 584, r)«5.

* Kzp. Weiss. Kbeoda I, 8. 492. Jäzp. JUvdbrs, Ebenda I, 3. 625.
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also SU einem willkflrHch hohen Kurse, da der Terminmarkt in seiner

Hand war, Mit dieser abstrakten Schadensberechnung sind die

Bdrsenscbiedsgerichte in nachahmenswerter Weise den ordenÜtchen

Gerichten vorangegangen.

Eine Reform des Kommissionsgeschäftes nach dem Muster des

neuen deutsehen Handelsqg^esetzbuches wflrde zweifellos auch dazu

beitragen, den Terminhandel von Missbräuchen zu reinigen, die, wie

der Kursschnitt und die Spekulation gegen den Kommittenten, der

Provinz die Frequenz des Terminmarktes erschweren. Da aber

diese Beform nicht die Produktenbörse allein betreffen kann, sondern

allgemeiner Natur ist, so dürfen wir uns hier auf die blosse An-

deutung derselben beschranken.
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mit gebrauchsfertigen Waren von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis 1866 ih
Fraakfkirt a.11. Von Hugo Kanter. Mit Tabellen. (Unter der Presse.)
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Geschichte der Bevölkerung
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Herans;r< t^obtii von
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Banij VI:

Beiträge zur Gesoblclite des Handwerks in Vrenmm.

Intev Mitwirkung Jea Herausgebers bearbeitet von

Dr. 0. Thlflsen.

Enebeint im Oktober 1901.

X €. B. ffloljr (Paul ;5itliEdi) in lübinflpn unö Icipiig.

Unter bcr treffe:
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PtottKnt Ml tec Ualoixttnf Vttti.
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